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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
der StrahlenschutzPRAXIS!

Die Strahlenschützer haben sich im Juni
dieses Jahres in Genf zur 4. europäischen
IRPA-Tagung getroffen. Die Beiträge

zum Thema „Radiation Protection Culture – 
A Global Challenge“ waren ein guter Einstieg
in eine gemeinsame Weiterentwicklung des
Strahlenschutzverständnisses nicht nur in
Europa. Ich meine, dass wir uns vor einer Wei-
terentwicklung dazu jeweils die eigenen kultu-
rellen Wurzeln klarmachen müssen. Für eine
gemeinsame Strahlenschutzkultur brauchen
wir Beteiligung auf allen Ebenen, von den Fach-
leuten über die Politik bis zur Bevölkerung, um

eine akzeptierte „Radiation Pro-
tection Culture“ zu entwickeln.
Sie finden in diesem Heft schon
einen Vorabbericht von der Tagung
in Bildern, der Sie auf die ausführ -
lichen Berichte in Heft 4/2014 neu-
gierig machen soll. Bei 134 einge -
ladenen Vorträgen und 244 Postern

der Genfer Tagung wurde übrigens – wenn
mein Überblick stimmt – nur ein einziges Mal
der Strahlenschutzaspekt bei der Anwendung
der Tiefen Geothermie zum Thema gemacht.
Warum spricht man nicht über „unser“ Schwer-
punktthema, das in diesem Heft vertieft wird?
Dass es genug Aspekte des Strahlenschutzes bei
der Nutzung der Geothermie zu bedenken gibt,
zeigen die Beiträge, die Matthias Köhler und
Detlev Degering zusammengestellt haben.
Auf der einen Seite gibt es praktische Erfahrun-
gen beim betrieblichen Strahlenschutz. Wie

aber andererseits die deutsche Strahlenschutz-
gesetzgebung zukünftig den Umgang mit den
Betriebsabfällen aus der Geothermie regeln
wird, ist noch nicht absehbar. Laut der Richt -
linie 2013/59/Euratom ist die „Gewinnung
geo thermischer Energie“ ein bezüglich poten-
zieller Strahlenexpositionen zu prüfender
Industriezweig. „Der verantwortungsbewusste
Umgang mit erhöhter natürlicher Radioaktivi-
tät in der Tiefen Geothermie ist eine Aufgabe,
die eine enge Zusammenarbeit von Anlagen-
betreiber, Beschäftigten, für den Strahlen-
schutz und das Abfallrecht zuständigen Behör-
den, Bergamt und Sachverständigen erfordert.“ 
So be schreibt Matthias Köhler in
seinem Resümee die Situation. 
Und wir wissen, dass bei Projekten
wie einem Geothermie-Kraftwerk
ge rade auch die Akzeptanz der Be -
völke rung wichtig ist. Da erfährt
die Öffentlichkeit von Erdbeben im
Oberrheingraben und Bodenverwer-
fungen wie in Staufen und fragt sich, ob die
Methode bei uns überhaupt angewendet wer-
den kann. Dass die bei der Nutzung der Geo -
thermie auftretende Radio aktivität kein unge-
löstes Problem im Sinne des Strahlenschutzes
mit sich bringt, beweisen die Beiträge in die-
sem Heft. Ich bin gespannt, ob es gelingt, auch
in der Öffentlichkeit eine realistische Einstel-
lung zu dieser Technik zu erreichen.
Erreichen soll die Mitglieder des Fachverban-
des für Strahlenschutz heute auch die Informa-
tion über die Personen, die sich in diesem Jahr
bereit erklärt haben, für Vorstand und Direk -
torium zu kandidieren (siehe Seite 99). Dieses
Heft erscheint kurz vor der Mitgliederver-
sammlung 2014 des Verbandes, die am Diens-
tag, 23. September, von 17 bis 19 Uhr in der
Uni Mainz stattfindet.
Und während Sie dieses Heft lesen, sind wir
dabei, eine ganz besondere Strahlenschutz-
PRAXIS zusammenzustellen: das Jubiläums-
heft 20 Jahre SSP!

Bärbl Maushart
Schriftleiterin StrahlenschutzPRAXIS

Gewinnung
geothermischer

Energie

Gemeinsame
Strahlen-

schutzkultur
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der geothermischen Energie
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ZUSAMMENFASSUNG

Die bei der Energiegewinnung mithilfe der Tiefen Geothermie
notwendigen Strahlenschutzmaßnahmen werden beschrieben,
und zwar zum einen bei Betrieb und Wartung in der Anlage
selbst, zum anderen bei der fach- und gesetzesgerechten
 Entsorgung radioaktiven Abfallmaterials, der sogenannten
„Scales“.

SUMMARY

Radiation Protection When Gaining Geothermal
Energy
The radiation protection measures are described that are
necessary when gaining geothermal energy. This concerns 
on the one hand radiation protection during operation and
servicing the installations themselves, on the other hand the
competent transport and disposal of radioactive wastes, 
the so-called scales, according to the applying rules.

T i e f e  G e o t h e r m i e  –  E i n  n e u e s
 A r b e i t s f e l d  d e s  S t r a h l e n s c h u t z e s

Bei der Nutzung der Tiefen Geothermie mit hochsalinen Fluiden
(> 100 g l–1) ab Fördertiefen von > 2.000 m können sich in den 
oberirdischen Anlagenteilen TENORM-Ablagerungen bilden, die natür -
liche Radionuklide (226Ra, 210Pb, 228Ra und 228Th) mit erhöhten spe-
zifischen Aktivitäten von bis zu 3.000 Bq g–1 enthalten.
Aufgrund der Erfahrungen mit Mengen und spezifischen Aktivitäten in
ausgewählten Anlagen des Norddeutschen Beckens und des Oberrhein-
grabens ergibt sich, dass die dort anfallenden Betriebsabfälle unter
Berücksichtigung der StrlSchV beseitigt und die Strahlenexposition 
für die Beschäftigten abgeschätzt werden müssen. Insgesamt sind in
Deutschland bisher 55 t radioaktiv belasteter Materialien mit einer
beurteilungsrelevanten Gesamtaktivität von 10 GBq angefallen.
Die Tiefe Geothermie kommt in der StrlSchV bisher nicht explizit vor.
Wie die deutsche Strahlenschutzgesetzgebung zukünftig den Umgang
mit den Rückständen/Materialien aus der Geothermie regeln wird, ist
noch nicht absehbar. Die aktuell vorliegende Richtlinie 2013/59/
Euratom, umzusetzen in deutsches Recht bis 2018, nennt unter ande-
rem die „Gewinnung geothermischer Energie“ als einen bzgl. der
Exposition durch natürlich vorkommende radioaktive Materialien zu
prüfenden Industriezweig. Das Dosiskriterium hierfür ist nach wie vor
eine effektive Dosis von 1 mSv/a. Das Schwerpunktthema „Strahlen-
schutz bei der Nutzbarmachung der geothermischen Energie“ fasst
daher den gegenwärtigen Kenntnisstand in diesem für den Strahlen-
schutz neuen Arbeitsfeld zusammen.

Ulrike Haberlau
P. Andrew Karam
Matthias Köhler
Jürgen Mielcarek
Kristin Nickstadt
Simona Regenspurg
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Fluide der Tiefen Geothermie
Als Resultat des Wärmeflusses steigt
die Temperatur in der Erdkruste im
Mittel um 30 bis 40 °C je km Tiefe. 
Der Bereich bis maximal 400 m Tiefe
bei Temperaturen bis max. 25 °C wird
durch die oberflächennahe Geother-
mie hauptsächlich für die Kli ma ti sie -
rung von Ein zel ge bäu den ge nutzt. Eine

effektive Nutzung für
die Produktion elektri-
scher Energie bzw. für
die direkte Einspeisung
in Fernwärmenetze er -
for dert jedoch Tempera-
turen > 100 °C, die in 
den sogenannten Nie-

derenthalpie-Lagerstätten Deutschlands
erst ab etwa 3 Kilometer Tiefe ange-
troffen werden.
Voraussetzung für den Transfer geo -
ther mi scher Energie aus Tiefen von
einigen Kilometern zur Erdoberfläche
ist das Vorliegen eines Fluids als Trans-
portmedium. Ein hohes geothermi-
sches Potenzial haben daher geologi-
sche Formationen mit einem großen
Anteil an Fluidvolumen sowie einem
guten hydraulischen Transportverhal-

ten. Beispiele dafür sind Aquifere in
porösen Sandsteinformationen. Bei
nicht ausreichender Wasserwegsam-
keit werden durch hydraulische bzw.
chemische Stimula tions maßnahmen
künstliche Fließwege zur Verbesse-
rung der Aquifereigenschaften geschaf-
fen (Enhanced Geothermal Systems –
EGS). Neben porösen Formationen
kann auch die Wärme des kristalli-
nen Festgesteins genutzt
werden, die Was ser füh -
rung er folgt dort über
vorhandene bzw. stimu-
lierte Kluftsysteme.
In Abbildung 1 ist das
Funktionsschema einer
Anlage der Tiefen Geo -
thermie dargestellt. Aus einem porö-
sen Aquifer wird heißes Wasser bei
Fließraten > 50 l/s in der Förderboh-
rung gepumpt und – nachdem über

4

N a t ü r l i c h e  R a d i o n u k l i d e  i n  A n l a g e n  
d e r  T i e f e n  G e o t h e r m i e  D e u t s c h l a n d s  –  
H e r k u n f t  u n d  A u f t r e t e n

Geothermieanlagen nutzen zwei praktisch unerschöpfliche Energiereservoire.
Dies ist zum einen der Wärmefluss aus Erdmantel und -kern, der ursprüng-
lich aus dem gravitativen Prozess der Planetenbildung vor ca. 4,7 Milliarden
Jahren herrührt. Die andere Quelle ist die kontinuierliche Wärmeproduktion
als Folge von Zerfallsprozessen der natürlichen Radionuklide in der Erd-
kruste. In der Summe ergibt sich ein Wärmefluss durch die Erdoberfläche 
in der Größenordnung von mehreren 1013 W [1], von denen 50 bis 70 %
aus radioaktiven Zerfällen gespeist werden. Seine Konstanz bedingt die
Attraktivität der Nutzung geothermischer Energie als grundlastfähige Ener-
gieerzeugung gegenüber anderen diskontinuierlichen Trägern erneuerbarer
Energien.

Temperaturen
> 100 °C

erforderlich

„Thermischen
Kurzschluss“
vermeiden

Abb. 1: Schema einer Anlage der Tiefen Geothermie; nach [2], ergänzt
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Wärmetauscher die Energie für Strom-
erzeugung bzw. Heizzwecke entnom-
men wurde – das abgekühlte Wasser 
in einer Injektionsbohrung wieder ver-
presst (geothermische Dublette). Im
Aquifer beträgt die Entfernung der
Bohrungen einige Kilometer, sodass
ein „thermischer Kurzschluss“ der
Dublette vermieden wird.
Regionen in Deutschland, die für die
Nutzung der Tiefen Geothermie geeig-
nete geologische Formationen aufwei-
sen, sind in Abbildung 2 dargestellt.
Geologisch gesehen werden im Nord-
deutschen Becken vorrangig Sandstein-
formationen des Trias und des Jura
genutzt, von geringerer Bedeutung sind
Sedimente des Perms und der Kreide.
Im Oberrheingraben liegt der Schwer-
punkt auf der Nutzung von stimulier-
baren Formationen des Trias, während
im Molassebecken im Wesentlichen
der Malm (Oberer Jura) als Nutzaqui-
fer dient [4]. Dementsprechend unter-
schiedlich stellt sich die Geochemie
der geförderten Fluide dar. Tiefenwäs-
ser des Norddeutschen Beckens sind
hauptsächlich hochsaline, Natrium-
Kalzium-Chlorid-dominierte Fluide
mit Salinitäten im Bereich 10 bis 
330 g/l [5]. Ein hoher Mineralisations-
grad ist ebenfalls für die Wässer des
Oberrheingrabens typisch. Hier werden
für Natrium-Kalium-Kalzium-Chlo-
rid-Tiefenfluide Salinitäten im Bereich
10 bis 130 g/l erreicht [6]. Dagegen 
weisen die Wässer des Molassebeckens
durchweg geringe Gesamtmineralge-
halte von 0,4 bis 12 g/l auf [7].
Die Wärme des kristallinen Festge-
steins wird in Deutschland noch nicht
genutzt. Als Modellsystem dafür kann
die EGS-Anlage im elsässischen Soultz-
sous-Forêts dienen, deren Thermalwas-
ser aus stark geklüftetem Granit geför-
dert wird. Das Fluid ähnelt in seiner Zu -
sammensetzung den salinen Tie fen wäs -
sern des Oberrheingrabens. Da generell
in Wässern des tiefen Kristallins er -
höhte Salinitäten nachgewiesen wurden
[8], ist es sehr sinnvoll, die Er kennt -
nisse über hochmineralisierte Fluide

auch auf zukünftige vergleichbare An -
lagen in Deutschland zu übertragen.

Natürliche Radionuklide in 
Geothermiefluiden
Betrachtet man die Aktivitätskonzen-
trationen der charakteristischen Ra -
dium-Isotope 226Ra und 228Ra in Flui-
den aus Geothermieanlagen (Abb. 3),
so erkennt man deutlich eine Bezie-
hung zum Chemismus der Wässer.
Die salinen Wässer des Norddeutschen
Beckens und des Oberrheingrabens
weisen um Größenordnungen höhere
Radium-Gehalte auf als die gering
mineralisierten des Molassebeckens.
Dabei entsprechen die Isotopenver-
hältnisse der erstgenannten Wässer
dem durch die Zerfallsreihen vorgege-
benen Muster, während im Malmkalk-
stein eine 226Ra-Anreicherung auftritt.

In diesem Beitrag wird auf eine detail-
lierte Beschreibung der Radionuklid -
gehalte in Malmwässern verzichtet, 
da dort keine strahlenschutzrelevanten
Fragestellungen auftreten.
Abbildung 4 zeigt die für saline Geo -
thermiewässer typische Radionuklid-
zusammensetzung, hier am Beispiel
des Fluids der An lage Neustadt-Glewe.
Das Isotopenmuster ist
durch starke radioaktive
Ungleichgewichte ge -
kenn zeichnet, die auf
die Spannbreite der che-
mischen und physikali-
schen Eigenschaften der
Glieder der natürlichen
Zerfallsreihen zurück-
zuführen sind. Die höchste Löslichkeit
wird für die Radium-Isotope 226Ra,
228Ra und 224Ra erreicht, deren Akti -

5

Abb. 2: Regionen in Deutschland mit erhöhtem geothermischen Potenzial; nach [3]

Höherer
Radium-Ge halt

in salinen
Wässern
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vität nicht durch ihre Mutternuklide
unterstützt wird. Infolge des natür -
lichen Aktivitätsverhältnisses von 21,7
zwischen der 238U- und der 235U-Zer-
fallsreihe liegt das der 235U-Reihe
zuzuordnende 223Ra unterhalb der
Nachweisgrenze. Kurzlebige Tochter-
nuklide wie 228Ac und 212Pb werden

während der Wasserförderung aus den
langlebigen Mutternukliden gebildet.
Weiterhin wurden im Fluid 210Pb und
210Po sowie das den Kalium-Gehalt
repräsentierende 40K nachgewiesen.
Alle Isotope des Urans und Thoriums
liegen unterhalb der Nachweisgrenze.
Das auftretende radioaktive Ungleich-

gewicht ist von komplexer Natur und
stark zeitabhängig, sodass für eine kor-
rekte Berechnung der Radionuklidge-
halte zum Probenahmezeitpunkt ein auf
mathematischen Modellen basierendes
Messprogramm erforderlich ist [10].
Die gemessenen Wertebereiche der
Konzentrationen ausgewählter Radio-
nuklide in Wässern der
Tiefen Geo thermie sind
in Tabelle 1 zusammen-
gefasst. Sichtbar werden
noch einmal die deut-
lichen Unterschiede zwi -
schen Norddeutschem
Becken und Oberrhein-
graben auf der einen
Seite und dem Molassebecken auf der
anderen. Vergleichbare Nuklidkonzen-
trationen können auch in stark mine-
ralisierten balneologisch genutzten
Thermalwässern beobachtet werden.
Als der für die Radionuklidfreisetzung
hauptsächlich verantwortliche Prozess
wird der Alpha-Rückstoß in Mineral-
körnern des Aquifergesteins angese-
hen. Dabei erhält der Produktkern des
Alpha-Zerfalls aufgrund der Impuls-
erhaltung eine kinetische Energie, die 
zu seiner Verschiebung innerhalb des
Kristallgitters um einige 10 nm führt.
An Mineraloberflächen können die
Rückstoßkerne über diesen Prozess in
das Fluid eintreten. Unter den geo che -
mischen Bedingungen des Aquifers
sind dann Uran und Thorium nur
gering löslich, während in Verbindung
mit der erhöhten Chlorid-Konzentra-
tion Radium dauerhaft im Thermal-
wasser verbleibt [11, 12]. Im Rahmen
dieses Modells besteht eine enge Kor-
relation zwischen dem U/Th-Verhält-
nis im Quellgestein und dem 226Ra/
228Ra-Verhältnis im Wasser. Für die
Größe der Radium-Konzentration in
Lösung ist neben Uran- und Thorium-
Gehalt des Gesteins auch seine spezi -
fische Oberfläche verantwortlich. Für
den Aquifer der Geothermieanlage
Neustadt-Glewe konnte über dieses
Modell sowohl die absolute Konzentra-
tion der Radium-Isotope als auch deren

6

Abb. 3: Aktivitätskonzentrationen von 226Ra und 228Ra in Fluiden von Geothermie -
anlagen. Die durchgezogene Linie entspricht dem mittleren Aktivitätsverhältnis
 zwischen der 238U- und der 232Th-Zerfallsreihe in der Erdkruste.

Alpha-
Rückstoß in

Mineral-
körnern

Abb. 4: Radionuklidzusammensetzung des Fluids aus der Geothermieanlage Neustadt-
Glewe zum Zeitpunkt der Förderung [9]; „NWG“ bezeichnet die Nachweisgrenze des
Analyseverfahrens.
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U-Reihe

232

Th-Reihe

Aktivitätskonzentration 

226

Ra (Bq/l)

Strahlenschutz_3-2014_01-57:Inhalt  13.08.2014  11:59 Uhr  Seite 6



G E O T H E R M I S C H E  E N E R G I E

Aktivitätsverhältnis befriedigend er -
klärt werden [9]. Das ebenfalls auftre-
tende 210Pb ist dagegen eher als Zer-
fallsprodukt von gelöstem 222Rn anzu-
sehen.

Verbleib der Radionuklide
Anlagen der Tiefen Geothermie ent-
sprechend Abbildung 1 stellen im All-
gemeinen geschlossene Kreislaufsys-
teme dar. Die Veränderung der thermo-
dynamischen Fluidparameter Tem pe -
ra tur und Druck sowie der Kontakt
mit Anlagenkomponenten führt jedoch
dazu, dass ein geringer Teil der Inhalts-
stoffe Sekundärminerale bildet, die in
der Anlage verbleiben.
Diese Bildung fester Niederschläge,
sogenannter „Scales“, tritt vorrangig in
Anlagen auf, die stark mineralisierte

Wässer führen. Insbe-
sondere im Norddeut-
schen Becken und im
Oberrheingraben muss
daher mit Scale-Bildung
in Anlagenkomponen-
ten gerechnet werden.

Dies betrifft vorrangig Wärmetauscher
sowie Installationen auf der „kal-
ten“ Seite vor der Injektionsbohrung.
Diese Niederschläge sind vergleichbar
mit Ablagerungen, die in Förderanlagen
der Erdöl-/Erdgasindustrie beobachtet
werden.
Strahlenschutzrelevant sind zwei häu-
fig auftretende mineralogische Haupt-
phasen in den Scales saliner Geo -
thermiewässer [13, 14]: eine Ba/SrSO4-

Mischphase mit deutlich ausgebilde-
ten Baryt/Coelestin-Mischkristalliten
sowie eine sulfidhaltige Phase. Letztere
wurde in Scales des Norddeutschen
Beckens als gut ausgebildete Galenit-
(PbS)-Kristallite beobachtet, während
im Oberrheingraben rönt gen amorphe
nanokristalline (Pb, Cu, Sb, As)-Misch-

sulfide auftraten. Die Bedeutung dieser
Phasen für den Verbleib von Radio-
nukliden aus der Lösung ist in Abbil-
dung 5 dargestellt.
Entsprechend diesem Modell akkumu-
lieren die Sulfat-Phasen aufgrund der
chemischen Analogie von Ba, Sr und
Ra die Radium-Isotope 226Ra, 228Ra
und 224Ra. Während 224Ra anfänglich
mit einer Halbwertszeit von 3,6 d zer-
fällt, wird über den Zerfall des 228Ra
im Zeitbereich von Jahren das Toch-
ternuklid 228Th mit seinen Folgepro-
dukten nachgebildet. In der Nomen-
klatur der Strahlenschutzverordnung
enthalten die Sulfat-Phasen demnach 
die Radionuklide 226+Ra, 228+Ra und
228+Th, wobei für Berechnungen häu-
fig vereinfachend von einem Gleich-
gewicht 228+Ra = 228+Th ausgegan-
gen wird. Aufgrund seiner im Ver-
gleich zu 226Ra deutlich geringeren

7

Zerfallsreihe Radionuklid Aktivitätskonzentration (Bq/l)

Norddeutsches
Becken

Oberrhein-
graben

 Molasse -
becken

238U
226Ra 3 ... 35 33 ... 48 0,3 ... 1,5

210Pb < 2 ... 160 8 ... 19 < 0,1

232Th
228Ra 2 ... 35 23 ... 31 0,02 ... 0,5

224Ra 3 ... 21 16 ... 21 < 0,02 ... 0,3

– 40K 6 ... 250 100 ... 130 0,5 ... 0,9

Tab. 1: Wertebereiche ausgewählter Radionuklidkonzentrationen in Geothermiewässern
zum Zeitpunkt der Probenahme am Bohrungskopf

Strahlenschutzkurse im technischen Bereich:

Grundlagenkurs nach RöV (Modul RM) für FK-Gruppe R3: 15.06.2015 und
als Internet-Fernkurs mehrmals im Jahr
Grundlagenkurs nach StrlSchV für Fachkundegruppen mit geringem 

Anforderungsniveau (Modul GG) für FK-Gruppen S1.x, S2.1 und S6.1:  
11.-12.11.2014, 03.-04.03.2015, 10.-11.11.2015
Grundlagenkurs nach StrlSchV für Fachkundegruppen mit erhöhtem 

Anforderungsniveau (Modul GH) für FK-Gruppe S2.2 (schließt auch S1.x, S2.1 
und S6.1 mit ein): 22.-24.09.2014, 23.-25.03.2015, 21.-23.09.2015
Kurs für den Umgang mit offenen und umschlossenen radioaktiven Stoffen 

(Module GH und OG) für FK-Gruppe S4.1 (schließt auch S1.x, S2.1, S2.2, S5 
und S6.1 mit ein):  22.-26.09.2014, 23.-27.03.2015, 21.-25.09.2015
Kurs für genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder 

Einrichtungen (Module GG und FA) für FK-Gruppe S5 (schließt auch S1.x, 
S2.1 und S6.1 mit ein): 11.-13.11.2014, 03.-05.03.2015, 10.-12.11.2015
Fachkunde-Aktualisierung für FK-Gruppen nach StrlSchV: S1.x, S2.x, S3.x,
S4.x, S5 und S6.1: 16.09.2014, 24.11.2014, 02.02.2015, 11.05.2015, 15.09.2015
Fachkunde-Aktualisierung für FK-Gruppen nach RöV:  R1 bis R5, R7, R8 
und R10: 17.11.2014, 09.03.2015, 06.07.2015, 16.11.2015

Weitere Informationen sowie unsere Kurse im medizinischen 
Bereich finden Sie auf unseren Internet-Seiten: 
http://www.helmholtz-muenchen.de/kurse

Helmholtz Zentrum München
Institut für Strahlenschutz, Kursorganisation
Ingolstädter Landstr. 1, 85764 Neuherberg  (bei München) 

Tel.: 089 / 3187 4040                  Fax: 089 / 3187 1684  
E-Mail: strahlenschutzkurse@helmholtz-muenchen.de

Anzeige

Bildung fester
Niederschläge
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Aktivität wird 223Ra auch hier ver-
nachlässigt.
Die Sulfid-Phasen akkumulieren dem-
gegenüber das mit dem inaktiven Blei
chemisch identische Nuklid 210Pb. Im
Zeitverlauf bildet sich auch hier ein
Gleichgewicht mit den Töchtern, d. h.
210++Pb, heraus.
Aus der Sicht des Strahlenschutzes
können die deponierten natürlichen
Radionuklide aufgrund ihrer Strah-
lungseigenschaften (Tab. 2) zu prak-

tisch allen Expositionspfaden beitra-
gen. Dabei ist zu beachten, dass für 
die externe Dosisexposition neben 
der γ-Strahlungskomponente auch die
Bremsstrahlungsproduktion von Ra -
dio nukliden mit hohen Eβ, max zu be -
rücksichtigen ist (vgl. dazu [16]). Ein
typisches Beispiel dafür ist 210++Pb, das
außerhalb von technischen Anlagen
praktisch nicht über seine schwache
niederenergetische γ-Linie (Eγ = 47 keV,
4,3%), sondern nur über das intensive

Bremsstrahlungsspektrum des 210Bi
Beiträge zum Strahlungsfeld in einer
Anlage liefert.
Die spezifischen Aktivitäten der Ab-
lagerungen bzw. des kontaminierten
Materials aus den Anlagen überstrei-
chen dabei einen weiten Bereich. In
Tabelle 3 sind Analyseergebnisse zu -
sammengestellt, die aus 180 Proben
aus dem Norddeutschen Becken bzw.
114 Proben aus dem Ober rhein gra-
ben ge won nen wurden. Da bei werden
Maximalwerte von einigen 100 Bq/g
für die Radium-Isotope bzw. einigen
1.000 Bq/g für 210Pb er reicht. Im Ge -
gensatz dazu konnten 
an Scale-Proben aus dem
Molassebecken keine er -
höhten Werte der spezi-
fischen Aktivität natür-
licher Radionuklide fest -
gestellt werden [13]. Die
Ablagerungen aus hoch -
mineralisierten Fluiden
weisen dabei eine gute Korrelation
zwischen 226Ra und 228Ra auf, die der
Korrelation in den Geothermiewässern
entspricht (Abb. 3). 
Dagegen fehlt diese Korrelation zwi-
schen 226Ra und 210Pb vollständig
(Abb. 6). Dies ist ein Hinweis darauf,
dass die Ab lage rungs prozesse der da zu -
gehörigen Mine ral pha sen unabhängig
voneinander verlaufen. Als Bil dungs -

8

Abb. 5: Akkumulation von Radionukliden aus den Geothermiefluiden in den Haupt-
phasen der Anlagen-Scales

Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:

Geothermie und Radioaktivität I
In den Wässern der Tiefe gibt’s leider

auch Schmutz,
der ist radioaktiv, drum braucht’s

Strahlenschutz.
Kompetente Experten müssen da ran,
denn nur so und nur dann
bringt die Geothermie den erstrebten Nutz.

Rupprecht Maushart, Straubenhardt

Radionuklid
α-Energie
Eα/MeV

β-Maximalenergie
Eβ,max/MeV

γ-Energie
Eγ/keV

226+Ra 4,78 (226Ra)
5,49 (222Rn)
6,00 (218Po)
7,69 (214Po)

1,02 (214Pb)
3,27 (214Bi)

295, 352 (214Pb)
609, 1.120, 1.764 (214Bi)

228+Ra – 0,05 (228Ra)
2,12 (228Ac)

911, 969 (228Ac)

228+Th 5,42 (228Th)
5,69 (224Ra)
6,29 (220Rn)
6,78 (216Po)
6,05 (212Bi)
8,79 (212Po)

0,57 (212Pb)
2,25 (212Bi)
5,00 (208Tl)

239 (212Pb)
583, 2.614 (208Tl)

210++Pb 5,30 (210Po) 0,06 (210Pb)
1,16 (210Bi)

–

Tab. 2: Zusammenstellung typischer Energien, die beim Zerfall der in Scales auftreten-
den natürlichen Radionuklide auftreten. Für die α-Umwandlung wurde jeweils die
intensivste Linie angegeben; die aufgeführten γ -Linien besitzen Energien Eγ > 100 keV
und Emissionswahrscheinlichkeiten > 15%; Daten nach [15]

Maximal
einige

1.000 Bq/g
für 210Pb

Fluid Ausfällungen (Scales)
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mechanismus der Ba/Sr-Sul fat-Phasen
wird allgemein die Übersättigung der
abgekühlten und entspannten Lösung
bezüglich dieser In halts stoffe an ge -
sehen, während die Bil dung der Sulfid-
Phasen auf elektrochemische Prozesse
zurückgeführt wird.
Die Menge der abgelagerten Aktivität
stellt jedoch insgesamt nur einen
Bruchteil des Gesamtumsatzes dar.
Wie eine Bilanz für die Anlage Neu-
stadt-Glewe zeigte [9], passierte im
Zeitraum 1994 bis 2008 eine Gesamt-
fördermenge von 7,4 . 106 m³ die An -
lage. Dies entspricht pro Radionuklid
einer transportierten Gesamtaktivität
in der Größenordnung von 1010 Bq.

Der in Ablagerungen oberirdisch ver-
bleibende Aktivitätsanteil lag dabei 
bei < 10–3. Im Gegensatz zu anderen
NORM-produzierenden Industrien ver-
bleibt somit in der Tiefen Geothermie
die über wie gende Aktivitätsmenge in
der  unter irdischen Lagerstätte.

Danksagung
Die Autoren danken dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit für die Förde-
rung durch 2 Projekte (FKZ 0329937C
bzw. 0325166), in deren Rahmen ein
Großteil der vorgestellten Ergebnisse
gewonnen wurden.
Detlev Degering, Matthias Köhler ❏
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Abb. 6: Spezifische Aktivitäten von 226Ra und 210Pb in Proben von Ablagerungen bzw. von
kontaminiertem Material aus Anlagen der Tiefen Geothermie in Deutschland (n = 294)

Spezifische Aktivität (Bq/g)

226Ra 228Ra 210Pb

Minimum 0,009 0,008 0,013

Maximum 430 300 770

Median 38 41 170

Minimum 0,009 0,008 0,013

Maximum 770 430 5.500

Median 34 18 500

Tab. 3: Spezifische Aktivitäten natürlicher Radionuklide in Proben von Ablagerungen bzw.
von kontaminiertem Material aus Anlagen der Tiefen Geothermie in Deutschland [13]
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ten Fällungsprozesse vollziehen und
somit ein Großteil der radioaktiven
Scales abgelagert wird. Dort konnten
maximale Umgebungs-Äquivalentdo -

10

Strahlenexposition für
 Beschäftigte
Normalbetrieb
Im Normalbetrieb einer geothermi -
schen Anlage erfolgt eine Strah len -
exposition von Beschäftigten aus-
schließlich durch die äußere Strah-

lung, die durch radio -
aktive Ablagerungen an
den Innenseiten von An -
lageteilen emittiert wird
und die die Rohr wan -
dun gen leicht durch -
dringt. Er höhte Werte
treten be vor zugt in der
Nähe von Wärmetau-

schern auf, weil sich dort aufgrund
der signifikanten Temperaturdifferenz
und der großen Oberflächen die meis-

sisleistungen H
.

* (10) im Abstand von 
1 m von 12 μSv h–1 festgestellt werden.
Arbeiten an geöffneten Anlageteilen
Bei allen Arbeiten an geöffneten An -
lageteilen wie z. B. Filterwechsel, Aus-
tausch von Rohrleitungen sowie Öff-
nen von Wärmetauschern besteht zu -
sätzlich zu der Strahlenexposition
durch γ-Strahlung (hier
auch in einem geringe-
ren Abstand als beim
Normalbetrieb) eine er -
höhte Ingestions- bzw.
Inhalationswahr schein -
lichkeit. In der Regel
erfolgen diese Arbeiten
jedoch am feuchten Material, sodass die
Wahrscheinlichkeit einer Freisetzung
gegenüber dem Umgang im trockenen
Zustand deutlich geringer ist. Durch
einfache Maßnahmen aus dem Reper-
toire des Arbeitsschutzes wie z. B. 
Tragen von Schutzhandschuhen bzw.
eines Mundschutzes, die ohnehin
durch den Gehalt an Schwermetal-
len in den Umgangsstoffen notwen-
dig sind, kann eine Strahlenexposition
deutlich reduziert werden.
Ein Expositionsrisiko durch das Ein -
atmen von 222Rn konnte bei gemesse-
nen Aktivitätskonzentrationen in der
Luft von 50 bis 100 Bq m–3 nicht fest -
gestellt werden.
Generell besteht bei derartigen Arbei-
ten das Risiko, dass aus Unkenntnis
mögliche radiologische Gefahren nicht
erkannt und somit auch keine Maß-

S t r a h l e n s c h u t z  i n  a u s g e w ä h l t e n  A n l a g e n
d e r  T i e f e n  G e o t h e r m i e  –  E i n  Ü b e r b l i c k

Die Besonderheit des Strahlenschutzes bei natürlicher Radioaktivität mit er -
höhten spezifischen Aktivitäten (TENORM) besteht darin, dass der Gesetz -
geber diese Regelungen in StrlSchV [1], Anlage XI, Teil B auf explizit
genannte Arbeitsfelder mit erhöhten Expositionen durch Uran, Thorium und
deren Zerfallsprodukte ohne Radon begrenzt hat. Mit dieser Einschränkung
soll eine Ausweitung der gesetzlichen Regelungen auf radiologisch unbe-
denkliche Arbeitsfelder vermieden werden. Die Tiefe Geothermie ist gegen-
wärtig als Arbeitsfeld in der StrlSchV nicht aufgenommen, sodass vorerst
keine formale Notwendigkeit besteht, nach § 95 (1) StrlSchV die Strah len -
exposition für die Beschäftigten abzuschätzen. Ähnliches wie für die Arbeits-
felder gilt für die Betriebsabfälle aus der Tiefen Geothermie, die in der Liste
der nach StrlSchV zu berücksichtigenden Rückstände (Anlage XII, Teil A)
nicht enthalten sind.
Dennoch ist es aus Sicht der Autoren erforderlich, aufgrund der Mengen und
spezifischen Aktivitäten in ausgewählten Anlagen der Tiefen Geothermie des
Norddeutschen Beckens und des Oberrheingrabens die Strahlenexposition 
für die Beschäftigten auch ohne explizite behördliche Aufforderung abzu-
schätzen und die dort anfallenden Betriebsabfälle unter Berücksichtigung
der StrlSchV zu beseitigen.

Tiefe Geo-
thermie kein
Arbeitsfeld
in StrlSchV

EE Einh+ing E EE

(mSv) (mSv) (mSv) Anteil

Anlage Norddeutsches Becken 0,89 0,56 1,5 61%

Anlage Oberrheingraben
1,1 0,60 1,7 65%

2,6 0,40 3,0 87%

Prüfwert – – 6,0 –

Natürliche Strahlenquellen 0,70 1,4 2,1 33%

Tab. 1: Beispiele für Expositionsabschätzungen (effektive Dosis E durch äußere Strah-
lung EE und Inhalation und Ingestion Einh+ing) für Beschäftigte in ausgewählten Anlagen 
der Tiefen Geothermie Deutschlands und Vergleich mit der mittleren Strahlenexposition 
durch natürliche Strahlenquellen

Radiologisches
Risiko aus
Unkenntnis
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nahmen zur Minderung ergriffen wer-
den. Deshalb müssen alle mit Arbeiten
an geöffneten Anlageteilen Beschäftig-
ten (auch von Nachauftragnehmern)
rechtzeitig über die Gefahrenpoten-
ziale und die notwendigen Schutzmaß-
nahmen umfassend aufgeklärt werden.
Beschäftigte in aus ge wähl ten geo ther -
mi schen Anlagen können einer zu -
sätzlichen Strahlenexposition aus-

gesetzt werden, deren
effektive Dosis im Jahr
nicht größer als 3,0 mSv
ist (Tab. 1). Alle Werte
wurden anhand der an -
gegebenen Expositions-
zeiten und recherchier-
ten Expositionsszenarien

(siehe auch [2]) sehr konservativ ab-
geschätzt. Es wird deutlich, dass der
Hauptteil (ca. 60–85 %) durch den
Expo si tions pfad „äußere Exposition
durch γ-Strahlung“ hervorgerufen wird.
Die effektive Dosis für die Be schäf -
tigten der Geothermieanlagen ist im
Kalenderjahr kleiner als 6 mSv, damit
sind die Arbeiten gegenüber der Be -
hörde nach § 95 StrlSchV nicht an -
zeigebedürftig.

Mit den zukünftigen neuen EU-
Strahlenschutz-Grundnormen wird
sich bei der Bewertung der hier 
ab geschätzten beruflichen Strah-
lenexposition eine neue Sichtweise
etablieren.

Bewertung von Boden konta -
minationen
Bei Reinigungs-, Reparatur- und Um -
bauarbeiten besteht die Gefahr, dass
Scales unkontrolliert auf Bodenflächen
gelangen und sich dort akkumulieren.
Das Gefahrenpotenzial besteht in der
unkontrollierten Verschleppung von
Aktivität und in der Generierung von
Altlasten, die erst beim Rückbau von
Anlagen zum Tragen kommen.
Die StrlSchV macht keine klaren Vor-
gaben, bei welcher Oberflächenkon -
tamination das dem Regelungsbereich
zugrunde liegende 1-mSv-Kriterium
ein gehalten wird.
Die dort genannten flächenbezogenen
nuklidspezifischen Grenzwerte (z. B.
0,1 Bq cm–2 für 228+Th) basieren auf
einer tolerierbaren Dosis von einigen
10 μSv und sind für den hier relevan-
ten Umgang mit natürlicher Radio -
aktivität um einen Faktor 100 zu kon-
servativ.
Das Fehlen entsprechender flächenbe-
zogener Grenzwerte zur Anwendung
in der Geothermie wurde durch die
Autoren thematisiert (u. a. [3]), jedoch
konnte bisher noch keine Vereinba-
rung erreicht werden. Ein entspre-
chen der Vorschlag ist in Tabelle 2 zu-
sammengefasst, wobei ein Faktor 20
beim Übergang von den flächenbe-
zo genen Grenzwerten aus dem kern-
technischen Bereich (akzeptierbare 
Ex position von einigen 10 μSv = 
50 μSv) zum Regelungsbereich der
natürlichen Radioaktivität (akzeptier-

bare Exposition von 1.000 μSv) Ver-
wendung findet. Die vorgeschlagenen
flächenbezogenen Grenzwerte können
auch als Zielwerte für die Dekonta-
mination von Wärmetauscher-Oberflä-
chen dienen.

11

Unkontrollierte
Verschleppung
von Aktivität

Tab. 2: Vorschlag zur Etablierung flächenbezogener Grenzwerte zur Nutzung als Richtwert für die Dekontamination von Bodenflächen
und Platten-Wärmetauschern

Prinzip

226+Ra 210++Pb 228+Ra 228+Th

(Bq cm–2)

Eingeschränkte Freigabe von Gebäuden zum Abriss Spalte 10 0,9 – 4,0 3,0

Uneingeschränkte Freigabe von Gebäuden Spalte 8 0,5 1,0 0,4 0,1

§ 44, außerhalb eines Strahlenschutzbereiches Spalte 4 1,0 1,0 1,0 0,1

Vorschlag der Autoren – 20 20 20 2

StrlSchV,
Anlage III,
Tabelle 1St

rlS
ch

V
Te

il 
2

Te
il 

3

Seminare zur 
Endlagerung 
radioaktiver Abfälle

Endlagerung am Beispiel 
Schacht Konrad
Ein Tag Theorie + ein Tag    
Exkursion zur Schachtanlage
16. - 17.09.2014
650 € zzgl. USt.

Information:
0511/9296-3321 u. 3320
(Herr Pehl / Frau Badenhop)
weiterbildung@hs-hannover.de
www.hs-hannover.de/zwt

Endlagerung radioaktiver 
Abfälle - Grundlagen, 
Produktkontrolle, 
Dokumentation 
Vermittlung der Fachkenntnisse 
zur Erstellung einer Endlager-
dokumentation
13. - 17.10.2014
1560 € zzgl. USt.

Anzeige
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Beseitigung von Betriebsabfällen
Materialkategorien und -bilanzen
Wie die durch die Autoren durchge-
führte Erhebung der deutschlandweit
zu entsorgenden TENORM-Mate ria -
lien aus der Tiefen Geo thermie zeigt
[4], sind bisher 55 Tonnen radioaktiv
belasteter Betriebsabfälle in den Kate-
gorien „Scale-artig“, „brennbar“ und
„Schrott“ angefallen (Tab. 3). Aus

Abbildung 1 wird deut-
lich, dass einerseits kon-
taminierter Schrott die
Hauptmasse bildet und
andererseits die Scales
den Großteil der Akti-
vität beinhalten. Gegen-
wärtig werden in mehre-

ren Anlagen Inhibitoren zur Reduzie-
rung des Scale-Wachstums eingesetzt.
Perspektivisch ist mit einer Mengen-
reduzierung und einer Veränderung des
Nuklidvektors der anfallenden Scale-
artigen Betriebsabfälle zu rechnen.
Allgemeine Verfahrensweise
Ausgewählte Betriebsabfälle aus der
Tiefen Geothermie sind wegen der ent-
haltenen erhöhten natürlichen Radio-
aktivität dem Bereich der „Arbeiten“
(StrlSchV § 3 (1) Nr. 2b) zuzuordnen
und die Stoffe im Weiteren als „Mate-
rialien“ nach StrlSchV § 3 (2) Nr. 20
einzustufen. Aufgrund dieser Einstu-
fung fällt die Beseitigung des Materials
in den Regelungsbereich von Teil 3

Kapitel 3 § 97 bis § 102 StrlSchV
(„Schutz der Bevölkerung bei natürlich
radioaktiven Stoffen“). Wegen ihrer
Art und spezifischen Aktivität sind
diese nach § 102 als „sonstige Mate-
rialien“ eingestuft. Eine Einordnung
als „zu berücksichtigender Rück-
stand“ nach § 97 kann nicht erfol-
gen, da die Betriebsabfälle aus der Geo -

thermie nicht unter die Stoffliste nach
Anlage XII Teil A fallen.
„Sonstige Materialien“ können einer
Verwertung (als Input in einen tech-
nischen Prozess) bzw. Beseitigung
(Deponierung, Verbrennung) zugeführt
werden, wenn sichergestellt ist, dass
für diese Wege die Strahlenexposition
der Beschäftigten und für die Bevölke-
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Tab. 3: Durch Nutzung der Tiefen Geothermie im Zeitraum von 2000 bis 2012 in Deutschland angefallene TENORM-Rückstände und
Ver gleich mit der jährlichen Abfallmenge aus der Erdöl-Erdgas-Industrie [5]; 
a: nach StrlSchV beurteilungsrelevante spezifische Aktivität, A: aus a berechnete Aktivität

Kategorie
Verfahrensbedingte Verbindung 

der Scales mit
Masse

(t)
a

(Bq g–1)
A

(Bq)
Beseitigungsweg

Scale-artig
Strahlgut aus Reinigungs -

arbeiten, Boden
15 1.200 1010 Deponierung

brennbar
Abdeckfolien, Schutzmitteln, 

Filtersäcken
10 200 109 Verbrennung

Schrott Rohrwandung 30 2,0 107 Einschmelzen

Summe 55 200 1010 –

Schrott und
Produktionsrückstände

340 40 1010
Deponierung,
Einschmelzen

G
eo

th
er

m
ie

Er
dö

l/
Er

dg
as

Großteil
der Aktivität
in den Scales

Abb. 1: Masse- und Aktivitätsverteilung von TENORM aus der Tiefen Geothermie
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rung kleiner als 1 mSv im Kalender-
jahr ist (im Weiteren als „1-mSv-Krite-
rium“ verwendet). Die für den Strah-
lenschutz zuständige Behörde trifft
nach § 102 hierfür die erforderlichen
Anordnungen, die festlegen, wo die
Materialien aufzubewahren und in
welcher Weise die Materialien zu be -
seitigen sind.
Aus Praktikabilitätsgründen kann die
fachliche Bewertung eines Materials 
in Anlehnung an die Verfahrensweise
nach § 97 und § 98 erfolgen, wobei das
zu entsorgende Material den zu be -
rück sichtigenden Rückständen (An -

lage XII, Teil A) gleich-
gesetzt wird.
Der Eigentümer hat Ma -
terialien vor ihrer Be -
seitigung oder Verwer-
tung gegen Abhanden-
kommen und vor dem
Zugriff durch Unbefugte
zu sichern. Sie dürfen an

andere Personen nur zum Zwecke der
Beseitigung oder Verwertung abgege-
ben werden.
Im Folgenden sind für die einzelnen
Kategorien der Be triebs abfälle mög -
liche Beseitigungswege be schrieben.
Deponierung im vereinfachten 
Verfahren
Im vereinfachten Verfahren können
sonstige Materialien gemeinsam mit
anderen Rückständen oder Abfällen
deponiert werden (Anlage XII, Teil C),
wobei der Nachweis der Einhaltung
des 1-mSv-Kriteriums erfolgt ist, wenn
der Mittelwert der spezifischen Akti-
vität über alle auf der Deponie inner-
halb von 12 Monaten beseitigten akti-
ven Materialien (überwachungsbedürf-
tige Rückstände bzw. sonstige Mate-
rialien) und sonstigen inaktiven Ab-
fälle kleiner als ein in der StrlSchV
tabellierter Prüfwert (je nach Deponie
0,05 … 1 Bq g–1) ist. Dieses ver einfachte
Verfahren ist für besonders überwa-
chungsbedürftige Deponien auf beurtei-
lungsrelevante spezifische Aktivitäten
ab < 50 Bq g–1 und für Stan dard depo-
nien auf 10 Bq g–1 be grenzt.

Deponierung im vollständigen 
Verfahren
Überschreitet die beurteilungsrelevante
spezifische Aktivität ab die Grenze von
50 Bq g–1, ist für den Einzelfall die
Strahlenexposition (StrlSchV, Anlage
XI, Teil D) zu berechnen und die Ein-
haltung des 1-mSv-Dosiskriteriums
explizit nachzuweisen. Dabei sind 
alle Expositionen einzubeziehen, die
auf dem vorgesehenen Beseitigungs-
weg durch Behandlung, Lagerung und 
Ablagerung der Rückstände auftreten
können. Dabei werden im Gegensatz
zu anderen Regelungsbereichen der
StrlSchV nur realistische Expositions-
pfade und Annahmen verwendet. Die
Abschätzung der Dosis erfolgt auf
Basis der Berechnungsgrundlagen Berg -
bau [6], der Richtlinie Arbeiten [7] 
und der Richtlinie Inkorporationsüber-
wachung [8].
Deponierung nach Stabilisierung
Kritischer Pfad für die Strahlenexpo-
sition ist in der Regel der Austrag 
von Radionukliden mit dem Deponie -
sickerwasser. Deshalb wird bei spezi-
fischen Aktivitäten > 100 Bq g–1 ange-
strebt, durch Stabilisierung die Eluat-
eigenschaften der auf eine Deponie zu
verbringenden Gebinde zu verbessern,
um auf diesem Wege den Schutz des
Grundwassers sicher zu stellen.
Entsprechend den konkreten An nahme -
bedingungen der Deponie sind nach
Deponieverordnung (DepV) [9] außer-
dem bestimmte chemische Grenz-
werte im Feststoff und in den nach
Wasserkontakt herausgelösten Sub-
stanzen einzuhalten. Ausführliche
Informationen hierzu werden auf S. 30
dieses Heftes gegeben.
Die beschriebenen Beseitigungswege
zur Deponierung wurden bereits mehr-
fach für Materialien aus geothermi-
schen Anlagen im Tonnenmaßstab
praktisch realisiert.
Verbrennung
Die beim Betrieb einer geothermischen
Anlage anfallenden Filtersäcke, konta-
minierten Schutzanzüge usw. müssen
aus abfallrechtlichen Gründen in einer
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Materialien
vor

Beseitigung
sichern

Strahlenschutzkurse 

im technischen Bereich 

in Jülich 

Herbst 2014

Grundkurs - Modul GG 390,-

10. – 11.11. 

Grundkurs - Modul GH 475,- 

27. - 29.10. 

01. - 03.12. 

Spezialkurs § 15  

Modul FA 260,-

(Module GG oder GH Voraussetzung) 

12.11. 

Umschlossene Stoffe  

Modul UH 380,-

(Modul GH Voraussetzung) 

04. - 05.12.

Offene Stoffe   

Modul OG 380,-

(Modul GH Voraussetzung) 

30. - 31.10.

Modul OH 690,-

(Modul GH Voraussetzung) 

08. – 11.12.

Modul K 260,-

(Modul OH Voraussetzung) 

12.12.

Aktualisierungskurse 

Module AR, AU  210,- 

20.10. und 15.12. 

Modul AFA    50,- 

(Module AR, AU Voraussetzung)

20.10. und 15.12. 

Modul AO 130,-

(Module AR, AU Voraussetzung)

20.10. und 15.12. 

Modul AB 160,-

(Module AR, AU, AO Voraussetzung)

21.10. und 16.12. 

Röntgenkurse 

Modul RM (R3) 230,- 

05.11. 

Module RG+Z1 (R2.2) 560,-

05. – 07.11. 

Module RH+Z3 (R2.1) 920,-

24. – 27.11. 

Aktualisierungskurse RöV 

Module ARG + ARA (6h) 230,-

03.11. 

Modul ARG (4h) 155,-

04.11. 

Laserschutzkurs 500,- 

29.09. – 30.09.

Kursstätte für Strahlenschutz 

an der FH Aachen, 

Campus Jülich 

Heinrich-Mußmann-Str. 1 

52428 Jülich 

Tel.: 0241 / 6009-53116 

weiterbildung@fh-aachen.de 

Mitglied im Qualitätsverbund  (QSK) 

Anzeige
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Sonderabfallverbrennungsanlage besei-
tigt werden, da Materialien mit einem
Brennwert H0 von > 6.000 kJ kg–1

Trockenmasse nicht mehr ohne Vor-
behandlung auf einer Deponie abge-
lagert werden dürfen [9]. Auch für die-
sen Beseitigungsweg ist der Nachweis
der Einhaltung des 1-mSv-Kriteriums
erforderlich. Dieser Beseitigungsweg
scheiterte bisher an der praktischen
Umsetzung, da für den Betreiber einer
Sonderabfallverbrennungsanlage der
potenzielle Erlös aus den zu ver-
brennenden Mindermengen in der Grö -
ßenordnung von 10 t den notwen-
digen genehmigungsrechtlichen Auf-
wand nicht abdeckt.
Einschmelzen
Für Metallschrott ist nach aktuellem
Abfallrecht eine Rezyklierung durch
Einschmelzen zu bevorzugen. Im Falle

von radioaktiv kontami -
niertem Schrott aus der
Tiefen Geothermie ist
für diesen Beseitigungs-
weg ebenfalls die Ein-
haltung des 1-mSv-Kri-
teriums nachzuweisen.
Da aber die handels üb -
lichen Annahmebedin-

gungen für Stahlschrott [10] wesent-
lich restriktiver als die Forderungen
des Strahlenschutzrechtes sind, ist mit
einer Abweisung auch von geringfügig
kontaminierten Materialien durch den
Schrotthandel zu rechnen. Deshalb ist
es Praxis, die durch natürliche Radio-
nuklide kontaminierten Anlageteile
aus der Geothermie durch Einschmel-

zen in der GERTA-Anlage der Firma
Siempelkamp Nukleartechnik GmbH
(SNT) zu verwerten. SNT ist berech-
tigt, Stahl- und Eisenmetalle aller Qua-
litäten mit chemischer und/oder radio-
aktiver Kontamination natürlichen
Ursprungs anzunehmen und zu ver-
arbeiten, wobei der Anteil an nicht 
metallischen Stoffen 5% nicht über-
steigen darf [11]. Entsprechend dem 
ge nehmigten Leistungsumfang werden
die metallischen Schmelzprodukte in
den Wertstoffkreislauf eingeführt und
die Schlacken und Stäube genehmi-
gungskonform entsorgt.

Transport
Mit der Entlassung aus der Überwa-
chung oder einem genehmigungsrecht-
lich äquivalenten Vorgang im Zusam-
menhang mit dem § 102 der StrlSchV
sind die zu entsorgenden Materialien
keine radioaktiven Stoffe im Sinne der
StrlSchV mehr. Im Gegensatz dazu
kann dennoch nach ADR/GGVSEB
[12, 13] ein Transport als „Klasse 7,
radioaktiver Stoff“ notwendig sein, da
in vielen Fällen die Prüfwerte für das
Nuklid 228Th sowohl bezüglich der
spe zifischen Aktivität von 10 Bq g–1 als
auch bezüglich der Gesamtaktivität
von 104 Bq für die niedrigste Transport -
kategorie überschritten sind (Tab. 4).
Eine derartige Einstufung schränkt 
die infrage kommenden De ponien und
Sonderabfallverbrennungsanlagen dras-
tisch ein, da diesen häufig eine An -
nahme von Klasse-7-Transporten ge -
neh migungsrechtlich untersagt ist.

Fazit
Die abgeschätzte obere Grenze der
Strahlenexposition für die Beschäftig-
ten einer Geothermieanlage beträgt 
3 mSv im Kalenderjahr und liegt in 
der gleichen Größenordnung wie die
ohnehin vorhandene mittlere Strahlen-
exposition durch natürliche Strahlen-
quellen von 2,1 mSv.
Die Beseitigung von radioaktiven Be -
triebsabfällen aus Geothermieanlagen
erfolgt nach § 102 StrlSchV und er-
fordert den Nachweis der Einhaltung
des 1-mSv-Kriteriums. Je nach Mate-
rialart kann die Beseitigung auf einer
Deponie (ohne oder mit Stabilisie-
rung), durch Verbrennung in einer 
Sonderabfallverbrennungsanlage oder
durch Einschmelzen geschehen. Da-
bei müssen neben dem hier behan -
delten Strahlenschutzrecht auch alle
abfallrechtlichen und transportrecht -
lichen Regelungen Berücksichtigung
finden.
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Beteiligten und nicht explizit als Auto-
ren genannten Kolleginnen und Kol -
legen. Besonderer Dank gilt den An -
lagenbetreibern für die Bereitschaft,
Untersuchungen während des Betrie-
bes der Anlagen zuzulassen und alle
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desministerium für Umwelt, Natur-
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Der verantwortungsbewusste Um -
gang mit erhöhter natürlicher
Radioaktivität in ausgewählten
Anlagen der Tiefen Geothermie 
ist eine Aufgabe, die eine enge
Zusammenarbeit von Anlagenbe-
treiber, Beschäftigten, für den
Strahlenschutz zuständigen Be hör -
den, Berg amt und Sach ver stän di -
gen er fordert.
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Nuklid
aADR,nat

(Bq g–1)
AADR

(Bq)

226+Ra 100 104

210++Pb 100 104

228+Ra 100 105

228+Th 10 104

Tab. 4: Spezifische Aktivität aADR,nat für freigestellte Stoffe und Gesamtaktivität AADR

für eine freigestellte Sendung nach ADR/GGVSEB unter Berücksichtigung der Klausel
für natürliche Stoffe

Stahlschrott-
Annahme-

bedingungen
restriktiv
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Ausgangssituation
Es war absehbar, dass sich auch in 
den oberirdischen Installationen Scales
bilden würden, die hohe spezifische
Aktivitäten aufweisen können. Dieses
„Naturally Occuring Radioactive Ma -
terial“ (NORM) baut ein gegenüber
dem natürlichen Strahlungspegel ver-
ändertes Photonenstrahlungsfeld an
den durchflossenen Anlagenkompo-

nenten auf. Vergleich-
bare Verhältnisse sind
aus der Erdgasförderung
bekannt. Diese Scales
begrenzen die Einsatz-
dauer der Installationen,
sodass Letztere gereinigt
bzw. ausgetauscht wer-
den müssen. Mitarbeiter

der Anlage (oder von Servicefirmen)
werden folglich sowohl äußerer Expo-
sition ausgesetzt sein als auch mit
kontaminiertem Material Kontakt ha -
ben. Für den Anlagenbetrieb wird emp -
fohlen, „die im Thermalkreis befind -
lichen Vliesfilter mindestens wöchent-
lich“ zu wechseln [2]. In GrSk war 
die Frequenz der Filterwechsel höher.
Der Ausbau kontaminierter Filter
bringt die Notwendigkeit mit sich,

diese zeitweise auf dem Be triebs -
gelände zu lagern, solange keine um -
gehende rechtskonforme Entsorgung
möglich ist.
Untersuchungen
Diese Situation erforderte aus Sicht des
Strahlenschutzes folgende Untersu-
chungen, die in 9, teils mehrwöchigen
Kampagnen zwischen dem 3.2.2011
und dem 7.2.2014 durchgeführt wur-
den:

Gamma-spektrometrische Unter-
suchung geförderter Wasser-Parti-
kel-Gemische, von Gesteins- und
Scale-Proben (Publikation bereits
eingereicht, siehe [6]);
Gamma-Ortsdosimetrie auf dem Be -
triebsgelände und in dessen unmit-
telbarer Umgebung;
Personendosimetrie beim Personal
(GFZ, Fremdfirmen);
Kontaminationsmessungen an Aus-
rüstungen.

Die Resultate dieser Kampagnen be -
schreiben keine bestimmte Situation,
wie sie während eines kontinuier-
lichen Anlagenbetriebes zu erwarten
ist: Die Messungen fanden während
unterschiedlicher Anlagenzustände –
beginnend beim Nullzustand (vor Inbe-

•

•

•

•

triebnahme) bis zur Sanierung von Tei-
len der Außenanlagen – statt. Es ging
dabei stets um die Frage, wie diese An -
lage aus Sicht des geltenden Strahlen-
schutzrechtes einzuordnen wäre.

Betrieb
Nach kurzer Betriebsdauer (Betriebs-
start 2011) und geringem Fördervolu-
men (etwa 18.500 m³ Wasser) musste
der Betrieb Ende 2013 wegen zu gerin-
ger Produktivität abgebrochen werden:
Es war ein Zusetzen des Förderstranges
durch Scales über eine Strecke von ca.
250 m eingetreten. Die
Pumpe sowie 1.200 m
Förderrohr wurden von
externen Firmen im
Januar 2014 gezogen
und von einer weiteren
Firma zu einem auf die
Reinigung derartiger In -
stal la tionen spezialisierten Unterneh-
men transportiert. Das GFZ musste
sich daher auch mit der – separat vom
Atomrecht geltenden – Gefahrgutver-
ordnung Straße (GGVS) [3] befassen.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Anlage XII der Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV) [4] erwähnt die Geo -
thermie nicht. Auch in Anlage XI fin-
det sich Geothermie nicht explizit,
lediglich Teil A Nr. 3 könnte herange-

S t r a h l e n s c h u t z  i n  d e r  G e o t h e r m i e a n l a g e  
d e s  D e u t s c h e n  G e o f o r s c h u n g s z e n t r u m s  ( G F Z )
P o t s d a m  i n  G r o ß  S c h ö n e b e c k  ( B r a n d e n b u r g )

Etwa 70 % der Erdwärme sind radioaktiven Ursprungs [1]. Zur Nutzung des
geothermischen Potenzials wird Wasser als Wärmeträger benutzt. Die Effek-
tivität einer solchen Anlage ist positiv mit der Wassertemperatur in der
Geothermieanlage (GTA) korreliert. An der GTA Groß Schönebeck (GrSk)
besitzt das Thermalwasser eine Temperatur von etwa 150 °C. Es ist hoch -
salinar (265 g/l) und besteht aus einer komplexen Mischung gelöster Kom-
ponenten, die bei Abkühlung ausfallen können (Scale-Bildung). Diese Scales
können die im Thermalwasser enthaltenen radioaktiven Stoffe (Isotope der
Uran- und Thorium-Reihen und 40K) beinhalten. Das über die Produktions-
bohrung geförderte Thermalwasser wird, bevor es in die Injektionsbohrung
rückgeführt wird, obertägig gefiltert.

Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:

Geothermie und Radioaktivität II
Aus der Tiefe her kommt er, 

der wässrige Strahl,
bringt zwar Wärme, doch die nicht 

allein, wie fatal.
So zeigt uns auch die Geothermie
– ja was anders dachten denn Sie? –
Radioaktivität ist halt immer und 

überall!
Rupprecht Maushart, Straubenhardt

Scales
mit hohen

spezifischen
Aktivitäten

Geothermie
nicht in
StrlSchV
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zogen werden – aber nur für Radon-
Expositionen. Somit könnte die zustän-
dige Landesbehörde nur nach StrlSchV
§ 96 (5) für den Arbeitsschutz und 
nach § 102 für die Rückstandsbewer-
tung tätig werden. Nach Umsetzung
der Richtlinie 2013/59/Euratom [5] in
nationales Recht ist damit zu rech-
nen, dass die „Gewinnung geothermi-
scher Energie“ in die Strahlenschutz-
gesetzgebung aufgenommen wird. Die
gegenwärtig gültige StrlSchV wird bis
zur Umsetzung der Richtlinie (spätes-
tens im Jahre 2018) voraussichtlich in
der bestehenden Form Gültigkeit be -
halten.
Das GFZ arbeitet schon seit einigen
Jahren informell mit den für Strahlen-
schutz zuständigen Landesbehörden
zusammen und hat im Jahre 2011 mit
dem BfS Berlin, Fachbereich SW (Strah-
lenschutz und Umwelt), eine Koopera-
tion begonnen mit dem Ziel, ein Moni-
toringprogramm am Standort GrSk zu
beginnen, das Ortsdosimetrie, Perso-
nendosimetrie und Probenanalytik um -
fasst.

Ergebnisse der Messkampagnen
Ortsdosisleistung (ODL)
Der Gamma-Grundpegel (Gesamt dosis -
leistung H

.
* (10), also terrestrische

Komponenten plus Höhenstrahlung)
ist vor Inbetriebnahme der GTA dosi-
metrisch erwartungsgemäß (natürliche
Umgebung, Bauweise und Freiflächen-
versiegelung) unauffällig (Messreihen 1
und 2 in Tabelle 1). Nach einem länge-
ren Probelauf (Durchfluss: 7.360 m³)
hatte sich die ODL im Gebäude und
auf dem Betriebsgelände erhöht (Mess-
reihen 3 bis 7 in Tabelle 1). Nun 
konnten einige relevante Arbeitsplätze
identifiziert werden. (Siehe hierzu auch
Abb. 1.)

Kontamination
Es ist bereits jetzt Korrosion an An -
lage teilen festzustellen. Flüssigkeits-
ansammlungen auf dem Boden des Ge -
bäudes erfordern, falls das Wasser aus
der Anlage ausgetreten ist, eine Kon-
trolle auf Kontamination. Am Messtag
konnte per Direktmessung keine Kon-
tamination gefunden werden.
Personendosis
Der Einsatz von elektronischen Perso-
nendosimetern (EPD Thermo Mk 2.3)
ließ während einer etwa
viermonatigen Be triebs -
phase keine beruflich be -
dingte Exposition durch
Photonen- und Beta-
Strahlung (bei Kontami-
nationen möglich) er -
kennen. Aus direkt an
Installationen befestig-
ten TLD MCP-N-Dosimetern errech-
neten sich die in Tabelle 2 aufgeführ-
ten Netto-ODL-Werte.
Weitere Ergebnisse
Eine weitere vergleichbare Messkam-
pagne von 3 Monaten Dauer erbrachte
keine signifikant abweichenden Ergeb-
nisse: Die Netto-Ortsdosisleistungen
sind etwas kleiner als zuvor. (Mögliche
Erklärung: Die Anlage wurde in dieser
Zeitspanne von nur 3.700 m³ Wasser
durchflossen.) Die maximalen beruf-
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Nr. der
Messreihe

Art des Untergrundes/
Messobjektes

ODL H
.

*(10) in 1 m Höhe
(Wertebereich)

1
Betriebsgelände: Gebäude, Leicht-
bau (Holz)

58 bis 69 nSv/h

2
Betriebsgelände: Sandfläche 
sowie mit Teer und Beton
 versiegelte Fläche

72 bis 90 nSv/h

3 Gasabscheider (direkt) ≤ 450 nSv/h 4

4 Gasmessplatz nahe Gasabscheider max. 136 nSv/h

5 Diverse Arbeitsplätze im Gebäude 83 bis 132 nSv/h

6
Versiegelte Flächen auf 
Betriebsgelände

MW: 108 nSv/h

7 Abfallfässer auf Betriebsgelände* max. 5 µSv/h

Tab. 1: Ortsdosisleistungen H
.

*(10) im Betriebsgebäude und auf dem Betriebsgelände

* Zu Nuklidzusammensetzungen und spezifischen Aktivitäten der Filterrückstände siehe [6].

Abb. 1: Gamma-Spektrometrie und Messung der Ortsdosisleistung im Bereich der
 Feinfilter

Filterwechsel
ist eine zu

beobachtende
Arbeit
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lich bedingten Personendosen lagen
bei 1 µSv/Arbeitstag. Der Filterwech-
sel kristallisierte sich als aus Sicht 
des Strahlenschutzes zu beobachtende
Arbeit heraus (Kontaminationsgefahr,
Entweichen von Radon und Radon-Fol-
geprodukten, aber auch äußere Expo-
sition durch konzentrierte Filterrück-
stände).

Während einer kurzen Betriebsphase
(eine Woche) wurden die mit EPD
gemessenen Tagesdosen der GFZ-Mit-
arbeiter stets mit „0“ angegeben, die
Gesamtdosen lagen in dieser Woche
zwischen 2 und 4 µSv. (EPD Mk 2.3 er -
lauben die Messung der Tagesdosis. Ist
diese < 1 µSv, wird stets „0 µSv“ an ge -
zeigt. Intern wird jedoch die tat säch liche

Gesamtdosis gespeichert.) Eine etwa
einmonatige Reinigung der Pro duk -
tions bohrung durch eine Fremd firma
erforderte Kontaminationsmessungen
an deren Gerätschaften. Die Auswer-
tung der Wischfilter ergab, dass bei
einem Gerät die gewischte Fläche mit
maximal 424 mBq/cm² eines Alpha-
Strahlers und maximal 1.130 mBq/cm²
eines Beta-Strahlers kon ta miniert ge -
wesen sein kann. (Die Auswertung
wurde konservativ gemäß [7] vorge-
nommen.) Diese Werte hätten Konse-
quenzen erfordert, wenn die GTA nach
Atomrecht betrieben worden wäre.
Einige Werte der anderen Wischfilter
(Alpha-Strahler: 0 bis 61 mBq/cm²,
Beta-Strahler: 0 bis 113 mBq/cm²) 
lagen zwar oberhalb der minimal nach-
weisbaren Aktivität, würden aber – je
nach Freigabeoption – überwiegend als
unbeachtlich eingestuft werden. Rele -
vante Per so nen dosen wurden nicht ge -

17
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Messort Mittelwerte der ODL H
.

*(10)

Büro (gilt als Nulleffekt, wird für Nettowerte
subtrahiert)

67 nSv/h

Feinfilter 94 nSv/h

Grobfilter 151 nSv/h

Ausgleichsbehälter 247 nSv/h

Gasmessplatz 86 nSv/h

Kopf der Förderbohrung 68 nSv/h

Tab. 2: Ortsdosisleistungen H
.

*(10) an „kritischen“ Installationen
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messen. An diversen Anlagenteilen
wurden Nettodosisleistungen zwischen
0 (bedingt auch durch die Ab schirm wir -
kung der Anlagenteile gegen über dem
Unter grund) und 272 nSv/h ge mes sen.

Nach 3 Jahren Betrieb
Im Winter 2013/2014 mussten (siehe
vorstehend) die Förderpumpe und der
1.200 m lange Förderstrang ausgebaut
und auf dem Betriebsgelände gelagert
werden. Die GTA war nunmehr 3 Jahre
in Betrieb; sie wurde von 18.000 m³
Wasser durchflossen. Die zur Sanie-
rung erforderliche Bohranlage ist in
Abbildung 2 zu erkennen.
Wegen der frei gelagerten kontami-
nierten Installationen (Abb. 3) interes-
sierte nunmehr auch die ODL in der
Um gebung des Betriebsgeländes (freies

Personendosen und Kon ta mi na tions -
werte bestimmt. Eine Zu sam men stel -
lung der dosimetrischen Daten findet
sich in den Tabellen 3 und 4.
Unter der (extremen) Annahme, dass
die Fläche ganzjährig als Lagerplatz
genutzt wird, kann festgestellt werden:

Die Erhöhung der Jahresdosis H
.

* (10)
auf „freiem Staatsgebiet“ (unmittel-
bar am Anlagenzaun) betrüge maxi-
mal 53 µSv.
Die durch solche Sanierungsarbei-
ten beruflich bedingte jährliche Kör-
perdosis Hp(10) betrüge maximal
100 µSv.
Die zusätzliche äußere Exposition
für die allgemeine Bevölkerung ist
zu vernachlässigen.
Die amtliche Messung der Strahlen-
exposition des Personals während
solcher Sanierungsarbeiten ist un -
nötig.

Fazit
Die bisherigen Messungen zeigen,
dass von der GTA Groß Schönebeck
bisher keine „schädlichen Wirkun-
gen ionisierender Strahlung“ auf 
die Umwelt, die Beschäftigten und
„Einzelpersonen der Bevölkerung“
im Sinne der StrlSchV ausgehen.
Die Ergebnisse sind jedoch nur 
für den Forschungsbetrieb in Groß
Schönebeck gültig. Aussagen über

•

•

•

•

•
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Abb. 2: Nach etwa 3 Betriebsjahren mussten die Förderpumpe und etwa 1.200 m des
 Förderstranges gezogen und gereinigt werden.

Abb. 3: Scales bewirkten Ortsdosisleistungen bis zu etwa 900 nSv/h an den Außenseiten
des Förderstranges.

Staatsgebiet, Abb. 4). Auf dem Betriebs -
gelände (Lagerfläche) wurden Orts do sen,
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die Expositionssituation in anderen
GTA können daraus nicht abgeleitet
werden.
Während der Zusammenarbeit GFZ/
BfS traten einige Fragen und Pro-
bleme auf, für deren Lösung jedoch
aus juristischen Gründen nicht das
BfS, sondern das GFZ zuständig ist

•

(z. B. bezüglich des Transportes von
NORM, Lagerung und Entsorgung
von NORM, Vorgaben zum Arbeits-
schutz).
Noch offene dosimetrische Fragen,
aber auch die öffentliche Wahrneh-
mung der GTA des GFZ lassen –
solange keine nationale Umsetzung

•

der Richtlinie 2013/59/Euratom er -
folgt ist – es wünschenswert er -
schei nen, die GTA gemäß §§ 95, 96,
102 der StrlSchV einzuordnen. Dies
würde die „Rechtssicherheit“ in
die sem Übergangszeitraum erhöhen
und somit für die GFZ eine Erleich-
terung der Forschungstätigkeit mit
sich bringen.

Untersuchungen zur Teilkörperbelas-
tung (Handdosis durch Betastrahlung
bei der Probenaufbereitung), zur Fest-
stellung eventueller Bodenkontamina-
tionen der Freifläche nach deren Be-
räumung von kontaminierten Instal la -
tionen und zur Radon-/Radon-Folge -
pro dukt-Konzentration innerhalb und
außerhalb des Betriebsgeländes werden
empfohlen.

Jörg Dilling, Joachim Döring, 
Monika Ebert, Jürgen Mielcarek, 

Simona Regenspurg ❏
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Abb. 4: Selbst in unmittelbarer Nähe ausgebauter Installationen lassen sich jenseits des
Betriebsgeländes keine relevanten Erhöhungen der Ortsdosisleistung feststellen.

Art des Untergrundes
Dosisleistung H

.
*(10) 

(Wertebereich)

Natürliche Umgebung, Waldboden 
vor Sanierung der Anlage (Abb. 4)

49 bis 62 nSv/h

Natürliche Umgebung, Waldboden 
nach Ablagerung der Installationen

55 bis 74 nSv/h

Betriebsgelände (teilweise als Lagerfläche genutzt),
teilweise durch ausgebaute Installationen
 abgeschirmt (Abb. 3)

38 bis 879 nSv/h

Tab. 3: Ortsdosisleistungen H
.

*(10) nach etwa 3 Betriebsjahren vor/während der Sanie-
rungsarbeiten

Personenkreis
Gemessene

Maximaldosis Hp(10)
Maximale 

Jahresdosis Hp(10)

GFZ-Mitarbeiter
7 µSv 

(4 Wochen Tragedauer)
88 µSv

Fremdfirmen
4 µSv 

(2 Wochen Tragedauer)
100 µSv

Tab. 4: Personendosen Hp(10) nach etwa 3 Betriebsjahren während der  Sanierungs -
arbeiten
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er schwe ren die Suche nach einer an -
nahmebereiten und gleichzeitig auch
aus abfallbehördlicher Sicht zulässigen
Entsorgungsanlage erheblich.
Prozesswässer
Dazu vergleichsweise einfach gestal-
tete sich die Prüfung und Entsorgung
der angefallenen Prozesswässer, welche
die für Tiefenwässer typisch erhöh-
ten Gehalte an natürlichen Radio-
nukliden aufwiesen. Die strahlen-
schutzbezogene Bewertung erfolgte
hier in Form einer Ana logie be trach -
tung zur un ein ge schränk ten Freigabe
flüs siger Stoffe nach An -
lage III, Tabelle 1, Spalte 5
StrlSchV. Es konnte dabei
festgestellt werden, dass
die Einleitung der Wässer
in das kommunale Ab was -
ser be hand lungs sys tem un -
kritisch ist, da sich ledig-
lich eine Dosis von deutlich weniger
als 10% des Kriteriums von 1 mSv/a
er gab.

Rechtliche Rahmenbedingungen
und behördliches Handeln
Das Geothermielabor Groß Schöne-
beck ist eine nach Bundesberggesetz
(BBergG) [3] zugelassene Anlage. Nach
dem Bekanntwerden der radiologi-
schen Relevanz bestimmter in der
Geothermie anfallender Abfälle hat die

Entsorgungsfälle in Brandenburg
Bohrschlämme
Im ersten Entsorgungsfall standen ca.
145 kg Bohrschlämme mit einer spe -
zifischen Aktivität von 23 Bq/g (TM)
bezogen auf die Summe von 226Ra 
und 228Ra [2] zur Deponierung an. 
In den Folgejahren fielen weitere 
Bohrschlämme, allerdings in deutlich

höheren Mengen und
mit einer um den Fak-
tor 10 niedrigeren spezi-
fischen Aktivität, an.
Für die Bohrschlämme
konnte jeweils über be -
hördliche Anordnungen
nach § 102 StrlSchV die

Beseitigung auf einer Brandenburger
Deponie realisiert werden. Weiterhin
waren geringfügig beladene Filtermate-
rialien und Prozesswässer zu entsorgen
Filtermaterialien
Die Entsorgung der Filtermaterialien
hingegen, angefallen in geringen Men-
gen mit einer spezifischen Aktivität
von nur ca. 1 Bq/g, ist schwierig und
steht bis heute noch aus. Ursache für
die sich verzögernde Entsorgung ist
hier die ungünstige Konstellation von
chemischer Zusammensetzung des Fil-
termaterials, welche schon die abfall-
rechtliche Entsorgbarkeit stark ein-
schränkt, und radioaktiver Beladung.
Beide Eigenschaften in Kombination

Bergbehörde, im Benehmen mit der
zuständigen Strahlenschutzbehörde, in
die bergrechtliche Zulassung entspre-
chende Nebenbestimmungen zu Ent-
sorgungsfragen aufgenommen. Damit
sollte erreicht werden, dass mit strah-
lenschutzrelevanten Abfällen kontrol-
liert umgegangen und eine geeignete
Entsorgung von vornherein sicherge-
stellt wird.
Vollzugspraxis
Anhand der vorgenannten Entsorgungs-
fälle hat sich im LUGV eine Voll-
zugspraxis entwickelt,
die im Folgenden be -
schrie ben werden soll.
Aus gangs punkt war zu -
nächst die Frage, ob in
der Geothermie anfal-
lende Abfälle der Über-
wachung nach Teil 3,
Kapitel 3 StrlSchV unterliegen. Die
StrlSchV regelt mit den §§ 97, 98 den
Umgang mit Rück stän den, die bei
Arbei ten anfallen und eine er höhte
natürliche Radioaktivität aufweisen,
und benennt konkret in An lage XII,
Teil A StrlSchV die Rückstände, die im
Entsorgungsfall grundsätzlich strah-
lenschutzrechtlichen Einschränkun-
gen unterliegen. In dieser Auflistung
sind Rückstände aus der Geothermie

nicht enthalten. Mit dem 
§ 102 StrlSchV hat die
Behörde jedoch die Mög-
lichkeit, „sonstige Mate-
rialien“ in ihre Überwa-
chung zu nehmen, wenn
ansonsten im Umgang mit
diesen Materialien erheb-

lich erhöhte Strahlenexpositionen auf-
treten können. Anerkannter Maßstab
hierfür ist der Richtwert der effektiven
Dosis von 1 mSv im Kalenderjahr.
In den genannten Entsorgungsfällen er -
folgte auf Grundlage dieses „Auffang-
paragrafen“ und unter Berücksichti-
gung aller im konkreten Einzelfall
möglichen Strahlenexpositionen (Lage -
rung, Handling beim Umverpacken
usw. bis hin zur tatsächlichen Entsor-
gung) eine Prüfung des Entsorgungs-

E n t s o r g u n g  v o n  M a t e r i a l i e n  a u s  d e r  
T i e f e n  G e o t h e r m i e  –  E r f a h r u n g e n  a u s  d e r
b e h ö r d l i c h e n  P r a x i s

Im Jahr 2003 wurde das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (LUGV), zuständig im Land Brandenburg für den Vollzug von 
Teil 3, Kapitel 3 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [1], erstmals mit der
Problematik anfallender Materialien aus der Geothermie konfrontiert. Anfall -
ort war das In-situ-Geothermielabor Groß Schönebeck des Geoforschungs -
zentrums Potsdam (GFZ). Diese Geothermieanlage befindet sich im laufen-
den Forschungsbetrieb, weitere Anlagen der Tiefen Geothermie existieren in
Brandenburg nicht.

Einleitung der
Prozesswässer

unkritisch

Entsorgung
von vornherein
sicherstellen

Richtwert:
Effektive Dosis

1 mSv/a
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weges auf die Einhaltung des 1-mSv-
Kriteriums. Für diese Prüfung hat das
GFZ als Betreiber der Geothermie-
anlage Beseitigungskonzepte erstellen
lassen, welche jeweils bezogen auf den
konkreten Beseitigungsweg neben der
radiologischen Charakterisierung der
Materialien und dem darauf aufbauen-
den Dosisnachweis auch Angaben zur
abfallrechtlichen Einstufung sowie zur
transportrechtlichen Prüfung enthiel-
ten.
Der Dosisnachweis wurde dabei in den
Deponierungsfällen aus praktischen
Erwägungen heraus in Anlehnung an
das vereinfachte Nachweisverfahren
nach § 98 (2) in Verbindung mit An-
lage XII, Teil C StrlSchV geführt. Für
die noch ausstehende Entsorgung der
Filtermaterialien ist diese Nachweis-
führung aufgrund der Art der Entsor-
gungsanlage nicht möglich, daher
wurde hier ein umfassender Dosis-
nachweis unter Berücksichtigung der
Grundsätze nach Anlage XII, Teil D
StrlSchV erstellt.
Anwendung § 102 StrlSchV
In den ersten Entsorgungsfällen wur-
den die zur Deponierung vorgesehe-
nen Materialien zunächst grundsätz-
lich unter die strahlenschutzrechtliche
Überwachung im Sinne von § 102
StrlSchV gestellt und dann
auf Grundlage des konkre-
ten Beseitigungskonzeptes
und erbrachten Nachwei-
ses der abfallrechtlichen
Zulässigkeit per Anord-
nung nach § 102 StrlSchV
aus der strahlenschutz-
rechtlichen Überwachung zur Entsor-
gung als Abfall nach Abfallrecht ent-
lassen.
Eine derart streng regulierte Vorge-
hensweise wird vom LUGV heute auf-
grund der mittlerweile gewonnenen
Erfahrungen nicht mehr generell ange -
wandt. Ist abgesichert, dass sowohl
während der Lagerung als auch im Ent-
sorgungsprozess sowie beim sonstigen
Umgang mit den angefallenen radiolo-
gisch relevanten Materialien der vor-

genannte Dosisrichtwert eingehalten
wird, dann wird lediglich nur noch
eine diesbezügliche behördliche Fest-
stellung getroffen. Diese Feststellung
ist in der Regel mit der Auflage ver-
bunden, zeitnah einen Nachweis der
Entsorgung zu erbringen.
Im Grunde könnte, vorausgesetzt das
Dosiskriterium wird im gesamten Um -
gang mit den Materialien üblicher-
weise ohne Weiteres eingehalten, auch
auf die behördliche Feststellung ver-
zichtet werden, da der § 102 StrlSchV
nur dann ein Einschreiten der Behörde
fordert, wenn die genannte Bedingung
nicht erfüllt ist. Dies würde in der Pra-
xis aber dazu führen, dass weder der
Entsorger die Annahme erklärt, noch
die Abfallbehörde ihre Zustimmung
erteilt. Es ist mittlerweile vielmehr so,
dass die Sensibilität der Entsorger und
Abfallbehörden gegenüber Abfällen
mit „physisch“ erhöhter natürlicher
Radioaktivität im Allgemeinen derart
zugenommen hat, dass es zur Regel
geworden ist, sich bereits bei An-
frage zur abfallrechtlichen Entsorg-
barkeit ein Vorprüfergebnis der Strah-
lenschutzbehörde vorlegen zu lassen,
welches be stätigt, dass der Entsor-
gungsweg aus Strahlenschutzsicht
grund sätz lich gangbar wäre. Die An -

kün di gung, die Strahlen-
schutzbehörde vor der
tatsächlichen Entsorgung
noch einzubeziehen und
dies entsprechend vor Ab -
lie fe rung der Abfälle auch
nachzuweisen, ist an die-
ser Stelle schon nicht mehr

ausreichend. Insofern kommt man der-
zeit also nicht umhin, diesen erhöh-
ten Verwaltungsaufwand zu akzeptie-
ren, da anderenfalls die Entsorgung ge -
fährdet wäre.

Vorschlag zur Vereinfachung der
Entsorgungsverfahren
Aus der Erfahrung der letzten Jahre
stimmen wir mit dem Betreiber darin
überein, dass es unerlässlich ist, die
Entsorgungsverfahren zu vereinfachen

und zu beschleunigen, um den orga ni -
satorischen wie finanziellen Aufwand
auf ein realistisch umsetzbares Mini-
mum zu begrenzen. Hierfür geeignet
wäre ein Ent sor gungs -
konzept, das alle radio -
logisch relevanten Ab -
fälle erfasst, fortschreib -
bar und über mehrere
Jahre gültig ist.
Dieses Konzept sollte
Folgendes enthalten:

Zusammenstellung aller anfallen-
den radiologisch relevanten Abfälle
(wie Schlämme, Sedimente, Filter-
materialien, wasserführende Anla-
genteile mit Inkrustierungen)
Radiologische und abfallrechtliche
Charakterisierung der betreffenden
Materialien
Zuordnung der Materialien zu ge eig -
neten Entsorgungswegen einschließ-
lich Nachweis der abfallrechtlichen
Zulässigkeit
Nachweis der Einhaltung des Dosis-
richtwertes von 1 mSv/a bezogen auf
den Gesamtprozess
Prüfung transportrechtlicher Fragen
Abfallrechtliche Genehmigung
Prüfung der Notwendigkeit der An -
ordnung von (zusätzlichen) Strah-
lenschutzmaßnahmen nach § 102
StrlSchV

•
•
•

•

•

•

•
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Zeitnaher
Nachweis der
Entsorgung

Entsorgungs-
verfahren

vereinfachen

Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:

Neue Medien1)

Dank der Neuen Medien, ei der Daus,
breiten Meldungen immer schneller

sich aus,
und geht das so weiter,
dann wird’s wirklich erst heiter,
dann eilt künftig die Meldung 

dem Unfall voraus!
Rupprecht Maushart, Straubenhardt

1) Siehe ab S. 54
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Auf dieser Grundlage könnten im Wei-
teren geeignete Untersuchungsstrate-
gien zur radiologischen Charakterisie-
rung laufend anfallender Abfälle ent-
wickelt werden. Zudem ließe sich
bereits im Vorfeld der Einsatz zu ver-
wendender Materialien im Hinblick
auf ihre Entsorgbarkeit prüfen und ggf.
optimieren (z. B. bei Filtermaterialien).

Ausblick
Wie die deutsche Strahlenschutzge-
setzgebung zukünftig den Umgang mit

den Rückständen/Materialien aus der
Geothermie regeln wird, ist noch nicht
absehbar. Die aktuell vorliegende
Richtlinie 2013/59/Euratom [4], umzu-
setzen in deutsches Recht bis 2018,
nennt unter Artikel 23 in Verbindung
mit Anhang VI unter anderem die
„Gewinnung geothermischer Energie“
als einen bzgl. der Exposition durch
natürlich vorkommende radioaktive
Materialien zu prüfenden Industrie-
zweig. Das Dosiskriterium hierfür ist
nach wie vor eine effektive Dosis von 

1 mSv/a. Insofern ist das oben vorge-
schlagene Entsorgungskonzept für ge -
plante oder in aktuellem Betrieb be -
findliche geothermische Anlagen auch
zukunftsorientiert gesehen ein sinn-
volles Instrumentarium zur Schaffung
einer umfassenden Entsorgungssicher-
heit, zur Erhöhung der Effizienz der
Entsorgungsvorgänge und gleichzeitig
auch zur Reduzierung des Verwal-
tungsaufwandes.

Ulrike Haberlau ❏
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Zum Titelbild

Old Faithful, der alte Getreue, lebt durch Geothermie
Albert Bierstadt war ein amerikanischer Maler deutscher Herkunft
(7. Januar 1830 in Solingen geboren, 18. Februar 1902 in New York
City gestorben).
Das Monumentale war sein Markenzeichen. Bierstadt steht in der
Tradition der akademischen Landschaftsmalerei, wie sie in Europa
üblich war. Hierbei werden Landschaften nicht schlicht „abgemalt“,
sondern in akademischer Manier komponiert – bestimmte Land-
schaftstypen lösen im Menschen nach Überzeugung der abendlän di -
schen Maltradition bestimmte Emotionen beim Betrachter aus. In
dieser Tradition arbeitete auch Bierstadt. (Auszüge aus Wikipedia)
So wundert es nicht, dass Bierstadt den Old Faithful (den alten Ge -
treuen), der einer der bekanntesten Geysire der Erde ist, mehrfach
gemalt hat. Und wir haben dieses Bild ausgesucht, weil der Geysir
Erdwärme nutzt, um seine Fontänen ausstoßen zu können. Es ist
nicht die Tiefen Geothermie, mit der sich unser Schwerpunkt be -
fasst, weil Geysire „nur“ im Hundertmeterbereich schöpfen.
Das erste naturwissenschaftliche Modell für die Funktion eines
Geysirs erklärte 1846 der deutsche Chemiker Robert Wilhelm Bun-
sen aufgrund eines leicht nachvollziehbaren Experiments, in dem
ein Modell-Geysir in verkleinertem Maßstab mit beheiztem Kessel als Reservoir und einer Röhre als Kanal nachgebaut
wurde und auch „eruptives Verhalten“ zeigte. Untersuchungen am Old Faithful mit einer Temperatur-, Druck- und
Kamera sonde im Jahr 1992 haben aber gezeigt, dass das Modell mit dem gerade aufsteigenden Kanal hinreichend ist (Scott
Bryan, 1995), wenn eine ausreichende Verengung vorhanden ist. Die Funktion der Verengung (engl.: Constriction) ist aus-
reichend, um Dampfblasen vorübergehend zurückzuhalten, sie ersetzt die Funktion des Rohrknies im Bunsen-Modell.
Früher wurde Old Faithful auch als Wäscherei genutzt: „Old Faithful wird ab und zu degradiert, indem man ihn als
Wäscherei gebraucht. Kleidung, die während der Ruhezeit im Krater platziert wird, wird hochgeschleudert und gründlich
gewaschen, wenn die Eruption stattfindet. General Sheridans Männer stellten 1882 fest, dass Leinen und Baumwollstoffe
durch das Wirken des Wassers unbeschädigt blieben, während Wollkleidung in Fetzen zerrissen wurde.“ (Henry J. Win-
ser: The Yellowstone National Park – A Manual for  Tourists. New York 1883, G. P. Putnam Sons, pp. 46)

Schriftleitung, Quelle: Wikipedia

Funktionsweise einer heißen Quelle (links) und
eines Geysirs (rechts); Abbildung: Wikipedia
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Studie zur Entlassung nach 
§ 98 StrlSchV
Um die Entsorgung derartiger Abfälle
vorzubereiten, wurde in einer Studie
untersucht, welche zulässigen spezifi-
schen Aktivitäten und Gesamtaktivi-
täten bei einer Entlassung nach § 98
StrlSchV oder einem analogen Nach-
weis der radiologischen Unbedenklich -
keit für Anordnungen nach § 102
StrlSchV zugrunde zu legen sind. Dazu
sollte die Aktivität ermittelt werden,
die bei der Entsorgung zu 1 mSv/a 
bei der höchstexponierten Referenz-
person führt. Als methodische Grund-
lage sollten die Berechnungsgrund-
lagen – Bergbau (BglBb [6]) verwen-
det werden. Im Unterschied zu den
dort benutzten Begriffen werden hier
unter „Beschäftigten“ die Personen
verstanden, die Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Entsorgung ausfüh-

ren, ohne einer strahlenschutzrecht -
lichen Überwachung zu unterliegen.

Quellterm zur Ermittlung der
Strahlenexposition
Ausgangspunkt zur Ermittlung eines
Quellterms für die hier beschriebene
Ermittlung der Strahlenexposition
waren Messungen des Vereins für
Kernverfahrenstechnik und Analytik
(VKTA) an Materialien aus der Geo -
ther mie [2, 3]. Die an Materialien 
aus der Geothermie ermittelten Mess -
werte der Radionuklide „i“ wur-
den dazu auf die Aktivitätssumme
238maxU + 232maxTh normiert (CiN =
Ci/(CU-238max + CTh-232max)). Die Mit-
telwerte dieser normierten Messwerte
sind in Abbildung 1 gruppiert nach 
der Höhe der Aktivität des Leitnuklids
226Ra dargestellt. Sie zeigen für prak-
tisch alle Aktivitätskategorien einen

deutlich 210Pb-dominierten Nuklid vek -
tor mit einem Anteil an 210Pb von ca.
90% an der Aktivitätssumme.
Um auch andere Materialien, wie die
aus der Erdöl-/Erdgasproduktion oder
der Wasserwirtschaft, in die Exposi -
tions modellierung einzubeziehen, ist
der Bezug auf die 210Pb-dominierten
Materialien nicht ausreichend. Vor
allem aus der Erdöl- und Erdgasindus-
trie, aber auch der Wasserwirtschaft 
ist bekannt, dass aquagenetische Mate-
rialien zumeist durch Radium (häu-
fig 226Ra) dominiert werden. Radium-
dominiertes Material stellt aufgrund
der von ihm ausgehenden äußeren
Strahlung im Vergleich zum 210Pb den
sensitiveren Fall dar. Um auch solche
Materialien in die Modellierung einzu-
beziehen, wurde ein weiterer Nuklid-
vektor „Radium-dominierter Typ“ ein -
geführt. Auch hierzu
wurden Messergebnisse
von ent sprechenden Ma -
te ria lien ausgewertet.
Da allerdings die Model -
lierung auch künftig an -
fallendes Material ein be -
zie hen sollte und auch
Materialien anderer Herkunft (z. B. aus
der Wasserwirtschaft) berücksichtigt
werden sollten, musste der Quellterm
modifiziert werden, um für alle prak-
tisch vorkommenden Fälle möglichst
abdeckend zu sein. Die so festgelegten
Nuklidvektoren sind in Tabelle 2 als
„angepasst“ ausgewiesen. Durch die
Annahme gleicher Aktivitätsanteile
von 226Ra und 228Ra wird die für die
äußere Strahlenexposition und die
Inhalation etwas stärker relevante
232Th-Reihe in der Modellierung etwas
stärker gewichtet, als es bei einer Fest-
legung allein auf der Basis von Mittel-
werten der Fall gewesen wäre.
Da die spezifische Aktivität der zu ent-
sorgenden Materialien in die Modell-
rechnungen linear eingeht, wird die
Dosis (außer bei zukünftigen Situatio-
nen und Ausbreitungen über den Pfad
Grundwasser) durch die jährlich ent-
sorgte Gesamtaktivität bestimmt. Als

R a d i o l o g i s c h e  R a h m e n b e d i n g u n g e n  f ü r  e i n e
E n t s o r g u n g  v o n  M a t e r i a l i e n  d e r  G e o t h e r m i e
a u f  D e p o n i e n

Bei der Nutzung der Tiefen Geothermie fallen NORM-Abfälle an (Tabelle 1).
Diese Abfälle sind in ihren stofflichen und radiologischen Eigenschaften ver-
gleichbar mit Rückständen aus der Erdöl- bzw. Erdgasgewinnung und ande-
ren aquagenetischen Materialien, wie sie z. B. in Wasserbehandlungs an lagen
anfallen können. Die spezifischen Aktivitäten der Abfälle liegen zwischen
weniger als 1 Bq/g und über 1.000 Bq/g [1]. Ausgehend von den Zahlen
der Tabelle 1 ist derzeit in Deutschland mit einem jährlichen Gesamtaufkom-
men von ca. 5 bis 6 Tonnen an radiologisch relevanten Materialien mit einer
Gesamtaktivität von ca. 0,4 GBq 226Ra und ca. 2 GBq 210Pb zu rechnen,
wobei für den Metallschrott etablierte Entsorgungswege existieren.

Scale-artig Brennbar Schrott

Gesamtmasse 15 t 10 t 30 t

Gesamt 226Ra 3,45 GBq 0,07 GBq 0,012 GBq

Gesamt 210Pb 16,5 GBq 4,6 GBq 0,123 GBq

Tab. 1: Durch Nutzung der Tiefen Geothermie zwischen 2000 und 2012 in Deutschland
angefallene Massen und Aktivitäten von NORM-Rückständen; nach [1]

Bezug auf
210Pb nicht
ausreichend
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Bezugsgrößen, aus der die fallspezifi-
schen Werte durch Dreisatz abgelei-
tet werden können, wurde eine will-
kürlich gewählte spezifische Summen -
aktivität 238maxU + 232maxTh von 
100 Bq/g (= 100 MBq/t) und eine ent-
sorgte Gesamtmasse von 1.000 t zu -
grunde gelegt. Diese Menge ist sehr
viel größer als die insgesamt in mehr
als 10 Jahren angefallene Menge nach
Tabelle 1.

Da die Verpackung des Materials Aus-
wirkungen auf die zu beachtenden
expositionsrelevanten Eigenschaften
der Strahlenquelle hat, wurde eine
Entsorgung in ver packten Gebinden
wie Fässern oder Big Bags und eine
 Entsorgung als unverpacktes Schütt-
gut betrachtet, die in Transportchar-
gen von 5 t als Gebinde bzw. 20 t als
Schüttgut zur Deponie verbracht wer-
den.

Expositionssituationen und
Referenzpersonen
Für die Ermittlung von Strahlenexpo -
sitionen, die bei der Entsorgung von
radiologisch relevanten Materialien
anfallen, werden idea li -
sierte Personen („Refe -
renz per so nen“) be trach -
tet, deren Eigenschaften
(Altersgruppen, Atem -
raten, Verzehrraten, Do -
sis koeffizienten) und
Ver hal tens weisen – mit
Ausnahme des Verhal-
tens an Arbeitsplätzen – in strahlen-
schutzfachlichen Standards vorgege-
ben sind. Im hier beschriebenen Fall
wurden Parameter der BglBb benutzt.
Die Strahlenexposition der Referenz-
personen ist für die in Tabelle 3 auf -
geführten Expositionssituationen und
Expositionspfade zu modellieren. Die
als „Nahfeld“ bezeichneten Expo si -
tions situa tio nen erfordern im Unter-
schied zu den als „Fernfeld“ bezeich-
neten Situationen keine Transport-
modellierung der Radio nuklid aus brei -
tung.

Ermittlung von Modell -
parametern
Zur Ableitung fallspezifischer Daten
für die Expositionsmodellierung wur-
den 3 vorausgewählte Deponien der
Deponieklasse DK II besichtigt und 
die im rechts stehenden Kasten zu-
sammengestellten Informationen ab -
ge fragt. Darüber hinaus wurden stand-
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Abb. 1: Mittelwerte normierter Aktivitäten (CN) des Radionuklids „i“ für Materialien
aus der Geothermie gruppiert nach der Höhe der spezifischen Aktivität von 226Ra

232Th 228Ra 228Th 238U 230Th 226Ra 210Pb

Ra-dominierter Typ

abgeleitet aus Mittelwerten 0 0,35 0,1 0 0 0,6 0,6

angepasst* 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5

210Pb-dominierter Typ

abgeleitet aus Mittelwerten 0 0,07 0,04 0 0 0,1 0,9

angepasst* 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,9

Tab. 2: Normierte Nuklidanteile CiN von 2 Materialtypen, die der Modellierung zugrunde gelegt wurden

* Verhältnis 228Ra/226Ra mit 1 angenommen. Da diese Anpassung bereits konservativ ist, wurde für 228Th nicht zusätzlich ein laufendes Gleichgewicht mit
228Ra angenommen.

Datensatz aus [2]

Datensatz aus [3]

„Referenz-
personen“ =
idealisierte
Personen
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ortspezifische Informationen aus all-
gemein verfügbaren Quellen (Google
Maps, Klimadaten etc.) und aus depo-
niebezogenen Fachgutachten gesichtet
und einbezogen.
Modellparameter für Beschäftigte 
bei der Entsorgung
Im Ergebnis der Abfragen und Depo-
niebegehungen wurden die in Tabelle 4
aufgeführten Personen für die Exposi -
tionsmodellierung festgelegt. Aus den
betrieblichen Abläufen wurden die in

Tabelle 5 zusammengestellten men-
genbezogenen Aufenthaltszeiten der
Personen in eine Expositionssituation
abgeleitet. Die Werte wurden tenden-
ziell konservativ festgelegt. Durch
Expositionsfaktoren fex wurde ergän-
zend charakterisiert, mit welchen An -
teilen der Aufenthaltszeit ein spezifi-
scher Expositionspfad wirksam ist. Die
den Expositionsfaktoren zugrunde lie-
genden Expositionsbedingungen sind
in Tabelle 4 genannt.
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Expositionssituation/Pfade Gegenwärtige Situation Zukünftige Situation

Nahfeld: Direktstrahlung,
Ingestion, Inhalation

Beschäftigte bei der
Entsorgung

Fernfeld: Inhalation, 
Verzehr lokal angebauter
Lebensmittel

Sonstige Personen der
Bevölkerung

Sonstige Personen
der Bevölkerung

Tab. 3: Expositionssituationen und Expositionspfade sowie exponierte Referenzpersonen

Abgefragte Informationen zu Deponien

1. Annahmebedingungen Positivkatalog/ASN, Zuordnungskriterien, Anliefe-
rungsbedingungen

2. Deponiekenndaten
Allgemeine Angaben: Deponieklasse, Basisabdichtung, Gesamt-/Rest volu -
men, Gesamtbetriebszeit, Restlaufzeit, Gesamtfläche, Ablagerungsfläche,
Fläche aktiver Betriebsabschnitte, Monobereiche, Multibereiche, Alt be -
reiche, Jahresmassen;
Sickerwasseraufbereitung, Klärschlamm; Ableitung der Sickerwässer
Angaben aus der Deponieplanung: Geologie, Verbreitung und Mächtigkeit
von Barrieregesteinen, Hydrogeologie, nächster nutzbarer Grundwasserlei-
ter, Umfeldnutzung

3. Arbeitsprofile
Annahme von Abfall: Antransport (Lkw, Bahn); Gebindeformen (Fässer, Big
Bags); Ablauf; Zeitdauer der Arbeitsschritte; Zuordnung mehrerer Arbeiten
zu einer Person
Einbau von Abfall: Verfahren, Ablauf (bei Schüttgut/bei Gebinden), Zeit-
dauer der Arbeitsschritte, Anzahl der beteiligten Personen, Zuordnung meh-
rerer Arbeiten zu einer Person
Sonstige Arbeiten: sonstige Arbeitsprofile im Ablagerungsbereich oder in
an grenzenden Deponieabschnitten (z. B. Deponieabdeckung), geschätzte
Aufenthaltszeit von Beschäftigten im Ablagerungsbereich insgesamt

4. Sonstiges Arbeitsschutzmaßnahmen im Regelbetrieb, Staubvermeidung,
Schutzbelüftung Fahrerkabinen, Atemschutz;
Messungen zur Emission/Immission (Staub, Gas, Wasser);
Akzeptanz von Annahme von Gefahrguttransporten

... Fortbildung   

Radioisotopenkurs (SA210)      

6.-23.10.2014 

Radioisotopengrundkurs - Un-

eingeschränkte Fachkunde im 

Strahlenschutz für den Umgang 

mit radioaktiven Stoffen (SA211) 

6.-17.10.2014 

Anwendung von Erkennungs-, 

Nachweis- und Vertrauensgren-

zen (SA252) 17.-18.10.2014 

Neuere Aspekte in der Gamma- 

Spektrometrie - Aufbaukurs 

(SA271) 6.-7.11.2014 

Kollimierte In-situ-Gamma- 

Spektrometrie (SA273)  

29.-30.09.2014 

Alpha-Spektrometrie (SA275) 

10.-13.11.2014 

Einführung in den Strahlenschutz 

(ST010)  2.-5.12.2014 

Aktualisierung der Fachkunde:  

- § 30 StrlSchV (ST101)  

    16.-17.9.2014, 26.-27.11.2014 

- § 15 StrlSchV (ST102)  

    16.9.2014, 26.11.2014 

Grundkurs im Strahlenschutz  

zum Erwerb der Fachkunde für 

den Umgang mit radioaktiven 

Stoffen (ST110) 22.-26.9.2014, 

8.-12.12.2014 

Fachkunde im Strahlenschutz für  

den Umgang mit umschlossenen 

radioaktiven Stoffen erhöhter  

Aktivitäten(ST115) 8.-12.12.2014 

Fachkunde im Strahlenschutz für 

den Betrieb von Geräten mit  

eingebauten radioaktiven  

Strahlern (ST130) 22.-23.9.2014 

Strahlenschutz an  

Beschleunigern - Komplettkurs  

Betrieb und Errichtung (ST163)  

6.-17.10.2014 

Fachkunde im Strahlenschutz für 

die Beschäftigung nach § 15 der  

StrlSchV (ST171) 17.-19.11.2014 

Aktualisierung im Strahlenschutz  

nach § 18a RöV Technik  

(SR600) 16.10.2014 

Strahlenschutz bei Röntgenein- 

richtungen im nichtmedizinischen 

Bereich (SR610) 10.-13.11.2014 

Laserschutzbeauftragter in Medi-

zin und Technik (SN820)  

9.-10.10.2014 

Karlsruher Institut  

für Technologie (KIT) 

Fortbildungszentrum 

für Technik und Umwelt (FTU) 

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 

76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

Fon: 0721 608-24801 

Fax: 0721 608-24857 

E-Mail: info@ftu.kit.edu 

www.fortbildung.kit.edu 

Anzeige
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Modellparameter für Personen 
der Bevölkerung
Durch die Basisabdichtung der Depo-
nien und ein aktives Sickerwasserma-

nagement ist der Was-
serpfad für eine „derzei-
tige Situation“ nicht
wirksam. Die Model lie -
rung der Radio nuklid -
ausbreitung wurde da -
her auf den luft ge tra -
genen Ausbreitungspfad
be schränkt. Als Auf-

punkte wurden ungünstigste Einwirk -
stellen im Umfeld der Deponie be -
trachtet, an denen Staubinhalation bei
Freizeitnutzung mit Aufenthalt im

Freien oder Staubdeposition auf Nah-
rungspflanzen stattfinden kann. Diese
Aufpunkte lagen bei allen 3 untersuch-
ten Deponien in Abständen von mehr
als 100 m von den Einbaustellen.
Obwohl für die Kontamination von
lokal angebauten Lebensmitteln nach
BglBb Ackerflächen, die sich in Ent-
fernungen von mehr als 100 m von 
der Emissionsquelle befinden, als nicht
relevant auszuschließen sind, wurden
Modellrechnungen zur Sensitivitätsbe-
trachtung ausgeführt.
Für zukünftige Situationen ist von
einer Abdeckung der Deponien auszu-
gehen, sodass der Staubpfad entfällt.
Nach den im Strahlenschutz anzuwen-

denden Methoden werden ein Versagen
der Basisdichtung und ein Austrag von
Radionukliden in das Grundwasser
unterstellt. Die potenzielle Exposition
resultiert aus der Beregnung von Flä-
chen zum Anbau von Lebensmitteln
und dem Wohnen in angrenzenden
Ortschaften (Verzehr lokal angebauter
Lebensmittel).
Der Ausbreitungspfad Grundwasser
tritt frühestens nach Schließung, Ver-
wahrung und Entlassung der Deponien
aus der Überwachung ein. Für die
Modellierung wurde davon ausgegan-
gen, dass ein Eintrag von Radionukli-
den in das Grundwasser ca. 50 Jahre
nach Ablagerung einsetzt. Zu diesem
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Exponierte Person Expositionsbedingungen

Staplerfahrer (Beladen) erhält Direktstrahlung der Gebinde ohne Abschirmung; kein Direktkontakt mit dem
Material

Transportfahrer (Transport) Direktstrahlung bis auf 10% reduziert; kein Direktkontakt mit dem Material

Eingangskontrolleur/Waage Direktstrahlung (konservativ, ohne Abschirmung); kein Direktkontakt

Radlader/Baggerfahrer sitzt 75% der Zeit auf Arbeitsgerät mit 50-%-Abschirmwirkung bezüglich äußerer
Strahlenexposition und 90-%-Rückhaltewirkung von Staub; Inhalation von Staub,
Ingestion und Bodenstrahlung durch deponiertes Material bei Aufenthalt außerhalb
Fahrerkabine (25% der Aufenthaltszeit) möglich

Maschinist/Kontrollperson sitzt 50% der Zeit auf Arbeitsgerät mit 50-%-Abschirmung bezüglich äußerer  Strah -
lenexposition und 50-%-Rückhaltewirkung von Staub (konservative Annahmen); bei
Aufenthalt außerhalb des Gerätes Direktkontakt mit Ingestion und Inhalation möglich;
außerdem wird ein Aufenthalt auf noch nicht abgedecktem Material aus Schüttgut
angenommen, der zeitlich genauso lang ist, wie der Einbau selbst

Tab. 4: Expositionsbedingungen für Beschäftigte bei der Entsorgung

Beschäftigter
Aufenthaltszeiten

pro Charge

Expositionsfaktoren fex für den Pfad

Direktstrahlung Bodenstrahlung Inhalation Ingestion

Staplerfahrer 1 h 1 0 0 0

Transportfahrer* 3,1 h 0,1 0 0 0

Eingangskontrolleur 0,033 h 1 0 0 0

Radlader/
Baggerfahrer

0,33 h 0,75 × 0,5 = 0,375 0,25 × 1 = 0,25
(0,75 × 0,1 + 0,25 × 1)

= 0,325
0,25

Maschinist/
Kontrollperson

1,5 h 0,5 × 0,5 = 0,25 0,5 × 1 = 0,5
(0,5 × 0,5 + 0,5 × 1)

= 0,75
0,5

Tab. 5: Aufenthaltszeiten von Beschäftigten in expositionsrelevanten Situationen (Deponie A)

* ohne Berücksichtigung Rückfahrt

Modellrech-
nungen zur

Sensitivitäts-
betrachtung
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Zeitpunkt ist 228Ra als langlebiges
Radionuklid der 232Th-Reihe praktisch
vollständig zerfallen, sodass für den
Quellterm nur 226Ra und 210Pb wirk-
sam sind. Außerdem wurde analog
zum Deponiemodell, das zur Ablei-
tung der Freigabewerte entwickelt
wurde [5], die Vermischung der ent-
sorgten Materialien mit anderen Abfäl-
len im Zuge des Einbaus auf der Depo-
nie berücksichtigt.

Modellierte Strahlenexpositionen
In Tabelle 6 sind Modellergebnisse für
Expositionsszenarien, die im direkten
Zusammenhang mit dem Einbau von
radiologisch relevanten Materialien

auf einer der 3 unter-
suchten Deponien ste-
hen („derzeitige Situa -
tion“), zu sam men ge -
fasst. Von den be trach -
teten Be schäftigten sind
nur die am höchsten

exponierten Personen aufgeführt. Alle
anderen Beschäftigten erhalten deut-
lich geringere Dosen.
Die ausgewiesene Dosis ist eine poten-
zielle Dosis, die aus der Entsorgung
von jährlich 100 GBq der betrachte-
ten Materialien resultiert und daher
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Szenario (exponierte Person) Typ Quellterm Expositionspfad Potenzielle Dosis

Arbeiten auf der Deponie
(Radladerfahrer/Baggerfahrer +
Maschinist/Kontrollperson)

Ra
1.000 t (Gebinde)

100 MBq/t
Dst, Ing, Inh

7,5 mSv/a

Pb 1,6 mSv/a

Arbeiten auf der Deponie
(Maschinist/Kontrollperson)

Ra
1.000 t (Schüttgut)

100 MBq/t
Dst, Inh, Ing

0,97 mSv/a

Pb 0,20 mSv/a

Freizeitnutzung/Aufenthalt im Freien
(Bevölkerung 12 bis 17a)

Ra
1.000 t (Schüttgut)

100 MBq/t
Inh (Staub)

4,8E-06 mSv/a

Pb 1,6E-06 mSv/a

Bewirtschaftung von Flächen/
Wohnen in angrenzenden Ortschaften
(Bevölkerung 0 bis 1a)

Ra
1.000 t (Schüttgut)

100 MBq/t
LLM (Kontamination

durch Staub)

1,6E-03 mSv/a

Pb 1,7E-03 mSv/a

Tab. 6: Modellergebnisse für Expositionsszenarien im direkten Zusammenhang mit dem Einbau von radiologisch relevanten Materialien
auf der Deponie A

Abkürzungen: Dst – Direktstrahlung; Ing – Ingestion; Inh – Inhalation; LLM – lokal angebaute Lebensmittel

Strahlenschutz- Entwicklungs- und Ausrüstungsgesellschaft 
Ostdamm 139, 48249 Dülmen Tel 02594 9424-0 Fax:-14 
Email: info@sea-duelmen.de    www.sea-duelmen.de 

mobile Kontaminationsmonitore 

 mit Plastikszintillations- 
Detektortechnologie 

 keine Gasversorgung 
notwendig 

 + / -Messung ohne 
Detektorwechsel 

 CoMo 170 mit 170 cm² 
Detektorfläche 
 

 CoMo 300 mit 300 cm² 
Detektorfläche 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Strahlenschutz- Entwicklungs- und Ausrüstungs- 
   Gesellschaft mbH 

Strahlenschutz-  Entwicklungs-  und Ausrüstungs- 

Gesellschaft mbH

Anzeige

Richtdosis
von 1 mSv/a
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zusätzlich zur allgemeinen Strahlen -
exposition der Personen auftritt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die höchs-
ten Strahlenexpositionen bei der Ent-
sorgung von verpackten Gebinden mit
Radium-dominierten Materialien (Typ
Ra) auftreten. Um in solchen Fällen die
Richtdosis von 1 mSv/a einzuhalten,
muss die entsorgte Gesamtaktivität
deutlich weniger als die im Modell
zugrunde gelegten 100 GBq betragen.
Die Dosis für die Beschäftigten ist
geringer, wenn die Materialien nicht
verpackt, sondern als Schüttgüter an -
geliefert und eingebaut werden, da in
solchem Fall deutlich größere Men-
gen pro Zeiteinheit eingebaut werden
können. Andererseits ist beim Einbau
von Schüttgütern die Dosis für Per -

sonen der Bevölkerung
höher, da ein größeres
Potenzial an Staubfrei-
setzung zu berücksichti-
gen ist. Die potenzielle
Dosis für Personen der
Bevölkerung ist jedoch
für alle betrachteten

Fälle extrem klein und letztlich ohne
radiologische Relevanz.
Ohne an dieser Stelle das Modell für 
die Radio nuklidausbreitung über den
Wasserpfad im Einzelnen beschreiben
zu können, seien die Ergebnisse für den
Fall der Deponie A kurz vorgestellt.

Bei einer Gesamtmasse an entsorgtem
Abfall von 65.000 t/a und einer darin
entsorgten Gesamtaktivität 65 GBq
226Ra und 195 GBq 210Pb führt die
Modellierung zu Konzentrationen von
5,2 mBq/l 226Ra, 16 mBq/l 210Pb und
1,2 mBq/l 210Po in einem Brunnen in
100 m Entfernung vom Deponierand.
Für ein Szenario mit Beregnung von
Flächen zum Anbau von Lebensmit-
teln resultieren daraus zusätzliche
Ingestionsdosen von 0,055 mSv/a für
die Referenzperson Säugling, davon
0,041 mSv/a durch Verzehr von Trink-
wasser und Säuglingsnahrung.
Trotz der nur sehr unsicheren Modell-
parameter zur Modellierung der Radio-
nuklidausbreitung im Grundwasser ist
bei einer realistischen Bewertung fest-
zustellen, dass das Ergebnis so weit
unter der Richtdosis liegt, dass auch
für zukünftige Situationen von einer
hinreichenden Sicherheit der Aussagen
ausgegangen werden kann.

Zulässige Gesamtaktivitäten 
bei einer Entlassung nach 
§ 98 StrlSchV
Mit den Ergebnissen der radio öko lo -
gischen Modellierungen können Ge -
samtaktivitäten angegeben werden, die
bei der Entsorgung von NORM-Abfäl-
len der Geothermie zu einer Dosis 
für die höchstexponierte Person von 

1 mSv/a führen. In Tabelle 7 sind die
Gesamtaktivitäten für die 3 betrachte-
ten Deponien zusammengestellt. Zum
Vergleich sind dort auch die Gesamt-
aktivitäten aufgeführt, für die nach
An lage XII, Teil C StrlSchV davon aus-
gegangen werden kann,
dass die Strahlenexposi-
tion die Richtdosis ein-
hält. Die Werte nach
StrlSchV sind auf grund
der stär ker ab deckenden
Mo dell an nah men gene-
rell niedriger. Bei der
Deponie B, die die größte Abfallmenge
beseitigt, ist der Unterschied zwischen
den nach Anlage XII, Teil C errechne-
ten Gesamtaktivitäten und den spezi-
fisch für die Deponie abgeleiteten Wer-
ten für Material vom Typ Ra und eine
Entsorgung als Ge binde am geringsten.
Besonders groß sind die Unterschiede
für Schüttgut, das pro Masseneinheit
schneller eingebaut werden kann als
Gebinde. Jede der 3 untersuchten
Deponien wäre nach radiologischen
Kriterien ge eignet, die Gesamtmenge
an bisher in Deutschland angefallenen
NORM-Ab fällen aus der Geothermie
(Ta b. 1) in einem Kalenderjahr zu ent-
sorgen. Allerdings sind für die tatsäch-
liche Entsorgung auch abfallrechtliche
Rahmenbedingungen einzuhalten, die
hier nicht betrachtet wurden.
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Abfallmasse
(pro Jahr)

Gebinde Schüttgut

Typ Ra Typ 210Pb Typ Ra Typ 210Pb

Aus Modell errechnete Werte (GBq/a)*

Deponie A 13 62 103 500

Deponie B 12 59 59 285

Deponie C 17 84 103 500

Nach Anlage XII Teil C StrlSchV (GBq/a)

Deponie A 65 kt 3,25 10,8 3,25 10,8

Deponie B 210 kt 10,0 33,3 10,0 33,3

Deponie C 100 kt 5,0 16,7 5,0 16,7

Tab. 7: Entsorgbare Gesamtaktivitäten von NORM-Abfällen der Geothermie auf den 3 betrachteten Deponien

* ohne Beschränkung der spezifischen Aktivität

Dosis für
Bevölkerung
extrem klein

Dosen
von 0,03 bis

0,04 mSv
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Da die spezifische Aktivität in alle be -
nutzten Modelle linear eingeht, ist die
Dosis bei einer entsorgten Gesamt-
aktivität unabhängig davon, wie hoch
die spezifische Aktivität ist. Es ist 
folglich aus radiologischen Gründen
nicht erforderlich, die spezifische Akti-
vität von Einzelchargen bei einer Ent-
sorgung zu begrenzen. Die Frage der
transportrechtlichen Kennzeichnungs-
pflicht und die damit verbundene Frage
der Akzeptanz sind allerdings unab-
hängig von diesen Aussagen zu be-
achten.
Um abzuschätzen, welche Dosen die
höchstexponierten Referenzpersonen
bei einer regelmäßigen Entsorgung
einer derzeit anfallenden Jahrescharge
an Geothermieabfällen erhalten kön-
nen, kann man von ca. 1/10 der Ge -

samt men gen nach Ta -
belle 1 (ohne Metall-
schrott) als Jahresmen-
gen ausgehen. Mit den
hier vorgestellten Ergeb-
nissen erhält man unter
der An nahme, dass alle
Lieferungen als Gebinde
erfolgen, Dosen für die

jeweils höchstexponierte Referenz-
person der Deponien A bis C von 
0,03 mSv bis 0,04 mSv.

Bewertung der Modellierung
nach Empfehlungen der SSK
In einer vor Kurzem veröffentlichten
Empfehlung der SSK [4] werden An-

forderungen an den Realismus der Er-
mittlung der Strahlenexposition bei
radio ökologischen Modellierungen be -
schrie ben. Zur Charakterisierung radio -
ökologischer Modellierungen werden 
2 Grundkategorien (Informationskate-
gorien „I“, Situationskategorien „S“)
eingeführt, die jeweils in 5 (I0 bis I4)
bzw. 4 (S0 bis S3) Stufen eingeteilt
werden. Die jeweils höheren Stufen
sind Ausdruck für einen höheren Grad
an Realismus in der Modellierung.
Unter Verweis auf die genannte Emp -
fehlung kann die hier kurz be schrie -
bene Modellierung wie folgt eingeord-
net werden:

Als Bezugspersonen für die Exposi -
tionsermittlung wurden Referenz-
personen benutzt, deren Aufent-
haltszeit in expositionsrelevanten
Situationen sich in verschiedenen
Szenarien unterscheidet. Die Perso-
nen Radladerfahrer/Baggerfahrer so -
wie Maschinist/Kontrollperson sind
die am höchsten exponierten Per-
sonen und können im Zusam-
menhang mit der Exposition durch
die Ent sorgung von NORM-Ab fäl -
len der Geo thermie als repräsen -
tative Referenzpersonen angesehen
werden.
Durch die Auswertung vorhande-
ner Daten konnte ein tatsächlicher
Quellterm der Informationskatego-
rie I2 (bester Schätzwert nach ge -
messenen Daten) abgeleitet wer-
den. Da auch zukünftig anfallen-

•

•

des Ma terial und Material anderen
aquagenetischen Ursprungs mit in
die Be trachtungen einbezogen wer-
den sollte, mussten verallgemei-
nerte Nuklidvektoren festgelegt
werden. Die benutzten Nuklid vek -
to ren (Ta belle 2) können als Quell-
terme der Informationskategorie I1
(hypothetischer Quellterm, abgelei-
tet aus gemessenen Daten) angese-
hen werden.
Eine Einordnung von weiteren Mo -
dellaspekten in Situationskatego-
rien nach [4] ist in Tabelle 8 dar-
gestellt.

Die von der SSK empfohlenen Katego-
rien I1 → I2, S1 → S2 bei der Model -
lierung von Strahlenexpositionen für
Personen der allgemeinen Bevölkerung
werden erreicht. Nicht berücksichtigt
wurden allerdings Unsicherheiten und
Ungewissheiten bei der Festlegung von
Modellparametern. Stattdessen wurde,
nicht zuletzt aus Gründen der Bearbei-
tungseffizienz, ggf. mit konservativen
Annahmen gearbeitet. Die so ermittel-
ten Dosen dürften daher reale Dosen
noch immer überschätzen. In Anbe-
tracht der doch sehr großen Gesamt -
aktivitäten, die die vorliegende Unter-
suchung als entsorgbar nach radio lo -
gischen Kriterien ausgewiesen hat, ist
eine weitere Erhöhung des Grades an
Realismus derzeit nicht nötig.
Rainer Gellermann, Kristin Nickstadt

❏

•
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Modellaspekt Hier festgelegt auf Basis von Kategorie nach [4]

Szenarien, Expositionspfade (FEPs) fallspezifisch existierenden und rechtlich 
möglichen Bedingungen

S2 (bis S3)

Modellparameter der Radionuklidausbreitung, z. B.
Langzeitausbreitungsfaktor (Luft), Kd-Werte (Wasser)

fallspezifischen Daten (Abstände) und 
generischen Daten

S1, S2

Ernährungsgewohnheiten 
(Atemraten, Verzehrraten, Direktingestion)

generischen Daten S1

Aufenthaltszeiten Beschäftigte
Aufenthaltszeiten Personen der Bevölkerung

fallspezifischen Daten
generischen Daten

S2
S1

Anteil lokal angebauter Nahrungsmittel generischen Daten S1

Tabelle 8: Einordnung von Modellaspekten in Situationskategorien nach [4]

Grad an
Realismus

in der
Modellierung
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rung von NORM-Rückständen aus der
Tiefen Geothermie durchgeführt. Wie
im Beitrag „Natürliche Radionuklide
in Anlagen der Tiefen Geothermie
Deutschlands“ [4] auf S. 4 ff. in diesem
Heft dargestellt, unterscheiden sich
diese Materialien hauptsächlich in

Notwendigkeit der Stabilisierung
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens
[3] wurden an Scale-Materialien aus
Anlagen des Norddeutschen Beckens
(NB) bzw. des Oberrheingrabens (ORG)
Untersuchungen zur Notwendigkeit
bzw. zur Machbarkeit einer Stabilisie-

Bezug auf die mineralogische Zusam-
mensetzung der Sulfid-Phase.
In einem ersten Schritt wurden unbe-
handelte Ablagerungen Elutionsversu-
chen unterzogen. Die Ergebnisse wur-
den mit den Werten verglichen, die
gemäß DepV für eine
Zuordnung zur Depo-
nieklasse III (Deponie
für gefährliche Abfälle)
gelten. Damit wird zur
Bewertung der Deponie-
typ mit dem wirksams-
ten Abdichtungssystem herangezogen.
Wie in Tabelle 1 dargestellt, überstei-
gen bei beiden Ablagerungstypen meh-
rere Eluatkonzentrationen diese Zu -
ordnungswerte. Bereits aus stoff lichen
Gründen muss folglich vor der Depo-
nierung eine Behandlung der Scale-
Materialien erfolgen.
Gleichzeitig wurden Eluatwerte für
eine Reihe Scale-relevanter Radio-
nuklide (226Ra, 210Pb, 228Ra, 228Th) er -
mittelt, auf deren Grundlage mittels
eines vereinfachten Modells die resul-
tierende effektive Dosis für den Grund-
wasserpfad nach Deponierung abge-
schätzt werden konnte [3]. Die Über-
schreitung des Prüfwertes von 1 mSv
in beiden Fällen macht auch aus der
Sicht des Strahlenschutzes eine Stabi-
lisierung unumgänglich.

A b f a l l r e c h t l i c h e  G e s i c h t s p u n k t e  b e i  
d e r  D e p o n i e r u n g  v o n  N O R M - A b f ä l l e n  a u s
G e o t h e r m i e a n l a g e n

Gegenwärtig stellt die oberirdische Deponierung von NORM-Abfällen der
Kate gorie „Scale-artig“ aus der Geothermie die einzige Möglichkeit ihrer 
Be sei ti gung dar [1]. Dabei ist die abfallrechtliche Zulässigkeit (StrlSchV, 
§ 98 (3)) und eine formale Bereitschaftserklärung zur Annahme durch eine
konkrete Deponie Voraussetzung für einen genehmigungsfähigen Sachver-
ständigenbericht zum Nachweis der Einhaltung des 1-mSv-Konzeptes bei der
Deponierung von sonstigen Materialien nach § 102 StrlSchV.
Die abfallrechtliche Zulässigkeit ist an die Einhaltung der Zuordnungswerte
gemäß Tabelle 2 der DepV [2] gebunden. Die Parameter umfassen in Abhän-
gigkeit von der Deponieklasse neben Feststoffkriterien vor allem Eluatkrite-
rien. Bei Nichteinhaltung dieser Kriterien wird eine Stabilisierung der Abfall-
form notwendig, die eine chemische Fixierung der gefährlichen Stoffe sowie
eine Erhöhung der mechanischen Stabilität zum Ziel hat.

Parameter Maßeinheit
Zuordnungswert

DK III
Ablagerungen

NB
Ablagerungen

ORG

pH-Wert im Eluat 4–13 7,4 6,0

Cu im Eluat mg l–1 10 0,0015 0,0034

As im Eluat mg l–1 2,5 0,0006 5,4

Sb im Eluat mg l–1 0,5 0,0079 8,9

Pb im Eluat mg l–1 5 6,7 0,098

Chlorid im Eluat mg l–1 2.500 2.500 4,7

Sulfat im Eluat mg l–1 5.000 91 47

Wasserlöslicher Anteil des Trockenrückstandes Ma % 10 3,5 n. b.

Elektrische Leitfähigkeit µS cm–1 100.000 10.000 145

Tab. 1: Ausgewählte Zuordnungskriterien der DepV für DK III und Eluatwerte der unbehandelten Ablagerungen aus dem Norddeutschen
Becken (NB) bzw. dem Oberrheingraben (ORG). Rot markiert sind Überschreitungen der Zuordnungswerte.

Stabilisierung
unumgänglich
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Versuche zur Stabilisierung
Aus der Vielfalt der möglichen Binde-
mittel wurde für die Experimente zur
Verfestigung und Stabilisierung der
NORM-Abfälle ein sogenanntes Geo-
polymer eingesetzt. Bei dieser Mate -
rialklasse handelt es sich um ein Poly -

merisationsprodukt auf der Basis von
Alumosilikaten, beispielsweise be -
stimm ter Kaolinite. Während des Ab -
binde vor ganges entstehen vernetzte
Silikatstrukturen, die eine Rückhal-
tung der Inhaltsstoffe bewirken. Geo-
polymere wurden erfolgreich für die Be -

handlung von toxischen und radioakti-
ven Materialien u. a. aus der Erd öl- und
Erdgasindustrie eingesetzt [5].
Für die Bestimmung der besten Rezep-
tur wurden eine Reihe von Mischungs-
ansätzen getestet (Abb. 1) und deren
Eignung im Hinblick auf die Anforde-
rungen von Abfallrecht und Strahlen-
schutz ermittelt.
Ablagerungen Norddeutsches Becken
Für die Stabilisierung der Scales aus
dem Norddeutschen Becken erwies
sich bereits ein Mischungsverhältnis
Geopolymer/Ablagerung ≈ 2 als aus -
reichend. Gegenüber den Resultaten
für die unbehandelten Abfälle wurde
für die inaktiven Inhaltsstoffe eine
deutliche Unterschreitung der Ziel-
werte der DepV erreicht (Tab. 2).
Ebenfalls konnte eine deutliche Unter-
schreitung des 1-mSv-Prüfwertes für
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Abb. 1: Geopolymer-Prüfkörper nach unterschiedlichen Rezepturen zur Bestimmung der
Eluatwerte
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Calmbacher Str. 22 · 75323 Bad Wildbad, Germany
Phone +49 7081 177-0 · Fax +49 7081 177-100
info@ Berthold.com · www.Berthold.com

S
T

R
A

H
L

E
N

S
C

H
U

T
Z

Innovative

Szintillationsmesstechnik

für den Strahlenschutz

Tragbarer
Kontaminations-
monitor

Alpha- 
und Beta-
Aktivitätsmessung

Hand-Fuss-
Kleider
Monitor

LB 124 SCINT LB 2046LB 147

Anzeige

Strahlenschutz_3-2014_01-57:Inhalt  13.08.2014  11:59 Uhr  Seite 31



S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S 3 / 2 0 1 4

den Grundwasserpfad auf der Basis des
vereinfachten Modells nachgewiesen
werden.
Ablagerungen Oberrheingraben
Die vorstehend beschriebenen positi-
ven Erfahrungen mit der Stabilisierung
wurden trotz einer hinreichend großen
Anzahl von Rezepturänderungen für
das Material aus dem Oberrheingra-
ben nicht bestätigt. Bei vergleichbaren
Re zepturen kam es sogar zu einer Zu -
nahme der Mobilität von Arsen und
Antimon gegen über den
unbehandelten Ablage run -
gen. Erst bei einem Sta bi li -
sat/Ab lage rung-Ver hält nis
von etwa 30 unter schritt
die As-Eluat konzentration
den Zu ordnungswert der
DK III, für Sb konnte 
dies nicht erreicht werden
(Tab. 3). Die gegenüber Scales aus dem
Norddeutschen Becken abweichende
mikroskopische Struktur und Mine-

ralzusammensetzung wird für dieses
Verhalten verantwortlich ge macht.
Demgegenüber konnte für die radio -
aktiven Inhaltsstoffe die Einhaltung
des 1-mSv-Prüfwertes bei der Deponie-
rung des Stabilisates bestätigt werden.

Transportrechtliche Aspekte
Kann für die beschriebenen Stabili-
sate ein behördlicher Bescheid zur Zu -
stimmung zum gewählten Beseiti-
gungskonzept erzielt werden, muss für

den Transport zur Depo-
nie die transportrechtliche
Einstufung nach ADR/
GGVSEB [6, 7] geklärt wer-
den. Aufgrund der vorlie-
genden spezifischen Akti-
vitäten (vgl. [4]) sind auch
die stabilisierten Scale-Ma -
terialien als radioaktive

Stoffe gemäß Klasse 7 ADR/GGVSEB
zu transportieren. Der Transport einer
Menge von 100 kg des untersuchten

Scale-Materials in stabilisierter Form
als einzelnes Typ-A-Versandstück er -
fordert die deutlich sichtbare Kenn-
zeichnung der verwendeten Fahrzeuge
als Radioaktivitätstransport. Begrün-
det durch die fehlende
gesellschaftliche Akzep-
tanz sind selbst geeig-
nete Deponien jedoch
häufig nicht bereit der-
artige Transporte anzu-
nehmen. Als Alter na -
tive bietet sich die Be -
förderung nach Auftren -
nung des Materials in Einzelgebinde
an, die jeweils die Bestimmung für 
freigestellte Versandstücke erfüllen.
Für die bei den Untersuchungen ver-
wendeten Teststabilisate würde dies
(auf der Grundlage des Aktivitätsin-
ventars) je 100 kg Scale-Material eine
Aufteilung in 10 (NB) bzw. 47 (ORG)
Gebinde bedeuten. Um die Grenz-
werte der Umgebungsäquivalentdosis-
leistung an der Oberfläche der Ver-
sandstücke einhalten zu können, sind
u. U. zusätzliche Abstandshalterungen
bzw. die Zugabe von Inert-Material er -
forderlich.

Fazit
Aus Sicht der Autoren ist bei spezifi-
schen Aktivitäten > 100 Bq/g eine Sta-
bilisierung mit einem Geopolymer
angebracht. In den betrachteten Fällen
erschwert die chemische Zusammen-
setzung der zu entsorgenden Scale-
Materialien eine Deponierung, obwohl
aus der Sicht des Strahlenschutzes 
das 1-mSv-Kriterium eingehalten wer-
den kann.

Danksagung
Die Autoren danken dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit für die 
Förderung eines Forschungsprojektes
(FKZ 0325166), in dessen Rahmen ein
Großteil der vorgestellten Ergebnisse
ge won nen wurde.

Detlev Degering, Kerstin Fleischer,
Matthias Köhler ❏

32

Parameter Maßeinheit
Zuordnungs-
wert DK III

Ablagerungen
NB, stabilisiert

pH-Wert im Eluat 4–13 11

Cu im Eluat mg l–1 10 0,009

As im Eluat mg l–1 2,5 0,043

Sb im Eluat mg l–1 0,5 0,002

Pb im Eluat mg l–1 5 0,13

Chlorid im Eluat mg l–1 2.500 730

Sulfat im Eluat mg l–1 5.000 88

Wasserlöslicher Anteil des
Trockenrückstandes Ma% 10 1,6

Elektrische Leitfähigkeit µS cm–1 100.000 3.100

Tab. 2: Ausgewählte Zuordnungskriterien der DepV für DK III und Eluatwerte der sta-
bilisierten Ablagerungen aus dem Norddeutschen Becken (NB)

Parameter Maßeinheit
Zuordnungswert

DK III
Ablagerungen

ORG, stabilisiert

As im Eluat mg l–1 2,5 0,46

Sb im Eluat mg l–1 0,5 0,89

Tab. 3: Ausgewählte Zuordnungskriterien der DepV für DK III und Eluatwerte der sta-
bilisierten Ablagerungen aus dem Oberrheingraben (ORG)

Positive
Erfahrungen

mit der
Stabilisierung

Fehlende
gesell-

schaftliche
Akzeptanz
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Keine direkte Radon-Ausgasung
aus der Lagerstätte
Die Nutzung einer geothermalen La -
ger stätte bedarf der Förderung ther -
maler Tiefenwässer. Neben Radium-
und Blei-Isotopen wird das natürliche
radioaktive Edelgas Radon mit Akti -
vitätskonzentrationen im Bereich von
einigen 10 Bq/l [1, 2] transportiert, aber
auch Aktivitätskonzentrationen von
einigen 100 Bq/l sind bekannt [3].
Als gasförmiges Element kann sich
222Radon im Gegensatz zu seinen 
festen Mutter- und Tochternukliden
leicht von seinem Entstehungsort ent-
fernen. Aufgrund der Halbwertszeit
von 3,8 Tagen migriert Radon jedoch

innerhalb eines begrenz-
ten Raumes. Ein diffu-
siver Aufstieg der Fluide
und des Radons durch
die Deckschichten kann
ausgeschlossen werden.
Die hoch mineralisier-
ten Thermalwässer ver-
bleiben aufgrund ihrer

höheren Dichte im Liegenden von
Grundwasserleitern. Nur ein erhöhter
advektiver Transport von Radon mit
dem Fluid auf verbesserten Wasser-
wegsamkeiten kann zu einem Eintrag
in oberflächennahe Schichten des Un -
ter grunds führen. Die Migration von
Fluiden und enthaltenen Gasen findet
bevorzugt auf Klüften statt. Eine Ver-
letzung der Bohrlochintegrität infolge
chemischer Korrosion sowie mecha-

nisch-thermischer Beanspruchungen
der Verrohrung und des Zements birgt
die Gefahr der Ausbildung von Weg-
samkeiten für Fluide entlang der Boh-
rung. Der Überwachung der Bohrloch-
integrität kommt daher besondere
Bedeutung zu. Die vielfältigen Erfah-
rungen aus anderen Disziplinen wie
der Erdöl-/Erdgas-Industrie, aber auch
Geothermieprojekten anderer Länder
können mit Einschränkungen übertra-
gen und genutzt werden.
Fließpfade aus der Lagerstätte in ober-
flächliche Grundwasserleiter entlang
von bestehenden oder durch hydrau-
lische Stimulationsmaßnahmen reak-
tivierten oder neu erzeugten Störun-
gen bilden eine weitere Möglichkeit
der Ausbreitung. Aufgrund der Vielzahl
von Einflussgrößen auf die Rissaus-
breitung während der Stimulation sind
die (modellierten) Risslängen abhängig
von den lokalen Standorteigenschaf-
ten. Erfahrungen aus den Geothermie-
projekten Groß Schönebeck [4], Gene-
sys [5] und Soultz-sous-Forêts [6] zei-
gen, dass die vertikalen Risslängen
meist Werte von unter 500 m Länge
erreichen und damit eine Verbindung
zwischen dem Reservoir in mehre-
ren 1.000 m Tiefe und den genutzten
oberen Grundwasserstockwerken sehr
unwahrscheinlich ist.
Der Transport von Stoffen entlang sol-
cher Fließpfade in den oberflächen -
nahen Wasserkreislauf ist nur möglich,
wenn diese Pfade eine ausreichende

Durchlässigkeit verbunden mit einem
aufsteigenden Druckpotenzial aufwei-
sen. Übersteigt der hydrostatische
Druck in der Lagerstätte den Druck in
einer Kluft oder Störung, wird ein ver-
tikaler Aufstieg von Fluiden auslöst.
Im Anlagenbetrieb stellt sich durch die
Entnahme des Thermalwassers ein
Druckgradient zwischen der Injek -
tions- und Förderbohrung ein, wodurch
das Thermalwasser be vorzugt zur För-
derbohrung fließt.
Aus Bergbaudisziplinen
mit intensiver Schaf -
fung von unter tägi gen
Hohl räu men sind Set -
zungs er schei nun gen be -
kannt, die, wenn sie
oberflächlich wirksam werden, Schä-
den an erdberührenden Teilen von Bau-
werken verursachen können. Entlang
von derartig geschaffenen Wegsamkei-
ten im Fundament kann Radon aus der
Bodenluft des nahen Umfelds in das
Gebäude migrieren. Da die aus Tiefen
von > 3.000 m geförderten Thermal-
wässer in den als Dubletten ausge-
führten Geothermalkraftwerken nach
Wärmeentzug reinjiziert werden, sind
Setzungen nicht zu befürchten.

Dampf ablassen
Geothermale Kraftwerke fördern und
reinjizieren thermale Tiefenwässer.
Damit gelangt Radon mit Förderraten
von einigen 10 l/s in einem geschlos-
senen Kreislauf auch an die Erdober -
fläche. Eine konsequente Druckerhal-
tung von etwa 20 Bar im System ist er -
forderlich, um Lösungs gleich ge wichte
der übersättigten Solen
mög lichst zu er hal ten
und Ausfällungen, die
auch den Wärmeüber-
trag im Wärmetauscher
verschlechtern, zu ver-
meiden. Ein Öffnen von
Teilbereichen der Anlage bleibt auf den
Wechsel von Filtern oder Revisionen
der Anlage beschränkt. Die im Verlauf
solcher Arbeiten anfallenden Ther mal -
wassermengen sind gering und füh-

R a d o n  i n  d e r  T i e f e n  G e o t h e r m i e  –  
E i n  I n f o r m a t i o n s t r ä g e r  u n t e r  B e o b a c h t u n g

In Mediationsverfahren äußerten Bürger ihre Besorgnis über eine mögliche
Erhöhung der Freisetzung, einen vermehrten Transport aus dem Untergrund
und nachfolgend eine gesundheitlich bedenkliche Anreicherung von Radon in
Gebäuden durch den Betrieb von geothermischen Kraftwerken. Am Arbeits -
platz selbst besteht die Notwendigkeit, Radon-Expositionen im Rahmen der
Abschätzung der Strahlenexposition zu betrachten. Gleichzeitig stellt Radon
einen bislang wenig beachteten Informationsträger im Thermalwasser dar.

Gefahr
bei Verletzung
der Bohrloch-

integrität

Wegsamkeiten
im Fundament

Konsequente
Druckerhaltung
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ren nicht zu einer signifikanten Frei-
setzung von Radon.
In bestimmten Betriebszuständen, wie
einer Wartung des Generators oder
Reinigung der Wärmetauscher, steht
die übliche Wärmesenke der Anlage
nicht zur Verfügung. Da gewisse Be -
triebs para meter über einen solchen
Zeitraum hinweg konstant gehalten
werden müssen, um z. B. thermische
Schocks von Bauteilen oder uner-
wünschte Schrumpfung oder Ausdeh-
nung von Dichtungen und Wandun-
gen zu vermeiden, wird das Thermal-
wasser kontinuierlich gefördert. Als
Ersatzwärmesenke dienen Vorhalte -
becken, in denen das Thermalwasser
auf die übliche Reinjektionstempera-
tur herabgekühlt wird. Vor der Einlei-
tung in solche Becken wird es in einem
Separator unter sichtbarer Dampfent-
wicklung entspannt. Dabei entwei-
chen gelöste Gase (wie CO2, CH4, N2,
H2S und auch mit dem Wasser ge-
fördertes Radon) zusammen mit Was-
serdampf in die freie Atmosphäre.
Immissionsprognosen für den Geother-

miestandort Landau für
diesen Notkreislaufbe-
trieb haben gezeigt, dass
die Radon-Konzentration
im Separatordampf bis
zu 15 kBq/m³ betragen
kann. An Beurteilungs-
punkten außerhalb des
Betriebsgeländes führt

die Beaufschlagung mit dem Dampf in
Ausbreitungsmodellierungen zu einem
Beitrag von wenigen Bq/m³ [7], die zu -
sätzliche Strahlenbelastung der Be -
völkerung für solche Ausnahmesitua-
tionen nur an wenigen Tagen pro Jahr
ist somit als gering einzustufen. Die
Radonemissionen aus den übertägigen
Anlagen sind im Normalbetrieb zu ver -
nachlässigen.

Geothermie kein Arbeitsfeld mit
erhöhten Radon-Expositionen
Der unmittelbare Aufenthalt von Be -
triebspersonal in der Dampfwolke des
Separators verbietet sich aus Gründen

des Arbeitsschutzes und wird durch
entsprechende Anweisungen geregelt.
Der mögliche Zutritt von Radon aus
dem Baugrund und die Ausbildung
möglicher erhöhter Innenraumakti -
vitätskonzentrationen in oberflächi-
gen Anlagen- und Gebäudeteilen von
Geothermieanlagen wird durch die
bekannten Prozesse kon-
trolliert. Die eher offene,
als Wetterschutz gedachte
Bauweise der Maschinen-
hallen fördert die Belüf-
tung der Gebäude, ein 
die Radon-Migration ini -
tiierender Druckgradient
bleibt wenig ausgeprägt.
Die baulichen Anforderungen an das
Betriebsgelände sehen eine Versiege-
lung von Oberflächen zum Zwecke 
der Rückhaltung von Flüssigkeiten
vor. Fundamentdurchbrüche wie die
Bohrkeller der Förder- und Rein jek -
tions bohrung befinden sich außerhalb
der Maschinenhallen.
Radium-haltige Rückstände aus Rei -
nigungsarbeiten stellen potenzielle Ra -
don-Quellen dar. Die vorübergehende
Lagerung von Rückständen in definier-
ten Verwahrbereichen außerhalb der
Maschinenhallen auf dem Betriebsge-
lände gewährleistet, dass in Räumen
mit Aufenthalt von Beschäftigten un -
zulässig hohe Radon-Konzentrationen
vermieden werden.
Der gegenwärtige Kenntnisstand zur
Thematik wurde durch einen unabhän-
gigen Expertenkreis bereits als Hinter-
grundpapier aufgearbeitet [8].

Radon als Informationsträger
Trotz umfangreicher Voruntersuchun-
gen sind die Beschaffenheit des geo -
thermalen Reservoirs und dessen
hydraulische Eigenschaften nur in
Grenzen bekannt. Eine Prognostizie-
rung des Verhaltens im Betrieb ist
schwierig. Neben Informationen zum
grundsätzlichen Reservoiraufbau wer-
den Angaben zum Beitrag von Matrix
und Klüften am Fließtransport benö-
tigt. Eine eindeutige Zuordnung von

Fluiden zur Quelle ihrer gelösten
Bestandteile ermöglicht wichtige Ein-
blicke in räumliche und zeitliche Ver-
änderungen im Reservoir. Die Er -
schlie ßung bislang noch wenig be-
achteter Informationsträger im Ther-
malwasser wie der Isotopensignatur
natürlicher Radionuklide bietet sich

als Prognoseinstrument
an. Durch ein kontinuier -
liches Monitoring von 
Ra don in den geförder-
ten Fluiden ist es mög-
lich, Informationen über
das Verhalten und den 
Zu stand tiefer liegender
Aquifere zu erheben.

Radon als radioaktives Edelgas hat
gegenüber anderen Tracer-Gasen den
Vorteil, dass durch die vergleichsweise
kurze Halbwertszeit Mechanismen der
Freisetzung des Gases in das Fluid 
nur innerhalb eines begrenzten zeit -
lichen und räumlichen Rahmens be -
trachtet werden und der zeitlichen
Dynamik der Förderung Rechnung ge -
tragen wird.
Die Optimierung des Monitorings von
Geothermiekraftwerken beschäftigt
Wissenschaftler und Betreiber im
neuen Geothermie-Verbundvorhaben
ANEMONA, das vor Kurzem mit För-
derung durch das BMWi gestartet ist.
Gemeinsam mit ihren Projektpart-
nern, der EnBW AG als Betreiber und
dem Geowissenschaftli-
chen Zentrum der Uni-
versität Göttingen, wird
die GRS neue Tech-
nologien des Anlagen-
monitorings entwickeln
und erproben und da-
bei auch prüfen, inwie-
fern Radon geeignet ist,
Veränderungen in der Lagerstätte zu
signalisieren.
Im Gegensatz zu den Hochenthalpie-
Gebieten der Geothermie in vulka-
nisch geprägten Zonen sind aus den in
Deutschland ausschließlich vorkom-
men Niederenthalpie-Gebieten bislang
keine Anwendungen von Radon-Mes-
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sungen für ein Monitoring von Be -
triebszuständen (obertägig oder im
Reservoir) bekannt geworden. Die zeit -
aufgelöste Bestimmung der Aktivi-
tätskonzentrationen bei verschiede-
nen Betriebszuständen (Förderszena-
rien mit realen Pump- und Förder-
daten) wird erstmalig in verschiedenen
Anlagen über einen längeren Zeitraum
erfolgen.
Das kontinuierliche Radon-Monitoring
in Tiefenfluiden wird auch im Zusam-
menhang mit der Untersuchung von
seismischen Stresszuständen (u. a. der

Erd beben vor her sage for -
schung) seit ge raumer
Zeit von zahl rei chen Ar -
beits grup pen er forscht.
Ne ben einer Alteration
der Gesteine unter tek-
tonischem Stress, die
eine kontinuierliche ver -
mehrte Freisetzung auch

natürlicher Radionuklide in den Aqui-
fer zur Folge hat [9], kommt es un-
mittelbar bei Auftreten des seismi-
schen Ereignisses zu Veränderungen
der Porenwasserdrücke (oder Verände-
rung der Schüttung im Allgemeinen)
mit einer abrupten Freisetzung z. B.

von Radon in das Grundwasser. Die 
im Vorfeld eines seismischen Ereig-
nisses ablaufenden gasgeochemischen
Prozesse sind jedoch bis
heute noch nicht hin-
reichend genau verstan-
den [10]. Es ist bekannt,
dass die Förderung ther -
maler Tiefensolen und
speziell deren Reinjektion
mikroseismische Events
auslösen kann. Das be -
schriebene Vorhaben gestattet die
Kopplung eines bereits behördlich vor-
geschriebenen seismischen Monito-
rings an ein kontinuierliches Radon-
Monitoring im Fluid und ermöglicht
aufgrund der detailliert bekannten aus-
lösenden Bedingungen der herbeige-
führten Stresseffekte im tiefen geo-
logischen Untergrund die systemati-
sche Untersuchung einer Eignung von
Radon als Präkursor mikroseismischer
Ereignisse.

Herausforderung für die Mess-
technik
Ein kontinuierliches Monitoring von
Radon im Thermalwasser stellt be -
sondere Ansprüche an die eingesetzte

Messtechnik: Das unter Druck trans-
portierte Fluid muss kontrolliert ent-
spannt und abgekühlt werden, gleich-

zeitig müssen Ausfällun-
gen der hohen Fracht ge -
löster Bestandteile be -
herrschbar bleiben. Die
messtechnischen Voraus-
setzungen für einen kon-
tinuierlichen Nachweis
von Radon in den hei-
ßen Lösungen und Gas-

phasen befinden sich gegenwärtig in
Entwicklung. Prototypische Monito-
ringstationen sollen in Kürze in An-
lagen im Oberrheingraben installiert
werden. Die modelltheoretischen Be -
trach tun gen zum Reser voir ver hal ten
setzen Kennt nisse der
ein fluss neh men den Fak -
toren der Radon-Akti vi -
täts kon zen tration vor -
aus. Be gleitend werden
daher im geochemisch-
geotechnischen Labor
der GRS Untersuchun-
gen zur Freisetzung von Radon aus
Aquifermaterialien durchgeführt.

Sebastian Feige ❏
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The radionuclides that generate this
energy are large ions that are among
the first to enter the liquid (magma)
phase when rock melts and among the
last to enter the solid phase when it
solidifies again [2]. When
rock melts underground 
to form magma it is both
hotter and less dense than
the surrounding rock; as
such it melts and forces
its way through overlying
rocks as it rises towards
the surface. As this hap-
pens the magma is also cooling and
crystallizing – the first mineral crystals
to form tend to contain smaller ions so
the remaining molten rock becomes
preferentially enriched in larger ions
such as U, Th, and K. The liquid that
finally reaches the surface, then, is
enriched in these elements. Thus, over
time, the majority of U, Th, and K 
in the Earth has become concentrated
in the Earth’s crust; the most highly
processed rocks are the most-enriched
in these natural radioactivities.
The presence of molten (or relatively
recently solidified) rock near the sur-
face of the Earth drives geothermal
activity such as hot springs, geysers,
volcanoes, and so forth. In addition,
these areas are ideal for producing geo -
thermal energy because the presence of
magma (or recently solidified magma)
relatively close to the surface makes it
possible to extract heat from relatively

Overview of the geology and
technology of geothermal energy
That the interior of the Earth is
warmer than the surface has been
known for many years. This heat came
first from the kinetic and gravitational
potential energy of objects impacting
the Earth in its earliest days as well as
the release of gravitational potential
energy during the “iron catastrophe”1)

that occurred within a few hundred
million years of the Earth’s formation.
To this we must add the energy
released from the decay of primordial
radionuclides; when the Earth first

formed there was about
ten times as much 40K,
over 50 times as much
235U, and twice as much
238U as is present today
[1]; the energy released
by the decay of these
radionuclides and their
progeny added consider-

ably to the heat in the Earth’s interior
in the distant past and continues to 
do so today. In fact, were it not for 
the decay heat of these nuclides the
Earth would have cooled long ago – 
the decay of K, U, Th, and decay series
nuclides generates about 44.2 TW of
energy even today.

shallow rocks without the need to drill
to great depths. At the same time,
these rocks are likely to be enriched in
natural radioactivities, including decay
series nuclides. This is evidenced by
the presence of elevated levels of dis-
solved radioactivity in hot spring areas
that include Hot Springs Arkansas,
Ramsar Iran, and elsewhere. These
radiological matters will be discussed
in greater detail below.
There are a number of methods for
extracting geothermal energy. The old-
est method is to simply use hot water
that reaches the surface for heat ing
homes or for bathwater – such a use
requires nothing more than piping to
carry hot water to the home(s) to be
heated, and possibly a pump to propel
the water. More recent techniques are

more sophisticated; they
involve drilling down and
circulating water through
the hot rocks (drilling into
a magma chamber could
have unfortunate conse-
quences). Since the tem-
perature of the rocks tends
to be significantly higher

than the boiling point of water the
water will boil when it returns to the
lower pressures at the surface; this
steam can be dried and used to turn
turbines to produce electricity. Alter-
nately, the hot water can be used to
vaporize a secondary liquid with that
vapor being used to drive a turbine and
produce energy.

Radiological aspects of
 geothermal energy production
As noted earlier, the magma and hot
rocks that make geothermal energy
possible tend to be enriched in natural
radioactivity compared to the bulk
Earth; when water is circulated through
these rocks it dissolves many of these
radioactive elements, in addition to
dissolving the more soluble minerals
through which it flows. As this water
returns to the surface and cools it is
able to carry less dissolved material

G e o t h e r m a l  E n e r g y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :
O r i g i n s ,  R a d i a t i o n  S a f e t y  a n d  R e g u l a t o r y
C o n s i d e r a t i o n s

Owing to the geochemistry of uranium, thorium, and decay series nuclides,
geothermal energy production can produce many materials contaminated with
naturally occurring radioactive materials. These materials do not generally
pose a health risk, but care must be taken to control contamination and 
airborne radioactivity. In the United States (US), however, the regulation of
these materials is confused since there is no national regulatory framework.

1) The iron catastrophe occurred when iron and
related elements collected and sank to form
the Earth’s core. The descent of a huge mass of
iron to a depth of several thousand kilometers
released enough energy to melt most of the
Earth; it has been cooling ever since.

Energy
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and the minerals precipitate from solu-
tion as scale along the walls of the
pipes, in holding tanks, and in other

components in which
the water comes in con-
tact. This scale tends to
be rich in compounds
such as calcium carbon-
ate; radium and many
actinide elements are
geochemically similar
to calcium and these

radioactive atoms will substitute for
calcium in the scale, making it radio -
active2). According to a fact sheet
developed by the United States Envi-
ronmental Protection Agency [3], radio -
nuclide concentrations in these mate-
rials average 5 Bq g–1 and can be as
high as 10 Bq g–1. Radon is formed as
part of the 226Ra decay series and is the
only radionuclide available to expose
the public to radiation offsite.
In its 1993 report, UNSCEAR [4] esti-
mated that radon emanations from
geothermal energy production yields
about 3 person-Sv from 1.5 GW-a;
about 2 person-Sv per GW-a of geother-
mal energy produced – this is higher
than any form of energy other than
coal (as described by this UNSCEAR
report). At that time the average radia-
tion dose to the population was about

1 nSv annually; given
the rela tively limited
geo gra phic extent of this
energy source (geologic
activity and the result-
ant heat flux are high-
est in relatively limited
areas such as the edges
of tectonic plates) the

radiation dose to those in the vicinity
of the geothermal plants is likely to be
higher than the global average, while

dose to the rest of the world is likely 
to be close to zero.
Given the relatively high concentra-
tions of 226Ra and its progeny in scale
associated with geothermal energy pro -
duction it is reasonable 
to expect radiation dose
rates to be elevated as 
well – data provided by
the US EPA suggest that
these radiation dose rates
at a distance of about
1 cm from the pipe sur-
face average about 0.3 µGy hr–1 and
can be as high as twice this level. 
A worker spending 2,000 hours annu-
ally at this admittedly close distance
would receive an annual radiation
exposure of 600 µGy (0.6 mGy); this 
is lower than the allowable annual
exposure of 1 mGy to non-radiation
workers in the US.

Given the above, it would appear that
the primary radiation safety con sid -
eration associated with geothermal
energy is the presence of Technolo-
gically Enhanced Naturally Occur-

ring Radio active Mate -
rials (TENORM) and its
resulting storage and dis-
posal. There may also be
the requirement for de con -
tamination and (depend-
ing on the technique used)
concomitant needs for con -

tamination control including the con-
trol of airborne contamination [5].

Regulatory considerations in 
the United States
The regulatory environment in the
United States is ambiguous in that
TENORM is not regulated by the
Nuclear Regulatory Commission and

37

2) Uranium is insoluble in the relatively anoxic
conditions that prevail in deep rocks while
radium is soluble; the scales and sludges that
precipitate from hydrothermal waters thus
tend to contain radium but are deficient in
 uranium. This is similar to what is seen in the
carbonate rocks that precipitate from the hot
springs waters in Ramsar Iran.
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not all states have developed TENORM
regulations. Thus, in some states
TENORM is regulated and in other
states it is not. The Conference of
Radiation Control Program Directors
(CRCPD) has developed Suggested

State Regulations [6]
that include TENORM
but these have not been
adopted by all states.
Since TENORM regula-
tions vary on a state-
by-state basis it is also
possible that TENORM-
contaminated items (e. g.

pipes, tanks) that are unregulated in
one state might be regulated in one or
more adjacent states; this raises the
possibility that a company might be
able to legally transport or dispose of
into sanitary landfills in one state but
must avoid crossing state boundaries
during this process.
In spite of the fact that TENORM is
not in all states regulated, many of the
organizations that produce TENORM
possess radioactive sources in process
control gauges or in other devices 
and are radioactive materials licensees.
As a result, they are required to have
radiation safety programs and are
inspected periodically by regulatory
authorities. Although the TENORM

itself might not be regu-
lated, these firms are
usually required to con-
trol radiation dose to
their employees and to
control radioactive con-
tamination. Accordingly,
although the TENORM
itself might not be regu-

lated, the radiation safety practices
might be.

Summary and conclusions
Geothermal energy is valuable in some
parts of the world; particularly in 
areas characterized by hot springs, 
volcanoes, and at tectonic plate con-
vergence zones. However, due to the
geochemistry of large ions such as 

uranium and thorium and their decay
series nuclides the machinery, pipes,
and tanks used for hydrothermal
energy production can become con-
taminated – sometimes heavily so –
with these natural radionuclides (par-
ticularly radium its decay progeny).
The primary radiological concerns
stem from the TENORM contami-
nation and the possibility of airborne

contamination during pipe cleaning.
Typical radiation dose rates, however,
are not sufficiently high to pose a 
radiation safety concern. In the US 
the regulatory picture is confused since
there is no national regulatory struc-
ture and TENORM is regulated on a
state-by-state basis.

P. Andrew Karam ❏
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Ab 2. Dezember 2014 gibt’s SSP 4/2014

Vorschau auf das nächste Heft
Heft 4/2014 steht als Jubiläumsheft ganz unter dem Motto

„20 Jahre StrahlenschutzPRAXIS“

Schwerpunktthema Heft 4/2014
Ethik im Strahlenschutz
Subredaktion: Renate Czarwinski
Unterthemen u. a.:

Ethical Dimensions – A Project of ICRP in Cooperation with IRPA
Ethik als zentrales Element – Wie kommunizieren wir mit den Praktikern?
Ethik im Umweltschutz, Ethik in der Medizin, Ethik in der Forschung
Ethische Aspekte der Entsorgung radioaktiver Abfälle

Fachbeiträge Heft 4/2014 (soweit bisher der Schriftleitung bekannt)
Radioaktive Stoffe bei Baumaßnahmen (Ralf Herrmann, Christine Kaltz)
„Analytik ohne Nachweis? Erkenntnisse zwischen Erkennungs- und Nach-
weisgrenze“ (Thomas Ernst)
Arbeitssicherheitstechnische Aspekte im Umgang mit natürlich vorkom-
menden Radionukliden bei der unkonventionellen Erdgasproduktion 
(Marius Hirsch, Andreas Havenith, John Kettler)

Redaktionsschluss für Heft 4/2014 war – falls mit der Schriftleitung nicht
anders abgesprochen – für Fach- und andere Beiträge am 13. August 2014 und
ist für Lesermeinungen am 6. September 2014.
Redaktionsschluss für Heft 1/2015 ist der 15. November 2014. Der Schwer-
punkt dieses Heftes wird sich mit dem neuesten Stand der Dinge in  Fuku -
shima: Umwelt, Bevölkerung, Rechtfertigung der Maßnahmen, Öffentlichkeit
beschäftigen. Ansprechpartner ist die Schriftleitung.
Wollen Sie sich am Schwerpunkt beteiligen? Die Schriftleitung und das Re -
dak tionskomitee würden sich freuen, wenn wir unsere Mitglieder und Leser
zu einer Beteiligung an der Schwerpunkt-Redaktionsarbeit gewinnen könnten,
Stichwort „Interaktiver Schwerpunkt“. Wenn Sie auf dem jeweiligen Gebiet
Erfahrung haben, wenn Sie glauben zum Thema etwas beitragen zu können,
wenn Sie bestimmte Aspekte des Themas behandelt sehen möchten, melden
Sie sich rechtzeitig bei der Schriftleitung oder bei der Subredaktion.

Schriftleitung
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In einem einführenden Artikel von
Detlev Degering und Matthias Köh-
ler werden die Grundprinzipien der
geothermischen Energiegewinnung
dargestellt und insbesondere die im
Fokus des Strahlenschutzes stehende
hydrothermale Geothermie von an -
deren Nutzungsformen wie der stär -
ker im Fokus der Öffent lich keit ste -
hen den ober flä chen nahen Geo ther -
mie ab ge grenzt. Es wer -
den grund legende Me -
cha nis men zur be vor -
zugten Lösung der Ra -
dio nuklide 226Ra, 228Ra,
224Ra und 210Pb in hoch -
sa linen Fluiden und zur
Akku mulation dersel-
ben in Ablagerungen in
oberirdischen An lage teilen be schrie -
ben. Die Ablagerungen können die
natürlichen Radionuklide 226Ra,
210Pb, 228Ra und 228Th mit spezi -
fischen Aktivitäten im Bereich von
0,1 bis 3.000 Bq g–1 enthalten. Ins -
gesamt sind in Deutschland bisher
55 t mit einer beurteilungsrelevan-
ten Gesamtaktivität von 1010 Bq an -
gefallen.
Im folgenden Beitrag der gleichen
Autoren werden die strahlenschutz-
rechtlichen Konsequenzen beim Um -
gang und bei der Beseitigung von
radioaktiven Betriebsabfällen aufge-
zeigt. Für die Beschäftigten kann
beim Umgang mit diesen Stoffen
eine obere Grenze der Strahlenexpo-
sition von 3 mSv im Kalenderjahr
abgeschätzt werden. Die Beseitigung
von radioaktiven Betriebsabfällen
aus Geothermieanlagen erfolgt nach
§ 102 StrlSchV und erfordert den
Nachweis der Einhaltung des 1-mSv-
Kriteriums. Je nach Materialart kann
die Beseitigung auf einer Deponie
(ohne oder mit Immobilisierung),

durch Verbrennung in einer Sonder-
abfallverbrennungsanlage oder durch
Einschmelzen geschehen. Dabei müs -
sen neben dem hier behandelten Strah -
len schutz recht auch alle ab fall recht -
lichen und trans port rechtlichen Rege -
lun gen Be rück sich ti gung fin den.
Praktische Erfahrungen beim betrieb -
lichen Strahlenschutz in der Geo ther -
mie anlage Groß Schönebeck be schreibt

der Beitrag von Jürgen
Mielcarek et al. Es konn -
ten Personendosen für Be -
schäftigte in der Größen-
ordnung von 0,1 mSv fest-
gestellt werden.
Erfahrungen aus der be -
hördlichen Praxis bei der
Entsorgung von Materia-

lien wie Bohrschlamm, Filtern und
Prozesswässern aus der Tiefen Geo -
thermie in Brandenburg beschreibt der
 Beitrag von Ulrike Haberlau. Sie kon-
statiert, dass im Falle der Filtermate-
rialien die Suche nach annahmeberei-
ten und auch abfallrechtlich zulässi-
gen Entsorgungsbetrieben sehr schwer
sein kann. Zur Erhöhung der Effizienz
der Ent sor gungs vor gänge und gleich -
zeitig auch zur Redu zie -
rung des Ver wal tungs auf -
wandes schlägt sie zur 
An wendung des § 102
StrlSchV ein angepasstes
Verfahren vor.
Im Beitrag von Rainer 
Gel ler mann und Kristin
Nickstadt werden radiolo-
gische Rahmenbedingungen für eine
Entsorgung von Materialien der Geo -
thermie auf Deponien dargestellt. Jede
der drei untersuchten Deponien wäre
nach radiologischen Kriterien geeig-
net, die Gesamtmenge an bisher in
Deutschland angefallenen TENORM-
Abfällen aus der Tiefen Geothermie in

einem Kalenderjahr zu entsorgen.
Allerdings sind für die tatsächliche
Entsorgung weitere abfallrechtliche
Rahmenbedingungen einzuhalten.
Diese Problematik greift auch der
Beitrag von Detlev Degering, Kers-
tin Fleischer und Matthias Köhler
auf. Aus Sicht der Autoren ist bei 
der Deponierung von Betriebsabfäl-
len aus der Tiefen Geothermie mit
spezifischen Aktivitäten > 100 Bq g–1

eine Stabilisierung mit einem Geo-
polymer angebracht. In ausgewähl-
ten Fällen erschwert die chemische
Zusammensetzung der zu entsor-
genden Scales eine Deponierung,
obwohl aus der Sicht des Strahlen-
schutzes das 1-mSv-Kriterium einge-
halten werden kann.
Einen weiteren Aspekt des betrieb -
lichen Strahlenschutzes beschreibt
der Artikel von Sebastian Feige, wel -
cher sich mit Radon in der Tiefen
Geothermie befasst. Er konstatiert,
dass Radon aus dem Ther mal wasser -
kreislauf, aus einer bei be stimm-
ten Be triebs zu stän den emittierten
Dampfwolke und aus den gelager-
ten Betriebsabfällen keine Dosisrele-

vanz besitzt.
Dass auch andere Na -
tionen Schwie rig kei ten
mit der strah len schutz -
recht lichen Be wertung
der Geo ther mie haben,
belegt der Beitrag von
Andrew Karam, wel-
cher Erfahrungen zur

Thematik aus US-amerikanischer
Sicht liefert.
Erfahrungen mit der Thematik „Ra -
dioaktivität“ haben gezeigt, dass
eine sehr große Sensibilität in der
Öffentlichkeit besteht. Deshalb soll
an dieser Stelle nochmals festge-
stellt werden, dass die Radioaktivi-

S t r a h l e n s c h u t z  b e i  d e r  N u t z b a r m a c h u n g  d e r  g e o t h e r m i s c h e n
E n e r g i e  –  E i n  R e s ü m e e

Große
Sensibilität

in der
Öffentlichkeit

226Ra, 228Ra,
224Ra und

210Pb in hoch-
salinen Fluiden
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tätsproblematik in allen Anlagen der
oberflächennahen Geothermie und
für Anlagen der Tiefen Geothermie
des Molassebeckens ausgeschlossen
werden kann.
Ab S. 45 liefern Danica Melzer und
Christoph Wilhelm einen Beitrag
hierzu mit einer Untersuchung, die
belegt, dass Erdwärmesonden kei-
nen Beitrag zur Strahlenexposition
der Be völkerung liefern.

Wie die deutsche Strahlenschutzge-
setzgebung zukünftig den Umgang mit
den Betriebsabfällen aus der Geother-
mie regeln wird, ist noch nicht abseh-
bar. Die aktuell vorliegende Richtlinie
2013/59/Euratom, umzusetzen in deut -
sches Recht bis 2018, nennt unter
anderem die „Gewinnung geothermi-
scher Energie“ als einen bezüglich
potenzieller Strahlenexpositionen zu
prüfenden Industriezweig.

Der verantwortungsbewusste Um -
gang mit erhöhter natürlicher Radio-
aktivität in der Tiefen Geothermie
ist eine Aufgabe, die eine enge Zu -
sammenarbeit von Anlagenbetrei-
bern, Beschäftigten, für den Strah-
lenschutz und das Abfallrecht zu -
ständigen Behörden, Bergamt und
Sachverständigen erfordert.

Matthias Köhler ■
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Wehrmedizinische Monatsschrift Heft 5, 20. Mai 2014

Risiko gesundheitlicher Schäden niedriger Strahlendosen
Das Heft 5/2014 der Wehrmedizinischen Monatsschrift hat das Gesamtthema „Medizinischer A-Schutz“. Darunter befin-
det sich auch ein Beitrag von Michael Abend, „Risiko gesundheitlicher Schäden niedriger Strahlendosen – Gen expres -
sionsuntersuchungen an strahlenexponierten Kohorten“.
Darin wird untersucht, ob Strahlenexposition zu einer Neueinstellung der genomischen Aktivität führt, ob diese Ände-
rungen persistieren und ob sie mit dem Auftreten chronischer Erkrankungen korrelieren.
Mehr unter www.wehrmed.de.

Schriftleitung
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Ein Projekt der Umweltforschung
in Baden-Württemberg – BWPLUS
Für das BWPLUS-Projekt (Projektkenn-
zeichen: BWE 28003) wurde die Mög-
lichkeit einer signifikanten Erhöhung
der natürlichen Strahlenexposition der
Bevölkerung durch die pri -
vate Nutzung der Erd-
wärme untersucht.
Zur Erörterung der Frage -
stel lung wurden unter Be -
rücksichtigung geologi-
scher Gesichtspunkte, wie
z. B. der Radon-Konzen-
trationen in der Bodenluft, der Radio-
nuklidkonzentrationen im Trinkwasser
und der Ortsdosisleistung in Baden-
Württemberg, 10 private Bohrvorhaben
ausgewählt, messtechnisch begleitet
und anschließend ausgewertet.

Basierend auf dem Ausbreitungsver-
halten der natürlichen Radionuklide
im Erdboden und in Gesteinen wur-
den hierbei die in Abbildung 1 dar-
gestellten denkbaren Pfade der natür-
lichen Radionuklide, die zu einer er -

höhten Strah len expo si tion
für Mensch und Um welt
durch Geo ther mie boh run -
gen führen könnten, unter -
sucht.
Zu Beginn des Projektes
sollten weder eine Expo-
sition über den Boden-

Pflanze-Mensch-Pfad durch die natür-
lichen Uran-, Thorium-, Radium- und
Blei-Isotope noch über den Wasser-
Pfad durch die Uran-, Radium- und
Radon-Isotope ausgeschlossen werden.
Des Weiteren war eine Erhöhung der

Erdwärmesonden – Erhöhen sie
die Strahlenexposition der Bevölkerung?

AUTOREN

Danica Melzer
Christoph Wilhelm

ZUSAMMENFASSUNG

In Baden-Württemberg wurden 10 private Geothermie-Bohr-
vorhaben in geologisch interessanten Gebieten messtechnisch
begleitet. Während der Bohrungen wurden Proben des Bohr-
lochaushubs entnommen, um den Gehalt der natürlichen
Nuklide in den durchbohrten Gesteinsschichten zu bestim-
men. Vor und nach Beendigung der Baumaßnahmen wurde
die Radon-Konzentration in der Luft im Wohnhaus bestimmt.
Basierend auf den gewonnenen Messdaten wurden die maxi-
mal zu erwartenden zusätzlichen effektiven Dosen für Einzel-
personen im Kalenderjahr infolge von Geothermiebohrungen
ermittelt. Betrachtet wurden die Expositionspfade: Luft, 
Wasser, Boden – Pflanze – Mensch und Gamma-Bodenstrah-
lung. Trotz der jeweils konservativen Annahmen, die als
Worst Case-Betrachtung zu sehen sind, konnte keine rele-
vante Erhöhung der Strahlenexposition ermittelt werden.

SUMMARY

Geothermal Energy Probes – Increasing the
Radiation Exposures of the Population?
In Baden-Württemberg 10 private geothermal drilling projects
in geologically interesting areas have been accompanied by
measurements. During the drillings samples of the excavated
earth were taken to determine the concentration of natural
nuclides in the bored strata. Before and after finishing the
geothermal construction works the airborne radon concentra-
tion of surrounding dwellings was measured. On the basis 
of the obtained measuring data the maximum expected 
additional effective annual doses received by individuals as 
a result of geothermal drilling were calculated. The exposure
pathways were observed, i. e. air, water, soil – plant –
human and terrestrial gamma radiation. In spite of conserva-
tive accounts in each case that should be considered as
worst case scenario no relevant increase of radiation exposure
could be detected.

E r g e b n i s s e  e i n e r  S t u d i e  i n  
B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Bei der Gewinnung geothermischer Energie für Wohnhäuser werden 
für das Einbringen eines Wärmetauschers in unmittelbarer Nähe oder
direkt unter der Bodenplatte dieser Häuser Bohrungen in Tiefen bis zu
200 m niedergebracht. Da es in bestimmten Gebieten aufgrund des
geologischen Untergrunds auch in den erdoberflächennahen Schichten
erhöhte Konzentrationen an natürlich vorkommenden Radionukliden
gibt, stellte sich nun die Frage, inwieweit die Möglichkeit besteht,
dass natürliche radioaktive Stoffe aus diesen Erdschichten durch die
Geo thermiebohrung an der Oberfläche zu einer lokal eng begrenzten
Er höhung der Strahlenexposition der Bevölkerung führen könnten.

10 private
Bohrvorhaben
ausgewertet
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Strahlenexposition durch Gamma-Bo -
denstrahlung beim Verbleib des Aus-
hubs vor Ort nicht auszuschließen.
Am wahrscheinlichsten schien eine
zusätzliche Strahlenexposition über
den Luft-Pfad durch Radon, welches als
eines der Folgeprodukte in den natür -
lichen Zerfallsreihen von Uran und
Thorium als Edelgas ver stärkt über die
Erd wärme sonde an die Erd ober fläche

ge langt oder sich über
das Heizungssystem so -
gar im gesamten Wohn-
haus ausbreiten könnte.
Auch eine allgemeine
Er höhung der Radon-
Aktivitätskonzentration

in der oberflächennahen Bodenluft um
das Bohrloch war vorstellbar.

Spezielle Betrachtung des
 Bohrlochaushubs
Zur Betrachtung des Bohrlochaushubs
wurden zeitgleich zu den bei geother-
mischen Bohrungen stets von Geolo-

gen durchgeführten Probenentnahmen
zur Bestimmung der Schichtenfolge
Proben am Einlauf des Auffangcon -
tainers für den Bohrlochaushub ent-
nommen.
Alle Proben wurden jeweils beim voll-
ständigen Versenken jedes 2-Meter-
Bohrgestänges entnommen. Aufgrund
der eingesetzten Bohrtechnik handelte
es sich bei allen entnommenen Proben
um Mischproben über eine nicht ganz
klar definierte Schichtdicke. Für die
Probenauswertung wurde nach dem
Abgleich mit den geologischen Schicht -
verzeichnissen von einer gleich blei ben -
den Nuklidzusammensetzung inner-
halb der betrachteten Gesteinsschicht
ausgegangen.
Je Schichtwechsel wurden mindestens
2 Proben messtechnisch analysiert.
Insgesamt wurden 548 Proben ent-
nommen. Hiervon wurden 177 gamma -
spektrometrisch analysiert; an 86
wurde die Gesamt-Alpha-Aktivität im
Bohrwasser bestimmt. Bei 2 Bohrwas-

serproben wurde ein Alpha-Spektrum
mittels GIK-Spektrometrie aufgenom-
men.
Die Analyse des Bohrlochaushubs
wurde gemäß der hausinternen Metho-
denbeschreibung „Bestimmung von
Radionukliden mittels Gamma-Spek-
trometrie“ [1] des Physikalischen
Messlabors des Karlsruher Instituts für
Technologie durchgeführt. Diese Me -
thode ist nach der DIN
EN ISO/IEC 17025:2005
akkreditiert.
Hierbei wurden die Pro -
ben im getrockneten Zu -
stand gammaspektrome-
trisch analysiert. Streng
genommen hätte für jede
beprobte Bodenschicht
eine Bestimmung der elementaren Zu -
sammensetzung durchgeführt werden
müssen, um eine exakte Wirkungs-
gradkalibrierung für diesen Boden
erstellen zu können. Stattdessen wur-
den Kalibrierungen aus Matrices, die
ähnliche elementare Zusammenset-
zungen und Prozentanteile an SiO2

und Calciumcarbonat wie sie die Ge -
steinsarten der gezogenen Proben hat -
ten, gewählt. Die dadurch ent stan de -
nen Abweichungen in den Wir kungs -
gra den sind in Tabelle 1 wie der ge -
geben.
Gesetzlicher Rahmen
In Kapitel 3 der StrlSchV [2] „Schutz
der Bevölkerung bei natürlich vor-
kommenden radioaktiven Stoffen“
wird in Anlage XII, Teil A die Ver-
wertung und Beseitigung überwa-
chungsbedürftiger Rückstände geregelt
und die zu be rücksichtigenden Rück -
stände aufgelistet. Hierunter fallen laut
§§ 97 bis 102 keine Rückstände aus
geothermischen Bohrungen. Folglich
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Abb. 1: Pfade von natürlichen Radionukliden, die zu einer erhöhten Strahlenexposition
für Mensch und Umwelt durch Geothermiebohrungen führen können

46,5 keV 59,5 keV 81,0 keV 105,3 keV 122,1 keV 136,5 keV 165,9 keV > 238,6 keV

Kalkstein –4,4% –2,7% –1,2% –0,5% –0,2% –0,1% 0,1% < 0,3%

Sandstein 15,7% 10,1% 5,1% 2,7% 1,9% 1,5% 0,9% < 0,5%

Granit 18,6% 12,1% 6,3% 3,4% 2,4% 1,9% 1,3% < 0,7%

Tab. 1: Abweichungen der Wirkungsgrade für verschiedene Gesteine zur gewählten Matrix bei ausgewählten Energien (Ausschnitt aus [3])

Insgesamt
548 Proben

Bohrloch-
aushub nicht
in StrlSchV
geregelt

Strahlenschutz_3-2014_01-57:Inhalt  13.08.2014  12:00 Uhr  Seite 46



E R D W Ä R M E S O N D E N

unterliegt der Bohrlochaushub nicht
dem Geltungsbereich der StrlSchV.
Dennoch erschien es zweckmäßig, den
Aushub anhand dieser Grenzwerte zu
bewerten, um damit die Einhaltung
des Grenzwertes für die effektive Dosis
von 1 mSv im Kalenderjahr für Ein -
zelpersonen der Bevölkerung zu be -
stätigen.
Ergebnisse
Insgesamt wurden unter den 177 ana-
lysierten Proben nur wenige mit leicht
erhöhten Radionuklidkonzentrationen
gefunden. Die Höchstwerte der spezifi-
schen Aktivitäten lagen bei 0,133 Bq/g
232Th, bei 0,096 Bq/g 238U und bei
1,85 Bq/g 40K. Somit wurde gezeigt,
dass für alle Proben, unter Annahme
radioaktiver Gleichgewichte, für alle
Nuklide der Zerfallsketten 232Thsec
und 238Usec der in Anlage XII, Teil A
der StrlSchV [2] angegebene Grenzwert
von 0,2 Bq/g unterschritten wurde.
Damit kann ein nennenswerter Bei-
trag zur Strahlenexposition der Be -
völkerung durch den Bohrlochaushub

bei oberflächennaher Geothermie aus-
geschlossen werden.

Radon-Aktivitätskonzentrations-
messung
Zum Nachweis einer möglichen Er -
höhung der Radon-Aktivitätskonzen-
tration im Wohnhaus infolge des An -
schlusses von Erdwärmesonden wur-
den insgesamt 250 Kernspurdetektoren
eingesetzt. Die Auswertung erfolgte
im „Radon-Messlabor“ des KIT, wel-
ches als sachverständige
Stelle zur Überwachung
der Radon-Exposition nach
§ 95 StrlSchV anerkannt
ist.
3 bis 4 Wochen vor dem ge -
planten Bohrbeginn wurde
an den Standorten die erste
Charge Kernspurdetektoren ausgelegt,
um den Ist-Stand vor Anschluss der
Erdwärmesonde an das Wohnhaus zu
dokumentieren.
Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten wurde die erste Charge Exposime-

ter durch eine zweite Charge frischer
Kernspurdetektoren ersetzt.
Nur bei einem begleiteten Bohrvor-
haben konnte nach Abschluss der
Arbeiten eine signifikante Erhöhungen
der Radon-Konzentrationen gemessen
(Abb. 2) und während der Bohrung eine
Erhöhung der mittleren Radon-Akti-
vitätskonzentration am Bohrloch um
den Faktor 4,5 beobachtet werden. Bei
diesem Bohrvorhaben wurde eine wei-
tere Messreihe nach Abschluss der

Arbeiten durchgeführt, um
nachzuprüfen, ob diese Er -
höhung längerfristig ist.
Dies hatte sich nicht be -
stätigt.
Da nur bei diesem einen
Bohrvorhaben eine kurz -
fristige Erhöhung der Ra -

don-Konzentration im Wohnhaus ge -
messen wurde, sind die hier erhaltenen
Werte für die Berechnung der Strah-
lenexposition herangezogen worden.
Die Ermittlung der effektiven Dosis
erfolgte unter Anlehnung an die AVV
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Expositionspfad
ΔH (mSv/a) Natürliche

Strahlen-
exposition [5]

Getroffene Annahmen
< 1a > 17a

Luft
Hausbesitzer

0,34 0,34 1,1
Expositionszeit 1.167 h/a
Aufenthaltszeit in den Wohnräumen konservativ gewichtet
bezogen auf die gefundenen Höchstwerte

Luft
Bohrpersonal

– (0,47) –
Einzelner gemessener Radon-Höchstwert aller Bohrungen
bezogen auf 2.000 h/a

Wasser << 1* << 1*

0,3

Maximalprobe ist repräsentativ für das gesamte Bohrwasser;
keine Verdünnung in Kanalisation

Boden – Pflanze –
Mensch

0,19 0,04

25% der verzehrten Lebensmittel stammen von der mit
Bohrwasser lokal kontaminierten Fläche;  Verzehrgewohn -
heiten nach AVV zu § 47; Oberflächenkontamination
 angenommen für 30 cm Bodentiefe

Gamma-
Bodenstrahlung

0,26 0,19 0,4

Aufenthaltszeit im Freien 2.000 h/a
In allen Proben gefundene max. Werte für 238U, 232Th, 40K in
einer Probe angenommen. Diese bedeckt homogen eine
unendliche Fläche bis in 30 cm Tiefe.

Gesamtexposition 0,79 0,57 2,1**

Unter der Annahme, dass Hauseigentümer kein Bohrpersonal
sind

Tab. 2: Zusammenfassung der möglichen zusätzlichen effektiven Dosis für Kleinkinder und Erwachsene durch eine Geothermiebohrung
sowie die natürliche Strahlenexposition

* nicht kalkulierbar
** Hinzugerechnet wurde auch die äußere Exposition durch kosmische Strahlung mit 0,3 mSv/a [5].

Grenzwert
von 0,2 Bq/g
unterschritten
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Bergbau [4] mit einer Expositionszeit
von 1.167 Stunden, da die erhöhte
222Rn-Konzentration nach 2 Monaten
nicht mehr nachweisbar war.
Neben den hier bereits aufgeführten
Messungen wurde das Bohrspülwasser
auf alphastrahlende Radionuklide hin
analysiert und die Dosisleistung sowie
die Radon-Konzentration während der
Bohrung online gemessen. Die aus die-
sen Ergebnissen resultierenden mög -
lichen effektiven Dosen sind zusätz-
lich in Tabelle 2 aufgeführt.

Fazit
Für die Ermittlung aller Werte wurde
von den jeweils ungünstigsten Rah-
menbedingungen ausgegangen. Diese
Vorgehensweise war notwendig, da bei
einer so geringen Anzahl an Projekten
nicht sichergestellt ist, dass eventuell
auftretende Maximalwerte dem For-
schungsvorhaben entgangen sind.
Trotz dieser Ausgangssituation ergab
sich jedoch, dass die betrachteten
Expositionspfade einen vernachlässig-
baren Beitrag, bezogen auf die mittlere
natürliche Strahlenexposition der Be -
völkerung von 2,1 mSv/a, leisten.
Weitere Ergebnisse dieses vom Land
Baden-Württemberg geförderten Pro-
jektes sind im Abschlussbericht [6]
sowie in [7] und [8] zu finden.
Danica Melzer, Christoph Wilhelm �
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Abb. 2: 222Rn-Aktivitätskonzentration vor und nach Anschluss der Erdwärmesonde
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Produktbewertung bzw. 
-charakterisierung auf Basis der
Sicherheitsnorm
Damit ein Hersteller die im Einzelfall
geforderten Angaben zu Sicherheitsab-
ständen, Gefährdungsbereichen etc. er -
mitteln kann, sind der Norm neben den
Emis sionsgrenzwerten in einer infor ma -
tiven Anlage die Original-Expositions-
grenzwerte von ICNIRP als „Grenz-
werte der maximal zulässigen Bestrah-
lung“ (MZB) beigegeben. Grundlage für
solche Bewertungen bzgl. des sicheren
Ge brauchs (z. B.: Sind Schutzbrillen
erforderlich oder nicht?) ist das kon-
krete biologische Risiko. Dieses kann

auf Basis der informativen MZB-Werte
eingeschätzt werden, die also zur Un -
terstützung der Hersteller bei den nach
Binnenmarktrichtlinien bzw. ProdSG
geforderten Risikoanalysen dienen. Zur
Klarstellung gibt es zu
den informativen MZB-
Wer ten einen Hin weis,
dass diese von natio -
nalen Ex po si tions grenz -
werten ab weichen kön -
nen. Eine Pro dukt be wer -
tung bzw. -charakterisie-
rung ist auf Basis der Sicherheitsnorm
somit umfassend möglich, schlüssig
und in sich stimmig.

Lasersicherheit im Spannungsfeld zwischen
Produktsicherheit und Arbeitsschutz

AUTOR

Werner Horak

ZUSAMMENFASSUNG

Im Laserschutz werden die Grenzwerte sowohl für die Pro-
duktsicherheit (Emission) als auch für den Arbeitsschutz
(Exposition) vorzugsweise von international allgemein aner-
kannten Vorgaben (ICNIRP) abgeleitet. Solange die gleiche
Grundlage verwendet wird, kann man Produktsicherheitsaus-
sagen, die ein Hersteller seinem Produkt ohnehin beigeben
muss, auch für die Gefährdungsbeurteilung von Expositions-
szenarien an Arbeitsplätzen verwenden. Komplexe Analysen
und Messungen können somit entfallen. Verglichen mit ande-
ren „physikalischen Einwirkungen“, ist dies insbesondere im
Zusammenhang mit Lasereinrichtungen gültig. Wenn sich die
genannte allgemeine Grundlage im Zuge der Weiterentwick-
lung des Kenntnisstands ändert und nicht beide Bewertungs-
grundlagen parallel mitziehen, kann diese zwingende Koppe-
lung allerdings zu Problemen führen. Dies ist gegenwärtig im
europäischen bzw. deutschen Regelungskontext der Fall.

SUMMARY

Laser Safety in the Tension Field Between
 Product Safety and Industrial Safety
The applicable limit values for the safe use of lasers are
 usually derived from corresponding recommendations of inter-
nationally acknowledged bodies (ICNIRP). This is valid for the
(emission) limits for product safety as well as for the (expo-
sure) limit values for work place safety. As long as both limit
sets base on the same fundament, it is possible to use the-
safety-related statements of the manufacturer also for work-
place-related risk analysis – ideally, without the need of addi-
tional tests or assessments. Contrary to most other physical
agents, this is in particular valid in the field of laser safety.
However, this system failed in cases when the common basis
was modified (in order to adapt to the scientifical progress) 
and the derived product safety or work place safety regulations
were not adapted simultaneously. This is currently the case
within the context of related European/German regulations.

D i e  i n t e r n a t i o n a l e  L a s e r s c h u t z n o r m  
I E C  6 0 8 2 5 - 1 –  
P r o b l e m e  b e i  d e r  W e i t e r e n t w i c k l u n g

Die internationale Laserschutznorm IEC 60825-1 sowie deren inhalt-
lich identischen europäischen und nationalen Ableitungen basieren auf
den Expositionsgrenzwerten entsprechender Empfehlungen der Inter-
national Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP),
die in dieser Beziehung weltweit anerkannt sind. Von diesen werden
die Emissionsgrenzwerte der Produktsicherheitsnorm abgeleitet – klas -
senweise gestaffelt entsprechend zugeordneten Sicherheitsphilosophien
und unter Zugrundelegung von „Worst Case“-Benutzungskonditionen.
Im europäischen Kontext ist diese Norm im Rahmen der EU-Niederspan-
nungsrichtlinie (2006/95/EG) harmonisiert und im Sinne der Produkt-
sicherheit mit der Konformitätsvermutung verbunden.

Maximal
zulässige

Bestrahlung
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Weiterentwicklung der Sicher-
heitsnormen und ihre Gründe
Zur Anpassung an den sich stets wei-
terentwickelnden Wissensstand wer-
den die Basisgrenzwerte durch ICNIRP
in unregelmäßigen Abständen aktuali-
siert und neu publiziert [1]. Gründe
dafür sind z. B. neue Untersuchungen
und Erkenntnisse zu laserbasierten
Schädigungen. Erfahrungsgemäß kön-
nen damit die alten (aus „Un-Sicher-
heitsgründen“ vorsichtshalber unter

Umständen über res trik -
ti ven) Grenz wert emp -
feh lun gen zumeist „ge -
lockert“ werden. Dies
hat natürlich unmit -
telbare (wirtschaftliche)
Auswirkungen auf Grad
und Ausführung der zu

realisierenden Schutzmaßnahmen und
-einrichtungen für Hersteller von
Lasergeräten und -anlagen und führt
notwendigerweise zu umgehenden An -
passungen der abgeleiteten Normen
und aktuell zur geplanten Neuausgabe
der Laserschutznorm als Ed. 3.0. Bei be -
stimmten Wellenlängen und/oder Be -
triebsbedingungen kann es dabei vor-
kommen, dass Lasereinrichtungen, die
bislang z. B. als Klasse 3B (gefährlich
insbesondere für die Augen) zu dekla-
rieren und herstellerseitig entspre-
chend mit einer Reihe von Schutzvor-
kehrungen zu versehen waren, neuer-

dings als weitgehend ungefährlich –
Klasse 1 – angesehen und von Restrik-
tionen befreit werden können.

EU-Richtlinie 2006/25/EG –
künstliche optische Strahlung
Im Rahmen von „… Mindestvorschrif-
ten zum Schutz von Sicherheit und Ge -
sundheit von Arbeitnehmern …“ wur -
den die genannten ICNIRP-Grenz werte
in die EU-Richtlinie 2006/25/EG (künst-
liche optische Strahlung) auch als Ex -
positionsgrenzwerte für Arbeitsplätze
übernommen und 2010 in Deutschland
mit einer Verordnung (OStrV) verbind-
lich gemacht [2]. Ein verpflichtendes
Aktualisierungsbestreben wie bei der
Herstellernorm gibt es auf diesem Ge -
biet nicht und Richt linien wie Ver-
ord nung basieren im Vergleich zur
Neu ausgabe der Laserschutznorm nun -
mehr also auf inzwischen veralteten
ICNIRP-Grenzwerten. Dies ist übri -
gens ein  großer Unterschied zur Vorge-
hensweise der in ähnlicher (allerdings
unverbindlicher) Form für Nordame-
rika zuständigen ACGIH [3]. Deren
Expositionsgrenzwerte („Threshold
Limit Values“) werden quasi jährlich
aktualisiert – dem aktuellen Wissens-
stand angepasst. Es ist gegenwärtig
jedenfalls unklar, ob, wie und wann
auch die verbindlichen Expositions-
grenzwerte der europäischen Arbeits-
platzrichtlinie revidiert werden.

Die verschiedenen „Zuständigkeitsbe-
reiche“ von Produktsicherheitsnor-
mung und EU-Arbeitsplatzrichtlinie
bzw. den Unterschied von Kontrolle
der Emission bzw. Exposition illus-
triert schematisch Abb. 1 [4].
Die OStrV verlangt die Kontrolle der
Exposition und die Einhaltung entspre-
chender Expositionsgrenzwerte – ggf.
durch am Arbeitsplatz zu ergreifende
(hierarchisch gestaffelte) Schutzmaß-
nahmen. Im Gegensatz dazu sind Pro-
duktsicherheitsnormen – unabhängig
von den künftigen Nutzungsbedingun-
gen – auf eine Kontrolle der Emission
ausgelegt. Die Grenzwerte der zugäng-
lichen Strahlung (GZS) leiten sich
direkt von den Expositionsgrenzwer-
ten unter Zugrundelegung von „Worst
Case“-Benutzungsszenarien her. Sie
sind im Falle von Lasereinrichtungen
klassenweise gestaffelt (aufsteigende
Nummer – aufsteigende Gefährdung),
wobei jeder Klasse ein bestimmtes
Sicherheitskonzept zugrunde liegt. Die
Klassenzuordnung ermöglicht es dem
Hersteller, (die gesetzlich verlangte)
Aus kunft über die potenzielle Gefähr-
dung durch sein Produkt zu geben.

Festlegung von Expositions-
grenzwerten
Formal besteht also zwischen den
„neuen“ Grenzwerten der maximal
zulässigen Bestrahlung in der informa-
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Abb. 1: Kontrolle der Emission (links) bzw. Exposition (rechts)

Neuausgabe
der Laser-
schutznorm
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tiven Anlage der Lasernorm und den
„alten“ Expositionsgrenzwerten der
OStrV eine Diskrepanz. Dies wäre kein
Grundsatzproblem, da die Festlegung
von Expositionsgrenzwerten schon
immer und grundsätzlich unter natio-
nale Hoheit fällt. Selbst die EU-Vor -
gaben können national unterboten
werden, wenn sie eine Lockerung des
bisherigen bestehenden Arbeits sicher -
heitsniveaus wären. Ge rade im Zu -
sam men hang mit Lasern gewinnt diese
Diskrepanz jedoch eine gewisse Bri-
sanz, da es im laserbezogenen Arbeits-
schutz üblich ist, fast ausschließlich
die Herstellerangaben und -klas si fi zie -

run gen (nach der ge -
nann ten Pro dukt sicher -
heitsnorm) zu ver wen -
den [5]. Dies ist eine
Be sonderheit im Ver-
gleich zum Umgang mit
anderen physikalischen

Einwirkungen an Arbeitsplätzen, wie
z. B. Lärm, Vibration oder elektro-
magnetische Felder etc., wo man um
eine direkte Expositionsbewertung
bzw. -messung (Abb. 1, rechts) zumeist
nicht herumkommt. Additive Effekte
durch simultane Exposition aus meh-
reren Quellen bzw. modifizierende
Umgebungseinflüsse etc. spielen im
Zusammenhang mit Lasern im Allge-
meinen jedoch keine Rolle. Zumeist
handelt es sich auch um
kollimierte Strahlung, wo
die Leistungsdichte im
Strahl und damit die mög-
liche Gefährdung über
größere Entfernung quasi
unverändert bleibt. Die
vom Hersteller vergebene
Klassenzuordnung kann
also zumeist auch hinreichend die Ge -
fährdung unter realen und vergleich -
baren Nutzungsbedingungen beschrei-
ben. Abweichend von der EU-Richt-
linie 2006/25/EG (und den nationa-
len Umsetzungen in den übrigen Mit-
gliedsstaaten), verlangt die Deutsche
OStrV zudem beim Umgang mit Lasern
bestimmter Klassen explizit die Bestel-

lung eines sachkundigen Laserschutz-
beauftragten. Ohne es ausdrücklich zu
erwähnen, wird allein damit eine feste
Verbindung zur Produktsicherheits-
norm DIN EN 60825-1 gezogen, wo-
bei diese von Herstellern zwar weitge-
hend angewendet wird, aber – „New
Approach“ – im Sinne der Produkt -
sicherheit keinesfalls verbindlich ist.
Werden die (veralteten) Arbeitsplatz-
grenzwerte weiter zugrunde gelegt,
besitzt der (neue) Klasse-1-Laser nach
obigem Beispiel theoretisch für euro-
päische Arbeitsplätze weiter das Ge -
fährdungspotenzial eines Klasse-3B-
Lasers und es wären formal die zu -
geordneten Schutzmaßnahmen zu er -
greifen – obwohl dieser Laser nach 
dem allgemeinen Stand der Wissen-
schaft und im Sinne der Produktsicher-
heit inzwischen als ungefährlich an-
zusehen wäre. Die Bestellung eines
Laserschutzbeauftragten entsprechend
OStrV kann inkonsequenterweise zu -
mindest entfallen, da sich deren Not-
wendigkeit ohnehin nur nach der
Klasse (und nicht der realen/schein -
baren Gefährdung) richtet.
Insbesondere nach der letzten Revi-
sion der ICNIRP-Empfehlungen kön-
nen allerdings auch umgekehrt Fälle
mit verschärften neuen Grenzwerten
gefunden werden, das heißt, die der
OStrV sind nicht mehr „sicher“ ge-

nug. Es gäbe also genug
Grund für eine möglichst
schnelle Revision der EU-
Richtlinie.
Man könnte annehmen,
dass derartige Situationen
nicht unüblich sind und
dafür (Übergangs-)Rege lun -
gen o. Ä. existieren. Das

scheint nicht der Fall zu sein. Im
Gegenteil sah sich das zuständige
nationale DKE-Komitee GK 841 auf-
grund von Einsprüchen führender
deutscher Arbeitsschutzorganisatio-
nen (BG ETEM, BMAS, BAuA, KAN)
sowie auf Basis eines entsprechen-
den DIN-Präsidialbeschlusses gezwun-
gen, der Veröffentlichung der revidier-

ten Lasernorm nicht zuzustimmen.
Diese Organisationen sehen in der
informativen (!) Anlage mit den MZB-
Werten sogar einen Verstoß gegen die
euro päi sche Rechtslage. Zumindest
die europäische Nor-
menvariante soll beim
„Parallel Voting“ mit
einer „Common Modifi-
cation“ ergänzt werden.
Mit dieser normativen
Modifikation soll ein
Hersteller verpflichtet
werden, in seiner Benutzerinformation
Hinweise zu geben, sofern bei Ver-
wendung des Laserproduktes die Expo-
sitionsgrenzwerte der Richtlinie 2006/
25/EG unter den vorhersehbaren Be -
dingungen überschritten werden kön-
nen.

Binnenmarktrecht und Arbeits-
sicherheitsrecht
Binnenmarktrecht und Arbeitssicher-
heitsrecht sind aber eigentlich zwei
getrennte rechtliche Bereiche (schema-
tische Darstellung siehe Abb. 2). Die
Laser-Produktsicherheitsnorm bezieht
sich nicht auf die angeführte Arbeits-
schutz-Richtlinie, sondern auf die
genannte „Niederspannungsrichtlinie“
(bzw. ProdSG). Sie richtet sich aus-
schließlich an Hersteller von Laserpro-
dukten und hilft nach EU-Vertrag, Arti-
kel 95 die Verkehrsfähigkeit von Pro-
dukten zu gewährleisten. Als Produkt-
sicherheitsnorm regelt die EN 60825-1
die Emission von Lasern und nicht die
Exposition von Arbeitnehmern, und die
eigentliche Anforderung besteht darin,
vor Verletzungsrisiken zu warnen und
nicht davor, ob evtl. (u. U. nationale)
Expositionsgrenzwerte überschritten
werden können. Es besteht also erst
mal eigentlich keine formale Verbin-
dung zur Richtlinie 2006/25/EG. Der-
artige Arbeitssicherheitsvorgaben ba -
sie ren auf Artikel 137. Der Schutz von
Arbeitnehmern bei Exposition durch
Laserstrahlung muss allgemein auf
einer Gefährdungsbeurteilung basie-
ren, bei der die konkreten Arbeits-
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Diskrepanz

Bestellung
eines

Laserschutz-
beauftragten
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Revision der
EU-Richtlinie
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Abb. 2: Internationale und nationale Vorschriften zum Laserschutz; Grundlage und Zusammenhang für Regelungen im Laserschutz: 
EU: gelb hinterlegt, Deutschland: blau hinterlegt (vgl. auch mit Abb. 1)
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umstände, Expositionsdauern, Wahr-
scheinlichkeiten usw. – unabhängig
von der Laserklasse – berücksichtigt
werden müssen. Die der Klassifikation
zugrunde liegenden „Worst Case“-An -
nahmen müssen im konkreten Ar -
beitsumfeld nicht gelten. Allerdings

wird mit §§ 4 und 7 der
„Betriebssicherheitsver-
ordnung“ (BetrSichV) [6]
eine informelle Ver bin -
dung zur Produktsicher -
heit hergestellt. Als
Sicherheitsmaßstab für
die „Beschaffenheit von

Arbeitsmitteln“ gilt dort im Grunde
der „Stand der Technik“ – wovon man
ausgehen kann, wenn ein Arbeits-
mittel den „Rechtsvorschriften der 
Ge meinschaftsrichtlinien“ entspricht
(also eigentlich den Vorgaben des
ProdSG). Ein Dilemma für den Arbeit-
geber bei der Beschaffung von Laser-
einrichtungen als Arbeitsmittel kann
also dann entstehen, wenn er zusätz-
lich noch die Vorgaben der – inzwi-
schen technisch veralteten – OStrV be -
rücksichtigen muss.
Dieses Dilemma verschärft sich ins -
besondere bei Lasereinrichtungen, wo,
wie erwähnt, die Herstellerklassifizie-

rung „historisch“ dem (deutschen) Ar -
beitgeber als Informationsquelle bzgl.
möglicher Gefährdungen und zu er grei -
fender Schutzmaßnahmen (inkl. Laser-
schutzbeauftragter) an Arbeitsplätzen
dient. Wenn in den arbeitsschutzbe-
zogenen Regelungen der OStrV derart
feste Bezüge zu den Produktsicher-
heitsregelungen hergestellt werden,
müsste dort eigentlich auch ein Me -
chanismus zur simultanen Aktualisie-
rung bestehen (vgl. ACGIH [3]). Eine
einfache Zurückweisung der Produkt-
sicherheitsnorm erscheint auf dieser
Basis eigentlich nicht begründbar. Ab -
gesehen davon, dass damit der tech -
nische Fortschritt behindert wird und
europäische Hersteller von Laserein-
richtungen u. U. wirtschaftliche Nach-
teile hinnehmen müssen. Realisti scher -
weise ist auf IEC-Niveau die mehrheit-
liche Annahme dieser Norm zu erwar-
ten. Wie sich andeutet, sehen auch die
übrigen EU-Partner im ent spre chen -
den CENELEC-Spie gel gre mium kei nen
Handlungsbedarf, ob wohl sie eigent-
lich im gleichen rechtlichen Kontext
stehen. Dort wird vorwiegend auf die
im Zusammenhang mit Abbildung 2
erwähnten unterschiedlichen Rechts-
grundlagen und Zielsetzungen verwie-

sen. Entsprechende Stellungnahmen
gibt es inzwischen von Vertretern von
IEC, CENELEC und Herstellerverbän-
den einschließlich einer auf EU-Recht
spezialisierten Anwaltskanzlei [8]. Des
Weiteren wurde in den meisten Mit-
gliedsstaaten die EU-Richtlinie 2006/
25/EG weitgehend wortgleich „1 : 1“ in
nationales Recht umgesetzt. Im Ge -
gensatz zur deutschen OStrV besitzt
diese einige Relativierungen, auf die
man im Falle derartiger (temporärer)
Diskrepanzen verweisen kann. Ähn-
lich wie in den bereits erwähnten Para -
grafen der BetrSichV [6] wird der
Arbeitgeber in § 9 der Präambel der
Richtlinie 2006/25/EG z. B. pauschal
darauf hingewiesen, Anpassungen an
den technischen Fortschritt und den
wissenschaftlichen Kenntnisstand vor -
zunehmen. Im § 12 der Präambel heißt
es sinngemäß: „Wenn die Produkte den
harmonisierten Normen zum Schutz
von Gesundheit und Sicherheit der
Nutzer entsprechen, ist es nicht erfor-
derlich, dass Arbeitgeber die Bewertun-
gen wiederholen, die bereits vom Her-
steller durchgeführt wurden.“ Vor die-
sem Hintergrund kann man ableiten,
dass es also vorwiegend wichtig ist,
dass ein Produkt nach dem Stand der
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Technik „sicher“ ist – was mit An-
wendung der revidierten (harmonisier-
ten) Lasernorm weiterhin grundsätz-
lich vorausgesetzt werden kann – und
nicht, dass formal die nicht mehr „…
an den technischen Fortschritt und den
wissenschaftlichen Kenntnisstand …“
angepassten Grenzwerte eingehalten
werden. Selbst die vorgeschlagenen
„Common Modifications“ zur euro -
päischen Variante werden, soweit be -
kannt, von den CENELEC-Partnern
kritisch gesehen. Da, wie schon er -
wähnt, eine Über schrei tung oder Ein -
hal tung von Exposi tions grenz werten

von vielen ver schie de -
nen konkreten Um stän -
den abhängt, kann man
als Hersteller eigentlich
nicht pauschal sagen,
wann das für die Emis -
sion einer be stimm ten
Lasereinrichtung zu tref -
fen sollte. Es ist also zu

erwarten, dass die revidierte Norm
unabhängig von der nationalen Ableh-
nung mit Mehrheit angenommen wird.
Der letzte Entwurf (76/502/FDIS) liegt
gegenwärtig zur Ab stimmung vor.

Solange man also auf zwingender Ein-
haltung der bisherigen Grenzwerte der
OStrV bestehen muss, können spätes-
tens ab dann Arbeitgeber bzw. Arbeits-
schützer auf die gewohnte Hilfsfunk-
tion der Produktsicherheitsnormen im
Arbeitsschutz nicht mehr bauen.

Fazit
Um es nochmals hervorzuheben, La ser -
produkte, die nach der harmonisierten
Norm IEC 60825-1, Ed. 3.0, klassi fi -
ziert wurden, erfüllen vollständig die
Anforderungen nach dem ProdSG, d. h.,
die klassenweisen Sicherheitsphiloso-
phien gelten nach wie vor. Klasse 1 ist

Anmerkung der Redaktion: Die
IEC 60825-1, Ed. 3, wurde am
15.5.2014 veröffentlicht.

z. B. und bleibt „unter ver nünf ti-
ger weise vorhersehbaren Um ständen
sicher“. Hersteller sollten sich durch
die Situation also nicht verunsichern
lassen und ggf. die möglichen Relaxa-
tionen der DIN EN 60825-1, Ed. 3.0
konsequent nutzen. Wenn damit zu
rechnen ist, dass die jeweiligen Laser-
einrichtungen an deutschen Arbeits-
plätzen im Geltungsbereich der OStrV
verwendet werden, ist allerdings mit
Nachfragen zu rechnen. Auf diese
könnte man sich mit dem Hinweis 
vorbereiten, ob und wie die Klassifizie-
rung nach Ed. 3.0 eventuell von der
Klassifizierung nach Ed. 2.0 abweicht –
mehr ist eigentlich nicht möglich.
Obwohl die Lasereinrichtung also nach
wie vor den entsprechenden Vorgaben
von ProdSG bzw. BetrSichV [6] ent-
spricht, die klassenspezifischen Sicher -
heitsphilosophien, z. B. Klasse 1 =
„sicher“, also weiter gelten, kann ein
Arbeitgeber bzw. Arbeitsschützer lei-
der nicht mehr in allen Fällen wie
gewohnt einfach auf die Einhaltung/
Nicht einhaltung der verbindlichen Ex -
positionsgrenzwerte der OStrV schlie-
ßen und muss auch die übrigen an die
Laserklasse „gehängten“ Schutzmaß-
nahmen hinterfragen.
Ein ähnliches Problem ist übrigens 
mit der anstehenden Neuausgabe der
überarbeiteten harmonisierten Norm
DIN EN 62471-1 „Photobiologische
Sicherheit von Lampen und Lampen-
systemen“ zu erwarten [9], da auch die
dortigen Emissionsklassen auf revi-
dierten ICNIRP-Werten basieren, wäh-
rend auch hier im Arbeitsschutz un -
verändert die Expositionsgrenzwerte
der OStrV weitergelten.
Wenn die EU-Arbeitsplatzrichtlinie
wegen formaler Randbedingungen
(Kommissionsbeschluss) schon nicht
kurzfristig aktualisiert werden kann,
könnte man zumindest bei einer Über-
arbeitung der nationalen OStrV ähn-
liche Relativierungen wie in der Prä-
ambel des europäischen Originals (s. o.)
vornehmen, die – wie offenbar in ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten auch – eine

Orientierung am technischen Fort-
schritt und wissenschaftlichen Kennt-
nisstand erlauben.

Werner Horak ■
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Soziale Medien als neue Form
der Nachrichtenverbreitung
Als „soziale Medien“, oft auch als
„Social Media“, werden all jene Me -
dien und Technologien be zeich net,

„die es Nutzern ermöglichen, sich
untereinander auszutauschen und me -
diale Inhalte einzeln oder in Ge -
meinschaft zu erstellen“. Diese Defini-
tion entstammt der Online-Enzyklopä -

Neue Medien und ihr Einfluss auf
die Berichterstattung nach Fukushima

AUTOREN

Gabriele Hampel
Christian Stieghorst

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einem Vergleich klassischer konventioneller Medien 
mit den neuen globalisierten „sozialen Medien“ und deren
Chancen und Risiken wird auf den Einfluss der neuen Medien
auf die Berichterstattung nach Fukushima eingegangen. Be -
sonders wird auf die Schwierigkeiten einer seriösen Bericht -
erstattung durch das immer ausgeprägtere Fehlen von Fach-
journalisten und die übliche Fachterminologie hingewiesen.

SUMMARY

New Media and Their Influence on the Reporting
After Fukushima
Subsequent to a comparison of classic conventional media
with the new globalized „Social Media“ and their chances
and risks it is dealt with the influence of the new media on
the coverage of the Fukushima event. In particular, the diffi-
culties of a serious reporting caused by the more and more
pronounced lack of specialized journalists and of the usual
specialized scientific terminology are pointed out.

W i e  f u n k t i o n i e r t  d i e  M e i n u n g s b i l d u n g  
i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  b e i  a l s  k o n t r o v e r s
a n g e s e h e n e n  T h e m e n ?

Die Berichterstattung von Massenmedien besitzt unzweifelhaft einen
starken Einfluss auf die Öffentlichkeit und greift somit zumindest indi-
rekt in politische Entscheidungsprozesse ein. Dies gilt insbesondere bei
Themen, die in der Bevölkerung als kontrovers angesehen werden –
zum Beispiel für den gesamten Themenkomplex Radioaktivität, Strah-
lenschutz und die Nutzung der Kernenergie. Grundsätzlich hat sich daran
wenig geändert. Dennoch: Die Medienlandschaft hat sich innerhalb der
letzten 1 bis 2 Dekaden fundamental gewandelt und die Entwicklung
ist noch immer nicht abgeschlossen. Neue Medien, hauptsächlich soge-
nannte „soziale Medien“, haben Einzug gehalten, mischen heutzutage
wesentlich in der Verbreitung von Nachrichten mit und besitzen mitt -
lerweile einen entscheidenden Anteil an der öffentlichen Meinungsbil-
dung. Dieser Artikel soll einen kurzen Einblick in dieses Thema bieten
und schließlich einige Folgen für die Berichterstattung nach dem Reak-
torunfall in Fukushima aufzeigen. Er ist entstanden im Rahmen eines
Vortrages, der auf dem „International Experts’ Meeting on Radiation
Protection after the Fukushima Daiichi Accident: Promoting Confidence
and Understanding“ der IAEA Anfang 2014 gehalten wurde [1].
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die Wikipedia, welche selbst ein ein-
drucksvolles Beispiel aus dem Be-
reich sozialer Medienphänomene dar -

stellt. Generell um fas -
sen soziale Me dien ein
weites Feld, zu dem 
u. a. Blogs, Video-Blog-
ging (YouTube), Mikro-
blogging (z. B. Twitter),
soziale Netzwerke wie
Facebook und virtuelle
(Spiel-)Welten gehören.

Die Liste ist lange nicht vollständig,
vieles unterliegt stetigem Wandel und
selbstverständlich tragen nicht alle
Projekte gleichermaßen zur Verbrei-
tung von Nachrichten und Meinungen
bei. Von herausragender Bedeutung für
diese Zwecke hat sich der Mikroblog-
ging-Dienst Twitter erwiesen, über den
weltweit zeichenbegrenzte Kurzmit-
teilungen versendet werden können.
Unterscheidungskriterien zwischen
konventionellen und neuen sozialen
Medien
Die Berichterstattung nach dem Unfall
im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi
im Jahr 2011 war stark von den sozia-
len Medien beeinflusst. Daher ist es
sinnvoll, sich zunächst einmal die
wichtigsten Unterschiede und Ge -
mein samkeiten zwischen konventio-
nellen Medien und neuen bzw. sozia-
len Medien im Hinblick auf Nach-
richtenverbreitung und öffentliche
Meinungsbildung anzuschauen (siehe
hierzu auch [2]). Klassische Printme-
dien wie Zeitungen und Magazine

sowie Radio- und TV-
Sendungen sind i. A.
regional begrenzt, wäh-
rend Veröffentlichungen
auf Websites, Diskussio-
nen in Foren und sozia-
len Netzwerken globali -
siert sind. Lediglich ein-
geschränkter Internet-
Zugang und fehlende

Sprachkenntnisse stellen in einigen
Fällen noch Hürden da. Neben der
Reichweite spielt vor allem die Aktua-
lität eine Rolle, d. h. wie viel Zeit zwi-

schen einem Ereignis und der sich
anschließenden Berichterstattung ver-
streicht. Diese Zeitspanne verkürzt
sich durch den Gebrauch von Mikro-
blogging-Systemen oft auf wenige
Minuten. Ein weiterer Aspekt ist die
Veränderbarkeit bereits publizierter
Inhalte. Natürlich können Zeitungs-
artikel im Nachhinein nicht mehr ver-
ändert werden – für die meisten Ver-
öffentlichungen im Internet ist das bei-
spielsweise jederzeit möglich. Weitere
Unterscheidungskriterien
sind die Zugänglichkeit
und die Benutzerfreund-
lichkeit für die Autoren
von Nachrichten, Kom-
mentaren und weiteren
Inhalten. Möchte jemand
auf herkömmlichem Wege
etwas publizieren, ist er
auf entsprechende Techniken und
Fähigkeiten angewiesen, die normaler-
weise nur der professionellen Presse
zur Verfügung stehen. In den neuen
Medien kann dagegen prinzipiell jeder
mit minimalem technischem Auf-
wand und ohne großes Know-how
seine eigenen Beiträge veröffentlichen.
All diese Aspekte und die oft fehlende
Kontrolle z. B. durch einen Verleger
führen dazu, dass man bei der Gesamt-
heit der über neue Medien im Inter-
net verbreiteten Inhalte eine „Aufwei-
tung der Qualität“ beobachten kann.
Es werden sowohl einige exzellente
wie auch fragwürdige, stark emotio-
nalisierte oder irrationale Beiträge ins
Netz gestellt, und oftmals trifft Letz -
teres leider auch dann zu, wenn es um
die Radioaktivität und ihre Auswir-
kungen geht.

Neue Chancen und Risiken
Generell kann man feststellen, dass 
es zunehmend zu einer Verflechtung
konventioneller und neuer Medien
kommt, deren Entwicklung sicher
noch einige Zeit andauern wird. So
stellen Printmedien und Fernsehsen-
der heute selbstverständlich zusätz -
lichen Inhalt ins Internet und bieten

dem Nutzer die Gelegenheit, diesen
mithilfe von Diensten wie Twitter,
Google+ oder Facebook anderen zu
empfehlen und somit weiterzuver-
breiten. Das Internet und besonders
die sozialen Medienformate bergen
zwar gewisse neue Risiken, aber eröff-
nen Nutzern auch viele neue Möglich-
keiten. Oft leidet die Objektivität
unter kollektiven emotionalen Aus-
brüchen in den sozialen Medien. Ein
solcher „Shitstorm“ kann aber auch

dazu führen, dass echte
Missstände in das öffent-
liche Bewusstsein rücken.
Unzweifelhaft be schert
uns der Einfluss der neuen
Medien auch eine aktuel-
lere Berichterstattung. Die
Twitter-Meldungen über
die Notwasserung eines

Airbus A320 der US Airways im Jahr
2009 gelten hierfür als Paradebeispiel.
Ein sehr negatives Beispiel aus dem
Jahr 2012 ist eine Massenpanik mit
etwa 20.000 Flüchtlingen in Nord-
indien, die durch SMS und in sozia-
len Me dien explosionsartig verbreitete
Drohungen und Falschmeldungen aus-
gelöst wurde. Dies zeigt eindrücklich,
mit welcher Geschwindigkeit sich
heute Meldungen verbreiten, aber auch
die Auswir kun gen feh -
len der Kon trolle durch
jour na lis ti sche Sorgfalt.
Emotionalisierungen, die
aber nicht allein ein Phä -
nomen sozialer Me dien
sind, können die Be richt -
erstattung auch verzer-
ren und bedeutende Fak-
ten in den Hintergrund treten lassen.
Man denke an die direkten Folgen des
Erdbebens und des Tsunamis in Japan
2011, die im Schatten des Reaktorun-
falls von Fukushima Daiichi teilweise
regelrecht ausgeblendet wurden.
Konventionelle Medien setzen tradi-
tionell auf lineare Berichterstattung
für den Zuschauer, den Hörer oder 
den Leser, während dem Nutzer neuer
Medien eine breite Palette an interak-
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tivem Inhalt zur Verfügung steht. Hier
stellt sich die Frage, wer den Nutzer
bei der Suche nach qualitativ hoch -
wertigen Inhalten unterstützen kann.
Mittlerweile leistet die Gemeinschaft
der Internetnutzer dies oftmals selbst,

indem viele Artikel be -
wer tet und weiteremp-
fohlen werden. Für her-
kömmliche Medien bie-
ten sich durch Inter-
net und soziale Medien
neue Möglichkeiten. So
können Nachrich ten sen -
dungen im Fernsehen
oder in Zeitungen ihre

Beiträge um detaillierte Artikel er gän -
zen. Hilfreiche Hintergrundinforma-
tionen können über interaktive Gra-
fiken besser vermittelt werden. Leser
können außerdem mittels Kommen-
tarfunktionen oder in sozialen Netz-
werken über aktuelle Themen disku-
tieren, Eilmeldungen können sehr viel
schneller erstellt und veröffentlicht
werden, und nicht zuletzt gibt es die
Möglichkeit für Nutzer, Fehler aufzu-
zeigen, die dann schnell korrigiert wer-
den können. Nach Fukushima wurde
zumindest von einigen Nachrichten-
seiten hiervon Gebrauch gemacht und
offenkundig Falsches korrigiert.

Einfluss der neuen Medien auf
die Berichterstattung nach
Fukushima
In der Liste der Unfälle, die mit der
INES-Stufe 5 oder höher bewertet wur-
den, ist der Unfall von Fukushima
Daiichi der einzige, der bislang im
Internet-Zeitalter aufgetreten ist. Kurz
nach dem Unfall konnte eine große
Aktivität in diversen Blogs, Twitter,
Facebook und vielen weiteren sozialen
Netzwerken verzeichnet werden. Um
eine Idee davon zu bekommen, in
welcher Größenordnung sich dies ab -
spielte, kann man sich die Anzahl 
der Google-Suchergebnisse des Wor-
tes „Fukushima“ betrachten. Wenige
Monate nach dem Unfall waren es
bereits 75 Millionen Treffer – um Zeh-

nerpotenzen mehr als jeder andere
Kraftwerksstandort ohne vorherigen
Unfall. In Japan selbst wuchs das
soziale Netzwerk „Facebook“ nach
dem Ereignis so schnell wie sonst nir-
gends auf der Welt. Auch wurden zeit-
weise mehr Blogs in Japanisch verfasst
als in jeder anderen Sprache.
Vergleich zu früheren Unfällen
Um die Entwicklung der Medienbe-
richterstattung zu veranschaulichen, ist
ein Vergleich der Pressearbeit und der
öffentlichen Reaktionen nach Fuku -
shima mit denen nach früheren Un -
fällen sinnvoll. Literatur zu diesem
Thema ist rar und ebenfalls hauptsäch-
lich online zu finden, was auch an der
schnellen Entwicklung im Gebiet der
sozialen Medien liegt. Eine herausra-
gende Arbeit zu diesem Thema stellt
der Artikel „Three Mile Island, Cher-
nobyl and Fukushima: An analysis of
traditional and new media coverage 
of nuclear accidents and radiation“ 
von S. M. Friedman dar [3]. Friedman
vergleicht darin die journalistischen
Aspekte nach dem Unfall von Fuku-
shima (2011) mit jenen von Three Mile
Island (1979) und Tschernobyl (1986).
Der Unfall von Three Mile Island
geschah in einer Zeit vor der Verfüg-
barkeit von Internet und Handy. Die
Reporter besaßen – wenn überhaupt –
nur marginale Grundkenntnisse über
Radioaktivität. Zudem war es ihnen
nahezu unmöglich, an geeignete Infor -
mationen zu gelangen. So gab es in 
der Folge auch kaum Erklärungen 
und Hintergrundinformationen in der
Presse, Einheiten wurden durchein-
andergebracht oder gleich ganz weg -
gelassen. In Tschernobyl passierte ein
Unfall in einem Land mit einer kon-
trollierten Presse, sodass viele Fakten
bekanntermaßen erst mit erheblicher
Verzögerung öffentlich wurden. Laut
Friedman gab es immerhin begrenzte
Bemühungen, die Natur der Radioakti-
vität zu erklären – vereinzelt wurden
Grafiken abgedruckt und Fachbegriffe
erläutert. Von einer vom US-Präsiden-
ten eingesetzten Kommission [4] und

deren Mitgliedern wurde die US-Be -
richt erstattung nach beiden Unfällen
als komplett unzureichend bewertet.
Für die deutschen Medien erkennt das
Bundesamt für Strahlenschutz in der
Publikation „Tschernobyl – 20 Jahre
danach“ [5] eine Kluft zwischen dem
Bedürfnis der damaligen Bevölkerung
nach Informationen über die mögliche
Gesundheitsgefährdung nach dem Un -
fall und der Medienberichter stattung,
welche sich hauptsächlich reißerisch
auf Widrigkeiten und Szenarien kon-
zentrierte.
Hintergrundinformationen mit -
geliefert
Mit der Berichterstattung nach dem Un -
fall von Fukushima traten einige Neue -
rungen auf. So wird in [3] resü miert,
dass die Be richt er stat tung ver gleichs -
weise aus führ li cher und sogar besser
gewesen sei, da nun Hintergrundinfor-
mationen und Erklärungen geliefert
wurden. P. Sandman,
ehemals Mit glied in der
oben er wähn ten Kom-
mission des US-Präsi-
denten, weist auf ein
neues Problem hin, das
auch schon am Anfang
dieses Artikels angedeu -
tet wurde – das Auffin-
den von qualitativ hochwertigen Inhal-
ten und Informationsquellen: „The
problem wasn’t getting expert sources,
it was vetting expert sources.“1)

Mangel an Fachjournalisten
Um des Problems der Informations-
flut und der großen Qualitätsschwan-
kungsbreite Herr zu werden, bedarf 
es spezialisierter Reporter, deren Zahl
laut Friedman aufgrund von Entlas-
sungen und Outsourcing allerdings
sinke. Eine Entwicklung, die durch die
Verfügbarkeit von Informationen im
Internet erst begünstigt wurde. Andere
sehen den aktuellen Mangel an Fach-
journalisten in vielen wissenschaft -
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1) Gemeint ist das Problem, aus den vielen an geb -
lichen oder vermeintlichen „Expert Sources“
die wahren und zuverlässigen herauszufinden.
(Anmerkung der Schriftleitung)
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lichen Bereichen aber vornehmlich in
der journalistischen Ausbildung, die
einem durchaus steigenden Bedarf in

Printmedien noch nicht
gerecht wird [6]. Was
hier eher zutrifft und
welche zeitlichen und
regionalen Unterschiede
möglicherweise zu die -
ser unterschiedlichen Be -
wer tung führen, konnte

nicht in Erfahrung ge bracht werden.
Nichtsdestotrotz entsteht durch die-
sen Mangel in Verbindung mit der Flut
an Informationen so oder so kurioser-
weise wieder eine ähnliche Situation,
wie zu Zeiten, als es noch sehr schwie-
rig war, überhaupt an Informationen
heranzukommen.

Sprachliche Kluft zwischen
Experten und Öffentlichkeit
überwinden
Ein eher altes Problem bei der Bericht-
erstattung ist die immer wieder auftre-
tende sprachliche Kluft zwischen der
Öffentlichkeit, Reportern und letztlich
den Experten. Zum einen erschwert
Fachterminologie das Verständnis in
der Öffentlichkeit. Zum anderen ist es
entscheidend, auf welche Weise eine
Aussage an den Adressaten transpor-
tiert wird. J.-M. Junginger hat dies in
seinem Vortrag „Geschnitten, geformt
und oftmals entstellt. Das unbarm-
herzige ‚15-Sekunden-Ultimatum‘ in
Presse, Funk und Fernsehen“ auf dem
Symposium „Strahlenschutz – Ein Jahr
nach Fukushima“ 2012 in Mainz ein-

drücklich geschildert.
Wie kann diese sprach -
liche Kluft überwunden
werden? Eine abschlie-
ßende Antwort darauf
kann an dieser Stelle
nicht geboten werden.
Entsprechend ausgebil-
dete und in aus rei chen -

der Zahl vorhandene Fachjourna lis ten
könnten aber sicher einen wichtigen
Beitrag hierzu leisten. Hilfreich ist in
jedem Fall auch, dass Experten Einblicke

in die Mechanismen der Medien be -
rich terstattung gewinnen. Hier hat der
Fachverband für Strahlenschutz e.V. 
ja bereits einiges ge leistet – ebenso 
wie in der Nachwuchsförderung. Denn
auch eine verbesserte Grundbildung
im Bereich des Strahlenschutzes ist ge -
rade in Zeiten der sozialen Medien
sinnvoll, in denen jeder eigene Beiträge
per Mausklick verbreiten kann. ■
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60. Radiometrisches Seminar Theuern

Radionuklide für Forschung, Medizin und Schulen
Herstellung, Anwendungen, Strahlenschutz
ist der Titel des 60. Radiometrischen Seminars Theuern, das – begleitet durch
eine Firmenausstellung von Messgeräten – am Freitag, dem 17. Oktober 2014
im Kulturschloss Theuern stattfindet. 
Mehr Informationen unter: www.kultur-schloss-theuern.de/ver anstaltungen/
radiometrisches_seminar.php

Schriftleitung

Probleme der
Informations-

flut

Fach-
terminologie
erschwert

Verständnis
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Außenzone 100 km (bisher 25 km)
mit Aufenthalt in Gebäuden, Ein-
nahme von Jod-Tabletten und Ver-
zehrbeschränkungen;
gesamtes Bundesgebiet (bisher Fern -
zone 100 km) mit Einnahme von 
Jod -Tabletten durch Kinder und
Schwangere.

Als Begründung für die Ausdehnung
der Planungsgebiete führt die SSK an,
dass sich das zugrunde liegende Unfall-
spektrum stärker an den potenziellen
Auswirkungen als an berechneten Ein-
trittswahrscheinlichkeiten von nuklea -
ren Unfällen orientiert. Dabei werden
große Freisetzungen im Rahmen von
Ereignissen der Stufe 7 der internatio-
nalen Bewertungsskala (INES 7) ange-
nommen.

Verteilung von Jod-Tabletten 
in Deutschland
Deutschland hat die Variante gewählt,
dass im Falle eines schweren Unfalls in
einem Kernkraftwerk, bei dem radio-
aktives Jod in die Umwelt austritt, 
die Bevölkerung im betroffenen Gebiet
kostenlos und zeitnah Kaliumjodid-
Tabletten von den Behörden erhält.
Dabei sind die medizinischen Vor -
gaben zu berücksichtigen, da hohe Jod-
Dosen zwar zur Blockade der Schild-
drüse führen, aber auch zu erheblichen
Gesundheitsbeeinträchtigungen füh-
ren können. Die Verteilung der Jod-
Tabletten ist Ländersache und wird
von den unteren Katastrophenschutz-
behörden bzw. von den Feuerwehren
vorgenommen. Eine Vorverteilung an
die Haushalte oder auf Gemeindeebene
ist wie folgt vorgesehen:

0 bis 5 km: Vorverteilung an Haus-
halte
5 bis 10 km: Vorverteilung an Haus-
halte oder bevölkerungsnahe Bevor-
ratung

•

•

•

•
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Jod-Tabletten wozu?
Jod-Tabletten dienen der Schilddrü-
senprophylaxe bei einem schweren
Kernkraftwerksunfall mit Austritt von
radioaktiven Jod-Isotopen, wie z. B.
131I. Freigesetztes radioaktives Jod
kann über Atmung und Nahrung in
den menschlichen Körper gelangen
und wird in der Schilddrüse gespei-
chert. Hohe Schilddrüsendosen führen
insbesondere bei Kindern zu einer er -
höhten Wahrscheinlichkeit, an Schild -
drüsenkrebs zu erkranken. Rechtzei-
tig eingenommen verhindern hoch 
dosierte Jod-Tabletten, dass sich über
die Atemluft aufgenommenes radio -
aktives Jod in der Schilddrüse anrei-
chert. Diese Jod-Tabletten für den
radiologischen Notfall sind nicht mit
den Jod-Tabletten wesentlich geringe-
rer Dosierung zu verwechseln, die zur
Behandlung von Schilddrüsenkrank-
heiten ärztlich verschrieben werden 
[1, 2]. Jod-Tabletten sind Medika-
mente, die von den zuständigen Stellen
oder Apotheken persönlich übergeben
werden müssen. Bei einem schweren

nuklearen Unfall ist die Versorgung der
betroffenen Bevölkerung mit Jod tab -
letten u. a. eine Aufgabe des Katastro-
phenschutzes.

Was sagt die SSK?
Ausgehend von dem Unfall in Fuku-
shima hat die Strahlenschutzkom -
mission (SSK) den Notfallschutz in
Deutschland überprüft und im Februar
dieses Jahres eine „Empfehlung für
den Notfallschutz in der Umgebung
von Kernkraftwerken“ verabschiedet
[3, 4]. Diese beinhaltet eine signifi-
kante Ausweitung der Planungsgebiete
für den Notfallschutz in der Umgebung
von Kernkraftwerken. Die Planungs -
radien sind wie folgt in Zonen einge-
teilt:

Zentralzone 5 km (bisher 2 km) mit
Evakuierungszeiten kleiner 6 h und
Einnahme von Jod-Tabletten inner-
halb von 6 h;
Mittelzone 20 km (bisher 10 km)
mit Evakuierungszeiten kleiner 24 h
und Einnahme von Jod-Tabletten
innerhalb von 12 h;

•

•

„Kaliumjodid – Welcher Verteilungsmodus ist zielführend?“
N o t f a l l p l a n  o d e r  B e r u h i g u n g s p i l l e ?

„Notfallplan oder Beruhigungspille?“, so lautete die Überschrift in der Stutt-
garter Zeitung am 16.3.2011. Infolge des Unfalls von Fuku shima wur-

den die Notfallplanungen und -maßnahmen für kerntechnische
Einrichtungen weltweit neu überdacht. Mehr präventive und
mitigative Notfallmaßnahmen wurden gefordert.
Zum vorbeugenden Notfallschutz gehören u. a. die Überprü-
fung von Planungsgebieten für den Notfallschutz in der Um -
gebung von kerntechnischen Einrichtungen, die Vorbereitungen

für radio logische Messungen, Evakuierungsmaßnahmen und die Regelungen
für die Verteilung von Kaliumjodid-Tabletten, umgangssprachlich auch als
Jod-Tabletten bekannt.
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10 bis 25 km: bevölkerungsnahe Be -
vorratung
25 bis 100 km Bundeslager

Verteilung von Jod-Tabletten 
in der Schweiz1)

In der Schweiz werden seit 2004 in
einem Umkreis bis zu 20 km um die
Kernkraftwerke an alle Haushalte,
Betriebe, Schulen, Verwaltungen und
weitere öffentliche und private Ein-
richtungen Jod-Tabletten abgegeben.
Durch eine Änderung der Jod-Tablet-
ten-Verordnung wurde der Radius für
die Vorverteilung der Jod-Tablet-
ten nun von 20 km auf 50 km ausge-
dehnt. In der restlichen Schweiz wer-
den – wie bisher – die Jod-Tabletten 
für die ganze Bevölkerung in den Kan-
tonen dezentral verteilt und eingela-
gert, um sie im Anforderungsfall in
wenigen Stunden an die Bevölkerung
abzugeben [5]. Die Schweizer Vorge-
hensweise zielt auf eine reibungslose
und zeitnahe Verteilung ab, fordert
aber gleichzeitig von ihren Bürgern ein
zuverlässiges Verhalten.

Deutsche oder Schweizer
 Variante?
Deutsche oder Schweizer Variante? –
Beide haben ihre Vor- und Nachteile
und stehen derzeit in der Diskussion.
Wie wirkungsvoll sind die verschiede-
nen Vorgehensweisen? Sind sie in der
angedachten Form umsetzbar? Sind
Nachverteilungen von Jod-Tabletten in
größerem Umfang erforderlich? Welche
Methode liefert den größten Gewinn
für die Bevölkerung? Welche Vorkennt -
nisse hat die Bevölkerung im Not-
fallschutz? Die Fragen regen zum
Nachdenken und insbesondere in den
Grenzregionen zu Diskussionen an.
Wäre im Rahmen der Harmonisierung
mit unseren Nachbarländern eine ein-
heitliche Festlegung – insbesondere 
bei den Planungsradien und im Vertei-
lungsmodus der Jod-Tabletten – eine
konstruktive und für die betroffene
Bevölkerung glaubwürdige Variante im
Notfallschutz?

•

• Fazit
In jedem Fall gilt, dass Jod-Tabletten
von der Bevölkerung nur nach Empfeh-
lung durch die jeweils zuständigen Be -
hörden (u. a. Katastrophenschutzbe hör -
den der Länder in D, Na tio nale Alarm-
zentrale in CH) bei einem Unfall in
einem Kernkraftwerk eingenommen
werden dürfen – ganz gleich, ob sie nun
zu Hause liegen oder durch eine beauf-
tragte Einrichtung an die Haushalte
verteilt werden. 
Wichtig ist dabei, dass diese Maß-
nahme unverzüglich eingeleitet und
schnell durchgeführt wird. Eine Ein-
nahme von Jod-Tabletten viele Stun-
den nach der Inhalation von radio akti -
vem Jod ist nahezu wirkungslos.

Gabriele Hampel
E-Mail: gabriele.hampel@axpo.com ❏

1) Siehe auch Bericht ENSI auf S. 91.
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Tagung
Stilllegung und Rückbau von Kernkraftwerken in
Deutschland - Rechtliche Vorgaben, Konzepte, Projekt-
beispiele � Mit Fach-Exkursion: AVR GmbH, Jülich 
03.11. - 05.11.2014 � Leiter: Dipl.-Phys. Matthias Holl,
Strahlenschutzschulung, Andernach � Teilnahmegebühr:
� 1.310,- (� 875,- ohne Exkursion am 05.11.)

Entsorgung von Stoffen aus Kernkraftwerken bei Be-
trieb und Rückbau: Freigabe gemäß § 29 StrlSchV
und Herausgabe
16.09.2014 � Leiter: Dipl.-Phys. Matthias Holl
Teilnahmegebühr: � 580,-

Entsorgung von Stoffen aus Kernkraftwerken bei Be-
trieb und Rückbau: Entsorgung radioaktiver Abfälle
17.09.2014 � Leiter: Dipl.-Phys. Matthias Holl 
Teilnahmegebühr: � 580,-

Hollestr. 1 � 45127 Essen � Tel (0201) 1803-1 � Fax (0201)
1803-269 � E-Mail: information@hdt-essen.de
www.hdt-essen.de/strahlenschutz
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denen der Zentralzone, jedoch blei-
ben zur Durchführung der Eva -
kuierung 24 Stunden Zeit.
Die „Außenzone“ reicht bis in 
100 km Entfernung. Dort sollen die
Maßnahmen „Aufenthalt in Gebäu-
den“, „Verteilung von Jod-Tablet-
ten“ und „Warnung vor dem Ver-
zehr frischer Lebensmittel“ vorbe-
reitet werden.

Was ist dazu zu sagen?
Die Freisetzungen in Japan stam-
men von den Kernschmelzen dreier
Reaktoren. Diese hatten zusam-
men eine elektrische Leistung von
2.028 MW. Die deutschen Vergleichs-
reaktoren haben jeder eine geringere
Leistung um 1.400 WM. Obwohl also
die deutschen Reaktoren im Ver-
gleich zu denen in Japan kleiner sind,
wurden höhere Freisetzungen als in
Japan angenommen, es wurde von
der SSK also ein schlimmeres Ereig-
nis als in Japan angenommen. Ein
Grund dazu wird nicht genannt.
Deutsche Reaktoren besitzen Fil-
ter, in denen eventuell austretende
radioaktive Nuklide aufgefangen
werden und abklingen können.
Diese gab es in Fukushima nicht,
nur deshalb gab es die Freisetzun-
gen. Die hohen angenommenen
Freisetzungen kann es bei deut-
schen Reaktoren nur ohne Filter
geben. Ist das möglich?
Im März 2011 konnte man aus den
täglich veröffentlichten Online-Be -
richten mit den Aufzeichnungen zur
Ortsdosisleistung auf dem Kraft -
werks gelände von Fukushima schlie -
ßen, dass außerhalb des Kraft werks -
geländes kein Mensch einen ge sund -

•

•

•

•

Was empfiehlt die Strahlen-
schutzkommission?
Es wurden Rechnungen mit Freiset-
zungen von 3,1 ⋅ 1017 Bq 131I und 
2,9 ⋅ 1016 Bq 137Cs gemacht, das sind
etwa doppelt so große Werte, wie sie 
von Japan berichtet worden sind. Als
berechnete Häufigkeit des Ereignisses
wird 2,1 ⋅ 10–7 pro Jahr angegeben. 
Das bedeutet, dass einmal in 5 Millio-
nen Jahren mit dieser Freisetzung zu
rechnen ist. Die Rechnungen wurden
für die Wetterverhältnisse der Kern-
kraftwerke Unterweser, Grohnde und
Philippsburg durchgeführt. Das Krite-
rium zur Evakuierung war 100 mSv
innerhalb von 7 Tagen bei angenom-
menem ungeschütztem Daueraufent-
halt im Freien. Es wurde berechnet, 
bis zu welcher Entfernung vom KKW
mit schwerwiegenden deterministi-
schen Effekten zu rechnen ist, wenn

be stimmte Schwellendosen überschrit-
ten werden. Bei den Schwellendosen
handelt es sich um Werte, die bei 
99 Prozent der exponierten Personen
noch keine Effekte hervorrufen.
Die SSK kommt zu der Empfehlung,
die Planungsgebiete rund um ein KKW
für den Fall der schlimmsten Katastro-
phe (GAU, INES 7) zu erweitern:

Die „Zentralzone“ mit den vorgese-
henen Maßnahmen „Evakuierung“,
„Einnahme von Jod-Tabletten“ und
„Aufenthalt in Gebäuden“ soll von
2 km auf ca. 5 km erweitert wer-
den. Die Maßnahmen sind vor einer
absehbaren Freisetzung von Nukli-
den durchzuführen, eine Evakuie-
rung soll nach 6 Stunden abge-
schlossen sein.
Die „Mittelzone“ soll auf 20 km
Entfernung ausgedehnt werden. Die
Maßnahmen sind identisch mit

•

•

Über die Notwendigkeit einer Neubewertung der Wirkungen
niedriger Strahlendosen

F ö r d e r n  V o r s c h l ä g e  d e r  S t r a h l e n s c h u t z k o m -
m i s s i o n  d i e  S t r a h l e n a n g s t  i n  D e u t s c h l a n d ?

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) hat aufgrund der Ereignisse 
in Japan einen Vorschlag gemacht, die Planungsgebiete für den Notfallschutz

in der Umgebung von Kernkraftwerken zu erweitern [1]. Es
sollen die Sicherheitszonen rund um die Kernkraftwerke er -
weitert werden, in denen bei Unfällen mit zu erwartendem 
Entweichen von radioaktiven Stoffen Evakuierung, Aufenthalt
in Gebäuden und Einnahme von Jod-Tabletten vorbereit werden
sollen.

Es ist in der Tat so, dass mit den Worten „Evakuierung und auf lange Zeit
unbewohnbar“ den Menschen Angst vor Strahlen gemacht wird. Das ist ein
wesentlicher Grund für die Ablehnung der Kerntechnik bei uns.
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heitlichen Schaden durch Strahlung
erleiden werde. Diese Schlussfolge-
rung wurde 1 Jahr später bei den
Vorträgen einer FS-Fachtagung [2]
bestätigt.
UNSCEAR hat in seinem kürzlich
veröffentlichten Bericht [3] vom
2.4.2014 festgestellt, dass auch in
Zukunft keine gesundheitlichen
Schäden durch Strahlen für Men-
schen (Krebs) in Japan zu erwarten
sind.
Der Fukushima-Unfall wurde als
INES-7-Ereignis eingestuft. Zur De -
finition von INES 7 heißt es: „Aus-
wirkungen außerhalb der Anlage:
schwerste Freisetzung, Auswirkun-
gen auf Gesundheit und Umwelt 
in einem weiten Umfeld, gesund-
heitliche Spätschäden über große
Gebiete, ggf. in mehr als einem
Land.“ Folglich stehen die Einstu-
fung als INES 7 und der Bericht von
UNSCEAR im Widerspruch zu ein -
ander.
Dazu ist zu bemerken, dass die
Reaktoren in Fukushima etliche
Mängel hatten: zu kleines Con -
tain ment, unzureichender Tsunami -
schutz, keine Wasserstoffre kom bi -
na toren, keine Filterstrecken, und
dennoch ist kein Mensch zu Scha-
den gekommen. Also trotz der Män-
gel kein Schaden, das kann als gran-
dioser Erfolg der weltweit verfolgten
Sicherheitsphilosophie im Reaktor-
bau angesehen werden.

Worin liegt die Gefährlichkeit
bei der Kernenergie?
Bei der friedlichen Nutzung der Kern-
kraft gibt es eine Gefahr, die bei Nut-
zung der fossilen Energien nicht vor-
handen ist. Das ist die Strahlung. Diese
Gefahr konnte man am Anfang (1953,
„Atome für den Frieden“) noch nicht
richtig einschätzen, weil die Wirkung
der hochenergetischen Strahlung auf
Lebewesen nur wenig erforscht war.
Man hatte daher aus Vorsicht damals
recht niedrige Grenzwerte für die er -
laubte Exposition von Menschen ange-

•

•

setzt [4]. Diese Werte flossen in die
Gesetzgebung ein und wurden in spä-
teren Jahren immer nur herabgesetzt.
Die Vorsicht hatte letztendlich zur
Folge, dass es von 1945 bis 2007 welt-
weit nur ca. 147 Todesopfer durch
Strahlung gegeben hat, dabei sind die
Opfer des Tschernobyl-Unfalles und
Unfälle durch Fehler im medizini-
schen Bereich eingeschlossen [3]. Es
gibt Erläuterungen zu diesen Unfällen
in [5].
Man kann festhalten:

Die friedliche Nutzung der Kern-
energie war von Anfang an eine 
einzigartige Erfolgsgeschichte mit
einer Sicherheit, wie sie in kei-
nem anderen technischen Bereich
er reicht worden ist.

Heute ist die Gesetzgebung zum
Schutze vor Strahlung durch Radio -
aktivität sehr streng. Sie verlangt, jede
noch so kleine Strahlendosis zu ver-
meiden. Der Grund für diese Vorgabe
ist die Annahme, dass jede noch so
kleine Strahlendosis unabhängig von
der Zeit der Einwirkung schädlich sei
(Konjunktiv!). Das ist die LNT-Hypo-
these (linear-no-threshold). Man weiß,
dass diese Hypothese nicht die Realität
beschreibt. Im Niedrigdosisbereich ist
genau das Gegenteil der Fall, dort ist
Strahlung der Gesundheit förderlich.
Es gibt sehr viel Literatur darüber [6].
In der „StrahlenschutzPRAXIS“ wird
zuweilen über diese Dinge berich-
tet.
Allerdings waren früher gesundheits-
fördernde Effekte von Niedrigdosis-
strahlung oft schwach, Zweifel ka -
men auf. Neuerdings gibt es mit dem
60Co-Ereignis von Taiwan [7] ein sehr
deutliches Zeichen für die Nützlich-
keit von Strahlung an einem großen
Kollektiv von Menschen. Es ist ein
unfreiwilliger Großversuch mit Ganz-
körper-Langzeitbestrahlung von Men-
schen mit harter Gamma-Strahlung,
wo die Krebsrate fast auf null sank.
Daraus sollten Konsequenzen gezogen
werden: Diese Effekte sollten von den
internationalen und nationalen Strah-

•

lenschutz auto ritäten nicht mehr igno-
riert, sondern in alle Überlegungen
einbezogen werden.

Was nützt eine Evakuierung 
bei Unfällen?
Die Evakuierung in Japan hat Todes-
fälle zur Folge gehabt, das wird von 
der SSK berichtet: Entwurzelung der
Evakuierten, Alkoholismus, Suizide
sind die Folge. Es wurden an ver schie -
denen Stellen Zahlen um die 1.000 Op -
fer ge nannt, was plausibel er scheint.
Ähn liches ist aus den weitreichenden
Evakuierungen nach dem Tschernobyl-
Unfall be kannt, die IAEA kritisierte
1991 die überzogenen Evakuierungs-
maßnahmen und Lebens mittel re strik -
tionen. Allerdings hatte die ganze Welt
nichts aus der IAEA-Kritik gelernt. Die
Maßnahmen der Regierung in Japan
sind noch weitgehender als diejenigen
beim Tschernobyl-Unfall.
Durch die beim Strahlenschutz igno-
rierte nützliche Wirkung von Niedrig-
dosisstrahlung kommt ein weiterer
Gesichtspunkt hinzu, denn durch die
Evakuierungen hat man den Menschen
eine nützliche Strahlendosis vorenthal-
ten. Schon beim Tschernobyl-Unfall
wurde eine um 15 bis 30 Prozent nied-
rigere Krebsrate unter den „Emergency
Workers“ und 5 bis 17 Prozent weniger
Krebs bei den Bewohnern der Gegend
von Bryansk festgestellt [8], sodass bei
Nichtevakuierung einige Tausend bis
vielleicht sogar 10.000 Menschen vor
Krebs bewahrt worden wären. Ein
Ähnliches ist in Japan zu sagen, bei
Nichtevakuierung wären viele Men-
schen vor Krebs bewahrt worden.

Was ist zu tun?
Die weltweit seit einem halben Jahr-
hundert gültige Strahlenschutzphilo-
sophie sollte geändert werden. Das ist
in der Fachwelt bekannt, aber es wird
offenbar nicht darüber geredet. So 
fanden die Leser der „Strahlenschutz-
PRAXIS“ dort 2006 in einem Bericht
von Prof. Klaus Becker die Schluss -
folgerung:
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„Aus diesen und Gründen wissen-
schaftlicher Korrektheit und intel-
lektueller Redlichkeit ist ein bal-
diger Paradigmenwechsel im Strah-
lenschutz erforderlich.“

Prof. Becker erhielt für einen Auf-
satz mit ähnlichem Inhalt in Nuclear
Europe Worldscan 1998 in London den
Preis der European Nuclear Society für
die beste Publikation des Jahres 1998.
Die Erkenntnisse vom 60Co-Ereignis
von Taiwan waren darin noch nicht
eingeflossen, ein überaus wichtiger
Grund für erforderliche Änderungen
also noch nicht bekannt.
Die SSK hat die Erkenntnisse zu den
nützlichen Effekten von Strahlung im
Niedrigdosisbereich nicht beachtet.
Evakuierungen könnten im engen Nah-
bereich eines Kernkraftwerkes nützlich
sein, nicht jedoch im Fern bereich.

• Alle Erkenntnisse, Meinungen, Ge -
setze werden von Menschen gemacht,
und Menschen können irren. Die Ge -
schichte hat dazu Beispiele parat. Die
Strahlenschutz-Fachwelt sollte den
Mut besitzen, zum Wohle der Men-
schen die Politik auf Irrtümer auf-
merksam zu machen und auf Korrek-
tur zu drängen.

Lutz Niemann, Holzkirchen
E-Mail: gml.niemann@t-online.de ❏
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nach der Devise, wir tun erst einmal
das, worüber es schon Erfahrungen
gibt, und leisten eine Vorarbeit für ein
späteres Konzept. Schließlich hatte
die Task Force 82 dann die Aufgabe,
ein Konzept des Umweltstrahlen-
schutzes zu erarbeiten. Das liegt nun
vor. Es war bereits 2012 im Internet
zur Konsultation veröffentlicht. Die
hierzu eingegangenen 22 Stellungnah-
men kann man heute noch nachlesen.
Sie waren zum großen Teil kritisch.
Jetzt, nach der Veröffentlichung der
ICRP-124, muss man feststellen, dass
sich so viel aber nicht geändert hat.

Das ICRP-Konzept zum Umwelt -
strahlenschutz
Das Konzept verfolgt einen zunächst
verführerischen Ansatz, nämlich das
für den Menschen bewährte System zu

Worum geht es in der ICRP-124?
Die ICRP hatte 2005 das Komitee 5
gegründet mit der Aufgabe, sich um
den Umweltstrahlenschutz zu küm-
mern. Es folgten die ICRP-Publika-
tion 91 [3], ein konzeptionelles Werk

mit dem Versuch einer Vision zum Um -
weltschutz, und Publikation 108 [4]
mit der Definition sogenannter Refe-
renztiere und -pflanzen, der RAPs.
ICRP 108 schien zunächst ein wissen-
schaftlich-technisches Werk zu sein,

Neuer Umweltstrahlenschutz – Die ICRP-Publikation 124 ist da!
I s t  U m w e l t s t r a h l e n s c h u t z  w i r k l i c h  e i n
 P r o b l e m ?

Schutz des Menschen und der Umwelt vor den Schäden ionisierender Strah-
lung – klarer Fall, machen wir doch schon lange, oder? Wenn
man in der ICRP-Publikation 103 [1] nachsieht und nun in der
ICRP-Publikation 124 [2] ein Konzept des Umweltstrahlenschut-
zes mit RAPs und DCRLs [2] findet, dann werden Zweifel ge -
weckt. Ist Umweltstrahlenschutz aber wirklich ein Problem an -
ge sichts der Begrenzung von Ableitungen radioaktiver Stoffe?
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kopieren. Was für den Menschen funk-
tioniert, warum sollte es nicht auch
für die Umwelt funktionieren? Man
muss allerdings bedenken, dass das
menschliche Schutzsystem auf das
Individuum ausgerichtet ist, jeder
Mensch ist uns schützenswert, dass
dies aber für die Spezies der Umwelt
nicht gilt.
Die sehr große Vielfalt der Organismen
wird auf 12 repräsentative Tiere und
Pflanzen (RAPs) reduziert, was aus -
gesprochen vernünftig ist, denn die
unendliche Vielfalt lässt sich einfach
nicht 1 : 1 abbilden. Man hat dabei
auch die unterschiedlichen Lebensum-
welten beachtet: im Wasser, auf der
Erde und sowohl als auch. Das wird
deutlich in der Abbildung 1. Die RAPs
entsprechen dem, was bezogen auf den
Menschen die „Referenzperson“ ist.
Analog zur „repräsentativen Person“
ist beim Umweltstrahlenschutz der
„repräsentative Organismus“ festzu-
legen. Es ist das Tier oder die Pflanze,
die in der Nähe einer Strahlung aus-
sendenden oder radioaktive Stoffe ab -
gebenden Anlage lebt und wahrschein-
lich dabei die höchste Exposition er -
fährt. Man kann hierfür eines der 
RAPs auswählen, was den Vorteil hat,
dass hierfür sowohl dosimetrische
Daten als auch die Vergleichsgröße, 
die DCRLs, bestimmt wurden. Die
DCRLs, die Dosis-Referenzniveaus1),
definieren den Dosisbereich, in dem 
es laut ICRP „wahrscheinlich ist, dass
die Möglichkeit einer Schädigung be -

steht“. Tatsächlich ausgewählt wurde
in den meisten Fällen ein Bereich, für
den keine Informationen über Schäden
vorlagen, es wurde also ein sehr kon-
servatives Auswahlkriterium benutzt.
In der Regel sind es deterministische
Effekte, die die Strahlenwirkung be -
stimmen. Die gewählten DCRLs sind
verglichen mit dem, was wir beim
Menschen kontrollieren und regulie-
ren, hoch, wie Abbildung 2 zeigt.

Kritik am ICRP-Konzept
Wir waren es bisher gewohnt, den
Strahlenschutz nach dem 0,3-mSv-
Konzept auszulegen. Dabei stützt man
sich normalerweise auf der AVV 47 [5]
ab, die ein bewusst konservatives Be -
rechnungsverfahren ist. Daraus wer-
den Ableitungswerte bestimmt und
genehmigt und in der Realität werden
diese Werte noch weit unterschritten.

Undenkbar, dass man dabei in Bereiche
kommt, die über den DCRLs liegen. So
gesehen fragt man sich, was denn mit
dem neuen ICRP-Konzept beabsichtigt
ist, wenn doch alles weit unter einer
vermeintlichen Gefährdungsschwelle
liegt? Immerhin wird jetzt der Beweis
möglich, dass das alte Konzept, wenn
der Mensch geschützt ist, ist es auch
die Umwelt, richtig war und ist.
Bildet das ICRP-Konzept die Umwelt
angemessen ab? Bei den RAPs kann
man das wohlwollend sehen, bei dem
Thema Individuum vs. Gattung, Art
etc. bleiben Wünsche offen. Wenn man
zeigen kann, dass das Individuum
nicht geschädigt wird, dann wird es 
die Population auch nicht sein. Das
wird in der ICRP-124 so abgehandelt.
Aber der umgekehrte Weg wird nicht
beschritten, dass, selbst wenn ein Indi-
viduum geschädigt wird, die Popula-
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Abb. 1: Die Welt der Referenztiere und -pflanzen nach ICRP

Abb. 2: Derived Consideration Reference Levels für die RAPs nach ICRP-124
1) Freie, aber sinngemäße Übersetzung von

„Derived Consideration Reference Level“
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tion dann noch nicht unakzeptabel be -
einträchtigt sein muss.
Die ICRP räumt auch ein, dass andere
Umwelteinflüsse oft eine viel stärkere
Wirkung haben als eine erhöhte Radio-
aktivität. Auch spielen bei Unfall-
situationen andere Aspekte eine wich-
tige Rolle. Die natürliche Strahlen -
exposition, die ein Vielfaches der
geplanten Expositionen ist, hätte eine
ausführ liche Behandlung verdient.
Auch scheint die filigrane Behandlung
des unteren oder oberen Randes des
DCRL-Bandes unpassend, sie täuscht
eine Genauigkeit bei der Wahl der
DCRLs vor, die einfach nicht da ist.

Ein resignatives Fazit
Jetzt, da die ICRP-124 da ist, wird 
sie auch angewendet werden. Es bleibt
zu hoffen, dass das in vernünftiger
Weise geschieht, zunächst generische
Be trach tungen erfolgen und nicht jeder
Emittent radioaktiver Stoffe unter
Generalverdacht einer Umweltschädi-
gung gestellt wird.

Bernd Lorenz
E-Mail: bernd.lorenz@gns.de ❏
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the Conference of Radiation Control
Program Directors (CRCPD) there is
no requirement that any state imple-
ment these suggestions – the upshot is
that NORM and TENORM regulation
in the US is a patchwork, with each
state free to develop (or not) its own
regulations.
Part of the reason for this is that the
US Constitution was developed over
two centuries ago when the Founding
Fathers and their generation were sus-
picious of a strong centralized govern-
ment. Having just fought a revolution
against England, the men who wrote
our Constitution wanted to minimize
the possibility that too strong a gov-
ernment could one day take the free-
doms that they had fought so hard to
earn; for this reason they limited the
reach of the national government and
assigned to the states any regulatory
authority not explicitly assigned to 
the Federal government. The upshot of
this is that, since the Atomic Energy

Regulatory authority on TENORM
assigned to the individual states
Radioactive materials in the US are
broken into a number of categories.
Source materials are uranium and
thorium ores – materials that can be
processed and made into reactor fuel.
Byproduct materials have been made
radioactive as a result of human activ-
ity – fission and activation products,
for example – and naturally occur-

ring radioactive materials (NORM)
round out collection. Source and by -
product materials are regulated by the
Nuclear Regulatory Commission but
NORM nuclides are not – regulation of
NORM is left to the various state gov-
ernments. Technologically enhanced
NORM (TENORM) is also left to states
to regulate. As a result, although there
are suggested state regulations for
NORM and TENORM published by

An American Perspective
R e g u l a t o r y  B l i s s

Ausgehend von den zersplitterten Zuständigkeiten für behördliche Regelun-
gen betreffend NORM und TENORM in den USA, bricht Andy
Karam in diesem Beitrag eine Lanze für eine zentrale Regelung
und für Vorschriften aus einer Hand für jede Art der Anwendung
von und des Umgangs mit Strahlung und Strahlenquellen aller
Art, ob in Medizin, Forschung oder Technik, ob künstlich oder
natürlichen Ursprungs.
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Act (a Federal law) doesn’t assign
responsibility for NORM or TENORM
to the Federal Government, these go 
to the states by default.
Without getting into the nitty-gritty
details of how this plays out on the
national scene, let’s think about what
this means on a practical level. As one
example, do my cells care if the radia-
tion they’re exposed to comes from 
226Ra from an old watch dial or 
226Ra from a rock I bought at a min-
eral show? Or for that matter, does 
it matter if my cells are exposed to
radiation from a “hot” rock or from a
137Cs check source? As far as my cells
are concerned, radiation is radiation
and deposited energy is deposited
energy – it doesn’t matter where that
radiation comes from, the health effects
(now and in the future) are the same.
That being the case, why should one be
regulated by the national government
and the other only by the states?

Regulation authorites on other
radiations and sources
Of course, you can make this same
argument about any radiation regard-
less of the source. There is no qualita-
tive difference between radiation from
an x-ray machine, a chunk of uranium
ore or a 60Co radiography source; yet
they might be regulated by three sepa-
rate agencies under three separate reg-
ulatory standards.

Of course it goes further than this – 
air crew, miners and even those who
work at high elevations are exposed to
higher levels of ionizing radiation than
are those of us who work at ground
level. Shouldn’t they be considered
radiation workers if their annual expo-
sure exceeds 1 mSv from occupational
activities? And for that matter, radio -
activity is pretty much the same
whether it is emitted from a nuclear
reactor, transported over a public road,
contained in piles of mine or mill tail-
ings, or spilled on a laboratory bench –
does it make any sense that four dif -
ferent agencies might regulate these
activities?
Unfortunately, while radiation is radi-
ation regardless of the source, govern-
ments don’t always seem to recognize
this. So while it might make perfect
sense for all radiation to be regulated
by a single agency, it can also make
perfect sense for one agency to regulate
everything that takes place in a hospi-
tal (be it chemical, medical, or radio-
logical), for another to regulate all haz-
ardous materials in transit across the
highways, and so forth. What seems
logical from our standpoint as radia-
tion safety professionals doesn’t neces-
sarily make sense to a government
agency. But the regulatory patchwork
of NORM and TENORM regulations
makes absolutely no sense – they
might make a small bit of sense in

view of our national history, but from
a scientific perspective it is simply
silly (what’s even a little sillier is that
our Occupational Safety and Health
Agency – OSHA – has radiation dose
limits in its regulations, but those are
rarely even considered since the NRC
has primary authority over radiation in
the workplace).

How to live with the complica-
tions of radiation regulations
The bottom line is that, while radia-
tion is radiation to us, our regulatory
authorities seem committed to making
things a little more complex. Whether
due to the circumstances of national
history, the vagaries of regulatory
agency turf battles, or simple chance
the fact is that the regulation of radia-
tion and radioactive materials is far
more complicated than what we might
think it ought to be. But regardless of
what “ought to be” we have to work in
the world of what is. The regulations
and the regulatory structure might not
make sense as a scientist, but it’s what
we’re stuck with and it’s not likely to
change. On the bright side, the more
complex the regulations (needlessly 
or not), the more we’re needed. So it
might be needless complexity, but it’s
also a form of job security.

Andrew Karam, New York
E-Mail: akaram238@gmail.com ■
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Kennen Sie die Schutzkommission?

Horst Miska, Vorsitzender der Schutzkommission beim BMI
Der Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière hat das Mitglied unseres Redaktionskomitees Horst Miska zum
1.7.2014 als Vorsitzenden der Schutzkommission beim BMI berufen. (www.schutzkommission.de)
Wir freuen uns über diese Ehrung und gratulieren herzlich in vollem Bewusstsein, dass dieser Posten auch viel Arbeit und
Einsatz bedeutet!

Schriftleitung und Redaktionskomitee
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irgendeine Lobby die Hände im Spiel
hatte. Es war eine sehr produktive
Konferenz.“
Auf Sachlichkeit legt Stieghorst Wert.
Er ist weder ein glühender Verfech-
ter der Energiegewinnung durch Atom -
kraft noch ein verbissener Gegner. 
Er wägt lieber ruhig die Argumente
und Fakten ab. Diese Haltung be -
stimmt auch seine Sicht auf die Be -
richterstattung der Medien nach Fuku -
shima.

Von Tschernobyl bis Fukushima
„Zuerst wollte ich mir nur die sozia-
len Medien anschauen, aber ich merkte
schnell, dass konventionelle und neue
Medien heute so stark verknüpft sind,
dass sie sich kaum trennen lassen. In
den letzten anderthalb Dekaden hat
sich die Medienwelt grundlegend ver-
ändert.“ Diese Veränderung schlug
sich auch in der Berichterstattung über
Atomkatastrophen nieder.
„Bei den Unfällen in Three Mile Island
1979 und Tschernobyl 1986 hatten wir
das Problem, dass es kaum vernünftige
Quellen gab. Bei Tschernobyl hatten
wir es sogar mit einer stark kontrollier-
ten Presse zu tun.“ Es sickerte wenig
durch, und es gab kaum Fachjourna-
listen, die sich auf dem Gebiet aus-
kannten. „Wir Wissenschaftler kamen
einfach nicht an belastbare Zahlen
heran.“
Nach Fukushima war die Lage völlig
anders: „Es gab eine Flut von Informa-
tionen, und das in einer riesigen Band-
breite. Man konnte schnell an hervor-

Wie Christian Stieghorst zu
 diesem Thema kam
Christian Stieghorst will auf keinen
Fall hochstapeln. „Ich bin kein Medien -
experte“, meint der Diplomphysiker
gleich zu Beginn des Gesprächs. „Ich
bin zu dem Thema gekommen, weil
wir nach Fukushima unheimlich viele
Presseanfragen bekamen.
„Wir“ – das ist das Institut für Kern-
chemie an der JGU. Nachdem am 
11. März 2011 ein Erdbeben die Nord-
ostküste Japans erschüttert hatte, nach-
dem ein Tsunami das Land verwüstet
und in Fukushima Daiichi eine der 
bisher schwersten nuklearen Katastro-
phen ausgelöst hatte, suchten Medien-
vertreter nach Fachleuten, die diese
Situation einschätzen konnten. Sie fan-
den Dr. Gabriele Hampel. Die da ma -
lige Betriebsleiterin des Forschungs-
reaktors TRIGA am Institut für Kern-
chemie stand in der Folge häufig Rede
und Antwort.

Vom Wert sachlicher Diskus -
sionen
„Ich wollte Frau Hampel einfach ein
bis schen unterstützen“, sagt Stieg-
horst. Also arbeitete sich der Dok-
torand in die verschlungenen Wege 
der Medienwelt ein und kam zu eini-
gen spannenden Ergebnissen, die er 
im Februar auf einer Konferenz der
International Atomic Energy Agency
(IAEA) vortrug.
„Ich war vom Deutsch-Schweizeri-
schen Fachverband für Strahlenschutz
für die Konferenz nominiert. Mehr 
als 200 Fachleute aus 69 Nationen
kamen.“ Sie diskutierten über den
Strahlenschutz nach Fukushima, und
Stieghorst sprach über „Connection
with the public after Fukushima –
social media and conventional media“.
Der Physiker erzählt mit Begeiste-
rung von dem Treffen: „Die Leute
gingen sehr sachlich miteinander um.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass da

Aktuelle Einblicke
Fukushima: Eine Atomkatastrophe und ihr Medienecho –

Geschichte einer Recherche
T e x t  e i n e s  I n t e r v i e w s  d e s  J G U - M a g a z i n s  d e r
J o h a n n e s  G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t  M a i n z  ( J G U )
m i t  C h r i s t i a n  S t i e g h o r s t  v o m  5 . M a i  2 0 1 4

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima war das Echo in den Medien
ungeheuer. Ganz anders als im Fall Tschernobyl gab es eine Flut an Informa-
tionen, Kommentaren und Einschätzungen. Christian Stieghorst vom Institut
für Kernchemie der JGU recherchierte, wie die Berichterstattung zur japani-
schen Atomkatastrophe aussah und was sich in diesem Bereich in den letz-
ten Jahrzehnten verändert hat.

Strahlenschutz_3-2014_58-108:Inhalt  14.08.2014  11:11 Uhr  Seite 66



K U R Z B E I T R Ä G E

ragende Beiträge kommen, die nicht
nur Daten und Fakten brachten, son-
dern sogar fachspezifische Sachver-
halte erläuterten.“

Vom Gebrauch der Einheit
 Millisievert
Stieghorst nennt ein simples Beispiel:
„In Zeiten von Tschernobyl las man
schon mal, dass die Strahlung vor 
Ort so und so viel Millisievert betrug.
Bei solchen Meldungen schütteln die
Fachleute den Kopf, denn das sagt 
gar nichts. Das ist, als würden Sie
erzählen: Ich fahre mit dem Auto drei
Kilometer schnell. Es fehlt einfach eine
Größe: Drei Kilometer in welcher Zeit?
Meinen Sie Kilometer pro Stunde? Ge -
nauso ist das mit der Einheit Milli -
sievert. Sie brauchen eine Zeitangabe,
sonst bedeutet das nichts.“
Nach Fukushima war all das vorhan-
den – und mehr: „Wenn etwa in Spie-
gel Online ein Detail falsch dargestellt
war, wurde das sehr schnell von Lesern
korrigiert. Denn in Zeiten des Inter-
nets können alle mitdiskutieren und
auf einen Fehler hinweisen.“
Natürlich gab es auch Beiträge, die 
von Sachkenntnis gänzlich unbeleckt
waren, und emotionale Kommentare,
die es Jahrzehnte zuvor so kaum gab,
spielten plötzlich eine große Rolle.
„Jeder kann zum Beispiel einen Blog
im Netz einrichten. Die Stimmung
kocht auch schnell hoch, und schon
haben Sie einen Shitstorm.“

Vom Mangel an Fachjournalisten
Eins allerdings ist nach Stieghorsts
Beobachtungen geblieben: „Es fehlt an
Fachjournalisten.“ Schon zu Tscher-
nobyls Zeiten habe es eine sprach-
liche Kluft zwischen Experten und
mäßig informierten Journalisten gege-
ben, denen schlicht Übersetzungsfeh-
ler passierten, die Sachverhalte nicht
nur vereinfachten, sondern verstüm-
melt oder verzerrt darstellten. Die
Me dien kolportierten unter anderem
fröhlich die Strahlenbelastung in Mil -
lisievert – ohne die von den Wissen-
schaftlern dazu gelieferten Zeitanga-
ben. Die Journalisten kannten sich zu
wenig aus.
„Heute hat sich das Problem verlagert,
ist aber im Prinzip gleich geblie-
ben: Bei der Flut von Beiträgen und
Informationen wären Fachjournalisten
wichtig, die für uns die Informatio-
nen filtern und aufbereiten. Aber bei
vielen Zeitungen sagt man sich: Es
steht doch sowieso alles im Internet,
das müssen wir doch nur abschreiben,
da brauchen wir keine Fachjournalis-
ten mehr.“
Stieghorst ist weit davon entfernt, die
Entwicklung der Medien in den letzten
Jahrzehnten pauschal zu verurteilen.
Er sieht durchaus die Vorteile. Er singt
aber auch keine Lobeshymnen auf sie.
Er hält es wie mit der Atomkraft: Er
nimmt sich erst mal zurück und wägt
nüchtern ab. Einen Nutzen allerdings
hat er selbst auf jeden Fall aus der digi-

talen Revolution gezogen: „Ohne das
Internet hätte ich zu diesem Thema
gar nicht so schnell so viel recherchie-
ren können. Ich habe das ja neben mei-
ner eigentlichen Arbeit getan.“

Vom Nutzen der Kerntechnik
Am Institut für Kernchemie beschäf-
tigt sich der Doktorand vor allem mit
zwei Fachgebieten: Mit der Neutro-
nenaktivierungsanalyse untersuchen
Stieghorst und seine Kollegen Silizium
darauf, ob es für Solarzellen taugt. 
Reines Silizium ist teuer, deswegen
wollen sie wissen, welche Verunreini-
gungen der Stoff enthalten darf, damit
er noch effektiv für die Fotovoltaik
genutzt werden kann. Das kann Kos-
ten sparen. Stieghorsts zweites Ge-
biet ist die Archäometrie. „Mit die-
ser Methode kann ich archäologische
Fragestellungen beantworten.“ Kleinste
Proben geben Auskunft, woher etwa
ein antiker Mühlstein oder eine alte
Glasperle stammt.
„Ohne die Kerntechnik wäre so etwas
nicht möglich“, sagt Stieghorst. Hier
steht er ganz hinter ihrer Nutzung.
Aber er bleibt auch nachdenklich:
„Dieses Bild des explodierenden Reak-
torgebäudes von Fukushima hatten wir
alle vor Augen. Das konnten wir alle
im Fernsehen sehen. Wir waren prak-
tisch live dabei.“ So etwas lässt nie-
manden unberührt – besonders die
Fach leute nicht.

JGU-Magazin ■
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Redaktionskomitee und Schriftleitung teilen mit

Kommende Schwerpunktthemen
Heft 4/2014 Strahlenschutz und Ethik
Heft 1/2015 „Die neueste Fukushima-Welle“: Umwelt, Bevölkerung, Rechtfertigung der Maßnahmen, Öffentlichkeit
Heft 2/2015 Zwischenlager – Dauerlager – Endlager
Heft 3/2015 Monte-Carlo-Rechnungen für den Strahlenschutz: Praktische Anwendungen

Änderungen zugunsten besonders aktueller Themen vorbehalten.
Juli 2014
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der beiden Gamma-Quanten (und nur
diese) relativ untergrundfrei zu regis-
trieren und daraus die Aktivitätsver-
teilung des betreffenden PET-Nuklids
im menschlichen Körper darzustellen.
Positronenstrahler werden in Zyklo-
trons mit Protonen (z. B. E = 25 MeV),
manchmal auch mit Deuteronen (z. B.
E = 12,5 MeV) erzeugt. Die Abschir-
mungsberechnungen bei PET-Zyklo-
trons erfolgen nach den Normen DIN
6871-1 und -2 [1], die in [2] näher er -
läutert sind. Eine umfassende Be -
schrei bung der physikalischen Grund-
lagen von Abschirmungsberechnun-
gen im Zusammenhang mit an Be -
schleunigern erzeugten Neutronen fin-
det man in [3].
Probleme in der Tele-Strahlen -
therapie
Unabhängig von der genutzten Strah-
lenart ist es das Problem in der Tele-
Strahlentherapie, dass aufgrund der ver -
gleichsweise ungünstigen Tiefendosis-
verläufe von Elektronen und Brems-
strahlung gesundes Gewebe vor und
hinter dem zu bestrahlenden Objekt
mit einer relativ hohen Dosis expo-
niert wird. Moderne Bestrahlungstech -
niken mit Elektronenlinearbeschleu-
nigern haben aber inzwischen in die-
ser Hinsicht für eine extreme Opti -
mierung der Dosisapplikation gesorgt.

Dagegen weist der Tie-
fendosisverlauf schneller
Protonen (im Bereich um
200 MeV) in einer von der
Protonenenergie abhängi-
gen (und über sie auch
einstellbaren) Gewebetiefe
ein deutliches Maximum

auf („Braggpeak“), was gleichzeitig 
die Reichweite der Protonen charak -
terisiert. Die, mathematisch gesehen,
exponentiell mit fallender Protonen-
energie zunehmende Energieübertra-

Grundlagen
Protonen gehören, wie Neutronen und
Pionen, zur Familie der Hadronen. 
Pionen unterliegen der starken Kraft, 
d. h., sie induzieren bei ihrer Wech-
selwirkung mit Atomkernen die dafür
typischen Kernreaktionen, die zur
Emission bestimmter Sekundärteil-
chen, wie Neutronen, führen, die bei
der Abschirmung von Protonenbe-

schleunigern eine ent-
scheidende Rolle spie-
len. Die Energien von
Protonen in medizinisch
genutzten Beschleuni-
gern zur Strahlenthe-
rapie (einige 100 MeV, 
z. B. 230 MeV) sind so
hoch, dass relativistische

Effekte berücksichtigt werden müssen.
Die Ruhemasse eines Protons M be -
trägt 938 MeV. Bei Beschleunigung
eines Protons auf die Energie E (MeV)
erhöht sich dessen Masse auf den 
Wert M (1 + E/M), also z. B. für E = 
230 MeV um 25%.

Fast alle medizinisch genutzten Proto-
nenbeschleuniger zur Erzeugung von
PET-Nukliden oder zur Nutzung in der
Strahlentherapie arbeiten heutzutage
nach dem Zyklotronprinzip. Selten
werden auch Synchrotrons genutzt.

Medizinische Nutzung schneller
Protonen
In der Positronen-Emissions-Tomogra-
fie (PET) werden Positronen(�+)-emit-
tierende Radionuklide mit aus Grün-
den des Patientenschutzes möglichst
geringen Halbwertszeiten
appliziert (wesentlich ist
das Nuklid 18F). Die im
Patienten kurzfristig ein-
setzende Umwandlung
von Positronen-Elektro-
nen-Paaren in 2 gleichzei-
tig entstehende und unter
180° den Reaktionsraum verlassende
Gamma-Quanten mit je einer Energie
von 0,51 MeV erlaubt es, mittels eines
um den Patienten rotierenden Detek-
torsystems die koinzidenten Signale

Abschirmung von medizinisch genutzten Protonenbeschleunigern
S t a n d  d e r  N o r m u n g  u n d  B e r e c h n u n g  
d e r  A b s c h i r m u n g

In verschiedenen Normen des Normenausschusses Radiologie (NAR) wird
beschrieben, wie man die Berechnung der Abschirmung von medizinisch
genutzten Protonenbeschleunigern (wesentlich: Zyklotron), die sowohl für
die Produktion von PET-Nukliden als auch in der Strahlentherapie eingesetzt
werden, durchführen kann. Als dominierende und alle Abschirmmaßnahmen
bestimmende Strahlenart sind die über protoneninduzierte Kernreaktionen
entstehenden schnellen Neutronen anzusprechen. Die Berechnung der ent-
sprechenden Abschirmungen nach dem Normenwerk des NAR soll hier schritt-
weise dargestellt werden. Eine ausreichende Abschirmung gegen Neutronen
ist auch ausreichend für die gleichzeitig entstehende Gammastrahlung.

Neutronen
spielen

entscheidende
Rolle

Ungünstige
Tiefendosis-

verläufe
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gung auf die absorbierende Materie
führt dazu, dass schnelle Protonen erst
am Ende ihrer Wegstrecke nahezu ihre
gesamte Energie abgeben. Vor und hin-
ter dem Braggpeak ist also die Dosis

sehr gering und man hat
einen für strahlenthera-
peutische Verhältnisse
idealen Tiefendosisver-
lauf. Die Reichweite R
(cm) schneller Protonen
mit der Energie E (MeV)

lässt sich für Gewebe folgendermaßen
abschätzen (� = 0,0063 für Gewebe):

R = � · E1,6 (1)

Berechnung von Neutronen -
abschirmungen
Die nun folgende Beschreibung der ein-
zelnen Schritte bei der Berechnung von
Neutronenabschirmungen an strah-
lentherapeutisch genutzten Protonen-
beschleunigern entspricht dem Aufbau
der jetzt als Entwurf vorliegenden
neuen Norm DIN 6875-20 [4].
Zahl der pro Proton emittierten
 Neutronen und deren Winkel -
verteilung
Bei Protonenenergien < 1 GeV verlieren
die schnellen Protonen ihre Energie
durch Ionisation der Targetmaterie
und, bevorzugt in Materialien mit

mittleren und hohen
Ordnungszahlen, durch
Induktion von Kern -
reaktionen. Die durch
Letztere pro Proton mit
der Energie E (MeV) er -
zeugte Zahl der Neutro-
nen Q genügt z. B. für

Beton, Kupfer, Eisen folgender Glei-
chung (exp = e-Funktion):

Q = 0,077 · E0,63 · 
[1 – exp(–5,7 · 10–5 · E1,6)] (2)

Beispiele
E = 100 MeV R = 10 cm bzw.

E = 200 MeV R = 30 cm

Die Emission dieser Neutronen ist
nicht isotrop in Bezug auf die Richtung
des Protonenstrahls. Dies muss bei
Abschirmungsberechnungen berück-
sichtigt werden. Die Neutronenfluenz
� (�) (Zahl der Neutronen pro m2 in 
1 m Entfernung vom Target) hat pro
Proton und für die Protonenenergie E
(MeV) in Abhängigkeit vom Emis sions -
winkel � (Grad) folgende Form:

� (�) = 5.000 [1 – exp(–5,7 · 10–5 · 
E1,6)]/(� + 1.265/�E)2 (3)

Quellterm für Neutronen
Als Quellterm bezeichnet man für 
eine bestimmte Strahlenart eine Äqui-
valentdosis oder -dosisleistung, in der
noch abzuschirmenden, also unge-
schwächten Nutzstrahlung, meistens
bezogen auf eine Entfernung 1 m von
der Quelle. Der Quellterm wird dann
zum Bestandteil einer Exponentialglei-
chung, die man als Schwächungsge-
setz bezeichnet. Zur Aufstellung eines
Quellterms, hier für Neutronen, muss
die Neutronenfluenz � in der Einheit
einer Äquivalentdosis dargestellt wer-
den. Mithilfe des Konversionsfaktors C
kann man die Neutronenfluenz � in
die Äquivalentdosis H umrechnen.
Für schnelle Neutronen (1–50 MeV) ist
C energieunabhängig und beträgt:

C = 40 · 10–15 Sv pro Neutron/m2

bezogen auf 1 cm Gewebetiefe (4)

Beispiel
E = 200 MeV

Q = 0,5 Neutronen pro Proton

Beispiele
E = 200 MeV

� = 0 Grad und � = 90 Grad
� (0) = 0,15 Neutronen pro m2 in 

1 m Entfernung pro Proton
� (90) = 0,04 Neutronen pro m2 in 

1 m Entfernung pro Proton

Ein für die Praxis „brauchbarer“ Quell-
term (Äquivalentdosisleistung H0 in
Sv/h in 1 m vom Target) für schnelle
Neutronen, der zusätzlich mit I0 die
Zahl der Protonen pro s enthält (die
leicht aus der Protonenstromstärke 
zu errechnen ist: 1 ∝A Protonenstrom-
stärke � 6,25 · 1012 Protonen/s), ent-
steht für ein dickes Target aus dem Pro-
dukt von � (�) [Gl. (3)], C [Gl. (4)] und I0:

H0 = 2 · 10–10 · I0 · [1 – exp(–5,7 ·
10–5 · E1,6)]/(� + 1.265/�E)2 (5)

Zehntelwertdicken für Neutronen
Bei der Wechselwirkung schneller Pro-
tonen (< 1 GeV) mit Target-Kernen ent-
stehen Neutronen, die 2 unterschied -
liche Energieverteilungen aufweisen:

Neutronen, die aus dem hochange-
regten Compound-Kern „verdamp-
fen“ mit Energien unterhalb von
etwa 8 MeV;
Neutronen, die als direkte Produkte
der intranuklearen Kaskade ent-
stehen („Kaskadenneutronen“) mit
Energien, die von der
primären Protonen-
energie abhängen und
deutlich höher sind
als diejenigen der Ver-
dampfungsneutronen
(< 120 MeV).

Insofern ist zu erwarten,
dass die Zehntelwert -
dicken (ZWD) zur Ab schir mung dieser
Neutronen größer sind als diejenigen
für Neutronen, die bei Elektronen-
be schleunigern durch den Kernfoto -
effekt entstehen (siehe DIN 6847-2 [5]:
z. B. ZWD = 25 cm für Beton). Die
ZWD (cm) für protoneninduzierte Neu -
tronen genügt folgender Beziehung:

ZWD = ZWD0 · (1 – 0,8 · 
exp(–� · E · 0,001) · f(�) (6)

•

•

Beispiel
E = 220 MeV � = 0 Grad

I0 = 1,6 nA H0 = 0,27 Sv/h in 1 m
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Neue Norm
DIN 6875-20

Induktion
von Kern-
reaktionen

Neutronen-
fluenz als

Äquivalent-
dosis
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Darin bedeuten:
ZWD0 = Zehntelwertdicke für Proto-

nenenergien um 1 GeV (cm)
(siehe Tab. 1),

E = Protonenenergie (MeV),
� = Konstante, die in der Litera -

tur (z. B. [3]) mit 3 bis 5 an -
gegeben wird (messtechnisch
gewonnene Ergebnisse deuten
auf � = 4 hin; dieser Wert wird
hier auch weiter benutzt),

f(�) = Winkelkorrekturterm (= 0,35
bis 1,0; siehe [4]).

Abschirmungsberechnung für
direkte Neutronen
Zur weiteren Berechnung von Abschir-
mungen in der Umgebung von Proto-
nenbeschleunigern mit schnellen Neu-
tronen als entscheidende Strahlungs-
komponente kann der Formalismus
der DIN 6847-2 [5] benutzt werden.
Für direkte (nicht gestreute) Neutro-
nen ergibt sich für die Abschirmdicke s 
(in cm) folgende Gleichung:

s = ZWD · {3 + log[(BZ · H0 · 
U · T)/(a1,5 · HG]}cos� (7)

Darin bedeuten neben der Abschirm -
dicke s:
BZ = Bemessungszeitspanne (h/a), z. B.

2.000 h/a für Betriebspersonal,
H0 = Äquivalentdosisleistung in 1 m

vom Target (Sv/h),
U = Richtungsfaktor (wird bei Proto-

nenmaschinen meistens gleich 1
sein),

T = Aufenthaltsfaktor,
a = Abstand des schützenden Punk-

tes von der Quelle (m),
HG = Grenzwert (mSv/a),
� = Einfallwinkel zur Flächennorma-

len der Abschirmwand (� 	 60°).

Transmission von Neutronen
über eine Wanddurchführung
Angenommen wird ein Protonenstrahl,
der parallel zu einer Abschirmungs-
wand verläuft, in der sich eine Durch-
führung befindet. Der Protonenstrahl
erreicht ein Target und erzeugt dort
Neutronen. Diese Neutronen treffen in
Bezug zur Richtung des Protonen-
strahls unter einem bestimmten Win-
kel � auf die innere (die protonen-
strahlzugewandte) Öffnung der Durch-
führung. Genauer gesagt, wird der Win-
kel � gebildet zwischen der Protonen-
strahlrichtung und einer Geraden, die
den Target-Ort mit der ihm zugewand-
ten Wandkante der inneren Öffnung
verbindet.
Es stellt sich die Frage, wie weit die an
der inneren Öffnung der Wanddurch-

Beispiel
Normalbeton NB, E = 220 MeV, 
BZ = 8.760 h/a (Einzelpersonen
der Bevölkerung), I0 = 1,6 nA, 
� = 0 Grad, H0 = 0,27 Sv/h, 
U = 1, T = 0,1, a = 10 m,
HG = 1 mSv/a, � = 0°, 
ZWD = 108 cm NB, s = 418 cm NB

führung vorhandene (ungeschwächte)
Neutronendosisleistung durch Streu -
effekte in der Wanddurchführung redu-
ziert wird, d. h. welche Neutronen-
dosisleistung an der äußeren Öffnung
der Wanddurchführung noch vorhan-
den ist. Überlegungen dieser Art bil-
den die Grundlage für Labyrinthbe-
rechnungen.
Gesucht wird der sogenannte Trans-
missionsgrad TGW für eine Wand-
durchführung. Dieser bildet das Ver-
hältnis aus der Dosisleistung der durch
Streuung geschwächten Neutronen zu
der Dosisleistung der
ungeschwächten Neu-
tronen. Der Transmis-
sionsgrad ist der rezi-
proke Wert des Schwä-
chungsgrades. Er nimmt
den Wert 1 an, wenn
keine Schwächung er -
zielt wird, und wird umso kleiner, je
effektiver die Schwächung ausfällt.
Zum Beispiel führt TGW = 0,1 zu einer
Schwächung, die einer ZWD ent-
spricht.
Gegeben ist eine Abschirmungswand
der Dicke D (m), in der sich eine
Durchführung mit der Querschnitts-
fläche A (m2) befindet. Die Neutronen-
quelle (das Target) ist im oben genann-
ten Sinne räumlich so angeordnet, dass
der besagte Winkel � (Grad) entsteht.
Dann genügt der Transmissionsgrad
TGW der folgenden, aus experimentell
gewonnenen Literaturangaben [3] ent-
wickelten Zahlenwertgleichung:

TGW = 10[�/65 – �(D/�A)] (8)

Beispiel
D = 2 m, A = 0,4 m2, � = 45 Grad,
TGW = 0,084, d. h., die an der inne-
ren Öffnung der Wanddurchfüh-
rung vorhandene Neutronendosis-
leistung (100%) ist an der äußeren
Öffnung der Wanddurchführung
auf 8,4%, fast einer ZWD entspre-
chend, geschwächt.
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Grafit 2,0 100

Wasser 1,0 195

Normalbeton 2,35 99

Erde 1,8 128

Barytbeton 3,2 80

Eisen 7,4 41

Blei 11,3 39

Tab. 1: Zehntelwertdicke für Protonenenergien um 1 GeV

Beispiel: Normalbeton, E = 200 MeV, f(�) = 1, ZWD = 63 cm

Grundlage für
Labyrinth-

berechnungen
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Achtung: Die Gl. (8) gilt nur für Win-
kel � von etwa 	 65 Grad. Für grö-
ßere Winkel findet bei einfachen
Wanddurchführungen keine Schwä-
chung statt, da dann die Durchführung
von Neutronen ohne intensitätsschwä -
chende Streuung (sozusagen direkt)
passiert werden kann. In diesem Fall
wird man dosisleistungsreduzierende
Streueffekte nur durch den Aufbau
eines Labyrinths erzielen können.
Bautechnische Lösungen
So sind folgende bautechnische Lösun-
gen, die auf der physikalischen Basis
der Neutronenstreuung beruhen, im
Zusammenhang mit Wanddurchfüh-
rungen in Abschirmungen von Proto-
nenmaschinen grundsätzlich mög-
lich:

Erzeugung der Neutronenstreuung
nur in der Wanddurchführung selbst:
sinnvoll bei Wänden großer Dicken
und bei Öffnungen kleiner Breiten
sowie bei Winkeln � außerhalb des
Bereiches von > 65 Grad
Vorteil: Vermeidung platzerfordern-
der Labyrinthe
Nachteil: relativ hohe Transmis -
sionsgrade und daher aufwendige
Ab schirmtore
Erzeugung der Neutronenstreuung
in Labyrinthen: sinnvoll bei Wän-
den geringer Dicken und bei Öff-
nungen großer Breiten sowie bei
Winkeln � > 65 Grad, also z. B. um
90 Grad
Vorteil: relativ niedrige Transmis -
sionsgrade und daher wenig aufwen-
dige Abschirmtore
Nachteil: platzerforderndes Bau-
werk

Manchmal werden auch beide bautech -
nischen Lösungen kombiniert. Das
muss im jeweils vorliegenden Einzel-
fall entschieden werden.

Labyrinth
Ein Labyrinth beginnt im Inneren
eines Bestrahlungsraumes mit einer
Wanddurchführung, die eine Quer-
schnittsfläche A (m2) aufweist. Dort
hat die Neutronendosisleistung den

•

•

Wert HA in 1 m Entfernung vom Tar-
get. Die Durchführung setzt sich – in
der Regel mit demselben Querschnitt
und tunnelförmig abgeschirmt – hinter
der Abschirmwand mit einer bestimm-
ten Länge L1 (m) fort, knickt dann
rechtwinklig ab, sodass eine weitere
gerade Tunnelstrecke der Länge L2 (m)
entsteht, ggf. usw. Bei Labyrinthen mit
der Konfiguration � = 90 Grad kann 
aus schon genanntem Grund in der ers-
ten Strecke L1 nicht mit einer merk -
lichen Reduzierung der Neutronen-
dosisleistung durch Streueffekte ge -
rechnet werden. Am Ende eines Laby -
rinths mit n Teilstrecken und einer
Querschnittsfläche A (m2) beträgt die
Neutronenortsdosisleistung:

HB = HA · T(n, A)/
[L1

2(L2 · L3 · … Ln)3] (9)

T(n, A) = (S · A3/2)n–1 = spezifischer
Transmissionsgrad für ein 
n-fach Labyrinth mit der
Konfiguration � = 90°

S = Neutronenstreukoeffizient;
nach [4]: S = 0,7

Der Quotient HB/HA ist der Transmis-
sionsgrad TGL des Labyrinths.

Klaus Ewen
E-Mail: profewen@t-online.de ❏
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Beispiel
H = 10 Sv/h in 1 m, � = 90 Grad,
n = 2, A = 4 m2, L1 = L2 = 3 m,
T(n,A) = 5,6, HB = 0,23 Sv/h, 
TGL = 0,023
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Ein interessanter Beitrag in Health Physics News, Juli 2014

To LNT or Not to LNT, is That the Question?
In der letzten Ausgabe der HP News findet sich ein beachtenswert kritischer
Beitrag zur LNT-Diskussion von Ted Lazo mit dem Tenor: „LNT is not a 
question of science, it´s a question of prudence.“ Gut, ich gebe zu, diese
Erkenntnis ist generell nicht neu, das hat schon vor mehr als 50 Jahren 
Lauriston Taylor gesagt. Aber sie sollte eben immer wieder auf konkrete Fra-
gen des Strahlenschutzes angewandt werden, siehe auch Joachim Breckow,
„… eine Sache von tiefer Weisheit“, StrahlenschutzPRAXIS Heft 4/2013, 
S. 103.
Interessierte Leser können gerne eine Kopie des Beitrags bei mir anfordern.

Rupprecht Maushart
E-Mail: rupprecht@maushart.com
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wird dabei im Uhrengehäuse bezie-
hungsweise im Uhrglas vollständig
absorbiert. Tritium kann als Gas aller-
dings durch den Uhrenboden, der bei
diesen Uhren früher oft aus Kunststoff
hergestellt wurde, diffundieren und
über die Haut in den Körper des Trä-
gers gelangen. Diese Uhren mit Tri-
tium-haltigen Leuchtfarben weisen 
im Mittel eine Aktivität von 0,2–0,3
GBq auf. Die dadurch verursachte
effektive Dosis beträgt weniger als 
20 µSv pro Jahr, was etwa einem 
Hundertstel der natürlichen Strah-
lenbelastung, die in Deutschland im
Durchschnitt etwa 2 mSv beträgt, ent-
spricht (Abb. 3).
Tritium-Gaslichtquellen
Seit einigen Jahren verwendet man 
in Uhren Tritium-Gaslichtquellen.
Das sind kleine, mit Tritium-Gas ge-
füllte Glasröhrchen (englisch GTLS =
„Gaseous Tritium Light Sources“ oder
Betalights), deren Innenseite mit einer
speziellen phosphoreszierenden Farbe
beschichtet ist, die von der Beta-Strah-
lung des Tritiums zum ständigen
Leuchten angeregt wird. Die Glasröhr-
chen können mit nur 0,5 mm Durch-
messer und 1,3 mm Länge hergestellt

„Leuchtfarbe“ vom Flohmarkt
Auf dem Flohmarkt sah ich vor eini-
gen Jahren einen Stand mit alten
Uhren. Im Angebot war auch ein Teil
einer Uhrmacherwerkstatt. Dabei ein
Kasten mit diversen Zeigern, Ziffer-
blättern und Zahnrädern. Ein kleines
Fläschchen erregte meine Aufmerk-
samkeit: „Leuchtfarbe“ erklärte die
stolze Nochbesitzerin. Da ich ohne
Geld losgegangen war (so etwas Dum-
mes aber auch), konnte ich die Teile
 leider nicht kaufen. Trotzdem würde
mich auch jetzt noch interessieren,
was das Fläschchen enthielt und ob es
wohl gefährlich war.

Aus der Geschichte der selbst-
leuchtenden Uhren
226Ra-haltige Leuchtfarben
Den meisten Lesern dürfte das schreck-
liche Schicksal der „Ziffernblattmale-
rinnen“ bekannt sein, die 226Ra-hal-
tige Leuchtfarben verarbeitet und da -
bei inkorporiert haben. Immerhin bis
in die 1960er-Jahre wurde dieser Stoff
eingesetzt. Ältere selbstleuchtende
Uhren und Flugzeug- oder U-Boot-In -

strumente enthalten also Radium. Bis
in die 1970er-Jahre wurden diese Ins -
tru mente bei der Bundeswehr ge war -
tet. Dabei wurde abblätternde Radium-
Farbe per Hand abgeschliffen und neu
lackiert. Inkorporation eingeschlossen.
Das Problem war hier also der War-
tungsfall.
Für die Träger der Uhren oder die Nut-
zer der Messinstrumente mit radioak-
tiver Leuchtfarbe hatte dies eine effek-
tive Dosis von etwa 10 µSv pro Jahr 
zur Folge. Allerdings kam es in dem
Hautbereich, über dem die Uhren ge -
tragen wurden, zu einer höheren Haut-
dosis (Abb. 1).
Tritium(3H)-haltige Leuchtfarben
Bis Mitte der 1990er-Jahre wurden
Zinksulfid-haltige Farben verwendet,
die mit Tritium (3H), einem radioakti-
ven Isotop des Wasserstoffs, angerei-
chert waren (Abb. 2).
Tritium ist ein Beta-Strahler mit einer
geringen Energie von bis zu 19 keV 
und einer Halbwertszeit von 12,3 Jah-
ren. Die verwendete Farbe wird durch
die Beta-Strahlung des Tritiums zum
Leuchten angeregt. Die Beta-Strahlung

Wie gefährlich sind Uhren mit radioaktiven Leuchtquellen?
F r a g e n  u n d  A n t w o r t e n

Immer wieder gibt es in Strahlenschutzkursen und bei Gesprächen mit
„Laien“ Fragen, die durchaus zum Nachdenken geeignet sind und vielleicht
auch kontrovers diskutiert werden können. So etwas findet man in anderen
Gremien und auch bei uns unter dem Begriff FAQ, also als Frequently Asked
Questions. Ich möchte einige der an mich herangetragenen Fragen an die-
ser Stelle mit meinen beschränkten Kenntnissen und unter Zuhilfenahme
üblicher Quellen (Wikipedia, BfS, Herstellerangaben) beantworten, wohl
wissend, dass diese Antworten nicht vollständig sind. Deshalb möchte ich
den geneigten und fachkundigen Leser um seine Hilfe und gegebenenfalls
Stellungnahme bitten. Leserbriefe oder -Mails sind mir gleich willkommen.

Abb. 1: Eine alte Radium-Uhr aus
 Bundeswehrbeständen. Man bemerke 
das Strahlenschutz-Flügelrad.
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werden. Es gibt sie in verschiedenen
Farben, wobei Grün die hellste und
vom menschlichen Auge am besten er -
kennbare Farbe ist. Das Wandmaterial
der Röhrchen ist wesentlich undurch-
lässiger für Tritium als das frühere
Kunststoffgehäuse. Bei Annahme der
Zerstörung einer Uhr mit circa 1 GBq,

bei der alle Tritium-Quellen zerbre-
chen, würde die Inhalation des Tri -
tiums eine Dosis von etwa 20 µSv er -
geben. 
Bei der bestimmungsgemäßen Benut-
zung von Uhren mit GTLS ist eine
Zerstörung der mit Tritium-Gas ge-
füllten Glasröhrchen jedoch praktisch
ausgeschlossen, sodass die individu-
elle Effektivdosis im Normalfall deut-
lich weniger als 0,1 µSv pro Jahr be -
trägt.

Rechtfertigung
Ein wesentlicher Strahlenschutzgrund-
satz ist die Rechtfertigung. Abzuwägen
ist der Nutzen gegenüber dem mög -
lichen Schaden. Es gibt ja zu den radio-
aktiven Substanzen Alternativen. Gute
fluoreszierende Markierungen leuch-
ten ohne Weiteres mehrere Stunden,
ohne eine Dosis zu verursachen. Ande-
rerseits leuchten Betalights viele Jahre,
und die Dosis bei bestimmungsge -

mäßen Gebrauch ist sehr klein, wenn
nicht sogar vernachlässigbar. Das Ein-
satzgebiet bestimmt also die Recht -
mäßigkeit.

Mein Fazit
Gehe niemals ohne Geld und einen
Geigerzähler auf einen Flohmarkt.
Sollte ich nochmals in eine Situation
wie oben geschildert geraten, würde
ich zumindest erkennen, ob es eine
radioaktive Leuchtfarbe ist. Und dann?
So ein „Fläschchen“ 226Ra ist heute
nicht mehr genehmigungsfähig. Man
müsste der Besitzerin wohl zur Ent -
sorgung und Dekontamination raten.
(Frage: Woran ist der ehemalige Besit-
zer gestorben?) Hoffentlich folgt sie
dann dem Rat und hält ihn nicht für
einen Trick, um billig an „das Zeug“
zu kommen.

Karl-Ludwig Stange
E-Mail: stange.karl-ludwig@

t-online.de ■
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Abb. 2: Die 3 Isotope des Wasserstoffs

Abb. 3: Tritium in der Nuklidkarte

UNSCEAR 2013, Report to the General Assembly – Annex A

Größe und Auswirkungen der Strahlenexposition
durch den Nuklearunfall nach dem großen Erdbeben

und dem Tsunami 2011 in Ostjapan 
Inhalt
1. Der Unfall und die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt
2. Dosisabschätzung

(a) Personen aus der Bevölkerung
(b) Arbeiter im KKW Fukushima Daiichi, Notfallpersonal, kommunale und freiwillige Helfer

3. Gesundheitliche Auswirkungen
4. Strahlenexposition und Auswirkungen auf nicht menschliche Lebewesen
(www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf)

Anmerkung der Schriftleitung: Wolfgang Krüger, Berlin (E-Mail: fwkrueger@t-online.de), hat die Schriftleitung auf den
Report hingewiesen und auch dankenswerterweise eine vollständige deutsche Übersetzung des gesamten Reports erstellt,
der auch die hier in Deutsch angeführten Textteile entnommen sind.
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Besonders wichtig: Treffen der Young
Professionals in der IRPA-Familie zu -
erst in lockerer Atmosphäre und dann
beim Wettbewerb um den Nachwuchs-
preis. Franz Anton Rößler vertritt als
Maushart-Preisträger 2013 den FS.
Eine internationale Jury unter Leitung
von Alfred Hefner zeichnet die 3 Bes-
ten später aus.

Noch vor dem Start: Eine Vernissage
präsentierte faszinierende Quilts zum
Thema „Strahlung“. Die Ausstellung,
organisiert von Angelika Henrichs,
zeigte während der Tagung 80 Werke
von Teilnehmerinnen aus 11 Ländern.
Die Werke schlagen eine Brücke zwi-
schen Wissenschaft und Kunst.

Der 1. Tag: Die Teilnehmer werden ein-
gestimmt durch den Kongresspräsiden-
ten Klaus Henrichs, die IRPA-Präsiden-
tin Renate Czarwinski, 3 Grund satz -
vor träge zu Ethik und Kultur des Strah -
len schutzes und einige Alphornbläser.

Radiation Protection Culture – A Global Challenge
V o r a b b e r i c h t  i n  F o t o i m p r e s s i o n e n :  
4 . E u r o p ä i s c h e r  I R P A - K o n g r e s s  v o m  
2 3 .  b i s  2 7. J u n i  2 0 1 4  i n  G e n f

Als ersten Beweis für die erfolgreiche Organisation durch den Fachverband
für Strahlenschutz unter dem Kongresspräsidenten Klaus Henrichs zeigen
wir in diesem Heft eine kleine Fotoreportage. Die ausführlichen Berichte
über den Verlauf und den Inhalt sowie die Ergebnisse des Kongresses
erscheinen in Heft 4/2014 der SSP.
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Der Fachverband und seine Mitglieder
waren auf allen Ebenen des Kongresses
aktiv: als Tagungspräsident, Organi-
sationskomiteevorsitzender, in der
Jury beim Nachwuchswettbewerb, in
Sitzungsleitungen, mit Vorträgen und
Posterpräsentationen und an einem
Infostand über den FS. 

Die IRPA-Präsidentin unterstrich den
Wert der internationalen Zusammen-
arbeit. Der IRPA-Kongress sei Forum
für wissenschaftliche und persönliche
Kontakte. 
Die assoziierten IRPA-Gesellschaften
profitierten ebenso wie die einzelnen
Kongressteilnehmer durch die Teil-
nahme.

Geschafft: Bei der Closing Session
konnten alle stolz sein auf diesen ge -
lungenen Kon gress. 
Die Leser der SSP dürfen sich auf aus-
führliche Berichte im nächsten Heft
freuen.
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Bärbl Maushart, Straubenhardt
Sven Nagels, Köln (Fotos 2 und 3 

in dieser Spalte) ❏

Ein letzter Höhepunkt: die Auszeich-
nung der 3 Besten von 12 Beteilig-
ten durch die Jury beim Wettbewerb
der europäischen Nachwuchskräfte im
Strahlenschutz, der von Alfred Hefner
geleitet wurde.Unbedingt gehören sowohl die Pausen -

gespräche als auch der gesellige Abend
zu einem erfolgreichen Kongress.
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Themenblock 1
„Abfallmanagement“
Nach der Begrüßung und Einführung
durch den erfahrenen Moderator der
Veranstaltung Josef Schober von der
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
wurde der erste Themenblock „Abfall-
management“ durch einen Blick in das
Nachbarland Niederlande eröffnet.
Marcel Berntsen von COBRA NV, 
Niederlande zeigte in seinem Vortrag
unter dem Titel „Radioactive Waste
Management, the Dutch Approach“, 
wie man in den Nieder landen mit 
radioaktiven Reststoffen umgeht. Die
deutschen Experten hatten daraufhin
den Eindruck, dass in den Nieder-
landen dieses Problem von Exper-
ten be handelt wird und die Politik 
nicht ständig neue Randbedingungen
schafft.
Gleich der nächste Vortrag zeigte, wie
in Deutschland die Endlagersuche wie-
der von vorne losgeht. Astrid Göbel,
die Dr. Jörg Tietze vom Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS) vertrat, referierte
souverän über die neuen gesetzlichen
Vorgaben und die daraus resultie-
 lagerung wärmeerzeugender radioak-
tiver Abfälle in Deutschland“. Es wird

9. Expertentreffen Strahlenschutz
B e r i c h t  v o m  E x p e r t e n t r e f f e n  d e s  T Ü V  S Ü D
v o m  1 2 .  b i s 1 4 .  M ä r z  2 0 1 4  

Wie alle 2 Jahre war auch dieses Expertentreffen mit 130 Teilnehmern im
Schloss Hohenkammer bei Freising/Bayern ausgebucht. Bei strahlendem
Frühlingswetter trafen sich Fachleute des Strahlenschutzes aus Industrie
sowie von Behörden, Betreibern und Gutachtern, um Neues zu erfahren,
aber auch, um mit Fachkolleginnen und -kollegen Kontakte zu knüpfen und
Erfahrungen auszutauschen. Der Strahlenschutz hat auch nach dem bereits
vor 3 Jahren beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland
seine Aufgaben. Trotzdem war auch ein wenig Katerstimmung zu spüren.

Abb. 1: Der Tagungsort Schloss Hohen-
kammer

sehr lange dauern, bis ein Endlager
bereit ist, in Deutschland wärmeerzeu-
gende radioaktive Abfälle aufzuneh-
men.
Mit dem Vortrag „Vorbereitungen auf
die Endlagerung radioaktiver Abfälle
mit vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung“ konnte Jörg Bertram, GNS,
schon deutlich konkretere Aussagen
machen, da das Endlager Konrad rechts -
kräftig genehmigt ist. Dennoch ver-
schiebt sich auch hier der Termin, an
dem die ersten Behälter eingelagert
werden können, immer weiter in die
Zukunft. 
Trotzdem appellierte Jörg Bert ram 
an die Ablieferungspflichtigen, jetzt
schon insbesondere die Dokumenta-
tion vor zuzubereiten, obwohl die
End lage rungsbedingungen in einigen
Anfor derungen noch überarbeitet
werden müssen.
Aufgrund der Anforderungen in der
wasserrechtlichen Genehmigung des
Endlagers Konrad ist außer den radio-
aktiven Nukliden auch die sonstige
stoffliche Zusammensetzung der radio -
aktiven Abfälle zu dokumentieren.
Dazu referierte Stefan Steyer, BfS, über
„Maßnahmen zur Kontrolle der stoff -

lichen Zusammensetzung radioaktiver
Abfälle“.
Wie man bei bereits verpackten Alt ab -
fällen noch das Aktivitätsinventar ge -
nauer bestimmen kann, zeigte Chris-
toph Lierse von Gostomski, Techni-
sche Universität München, in seinem
Vortrag „Zerstörungsfreie Bestimmung
des Aktivitätsinventars radioaktiver
Abfallgebinde: Ein Beispiel aus der
Praxis“. Von der einfachen Ortsdosis-
leistungsmessung über integrales
Gamma-Scanning und segmentiertes
Gamma-Scanning gibt es weitere auf-
wendige Verfahren, bei denen Quellen
zum Einsatz kommen, wie die digitale
Radiografie, die Transmissions-Com-
putertomografie, bis zur Emissions-
Computertomografie. Eindrucksvoll
wurde gezeigt, welche Informa tionen
mit solchen Verfahren erhalten werden
können.
Da im abgeschalteten Kernkraftwerk
Biblis sehr schnell mit der Stilllegung
und dem Rückbau begonnen werden
soll, zeigte Dirk Jonas, RWE, welche
„Maßnahmen zur Brennstofffreiheit
Biblis (KWB)“ ergriffen werden. Der
sehr ehrgeizige Terminplan – Brenn-
stofffreiheit in etwa 2 Jahren – enthält
aber einige Risiken.
Am Beispiel des bereits seit fast 8 Jah-
ren abgeschalteten Kernkraftwerks
Obrigheim zeigte Katja Döscher,
EnBW, das „Abfallmanagement beim
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Rückbau“. An diesem Beispiel konnte
man sehen, dass nur etwa 1% der
Gesamtmasse des Kernkraftwerks als
radioaktive Abfälle entsorgt werden
mus s. Während die konventionellen
Reststoffe und Abfälle unmittelbar
entsorgt werden können, müssen die
radioaktiven Abfälle über längere Zeit-
räume gelagert werden, bis die entspre-
chenden Endlager zur Annahme bereit
sind.
Workshop „Abfallmanagement“
Im von Martin Filß, TÜV SÜD, mode-
rierten Workshop zum „Abfallmanage-
ment“, an dem etwa ein Drittel der
Teilnehmer des Expertentreffens teil-
nahmen, wurde insbesondere die Do -
kumentation der stofflichen Zusam-
mensetzung der Mischabfälle diskutiert
und eine praktikable Vorgehensweise
vorgeschlagen.

Themenblock 2 „Notfallschutz“
Im 2. Themenblock ging es um den
Notfallschutz. Auch hier wurde der
Themenblock durch einen Blick über
die Grenze eingeleitet. Anna Leonardi
von der Nationalen Alarmzentrale
beim Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz berichtete über die Notfall-
schutzplanung und -organisation in der
Schweiz. Die Nationale Alarmzentrale
(NAZ) hat etwa 20 Mitarbeiter, die die
Bereitschaft ganzjährig rund um die
Uhr abdecken. Im Katastrophenfall
können weitere Experten verpflichtet
werden. Die NAZ ist bei der Einsatz -
organisation das permanente Kern -
element und arbeitet im kerntech -
nischen Katastrophenfall mit dem
Kraftwerksbetreiber, dem ENSI (Eid-
genössisches Nuklearsicherheitsin-
spektorat) und den jeweils betroffenen
Kantonen zusammen.
Katia Gölling, Bayerisches Landesamt
für Umwelt (LFU), Augsburg, erläu-
terte die „Messorganisation in Bayern
nach radiologisch bedeutsamen Ereig-
nissen“.
Horst Miska, Klein-Winternheim, Mit -
glied der Schutzkommission beim
BMI, berichtete über „Übungen zum

anlagenexternen Notfallschutz“. Sein
Credo: „Nur was geübt ist, funk-
tioniert im Ernstfall“. Außerdem
möchte er bei Katastrophenschutzmaß-
nahmen, insbesondere bei Evakuierun-
gen, dass jede Maßnahme gerechtfer-
tigt wird, um unnötige Schäden zu ver-
meiden.
Florian Gering, BfS, berichtete über
Ergebnisse von Ausbreitungsrechnun-
gen für den „Anlagenexternen Not-
fallschutz bei lang andauernden Frei-
setzungen“. Dabei flossen die Erfah-
rungen der Reaktorkatastrophe von
Fuku shima ein und es wurden Freiset-
zungen aus der deutschen Risikostudie
für einen Druckwasserreaktor unter-
stellt, die einem INES-7-Ereignis ent-
sprechen.
Ulrike Welte, SSK, berichtete über die
Arbeit der SSK-Arbeitsgruppe Not-
fallschutz, die als SSK-Empfehlung in
der Sitzung am 13./14. Februar 2014
verabschiedet wurde, unter dem Titel
„Notfallschutz nach Fuku hima“. Die
SSK-Arbeitsgruppe verwendete für
ihre Empfehlung die Berechnungen,
die Florian Gering vorgetragen hatte.
Michael Wucherer vom Klinikum
Nürnberg trug die „Fragen des Notfall-
schutzes aus medizinischer Sicht“ vor.
Workshop „Notfallschutz“
Severin Thummerer moderierte den
Workshop „Notfallschutz“, bei dem
wieder etwa ein Drittel der Teilneh-
mer mitarbeitete. Heftig wurde über
den Sinn der nun zu verändernden
Notfallpläne diskutiert, auch über ver-
änderte Randbedingungen, obwohl es
eigentlich keine neuen Risikoanalysen
für deutsche Anlagen gibt, die 8 ältes-
ten Anlagen abgeschaltet wurden und
bei einigen Anlagen die neuen Notfall-
pläne erst fertig werden, wenn auch
diese abgeschaltet sind.

Themenblock 3 „Stilllegung und
Rückbau“
Im 3. Themenblock „Stilllegung und
Rückbau“ gab es 5 Vorträge.
Eine Übersicht gab Helmut Scheib,
BMU, mit „Entwicklungen in der 

Stilllegung seit dem Abschalten von 
8 Kernkraftwerken 2011 und aktueller
Stand“.
Wie man praktisch die Strahlenexposi-
tion beim Rückbau minimieren und
gleichzeitig auch den Anfall von radio-
aktivem Abfall minimieren kann, zeig-
ten die beiden AREVA-Vorträge von
Ralf Oberhäuser und Lars Ackermann
mit den Titeln: „Radiologische Heraus-
forderungen beim Rückbau von Leicht-
wasserreaktoren“ und „Nutzung von
Fluenz- und Aktivierungsberechnungen
zur radiologischen Ver packungs opti -
mie rung aktivierter RDB-Komponen-
ten“.
Stefan Thierfeldt, Brenk Systempla-
nung, zeigte in „Radiologische Cha -
rakterisierung eines radiochemischen
Labors für den Rückbau“, welche kom-
plexen Fragestellungen bei diesem fast
schon historischen Labor mit vielen
mehr oder weniger kontaminierten
Holzbauteilen auftreten.
Schließlich referierte Lothar Hummel,
TÜV SÜD, über die „DIN 25457: Eig-
nung von Freigabemessverfahren nach
der DIN ISO 11929“. Sein Fazit: Es
sieht komplizierter aus, als es ist, und
man wird es anwenden müssen.
Workshop „Stilllegung und 
Rückbau“
Zu diesem Themenblock gab es einen
Workshop „Stilllegung und Rückbau“
mit dem 3. Drittel der Teilnehmer,
den als Moderator Klaus Grantner,
TÜV SÜD, leitete. Darin wurde eine
Zusammenstellung der für den Rück-
bau relevanten Merkposten zu sam -
mengetragen. Ganz wichtig sei eine
realistische Terminplanung, die dann
auch eingehalten werden kann.

Tagesausklang
Nach diesem inhaltsreichen 2. Tag des
Expertentreffens fuhren die Teilneh-
mer mit Bussen in das nahe gelegene
Weihenstephan. Dort gab es eine Füh-
rung über den Campus der dort ge-
legenen Fakultäten der Technischen
Hochschule München. Man konnte die
älteste Brauerei der Welt besichtigen
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und anschließend saß man im Brau -
stüberl zusammen bei guter Verpfle-
gung und noch besserem Bier.

Am 3. Tag: Verschiedene Themen
Am dritten Tag des Expertentreffens
informierte Markus Trautmannshei-
mer vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbraucher-
schutz über die neuen EU Safety Basic
Standards, die am 6.2.2014 in Kraft 
traten und die bis zum 6.2.2018 in
nationales Recht umgesetzt werden
müssen. Voraussichtlich soll ein neues
Strahlenschutzgesetz erlassen werden
und die StrlSchV und RöV grundlegend
geändert und möglicherweise zusam-
mengefasst werden.
Christian Wallner, TÜV SÜD, setzte
sich mit der „Sicherung radioaktiver
Stoffe: IAEA Nuclear Security Series
Nr. 11, DIN 25422“ auseinander.
Volker Seibicke vom Deutschen Insti-
tut für Normung (DIN) befasste sich
mit „Atomausstieg in Deutschland –

Konsequenzen für die Normung natio-
nal, europäisch, international“. Bis-
her hatte Deutschland eine wichtige
Rolle bei der Normung gespielt. Seit
dem Atomausstieg ziehen sich die Mit -
arbeiter der großen Firmen immer
mehr zurück. Das hat Folgen. Dadurch
werden die internationalen Regeln
immer weniger die deutschen Ein -
flüsse be rücksichtigen, was dann wie-
der Folgen für die deutschen Regeln
haben wird.
Zum Schluss ließ Hervé Delabre, EDF,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
noch nach Frankreich schauen: „Strah-
lenschutz bei Laufzeitverlängerung
und Neubauprojekten der EDF“. Die
EDF setzt flächendeckend auf Lauf-
zeitverlängerung bis zu 60 Jahren.
Dazu wird eine Generalüberholung der
laufenden 58 Kernkraftwerksblöcke
erfor derlich, die sich auf die Kollek-
tivdosis auswirken wird. Durch be -
sondere dosismindernde Maßnahmen
soll aber ein deutlicher Anstieg der

Kollektivdosis vermieden werden. EDF
ist aber auch am Neubau von 5 der ins-
gesamt 6 EPR beteiligt, die eine deut-
lich geringere Kollektivdosis als die
bis herigen französischen Reaktoren er -
warten lassen.

Lob und Dank
Zum Schluss noch ein Lob an alle, 
die zum Gelingen dieses Expertentref-
fens beigetragen haben. Insbesondere
einen Dank dem Moderator Josef
Schober, dem es gelang, den Zeitplan
exakt einzuhalten, wozu allerdings
auch die disziplinierten Vortragenden
beitrugen, und den beiden freund -
lichen Damen von der TÜV SÜD Aka-
demie, Ute Alius und Sabine Lieck-
feldt, die unter anderem auch noch im
Braustüberl dafür sorgten, dass nie-
mand verloren ging.

Jörg Brauns, Hanau
E-Mail: joerg@alles-fahrbar.de ❏
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EU-NORM 2

B e r i c h t  v o m  I n t e r n a t i o n a l e n  S y m p o s i u m  v o m
1 7 .  b i s  2 0 . 6 . 2 0 1 4  i n  P r a g

Das Symposium wurde organisiert vom Czech National Radiation Protection
Institute. Die Tagung wurde ergänzt durch 2 Workshops und mit einer Exkursion
zu früheren Betriebsstätten des Uran-Bergbaus abgeschlossen.
Die PDF-Dateien der Vorträge, der Posterbeiträge und der Ergebnisse der Work-
shops können über die Plattform www.EU-NORM.org heruntergeladen werden.

Eine erste Bestandsaufnahme
Das Internationale Symposium EU-
NORM 2 versuchte eine erste Be -
standsaufnahme zu den Heraus-

Die neuen europäischen Strahlen-
schutzgrundnormen (Direktive 2013/
59/Euratom) stellen den Strahlenschutz
für natürlich vorkommende Radionu-
klide (NORM) in einen neuen konzep-
tionellen Rahmen. Die bereits in der
bisher geltenden Direktive 96/29/Eura-
tom enthaltenen ersten Regelungen für
Arbeiten an Arbeitsplätzen mit erhöh-
ten Radon-Konzentrationen, Arbeiten
mit NORM und die Entsorgung von
NORM-Rückständen werden in Zu -
kunft deutlich weiter gefasst. Regelun-
gen zu Radon in Innenräumen, zu Bau-
materialien und auch neue Anforderun-
gen an den Strahlenschutz von

forderungen und Aufgaben für den
Strahlenschutz aus einer europäischen
(und außereuropäischen) Perspek-
tive.
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Beschäftigten in den NORM-Industrien
werden zu beachten sein.

Themenblöcke
Nach einer Vorstellung der neuen
Regelungen aus Sicht der Europäischen
Kommission (St. Calpéna) und der
IAEA (P. P. Haridasan) wurden fol-
gende Themenblöcke präsentiert und
diskutiert: Baustoffe, Radioökologie,
Standorte mit NORM-Kontaminatio-

nen (insbesondere bergbauliche Altlas-
ten), Wasserwerke und Wasserbehand-
lung (einschließlich Geothermie) so -
wie Messtechnik. Das Thema Radon
war kein Schwerpunkt der Tagung und
wurde daher nur im Zusammenhang
mit Expositionen aus Baustoffen und
als Teil der Exposition von Arbeitsplät-
zen mit NORM behandelt.

EU-NORM 3
Die nächste Konferenz, EU-NORM 3,
soll im Frühjahr 2017 stattfinden. Sie
wird dann vielleicht schon bilanzieren
können, was von der allseits ge -
wünschten Harmonisierung des Strah-
lenschutzes in Europa erreicht wurde
und wo noch Handlungsbedarf verbleibt.

Rainer Gellermann, Braunschweig
E-Mail: rainer.gellermann@nuclear-cc.de

❏
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len und Radium (spätere ICRP) 1928
bis hin zum Euratom-Vertrag 1957, wel-
cher die Gesetzesgrundlage des heu -
tigen Strahlenschutzes bildet, schaffte
er es, das unterschiedliche Vorwissen
seiner Zuhörer auf eine gemeinsame
Plattform zu heben. Er führte uns an -
schließend schrittweise in die wich-
tigsten Änderungen der neuen Richt -
linie (RL) ein. Die „Richtlinie zur 
Festlegung grundlegender Sicherheits-
normen für den Schutz vor den Gefah-
ren einer Exposition gegenüber ionisie-
render Strahlung“ (2013/59/Euratom)
wurde am 5.12.2013 vom europäischen
Rat verabschiedet und ist aufgrund
neuer wissenschaftlicher Erkenntnis -
se und Empfehlungen überarbeitet, er -
gänzt und zusammengeführt worden.
Ergänzt wurden fehlende Regelungen
in Bezug auf Nahrungs- und Trinkwas-
serqualität sowie internationaler Infor -
mationsaustausch bei Unfällen oder
Notfällen durch Bildung der ECURIE
(European Community Urgent Radio-
logical Information Exchange) und 
der EURDEP (European Radiological
Data Exchange Platform). Zusam-
mengeführt wurden eine Empfehlung
zu Ra don (90/143/Euratom) und die 
5 existierenden Richtlinien (RL 96/29/

Die neue europäische Strahlen-
schutz-Richtlinie
Nach einer freundlichen Begrüßung
durch Landrat Herrn Reisinger war das
Publikum gespannt auf den ersten 
Vortragenden, Stefan Mundigl, von der
General-Direktion Energie der Euro päi -
schen Kommission aus Luxemburg. In
seinem Einführungsvortrag „Die neue

europäische Strahlenschutz-Richtlinie“
erweckte Stefan Mundigl, trotz des tro-
ckenen Themas, das Interesse bei sei-
nem Publikum. Dank einer schönen
historischen Einführung, beginnend
mit der Entdeckung der ionisierenden
Strahlung von Wilhelm Conrad Rönt-
gen 1895 über die Gründung des Komi-
tees zum Schutz gegen Röntgenstrah-

Strahlenschutz in Europa
B e r i c h t  ü b e r  d a s  5 9 . R a d i o m e t r i s c h e  S e m i n a r
a m  2 5 .  A p r i l  2 0 1 4  i m  K u l t u r s c h l o s s  T h e u e r n

Der große Saal des Kulturschlosses in Theuern war am Freitagmorgen des
25. Aprils 2014 um 10.00 Uhr prall gefüllt mit internationalem Publikum,
das gekommen war, um am 59. Radiometrischen Seminar mit dem brand -
aktuellen Thema „Strahlenschutz in Europa“ teilzunehmen. Der übergeord-
nete Rahmen könnte auch beschrieben werden als „der lange Weg zur
neuen Strahlenschutz-Richtlinie und Ansätze zu deren Umsetzungen in aus-
gewählten europäischen Ländern“.
Das Radiometrische Seminar wird seit vielen Jahren von Prof. von 
Philipsborn organisiert und geleitet. Stets treffsicher gelingt es ihm
immer wieder aufs Neue, aktuellste Themen im Gebiet der ionisierenden
Strahlung mit exzellenten Vortragenden zu finden. Diesmal waren das
4 Referenten aus 4 Ländern Europas.
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Euratom, RL 97/43/Euratom, RL 89/
618/Euratom, RL 90/641/Euratom, 
RL 2003/122/Euratom) für eine kom-
paktere, übersichtlichere Darstellung
der Strahlenschutzgesetzgebung. Über -
arbeitet wurden die numerischen
Grenzwerte der Exposition nach neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen (z. B. Grenzwert der Augenlinsen-
dosis auf 20 mSv gesenkt).
Die neue Direktive bietet in einem ein-
zigen Dokument die grundlegenden
Sicherheitsstandards für den Strahlen-
schutz. Sie berücksichtigt den aktu el -
len Stand von Technik und Wissen -
schaft und behandelt alle wichtigen
Strahlenquellen, einschließlich natür-
licher Strahlung. Darüber hinaus werden 
in der Richtlinie der Arbeitsschutz, der
Schutz von Öffentlichkeit, Patienten
und Umwelt und alle nur denkbaren
Expositionsszenarien, wie z. B. ge plante
Expositionen, natürliche sowie durch
Unfälle hervorgerufene, be handelt.
Stefan Mundigl präzisierte die einzel-
nen Sachverhalte noch, begleitet von
aussagekräftigen Bildern. Generell ist
zu sagen, dass die oben kurz aufgeführ-
ten Änderungen den Strahlenschutz
bei natürlich vorkommenden radio -
aktiven Stoffen verbessern, insbeson-
dere die Maßnahmen zum Schutz vor
Radon an Arbeitsplätzen und in Wohn -
gebäuden. Außerdem ersetzt die RL 
die bisherigen Euratom-Grundnormen 
zum Strahlenschutz von 1996 und wei-
tere EU-Strahlenschutzregelungen. Sie
muss innerhalb der nächsten 4 Jahre
von den EU-Mitgliedsstaaten in natio-
nales Recht umgesetzt werden.

Die Umsetzung der Richtlinie in
der Schweiz
Nach einer Kaffeepause präsentierte
Salome Ryf von der Abteilung Strah-
lenschutz des Bundesamts für Ge-
sundheit (BAG) in Bern die Einbin-
dung der neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse über Strahlenschutz in
die Schweizer Gesetze.
Das Schweizer Strahlenschutzgesetz
basiert auf internationalen Empfehlun-

gen der ICRP von 1990. Eine neue Ver-
sion wurde im Jahr 2007 veröffentlicht,
an die sich die Strahlenschutzgesetz-
gebung anpassen muss. So ist die neue
Richtlinie, die die EU-Mitgliedsstaa-
ten in nationales Recht umsetzen müs-
sen, nicht bindend für die Schweiz als
nicht EU-Mitgliedsstaat. Salome Ryf
be tonte aber, dass die RL 2013/59/
Euratom auf internationalen Empfeh-
lungen der ICRP und der IAEA beruht,
sich also auf den neuesten Stand der
Wissenschaft bezieht und deswegen
auch als Orientierung für die nationale
Gesetzgebung dienen soll. Salome Ryf
unterstrich, dass Revisionsarbeiten
und Konsultationen noch nicht voll-
ständig ausgearbeitet seien und sie in
ihrem Vortrag nur eine Tendenz auf-
zeigen wird. Das Strahlenschutzgesetz
bleibt unberührt, da sich die Grund-
sätze des Strahlenschutzes nicht ver-
ändert haben. Die Strahlenschutz- und
einige Ausführungsverordnungen ste-
hen zur Revision an, da sie den heu -
tigen Anforderungen nicht mehr ent-
sprechen, und sollen überarbeitet wer-
den. Voraussichtliches Inkrafttreten
der Verordnungen ist 2016 geplant.
Übersichtlich stellte uns Salome Ryf
die 9 wesentlichen Punkte, die es zu
überarbeiten gilt, vor. Eine neue Ein-
teilung nach Expositionssituationen
und -kategorien soll eingeführt wer-
den. So kann, je nach Expositionssitua-
tion (geplant, Notfall, bestehend) und 
-kategorie (Beruf, Bevölkerung, Medi-
zin) entweder der Dosisgrenzwert, der
Dosisrichtwert oder der Referenzwert
zur Anwendung kommen. Die in der
aktuellen Strahlenschutzverordnung
enthaltenen Freigrenzen für 800 Radio-
nuklide müssen an die in der ICRP 103
neu berechneten Szenarien angepasst
werden. Das Konzept der risikoabge-
stuften Vorgehensweise, welches mit
der RL 2013/56/Euratom eingeführt
wurde, wird auch in der Schweiz an -
genommen und löst das vorherige in -
effektive flächendeckende Aufsichts-
system ab. Zum Schutz der Bevölke-
rung werden Immissionsgrenzwerte

eingeführt und im selben Zug die Tole-
ranzwerte für Radionuklide in Lebens-
mitteln wegfallen. Im Hinblick auf die
berufliche Exposition wäre vor allen
Dingen eine Verbesserung zu errei-
chen durch die Einführung von A- 
und B-Workern und die Einbeziehung
von Arbeitsplätzen, die aufgrund von
natürlicher ionisierender Strahlung
eine für den Arbeitnehmer nicht zu
unterschätzende Exposition darstel-
len (Flugpersonal, NORM-Industrie,
Radon-belastete Arbeitsplätze). Weiter-
hin wird die Strahlenschutzgesetzge-
bung eine Optimierung in den Berei-
chen „Quellen“ und „Anlagen“ anstre-
ben, sodass sowohl eine Regelung zu
herrenlosen Strahlenquellen entwor-
fen wird als auch Kontroll- und Über-
wachungsbereiche eingeführt werden.
Außerdem muss die Regelung zu hoch
radioaktiven geschlossenen Quellen
überarbeitet werden. Im Bereich der
Medizin ist die Einführung regelmäßi-
ger klinischer Audits mit dem Ziel 
der ständigen Reduktion der Strahlen-
dosis vor allem in bildgebenden Ver-
fahren sinnvoll, wie es schon seit Jah-
ren in Deutschland durchgeführt wird.
Die Einführung eines Dosisrichtwerts
für nichtberuflich pflegenden Perso-
nen und nichtmedizinisch gewollten
Expositionen ist ebenso eine sehr
wichtige Forderung. Im Hinblick auf
die Ausbildungssituation im Strahlen-
schutz strebt die Schweiz eine Har-
monisierung der Strahlenschutzaus -
bildung mit derjenigen in der EU an, 
da laut Ryf die Ausbildung in der
Schweiz den heutigen internationalen
Anforderungen nicht mehr gerecht
wird. Der Radon-Referenzwert, der
aktuell noch bei 1.000 Bq/m³ für Radon
in Wohnungen liegt, soll neu beurteilt
werden und eventuell auf 300 Bq/m³
gesenkt werden.
Salome Ryf schaffte es in ihrem 45-
minütigen Vortrag, uns einen Ein-
blick in das Schweizer Vorgehen zur
Optimierung des Strahlenschutzes zu
geben. Interessant war besonders der
Punkt der Ausbildungssituation, da die
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in Kürze eintretenden verpflichtenden
Änderungen zeitlich kaum mit der
Akkreditierung neuer Studiengänge
und der daraus resultierenden Diplo-
manden einhergehen können. Ebenso
war ein interessanter Gesichtspunkt
die am Rande erwähnte allgemeine
Ratlosigkeit bezogen auf den Schutz
der Umwelt unabhängig vom Schutz
des Menschen. Konkrete Umsetzungs-
vorschläge werden noch vermisst.
In der darauffolgenden zweistündigen
Mittagspause bot der Schlosswirt bei
strahlendem Sonnenschein ein deftiges
Essen an, aber auch das im Kultur-
schloss befindliche Museum weckte
bei dem einen oder anderen Seminar-
teilnehmer die Neugierde zum Er -
kunden.

Der österreichische Radon-
Aktionsplan
Im Anschluss wurde von Valeria Gru-
ber vorgetragen, die in der Abteilung
„Strahlenschutz“ der Austrian Agency
for Health and Food Safety (AGES) in
Linz tätig ist. Sie gab einen Einblick in
die aktuellen Arbeiten der AGES mit
besonderem Augenmerk auf die Pla-
nung einer nationalen Radon-Schutz-
strategie in Form eines nationalen
Radon-Aktionsplans. Basierend auf den
Artikeln der EU-BSS zu Radon (Artikel:
54, 74, 103) und den bestehenden recht-
lichen Grundlagen Österreichs ist der
Strategieplan derzeit in Ausarbeitung.
Der Strategieplan soll alle Artikel und
Forderungen der EU-BSS abdecken, 
um den Radon-Schutz im österrei-
chischen Recht mit Festlegung der
behördlichen Zuständigkeiten zu veran-
kern. Die 9 wichtigsten unten aufge-
zählten strategisch umzusetzenden
Maßnahmen des unabgeschlossenen
Strategieplans präsentierte Valeria Gru-
ber gut strukturiert im weiteren Verlauf
ihres Vortrages, indem sie die Zielstel-
lung, die Forderungen, den aktuellen
Status und den daraus resultierenden
Handlungsbedarf vorstellte. Als erste
Maßnahme zählte Valeria Gruber die
Beurteilung des Radon-Risikos auf und

schlug eine Erweiterung der zentralen
Rohdatenbank mit weiteren Messdaten,
wie z. B. Bodenluft, vor sowie eine Op -
timierung der Ra don-Potenzialkarte
durch Vereinheit lichung der Messsyste-
matik und mehr Messungen. Die 3 fol-
genden Maßnahmen beschäftigen sich
hauptsächlich mit Radon-Schutz in
Gebäuden. So sollen bei der Planung
und Errichtung von Neubauten effi-
ziente Radon-Schutzmaßnahmen sowie
bei bestehenden Häusern, ob öffentlich
oder privat, mit einer Radon-Konzentra-
tion über dem Referenzwert eine Sanie-
rung erfolgen. Dabei geplanter Hand-
lungsbedarf be steht vorerst in der not-
wendigen Schulung und Aufklärung
von Bausachverständigen, lokalen Be -
hörden und Bauherren, aber auch in der
Förderung von Messungen und Mess-
kampagnen. Für den Fall einer Sanie-
rung müsse auch eine verfügbare er -
probte Sanierungsmaßnahme existie-
ren. Eine weitere Maßnahme bezieht
sich auf die Qua litätssicherung von
Radon-Messungen und Radon-Schutz-
maßnahmen. Um eine gleichbleibende
Qualität zu ge währleisten, so erklärte
Valeria Gruber, sollen Messungen nur
durch akkreditierte zugelassene Mess-
stellen erfolgen und gleichzeitig
 müssen Methodenentwicklung für
Kurzzeitmessungen staatlich gefördert
 werden. Zusätzlich müsse ein Quali-
tätssicherungsprozedere für Anbieter
von Sanierungen, Vorsorgemaßnahmen
und Mes sungen etabliert werden. Der
Radon-Schutz in der Ausbildung ist
eine weitere Maßnahme, die umgesetzt
werden soll, indem Schulungen für
Ärzte, Baufachleute sowie Bausachver-
ständige der Be hörden erfolgen und das
Radon-Thema in den schulischen und
fachbezogenen universitären Ausbil-
dungen eingebunden wird. Als weitere
wichtige Maßnahme wurde die Sensibi-
lisierung der Bevölkerung und der Ent-
scheidungsträger gesehen, welche durch
Medien, Schulprojekte, Informations-
stände, Aufklärung durch Ärzte, aber
auch durch das Projekt „Gratis-Radon-
Messung in allen Wohnungen“ auf das

Thema Radon aufmerksam gemacht
werden sollen. Die letzte Maß-
nahme bezieht sich auf die Verknüp-
fung von Radon-Schutz mit anderen
Themen. So ist zum Beispiel der Ein-
fluss der thermischen Sanierung auf den
Radon-Wert in Wohngebäuden erwäh-
nenswert.
Valeria Gruber zeigte in ihrem Vortrag,
dass das Land Österreich einen klaren,
einfachen Weg zur Einbindung von
Radon in die Gesetze verfolgt. Zu er -
kennen war, dass der Schwerpunkt 
der österreichischen Radon-Strategie
in der Sensibilisierung der Bevölkerung
liegt, was zu verstehen ist. Denn geo-
grafisch bedingt, hat Österreich die
höchste durchschnittliche Radon-Kon-
zentration in Europa mit 100 Bq/m³
(im Vergleich zu Deutschland mit 
50 Bq/m³). Valeria Gruber ergänzte
noch, dass aussagekräftige Methoden
zur Bewertung der Radon-Konzentra-
tion schon vor Fertigstellung oder Be -
zug eines Gebäudes fehlen.

Offene Fragen der Umsetzung –
die Rolle von Bund und Ländern
Abschließend präsentierte Stephanie
Hurst aus dem Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft Dresden
die geplante Umsetzung in Deutsch-
land mit den Schwerpunkten „Radon
in Innenräumen und am Arbeitsplatz“.
Einführend erläuterte sie, dass der
Radon-Schutz erst mit Inkrafttre-
ten der Richtlinie eine verpflichtende
Rechtsgrundlage in Deutschland bil-
det. Anschließend erläuterte sie kurz
und prägnant die Bildung eines Geset-
zes in der BRD: Das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit (BMUB) ent -
wickelt Konzepte zur Umsetzung der
RL in nationales Recht mit Unter-
stützung des Bundesamtes für Strah-
lenschutz (BfS). Im Fachausschuss
Strahlenschutz (FAS) werden Länderpo-
sitionen präsentiert und diskutiert. Der
FAS ist Teil des Gremiums „Länder-
ausschuss für Atomkernenergie“ (LAA) 
und hat Einfluss auf die umfassende
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Beteiligung der Länder auf dem Feld
der Gesetzgebung. Sie betonte außer-
dem, dass das Verfahren der nationa-
len Umsetzung davon abhängt, ob ein
Gesetz aus der Verordnung entsteht
oder nicht. Stephanie Hurst fügte
hinzu, dass die enorme gesetzgeberi-
sche Weite ein eigenes Strahlenschutz-
gesetz rechtfertige, so wie es in Öster-
reich und der Schweiz schon existiert.
Die bisherigen Regelungen zum Ra -
don-Schutz und welche Veränderun-
gen erstrebenswert sind, wurden von
Stephanie Hurst sehr anschaulich er -
läutert. Auch mögliche Berührungs-
punkte mit anderen Gesetzen und
deren mögliche Folgen zeigte sie auf.
So seien durch das Gesetz andere
Rechtsbereiche betroffen, wie z. B. das
Baugesetzbuch (Bauordnung, Bauge-
nehmigungsverfahren, klassischer Be -
bauungsplan) und das Zivilrecht. Ob
ein Fortgelten der Regeln oder ergän-
zende Regelungen zur Abdeckung not-
wendig sind, sei noch offen. Der Refe-
renzwert für Innenraum und Arbeits-
platz wird ebenso noch diskutiert.
Messprogramme, Kontrollmechanis-
men, aber auch die Harmonisierung
mit Interessen des energetischen Bau-
ens und Sanierens sind dabei wichtige
Diskussionsbestandteile.
Im weiteren Verlauf ihres Vortrages
stellte sie übersichtlich dar, dass klare
Definitionen, z. B. des Referenzwerts
des Innenraums oder des Arbeitsplat-
zes, die Revision und Konsultation
eines nationalen Maßnahmenplans,
Weiterbildungs- und Ausbildungsmaß -
nahmen und Maßnahmen zur Informa-
tion der Betroffenen noch ausstehen.
Die mögliche Umsetzung der RL in
den einzelnen Bundesländern bezüg-
lich der Information der Betroffenen
schilderte sie anhand der sächsischen
Radon-Strategie: Klassische Öffentlich -
keitsarbeit sowie die Durchführung
von Informationsveranstaltungen und
Veröffentlichungen in F&E seien wich-
tige Meilensteine bei der öffentlichen
Verbreitung der Radon-Problematik.
Ein wichtiger Bestandteil der Radon-

Strategie ist die nationale wie interna-
tionale Kommunikation anhand von
Vernetzungen mit Kammern (Sächsi-
sche Architektenkammer) und Ver-
bänden (Ingenieurkammer Sachsen,
Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-
Anhalt, Hauptverband der deutschen
Bauindustrie). Stephanie Hurst akzen-
tuierte auch die Wichtigkeit der
Zusammenarbeit mit Hochschulen,
durch die Radon-Messprojekte und
Studienarbeiten zu Radon und Bauen
unterstützt werden und auch Ausbil-
dungen zur Radon-Fachperson reali-
siert werden. Dies erklärte sie am Bei-
spiel der HWT Dresden detaillierter.
Stephanie Hursts Vortrag zeigte eine
andere, aber auch sehr interessante
Sicht der Umsetzung der RL in nationa-
les Recht. So war ihr Vortrag ge spickt
mit formalrechtlichen Aspekten, büro -
kratischen Wegen und juris tischen Per-
spektiven bezüglich des Radons. Er
erweckte in mir den Eindruck, dass 
die Umsetzung der RL in Deutschland
noch einen langen Weg vor sich hat.
Am Ende des Seminars wurden im Rah -
men einer Podiumsdiskussion unter
Leitung von Henning von Philipsborn
sowie dem Vizepräsidenten des Fach-
verbandes für Strahlenschutz, Joachim
Breckow, noch einige offene Fragen
diskutiert (Abb. 1). Im Wesentlichen
ging es um die Radon-Problematik.
Hierbei ist auch unter Berücksichti-

gung von sozialgesellschaftlichen und
geografischen Erwägungen die Frage
erörtert worden, welcher Grenzwert
der Strahlenbelastung denn prakti -
kabel bzw. „vernünftig“ erscheine. Es
herrschte Einigkeit, dass die nationale
Bevölkerung bezüglich der Radon-
Exposition stärker sensibilisiert wer-
den müsse.

Fazit
Am Ende des Seminars war ich be ein -
druckt von der hervorragenden Zusam -
menarbeit internationaler und euro -
päischer Strahlenschutzbehörden. Mir
wurde klar, wie wichtig internationale
Seminare sind, wo die Möglichkeit
eines generellen Informationsaustau-
sches, der Erörterung von Problemen,
zu Diskussionen von Standpunkten
und letztlich auch der Weiterentwick-
lung des Themas durch unterschied-
lichste Aspekte und Perspektiven, die
an so einem Seminar nicht zu kurz
kommen, besteht.
Es war ein sehr informativer Tag mit
guten Vorträgen und der Möglichkeit
für mich als junge Studentin, vielfäl-
tige Kontakte in Europa zu knüpfen,
und ich freue mich schon auf das
nächste Radiometrische Seminar.

Marie-Alexandra Rastädter, 
IMPS, THM, Gießen

E-Mail: marie-alexandra.rastaedter@
kmub.thm.de ■
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Abb. 1: Podiumsdiskussion mit den Vortragenden und dem Vizepräsidenten des Fach-
verbandes für Strahlenschutz, Joachim Breckow, geleitet von Herrn von Philipsborn 
(v. l. n. r.): Joachim Breckow, Valeria Gruber, Henning von Philipsborn, Stephanie Hurst,
Stefan Mundigl, Salome Ryf; Foto: Frieda Grimm
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Unter dem Thema: „Therapeutische Wir kun gen
von Radon und Wirkungsmechanismen niedriger
Strahlendosen“ wird vom 11. bis 13. Juni 2015 in
Bad Schlema (Sachsen) die 6. Biophysikalische
Arbeitstagung stattfinden. 
Zu dieser Tagung sind Wissenschaftler, prakti-
zierende Mediziner und Interessierte herzlich eingeladen. Der Wissenschaftliche Beirat, das Programmkomitee unter
Leitung von Frau Dr. Kathrin Baumann (Tagungspräsidentin) und Herrn Dr. Benjamin Frey (Generalsekretär) sowie die
Organisatoren erwarten eine rege Teilnahme und möchten erneut dem Austausch wissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse und Erkenntnisse eine Plattform geben.
Es besteht die Möglichkeit zur Vortragsanmeldung zu folgenden Themenschwerpunkten:
I. Therapeutische Wirkungen von Radon
II. Biologische Wirkungsmechanismen niedriger Strahlendosen
III. Strahlenrisiko bei niedrigen Strahlendosen
IV. Dosisermittlung bei medizinischer Radon-Exposition
V. Forschungspläne, Ausblick und Zusammenfassung
Für die Beiträge sollte eine Dauer von 15 Minuten einschließlich Diskussion vorgesehen werden. Einsendeschluss zur
Vortragsanmeldung ist der 15. November 2014. Ihre Mitteilungen richten Sie bitte an:
Verein RADIZ Schlema e. V., Prof. Dr. Boris-Rajewsky-Straße 4, D-08301 Bad Schlema, Tel./Fax: ++49/3772/2 29 26,
E-Mail: radizev@t-online.de
Weitere Informationen zur Tagung finden Sie ab Juli 2014 im Internet unter www.radiz.de.

Zur Geschichte der Tagung
Die von Biophysikern und Medizinern ins Leben gerufene Reihe der „Biophysikalischen Arbeitstagungen“ im Erzge-
birgs-Kurort Bad Schlema ist seit 1941 ein bewährtes Forum für die Erforschung der biologischen Wirkungen niedriger
Strahlendosen. Diese bilden die Grundlage der Radon-Balneotherapie und des Strahlenschutzes bei Radon-Exposition.
Indikationen und Applikationsformen der Radon-Balneotherapie bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
werden derzeit weiter optimiert. Der Erweiterung des Indikationskataloges ist ein anspruchsvolles Forschungsprogramm
gewidmet. Molekulare und zelluläre Mechanismen der schmerzlindernden Wirkung des Alpha-Strahlers Radon und sei-
ner kurzlebigen Folgeprodukte, insbesondere die Umstimmung des Immunsystems als Folge zellulärer Strahlenwirkun-
gen, wurden in den letzten Jahren mit strahlenbiologischen und immunbiologischen Methoden weiter aufgeklärt.
Der Strahlenschutz des Patienten bei therapeutischen Radon-Anwendungen und der Risikovergleich mit der medikamen-
tösen Behandlung berühren Grundfragen der Karzinogenese bei niedrigen Strahlendosen, insbesondere die Gültigkeits-
grenzen der vorsorglich angenommenen linearen Dosis-Risiko-Beziehung. Gegenstand der aktuellen Forschung ist auch
die Dosisermittlung mit experimentellen Methoden und Rechenverfahren angesichts der biokinetischen Probleme bei der
Ermittlung der inneren Strahlenexposition nach Radon-Zufuhr.

Ziel der 6. Biophysikalischen Arbeitstagung
Die 6. Biophysikalische Arbeitstagung in Bad Schlema soll den Fortschritt auf dem faszinierenden interdisziplinären
Wissensgebiet der biologischen Wirkungen niedriger Strahlendosen erneut sichtbar machen. Neben dem Programmheft
mit Kurzfassungen der Vorträge wird ein Tagungsband mit dem vollständigen Text aller Beiträge und mit ISBN-Klassifi-
kation publiziert. Der gegenwärtige Wissensstand wird in Einführungsvorträgen zusammengefasst.
Es würde uns freuen, eine Vortragsanmeldung von Ihnen zu erhalten bzw. Sie im Juni 2015 zur Tagung in Bad Schlema
begrüßen zu dürfen.

Verein RADIZ Schlema e. V., Pressemitteilung, Mai 2014

Ankündigung der 6. Biophysikalischen Arbeitstagung 2015 in Bad Schlema

Therapeutische Wirkungen von Radon und Wirkungsmechanismen niedriger Strahlendosen
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Deutschland
Bundesamt für Strahlenschutz

(BfS)

Cremen oder nicht cremen, 
das ist hier die Frage
Das BfS startet die Sonnensaison mit
neuer Animation zum Thema UV: Was
ist UV, wie wirkt es und warum sol-
len wir uns schützen? Mit einer neuen
Animation beantwortet das BfS unter
www.bfs.de/uv-film in anschaulicher
Form alle Fragen rund um das Thema
„Sonne“. Mit diesem Film wendet es
sich an Erwachsene und insbesondere
an Kinder. Denn Aufklärung ist schon
in jungen Jahren wichtig, kann doch
der lästige Sonnenbrand im Kin des alter
später zu Hautkrebs führen.
Zugegeben, Shakespeare wäre diese
Frage kein Drama wert gewesen. Galt
damals doch die vornehme Blässe als
Schönheitsideal. Heute stellt sich die
Frage umso mehr. Der Trend „je brau-
ner, desto schöner“ führt zu jährlich
etwa 230.000 Hautkrebsneuerkran-
kungen allein in Deutschland – Ten-
denz steigend.
Dabei lässt sich ein Sonnenbrand ganz
einfach vermeiden. „Der beste Son-
nenschutz ist natürlich die Kleidung“,
so Anja Lutz, Sprecherin des BfS. Alle
unbedeckten Körper stellen sollten
eingecremt werden – damit der Som-
mernachtstraum nach dem Tag am
Strand nicht zum Albtraum wird.
Wer wissen will, wie viel Sonnen-
schutz für den Tag angesagt ist, dem
empfiehlt das BfS die UV-Prognose.
Unter www.bfs.de/uv-prognose ver -
öffent licht das BfS jeweils von April 
bis September montags, mittwochs
und freitags Drei-Tages-Prognosen für
das gesamte Bundesgebiet.

Ein weiteres Angebot richtet sich an
Rundfunkstationen und Zeitungen.
Das BfS versendet von Mai bis Septem-
ber jeden Freitag den UV-Newsletter
mit der Prognose fürs Wochenende an
interessierte Medien. Ist fürs Wochen-
ende sonniges Wetter vorausgesagt,
erinnern einige Medien im Wetterbe-
richt oder bei der Ankündigung von
Open-Air-Veranstaltungen an den nöti -
gen Sonnenschutz. Das BfS könnte
sich den Hinweis auf den UV-Schutz
an sonnigen Tagen auch gut im Freibad
oder am Strand zusätzlich zur Anzeige
der Wassertemperatur vorstellen.
Interessierte können sich mit einer 
E-Mail an uv-prognose-subscribe@mail
man.bfs.de für den Newsletter „UV-
Prognose“ anmelden. Sie erhalten dann
von Mai bis September freitags um 
11 Uhr die aktuelle UV-Prognose für
das Wochenende.
(www.bfs.de/de/bfs/presse/pr14/pm03.
html, Pressemitteilung des BfS vom
29.4.2014)

Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin

(BAuA)

BAuA informiert über Schutz-
maßnahmen bei künstlicher
optischer Strahlung
Künstliche optische Strahlung findet
an vielen Arbeitsplätzen Anwendung,
beispielsweise bei der Materialbearbei-
tung unter Einsatz von Lasern oder 
bei der Härtung von Lacken mit UV-
Strahlung. Bei ihrem Einsatz sind vor
allem Augen und Haut der Be schäf-
tig ten ge fährdet. Um über die Sicher -
heit bei  solchen Arbeiten und die rich-
tigen Schutzmaßnahmen zu informie-
ren, lädt die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
am 23. September zur Veranstaltung

„Neue Technische Regeln zur künst -
lichen optischen Strahlung“ nach Dort -
mund ein.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung ste-
hen die Technischen Regeln zur Ar -
beits schutzverordnung zu künstlicher
optischer Strahlung (TROS). Sie kon-
kretisieren die „Verordnung zum
Schutz der Beschäftigten vor Gefähr-
dungen durch künstliche optische
Strahlung“ (OStrV) und sind deshalb
eine wichtige Unterstützung für Ge -
fährdungsbeurteilungen im Zusam-
menhang mit solchen Anwendungen.
Die Veranstaltung gibt einen allgemei-
nen Überblick über die Verordnung
und die konkretisierenden Techni-
schen Regeln. In Fachvorträgen erfah-
ren die Teilnehmer mehr über die An -
forderungen der Gefährdungsbeurtei-
lung, über Methoden zur Messung und
Berechnung sowie über Schutzmaß-
nahmen. Am Nachmittag befasst sich
das Programm mit dem Schwerpunkt
Laserstrahlung und den besonderen
Anforderungen und Erfahrungen aus
der Praxis.
Die Veranstaltung richtet sich in erster
Linie an Arbeitgeber, Führungskräfte,
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Fach -
kundige für Gefährdungsbeurteilun-
gen im Bereich künstlicher optischer
Strahlung und Aufsichtsbeamte.
Die Veranstaltung „Neue Technische
Regeln zur künstlichen optischen
Strahlung“ findet am 23. Septem-
ber 2014 in der BAuA in Dortmund
statt. Die Teilnahmegebühr beträgt
125,– EUR. 
Anmeldung unter: Tel.: ++49/231/
90 71-24 61, Fax: ++49/231/90 71-20
23, E-Mail: physical.agents@baua.
bund.de. Das ge samte Programm 
und die Möglichkeit einer Online-
Anmeldung gibt es unter www.baua.
de/termine.

Neues von NIR
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(www.baua.de/de/Presse/Aktuelle-
Pressemitteilungen/Aktuelle-Presse
mitteilungen_content.html, Pressemit-
teilung des BAuA vom 15.5.2014)

Bundesnetzagentur

Neuer Höchstwert bei Mobil-
funkteilnehmern: 
„Jeder Einwohner besitzt durch-
schnittlich 1,4 SIM-Karten“
Die Zahl der Teilnehmer am Mobil-
funk ist im Jahr 2013 auf ca. 115 Mio.
gestiegen. Dies ergibt sich aus den
aktuellen Daten der Mobilfunknetz -
betreiber. Im Vergleich zum Vorjahr
(2012: ca. 113 Mio.) hat sich die Zahl
der Teilnehmer um knapp 2 Mio. er -
höht. Damit wird ein neuer Höchst-
wert erreicht. „Der starke Zuwachs ist
u. a. auf die mobile Nutzung des Inter-
nets zurückzuführen. Der Gebrauch
von sogenannten Smartphones und
Tablets führt im Ergebnis zu einer
steigenden Teilnehmerzahl. Im Durch-
schnitt besitzt jeder Einwohner nun
rund 1,4 SIM-Karten. Ebenfalls gestie-
gen ist der Anteil der LTE-Nutzer. Im
Jahr 2013 ist hier die Teilnehmerzahl
rasant auf 5,6 Mio. angewachsen. Ende
2012 betrug diese noch 1 Mio.
Weitere Informationen zu den Teilneh -
merzahlen sind unter www.bundes
netzagentur.de zu finden.
(www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/
2014/140318_HoechstwertMobilfunk
Teiln.html?nn=265778, Pressemittei-
lung der Bundesnetzagentur vom 18.3.
2014)

Forschungsverbund Berlin e. V.

Die Schattenseite des effizienten
Lichts
Unsere Straßenbeleuchtung wird im -
mer effizienter. Doch was zur Einspa-
rung von Energie und zur Reduktion
von Treibhausgasen führen soll, hat
auch seine Schattenseiten: Wird Licht
kostengünstiger, kann das Ausmaß an
Beleuchtung zunehmen. In der Folge

wird manch dunkle Gegend nun nachts
heller erleuchtet. Um diesen Bume-
rang-Effekt zu vermeiden, haben die
Wissenschaftler vom Leibniz-Institut
für Gewässerökologie und Binnen -
fischerei (IGB) und vom Museum am
Schölerberg in Osnabrück 3 Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet.
Erst kürzlich haben die Vereinten
Nationen das Jahr 2015 zum „Inter -
nationalen Jahr des Lichts“ erklärt. –
Ein guter Anlass, sich intensiv mit
dem Thema Nachhaltigkeit auseinan-
derzusetzen. Künstliche Beleuchtung
verursacht inzwischen etwa 19 Prozent
des weltweiten Stromverbrauchs. In no -
vative Beleuchtungskonzepte könnten
unseren Energieverbrauch und die
Kohlenstoffbilanz demnach ganz maß-
geblich beeinflussen.
Doppelte Effizienz, 
vierfacher  Verbrauch
In der Vergangenheit stand vor allem
die Einführung energieeffizienter
Leuchtmittel im Zentrum politischer
Bemühungen. Das allein führte jedoch
nicht zwingend zu einer Reduktion des
Energieverbrauchs. Im Gegenteil, denn
die nächtliche Beleuchtung und damit
auch die Lichtverschmutzung nahmen
vielerorts überproportional zu. Der
Energiebedarf für Stadt- und Straßen-
beleuchtung kann trotz – oder gerade
wegen – der Effizienzsteigerung moder-
ner Beleuchtungsmittel wachsen.
Das zeigt ein Beispiel aus Großbritan-
nien: Während sich dort in den Jahren
1950 bis 2000 die Beleuchtungseffi-
zienz verdoppelte, vervierfachte sich der
Pro-Kopf-Stromverbrauch für künst -
liches Licht. Die Forscher befürchten
deshalb, dass sinkende Beleuchtungs-
kosten ohne entsprechende Regulie-
rung zu noch mehr Beleuchtung füh-
ren könnten.
In 3 Schritten zu nachhaltiger
Beleuchtung
In der Zeitschrift „Energy & Environ-
mental Science“ haben die Wissen-
schaftler nun 3 Handlungsempfehlun-
gen für städtische Beleuchtungskon-
zepte veröffentlicht. Sie sollen helfen,

nicht nur den Energieverbrauch, son-
dern auch die Lichtverschmutzung
und deren negative Auswirkungen 
auf Pflanzen, Tiere und Menschen zu
minimieren.
Im ersten Schritt empfehlen die For-
scher, Beleuchtung nur dort einzu-
setzen, wo und wann sie gebraucht
wird. Würde Licht sorgfältiger ge-
lenkt, könn ten dadurch die Ausleuch-
tung verbessert und zugleich Kosten
und Energie eingespart werden. In
Gebieten, in denen nach Mitternacht
kaum noch jemand unterwegs ist,
könnten LED-Leuchten beispielsweise
bis zum Beginn des morgendlichen Be -
rufsverkehrs auf 10 Prozent ihrer
Leuchtkraft gedimmt werden. Noch
besser wäre der Einsatz von Be -
wegungs sensoren.
Zweitens sollten seitens politischer
Entscheidungsträger maximal zulässige
Beleuchtungswerte formuliert werden.
In den meisten europäischen Städten
werde bisher mehr Licht eingesetzt, als
es für die Sicherheit nötig wäre, so 
die Wissenschaftler. Wenn man für eine
Aufgabe doppelt so viel Licht ver wen det
wie eigentlich notwendig, dann wird
die Hälfte der Energie verschwendet.
Drittens brauche es eine neue Defi-
nition für Effizienz in der städti-
schen Straßenbeleuchtung. Die For-
scher empfehlen hierfür ein einheit -
liches Maß, das den Vergleich von Stra-
ßen mit völlig unterschiedlichen Be-
leuchtungssystemen ermöglicht. Dies
könnte beispielsweise zeigen, dass
Straßenlampen, die nach Mitternacht
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Ein Beispiel für schlechte Beleuchtung:
Statt den Parkplatz auszuleuchten, 
strahlt das Licht auf die Hausfassade, in
einen Baum und in den Himmel; 
Foto: Christopher Kyba, IGB
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gedimmt werden, weniger Energie ver-
brauchen, als effizientere Modelle, die
die ganze Nacht hindurch brennen.
Diese Maßnahmen würden nach Ein-
schätzung der Forscher helfen, nicht
nur den Energieverbrauch, sondern
langfristig auch die Lichtverschmut-
zung in unseren Städten zu reduzieren.
Weitere Informationen unter: www.
verlustdernacht.de – Projekt „Verlust
der Nacht“.
(www.igb-berlin.de/pressemitteilungen-
nachrichten-alle/items/die-schatten
seite-des-effizienten-lichts.html, Pres-
semeldung des Leibniz-Instituts für
Ge wässerökologie und Binnenfischerei
vom 6.5.2014)

Informationszentrum
Mobilfunk e. V.

(IZMF)

„Jugend forscht“: Sonderpreis
Mobilfunk
Im März 2014 starteten die diesjähri-
gen Landeswettkämpfe von Deutsch-
lands bekanntestem Nachwuchswett-
bewerb „Jugend forscht“. Im Rahmen
des Wettbewerbs vergibt das Informa -
tionszentrum Mobilfunk e. V. (IZMF)
bereits zum 9. Mal den Sonderpreis
Mobilfunk. 
Auf Landes- und auf Bundesebene wer-
den damit herausragende Forschungs-
projekte über die Wirkung des Mobil-
funks auf Umwelt, Gesundheit und
Sozialverhalten ausgezeichnet.
Unser Alltag ist geprägt vom vielfäl -
tigen Einsatz mobiler Kommunika -
tionsmittel. Mit diesem Sonderpreis
möchte das IZMF junge Leute dazu
anregen, sich mit den Auswirkungen
der Mobilfunktechnik auf uns und
unsere Umwelt zu beschäftigen. Ideen
für innovative Anwendungen mobiler
Technologien werden ebenfalls berück-
sichtigt.
(www.izmf.de/de/content/junge-for
scher-nehmen-wirkung-von-mobilfunk-
auf-umwelt-gesundheit-und-sozialver
halten-unter-, Pressemitteilung des
IZMF vom April 2014)

Verband der 
Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e. V.

(VDE)

VDE sieht gute Chancen für
Deutschlands Comeback im
Mobilfunk
Noch vor wenigen Jahren standen
Deutschland und Europa im Mobil-
funk ganz oben, vor allem in den Be -
reichen Netztechnologien und Endge-
räteproduktion. Heute wird dieser
Markt zunehmend von asiatischen
sowie von US-Firmen bedient. Wie das
aktuelle VDE-Positionspapier „Intelli-
gente Mobilfunkantennen“ der Infor-
mationstechnischen Gesellschaft im
VDE zeigt, bieten innovative Techno-
logien zur Steigerung der Frequenzeffi-
zienz nun gute Chancen, die Markt-
führerschaft im Mobilfunk zurückzu-
gewinnen. Hoffnungen richten sich 
vor allem auf ein Schlüsselelement 
der Übertragungstechnik, das bisher
eine eher untergeordnete Rolle spielte:
Mobilfunkantennen und elektronisch
strahlgesteuerte Antennen. Erstere
kombinieren verschiedene Techniken,
Letztere konzentrieren ihre Ausstrahl-
oder Empfangsrichtung auf einen Mo -
bilfunknutzer oder auf eine Basissta-
tion. Wie dadurch die Übertragungs -
kapazität und die Frequenzeffizienz
(die pro Hertz Bandbreite übertrag-
bare Information der Mobilfunksys-
teme) vergrößert werden kann, wurde
in theoretischen und experimentellen
Arbeiten in Deutschland und Europa
nachgewiesen.
Die Herausforderung für die deut-
sche Industrie besteht jetzt darin, das
Know-how in marktfähige Produkte

umzusetzen. Allerdings ist dieses
Know-how insbesondere in kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) in
Deutschland angesiedelt, welche die
Kosten für die Umsetzung in markt-
reife Produkte nicht alleine schultern
können. Daher bedarf es intensiver
Förderung, um diese große Chance 
für den Wiederaufbau der Mobilfunk-
industrie in Deutschland zu nut-
zen – dies umso mehr, als intelligente
Antennen weit über den Mobilfunk -
bereich hinaus klare Vorteile für
 Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft
bieten. So können mithilfe integrierter
Sendeverstärker mit hohen Wirkungs-
graden Energie und Energiekosten im
mehrstelligen Millionenbereich ein -
gespart werden. Darüber hinaus er -
möglicht die Verwendung hochbün-
delnder und strahlgesteuerter intelli-
genter Antennen in der industriellen
Produktion den Aufbau robuster und
zuverlässiger Verbindungen bei klei-
nen Latenzzeiten und bietet so einen
wichtigen Ansatzpunkt zur Realisie-
rung von „Industrie 4.0“. Handlungs-
bedarf besteht aber nicht nur aufseiten
der Politik: Will Deutschland Spitzen-
positionen in der Basistechnologie
„Mobilfunk“ belegen, müssen auch die
Universitäten deutliche Anreize für
das Studium der Fächer „Theoretische
Elektrotechnik/Elektromagnetische
Feldtheorie“ und „Hochfrequenztech-
nik“ setzen.
(www.vde.com, Pressemitteilung des
VDE vom 11.4.2014) ❏

Österreich
Technische Universität Wien

Metamaterialien und Quanten-
kaskaden ermöglichen extrem
dünne Bauweise für Fotodetek-
toren im Terahertz- bis Infrarot-
bereich
Ihr subtiles Wechselspiel von Elektro-
nen und Licht macht sie technologisch
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Foto: IZMF
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so interessant: Ultradünne Schichtsys-
teme aus verschiedenen Halbleiter-
materialien können verwendet wer-
den, um mithilfe von elektrischer
Spannung Licht zu erzeugen. Sie kön-
nen aber auch umgekehrt aus Licht
elektrischen Strom machen und als
Lichtdetektoren dienen. Bisher war es
allerdings schwierig, Licht überhaupt
an diese Halbleiter-Schichtsysteme an -
zukoppeln. Mit einem besonderen
Trick gelang das nun an der TU Wien:
Man verwendete Metamaterialien, die
aufgrund ihrer besonderen mikrosko-
pischen Struktur das Licht im Tera-
hertzbereich auf ganz spezielle Weise
manipulieren.
Durch die Auswahl der Materialien,
der Schichtdicke und Geometrie lässt
sich beeinflussen, wie sich die Elektro-
nen in diesen Systemen verhalten. So
kann man etwa Quanten-Kaskaden-
Laser bauen, in denen Elektronen von
Schicht zu Schicht hüpfen und jedes
Mal ein Photon aussenden, oder man
kann Detektoren herstellen, deren
Empfindlichkeit auf eine bestimmte
Lichtwellenlänge optimiert ist.
Das Problem dabei ist allerdings: Die
Quantentheorie verbietet Photonen
mit bestimmten Polarisationen, mit
den Elektronen des Schichtsystems zu
wechselwirken. Licht, das frontal auf
die Schichtfläche fällt, hat auf die Elek-
tronen im Schichtsystem gar keine

Auswirkung. Man benötigt daher eine
Methode, die Polarisationsrichtung des
einfallenden Lichts zu drehen, damit
es sich in den Halbleiterschichten
detektieren lässt.
Das Metamaterial, das man an der TU
Wien nun auf das Halbleiter-Schicht-
system aufbrachte, dreht die Polarisa -
tionsrichtung des einfallenden Lichts,
wodurch es dann optimal an die Elek-
tronen im Halbleiter ankoppeln kann.
Die Forscher nutzten Strahlung im
Terahertz- oder Infrarotbereich, mit
Wellenlängen in der Größenordnung
von Zehntelmillimetern.

Die Entdeckung an der TU Wien er -
möglicht es nun, Lichtdetektoren für
Terahertzstrahlung direkt in einen
Chip einzubauen. Mit ganz konventio-
nellen Herstellungsmethoden könnte
man auf diese Weise große Arrays 
von Dektektoren herstellen, erklären
die Forscher. Viel Platz brauchen die
Lichtdetektoren jedenfalls nicht: Um
Licht zu detektieren, reichen Schich-
ten im Nanometer-Bereich aus – der
Detektor ist damit über tausendmal
dünner als die Wellenlänge des Lichtes,
mit dem er interagiert.
(www.photonik.tuwien.ac.at/news/
news_detail/article/7845//DE/, Presse -
mitteilung der Technischen Universi-
tät Wien vom 25.3.2014) ❏

Europa
International Commission on 

Non-Ionizing Radiation
 Protection
(ICNIRP)

Guidelines for Limiting Expo-
sure to Electric Fields Induced
by Movement of the Human
Body in a Static Magnetic Field
and by Time-Varying Magnetic
Fields below 1 Hz
The Guidelines for Limiting Exposure
to Electric Fields Induced by Move-
ment of the Human Body in a Static
Magnetic Field and by Time-Varying
Magnetic Fields below 1 Hz are pre-
published online at Health Physics and
appeared in the print issue of March
2014. Health Physics 106,3, pp. 418–
425, 2014. The guidelines are available
at www.icnirp.de/documents/Mvtgdl_
2014.pdf.
(www.icnirp.de/activities.htm, Presse-
meldung der ICNIRP aus 1/2014)

Scientific Committee on
 Emerging and Newly Identified

Health Risks
(SCENIHR)

Bewertung möglicher Gesund -
heitseffekte durch elektro -
magnetische Felder – Experten-
gremium sieht keinen Nachweis
für gesundheitsschädigende
 Wirkungen durch Mobilfunk
Der wissenschaftliche Ausschuss „Neu
auftretende und neu identifizierte Ge -
sundheitsrisiken“ der Europäischen
Kommission SCENIHR hat seine vor-
läufige Bewertung von möglichen Ge -
sundheitseffekten durch elektromag-
netische Felder vorgelegt. Damit
aktualisiert SCENIHR seine zuletzt
veröffentlichte Stellungnahme aus
dem Jahr 2009.
In dem vorläufigen Bericht kommt das
internationale Expertengremium zu
dem Schluss, dass es unterhalb der
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Schematische Darstellung des Metamate-
rial-Detektors. Durch das Metamaterial
wird das einfallende Terahertz-Licht an
die Übergänge im Halbleiter gekoppelt
und in ein elektrisches Signal umgewan-
delt; Abb.: TU Wien

Die periodische Anordnung und die
Größe der Resonatoren im Metamaterial
bestimmen den detektierten Wellen -
längenbereich; Abb.: TU Wien
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geltenden Grenzwerte keinen wissen-
schaftlichen Nachweis für Gesund-
heitsrisiken durch hochfrequente elek-
tromagnetische Felder, wie sie auch
der Mobilfunk nutzt, gibt. Jedoch be -
steht SCENIHR zufolge weiterer For-
schungsbedarf.
Für die aktuelle Stellungnahme hat
SCENIHR wissenschaftliche Studien
ausgewertet, die zwischen 2009 und
2013 veröffentlicht wurden. Das Gre-

mium fasst die Erkenntnisse für ein-
zelne Forschungsbereiche zusammen
und gibt Forschungsempfehlungen.
Der wissenschaftliche Ausschuss 
SCENIHR wurde von der Europäischen
Kommission mit dem Ziel eingesetzt,
neu auftretende Gesundheitsrisiken lau-
fend zu beobachten und wissenschaftlich
zu bewerten. Die letzte Stellungnahme
zu elektromagnetischen Feldern hat
SCENIHR im Jahr 2009 veröffentlicht.

Der Bericht ist unter http://ec.europa.
eu/health/scientific_committees/emer
ging/docs/scenihr_o_041.pdf zu finden.
(www.izmf.de/de/node/100284/11351?
page=2, Pressemitteilung des Informa-
tionszentrums Mobilfunk (IZMF) vom
11.3.2014)

Paul Günther Fischer, Köln
E-Mail: paulguentherfischer@

googlemail.com �
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Italian Radiation Protection Society (AIRP)

Intercomparison on In-situ, In-air Radon Measurements
The Italian Radiation Protection Society (AIRP) is organizing an intercompar-
ison on in-situ, in-air radon measurements. The intercomparison is jointly
organized by the Italian Radiation Protection Society (AIRP), the environ-
mental agency ARPA Piemonte, the Politecnico di Milano, the National
Institute for work accidents’ insurances INAIL, and the Italian National
Institute for Ionizing Radiation Metrology.
The intercomparison will take place in the beautiful cave of the LURISIA
spas, situated in the province of Cuneo, in northern Italy, an excavation site
that was visited by Marie Curie in 1918, where extremely high concentra-
tions of uranium and radon in air (and in water) are present.
The intercomparison will be technically held during the next summer, but
Laboratories’ subscriptions will be closed by the end of May.
Final results, in anonymous form, will be presented and discussed during a
multiple-day event to be held in LURISIA during springtime 2015.
Participation fee is 200 EUR for a 20-device set.
We would like to invite your organization to participate to this intercomparison, or to encourage spreading this informa-
tion among members of your society, namely companies and laboratories performing passive radon-in-air measurements.
This may be an excellent opportunity to check measurements accuracy and capabilities under field conditions, regularly
needed, also according to the ISO 17025 standard.
The LURISIA intercomparison will be managed according to the usual, strictest intercomparison ISO standards, with the
direct intervention and supervision of experts from the Italian National Institute for Ionizing Radiation Metrology.
You may find additional information at www.airp-asso.it/pagamentionline/400-radoneng.html
We wish the largest participation to this initiative!

Celso Osimani, President of AIRP International Committee 
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Deutschland
Gesetze, Verordnungen,

Verwaltungsvorschriften,
Richtlinien, Regeln

Vierte Verordnung zur Änderung der
Gefahrgutverordnung See vom 26.3.
2014 (BGBl. I, Nr. 13, S. 298)

Neufassung der Gefahrgutverordnung
See vom 26.3.2014 (BGBl. I, Nr. 13, 
S. 301)

Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit

Änderung der EU-Schwellenwerte zum
1.1.2014, Erlass vom 17.1.2014 (GMBl.
2014, Nr. 6, S. 125)

Vollzug der Röntgenverordnung; Mus-
tergenehmigung nach § 3 Absatz 4
Röntgenverordnung zum Betrieb einer
Röntgeneinrichtung zur Tele radio lo -
gie, RdSchr. vom 3.2.2014 (GMBl.
2014, Nr. 6, S. 125)

Vollzug der Röntgenverordnung; Mus-
tergenehmigung für den ortsveränder-

lichen Betrieb von Röntgeneinrichtun-
gen, RdSchr. vom 13.3.2013 (GMBl.
2014, Nr. 7, S. 150)

Vollzug der Strahlenschutzverordnung;
Richtlinie für die Fachkunde von
Strahlenschutzbeauftragten in Anlagen
zur Spaltung von Kernbrennstoffen,
RdSchr. vom 20.2.2014 (GMBl. 2014,
Nr. 13, S. 289)

Mitteilungen

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit

Bekanntmachung über den Entwurf
eines Sicherheitsstandards (Draft Safety
Guide) der IAEO zu Occupational
Radiation Protection vom 18.3.2014
(BAnz AT, 1.4.2014, B2)

Bekanntmachung von sicherheitstech-
nischen Regeln des Kerntechnischen
Ausschusses (Regeln KTA 3211.4, KTA
3404, KTA 3705) vom 15.4.2014 (BAnz
AT, 29.4.2014, B2)

Bekanntmachung eines Statusberichts
der Strahlenschutzkommission (Elek-
tromagnetische Felder neuer Techno-
logien vom 11.7.2013) vom 25.2.2014
(BAnz AT, 2.5.2014, B5)

Bekanntmachung einer Empfehlung
der Strahlenschutzkommission (Pla-
nungsgebiete für den Notfallschutz in
der Umgebung von Kernkraftwerken
vom 13.2.2014) vom 9.4.2014 (BAnz
AT, 21.5.2014, B4)

Bekanntmachung einer Stellungnahme
der Strahlenschutzkommission (Frage-
stellungen zu Aufbau und Betrieb von
Notfallstationen vom 13.2.2014) vom
9.4.2014 (BAnz AT, 21.5.2014, B3)

Bekanntmachung einer Empfehlung
der Strahlenschutzkommission (Er -
mitt lung der Strahlenexposition vom
12.9.2013) vom 19.2.2014 (BAnz AT,
23.5.2014, B4)

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung der erzeugten, über-
tragenen und verbleibenden Elektri-
zitätsmengen nach § 7 Absatz 1c 
des Atomgesetzes – Jahresmeldung
2013 – vom 14.3.2014 (BAnz AT,
13.5.2014, B4)

Bundesländer

Bayern

Hinweis auf die öffentliche Bekannt-
machung einer atomrechtlichen Ge -
nehmigung zum Abbau der Reaktor-
anlage des Forschungsreaktors Mün-
chen (FRM) in Garching vom 9.4.2014
(BAnz AT, 17.4.2014, B8)

Hinweis auf die öffentliche Bekannt-
machung über die Stilllegung und 
den Abbau des Kernkraftwerks Isar 1
(KKI 1) vom 28.2.2014 (BAnz AT,
5.3.2014, B11)

Hessen

Bekanntmachung über das Vorhaben
der RWE Power AG, Kraftwerk Biblis,
68647 Biblis, nach § 3a des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) vom 28.3.2014 (BAnz AT,
4.4.2014, B9)

Bekanntmachung über das Vorhaben
der RWE Power AG, Kraftwerk Biblis,
68647 Biblis, nach § 7 Absatz 3 des
Atomgesetzes (AtG) vom 8.4.2014
(BAnz AT, 24.4.2014, B12)

Alles, was Recht ist

Nicht vergessen!

FS-Mitgliederversammlung
Termin: Dienstag, 23. September 2014
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Ort: Johannes Gutenberg-Universität

Mainz
Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung
Ackermannweg 10, D-55128 Mainz
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Rheinland-Pfalz

Bekanntmachung hinsichtlich der Ge -
nehmigung nach § 7 Absatz 3 des
Atomgesetzes für eine Verfahrensweise
zur Entlassung und Freigabe von Ge -
lände im Rahmen des Abbaus des
Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich (Ge -
nehmigung 3c) vom 5.3.2014 (BAnz
AT, 14.3.2014, B12)

Reinhart Giessing, Magdeburg
E-Mail: reinhart.giessing@t-online.de

❏

Schweiz
Vorbemerkung: Die schweizerische
Gesetzgebung ist unter www.admin.ch
(Dokumentation > Gesetzgebung > Sys-
tematische Sammlung) verfügbar. Die
ENSI-Richtlinien sind unter www.
ensi.ch (Dokumente > Richtlinien in
Kraft oder Dokumente > Richtlinien in
Bearbeitung) abgelegt.

Jod-Tabletten-Verordnung
Am 1. März 2014 ist die Revision der
Verordnung über die Versorgung der
Bevölkerung mit Jod-Tabletten (Jod-
Tabletten-Verordnung, SR 814.52) in
Kraft getreten. Die revidierte Verord-
nung beinhaltet eine Änderung des Ab -
gabekonzepts. Dieses sieht vor, dass
Jod-Tabletten vorsorglich an alle Perso-
nen verteilt werden, die im Umkreis
von 50 Kilometern um ein schweizeri-
sches Kernkraftwerk wohnen (bisher
vorsorgliche Verteilung im Umkreis
von 20 Kilometern).

ENSI-G17 Stilllegung von
 Kernanlagen
Im März 2014 hat das ENSI die neue
Richtlinie ENSI-G17 „Stilllegung von
Kernanlagen“ verabschiedet. Unter Be -
rücksichtigung der maßgebenden inter -
nationalen Vorgaben (IAEA, WENRA)
konkretisiert die Richtlinie die im
Kernenergiegesetz und in der Kern -
energie verordnung enthaltenen Be -

stimmungen zur Stilllegung. Neben
den Anforderungen an die Stilllegung
regelt die Richtlinie auch die Anfor -
derungen an die entsprechenden Ge -
suchs unterlagen.

Andreas Schefer, Brugg
E-Mail: andreas.schefer@ensi.ch ❏

Österreich
Vorbemerkung: BGBl. meint hier stets
das österreichische Bundesgesetzblatt.

Verordnung des Bundesministers für
Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz, mit der die Verordnung über
die Gesundheitsüberwachung am Ar -
beitsplatz 2008 (VGÜ 2008) … ge -
ändert werden, BGBl. II, Nr. 26/2014
vom 18.2.2014
In Anlage 2 auf Seite 43: Einwirkun-
gen durch künstliche optische Strah-
lung

Verordnung des Bundesministers für
Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz, mit der die Verordnung über
den Schutz der Arbeitnehmer/-innen
durch persönliche Schutzausrüstung
(Verordnung Persönliche Schutzaus-
rüstung – PSA-V) erlassen und die 
Bauarbeiterschutzverordnung geändert
wird, BGBl. II, Nr. 77/2014 vom 11.4.
2014
Die Verordnung regelt die persönliche
Schutzausrüstung, die u. a. bei Gefah-
ren durch ionisierende und optische
Strahlung vom Arbeitgeber zur Ver -
fügung zu stellen ist, sowie die in 
diesem Zusammenhang erforderlichen
Informationen und Unterweisungen.

Kundmachung des Bundesministers
für Wirtschaft, Familie und Jugend
betreffend das Verzeichnis der harmo-
nisierten Normen für die Sicherheit
von persönlichen Schutzausrüstungen,
BGBl. II, Nr. 25/2014 vom 17.2.2014
In der Anlage sind u. a. die folgenden
Normen aufgeführt:

EN 1073-1:1998-01 (= ÖNORM EN
1073-1:1998-03-01) Schutzkleidung
gegen radioaktive Kontamination –
Teil 1: Anforderungen und Prüfverfah-
ren für belüftete Schutzkleidung gegen
radioaktive Kontamination durch feste
Partikel
EN 1073-2:2002-07 (= ÖNORM EN
1073-2:2002-10-01) Schutzkleidung
gegen radioaktive Kontamination –
Teil 2: Anforderungen und Prüfver -
fahren für unbelüftete Schutzkleidung
gegen radioaktive Kontamination durch
feste Partikel
EN 421:2010-05 (= ÖNORM EN 421:
2010-07-01) Schutzhandschuhe gegen
ionisierende Strahlung und radioaktive
Kontamination
EN 207:2009-12 (= ÖNORM EN 207:
2010-03-15) Persönlicher Augenschutz
– Filter und Augenschutzgeräte gegen
Laserstrahlung (Laserschutzbrillen)
EN 208:2009-12 (= ÖNORM EN 208:
2010-02-15) Persönlicher Augenschutz
– Augenschutzgeräte für Justierarbei-
ten an Lasern und Laseraufbauten
(Laser-Justierbrillen)

Dietmar Müller, Völs
E-Mail: diemue@chello.at ■
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Haftungsausschluss

Die Inhalte dieser Zeitschrift  werden von
Verlag, Herausgeber und Autoren nach
bestem Wissen und Gewissen erarbeitet
und zu sammengestellt. Eine rechtliche
Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen
Angaben kann jedoch nicht übernom-
men werden. Gleiches gilt auch für die
Webseiten, auf die verwiesen wird. Es wird
betont, dass wir keinerlei Einfluss auf die
Inhalte und Formulierungen dieser Sei -
ten haben und auch keine Ver antwortung
für sie übernehmen. Grundsätzlich gel-
ten die Wortlaute der Gesetzestexte und
Richtlinien sowie die ein schlägige Recht -
sprechung.
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BAG
Bundesamt für Gesundheit

(Schweiz)
Abt. Strahlenschutz, CH-3003 Bern,
Fax: ++ 41/31/3 22 83 83, www.
admin.ch/bag

Kontamination mit Radium-
Leuchtfarbe in Biel
Auf einer Autobahnbaustelle bei Biel
wurden 2012 radioaktive Abfälle mit
Radium-Leuchtfarbe aus der Uhren-
in dus trie entdeckt. Dort hatte sich frü-
her eine Deponie für Industrieabfälle
be funden. Das Bundesamt für Gesund-
heit BAG wurde sofort eingeschaltet
und erarbeitete ein Maßnahmenpro-
gramm. Das kontaminierte Material
wurde abgetragen und fachgerecht ent-
sorgt (120 kg). Zusammen mit der Stadt
Biel wurden Bodenproben und Messun-
gen des Grundwassers im benachbarten
Wohngebiet vorbereitet, die An fang
2014 angelaufen sind. Die Bevölkerung
erfuhr davon erst durch die Sonntags-
presse Ende Mai 2014, da die Behörden
von Stadt, Kanton und Bund das Ge -
sundheitsrisiko für gering einschätzten
und erst nach Vorliegen der Messresul-
tate informieren wollten. Bei einer
Pressekonferenz am Tag nach der Pres-
semeldung räumten sie ein, dass das
falsch gewesen sei. Das BAG rich tete
eine E-Mail-Adresse für An fragen ein.
Die Stadt Biel, ein Schwerpunkt der
Uhrenindustrie, will nun alle übrigen
Stellen mit Industrieabfällen auf Kon-
tamination mit radioaktiven Stoffen
prüfen lassen. Nach und neben Ra dium
waren bei Leuchtfarben auch Stron-
tium und Tritium verwendet worden.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)
rech net für die ganze Schweiz mit

rund 38.000 belasteten Standorten
(aktuelle und ehemalige Betriebs an -
lagen der Metallverarbeitung, Auto-
werkstätten, Chemiebetriebe, Tank-
stellen, Deponien, Schießanlagen u. a.)
mit Altlasten wie Quecksilber, Blei
usw. Betriebsstandorte machen etwa
60 % der Standorte aus, Unfallorte
rund 1% und die rund 15.600 Depo-
nien etwa 39%. Nicht alle belasteten
Standorte sind eine unmittelbare Ge -
sundheitsgefahr. Gemäß Altlastenver-
ordnung muss saniert werden, wenn
Grundwasser, oberirdisches Wasser,
Böden oder Luft bestimmte Grenz-
werte überschreiten. Das BAFU rech-
net mit etwa 4.000 sanierungsbedürfti-
gen Standorten, von denen 1.100
bereits eruiert und 700 saniert sind.
Zahlen muss grundsätzlich der Verur-
sacher der Abfälle, der aber oft nicht
mehr festgestellt werden kann oder
nicht mehr existiert. Damit gefähr -
liche Altlasten bei fehlender Finanzie-
rung rasch saniert werden können,
wurde ein vom BAFU verwalteter Spe-
zialfond ge schaffen.
(Quelle: NZZ am Sonntag – Neue Züri-
cher Zeitung) ❏

ENSI
Eidgenössisches Nuklear -

sicherheitsinspektorat
CH-5200 Brugg, Fax: ++41/56/4 60
84 99, www.ensi.ch

Opposition der KKW-Betreiber
gegen neues Jod-Tablettenkon-
zept des Bundes
Jod-Tabletten wurden bisher im Um -
kreis von 20 km um KKW-Standorte
vorsorglich an die Bevölkerung verteilt.

Tabletten für den Rest der Bevölkerung
wurden regional gelagert. Nach Fuku -
shima wurde nun die Zone der vorsorg-
lichen Feinverteilung auf 50 km erwei-
tert (was u. a. auch die Stadt Zürich
einbezieht), und die KKW-Betreiber
sollten dafür die Kosten tragen. Diese
wollen nun gegen den Bund klagen,
u. a. weil dieser entschieden hat, be-
vor die umfangreiche Neubeurteilung
der KKW-Risiken mit dem Projekt
IDA-NOMEX abgeschlossen war. Op -
poniert wird auch gegen eine Reihe
von weiteren Verschärfungen, die als
unbegründet oder übertrieben be -
trachtet werden.
(Quelle: NZZ – Neue Züricher Zeitung
vom 4. Juni 2014)

Anmerkung der Redaktion: Der Be -
richt der IDA-NOMEX-Arbeitsgruppe
wurde kurz vor Pfingsten 2014 auf der
ENSI-Webseite veröffentlicht. ❏

NAZ
Nationale Alarmzentrale

(Schweiz)
Ackermannstraße 26, Postfach,
CH-8044 Zürich, Fax: ++41/44/2 56
94 97, www.naz.ch

Jahresbericht 2013 der NAZ
Vorwort von Harry Hohl, 
Chef der NAZ
„Das Jahr 2013 war in vielerlei Hin-
sicht eine konsequente Weiterführung
der Arbeiten, welche die NAZ im letz-
ten Jahr aufgenommen hat: Unsere
Aufgabe als Kernelement des Bundes-
stabes ABCN und die Arbeiten zur
Vorsorge im Rahmen dieses neuen Sta-
bes bilden weiterhin einen wichti-

Gremien und Behörden
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gen Schwerpunkt. Inzwischen wurden
zahlreiche Prozesse definiert und eine
gemeinsame Arbeitskultur entwickelt
sich. Die Leistungsfähigkeit dieser
Organisation steigt laufend, der Ar -
beitsaufwand zur Koordination und
Führung dieser Arbeiten bleibt hoch.
Auch die Arbeiten im Rahmen der IDA
NOMEX, der interdepartementalen
Arbeitsgruppe für den Notfallschutz
bei Extremereignissen, laufen in zahl-
reichen Einzelprojekten und mit hoher
Geschwindigkeit weiter.
Wegen größerer Schadensereignisse
musste die NAZ in diesem Jahr nicht
aktiv werden. Verschiedene Kleinereig-
nisse zeigen aber, dass unsere Rolle als
„Drehscheibe“ im Verbundsystem des
Bevölkerungsschutzes wichtiger und
vielfältiger wird. Insbesondere der Auf -
bau eines Fachverbundes mit dem
Fokus „Chemie“ bedingt, dass wir
mehr Meldungen über Ereignisse mit
chemischen Stoffen im In- und Aus-
land bearbeiten und unsere Partner in
diesem Bereich orientieren. Kernteams
der NAZ haben in diesem Jahr in sechs
Fällen Ereignisse bearbeitet oder ent-
sprechende Vorbereitungsarbeiten ge -
leistet.
Die größte Herausforderung im Einsatz
war dieses Jahr die Gesamtnotfall-
übung Odysseus. Obwohl wir alle zwei
Jahre solche Übungen durchführen,
forderte das diesjährige Szenario mit
zwei betroffenen Kernanlagen und
einer Freisetzung von Radioaktivität,
welche Schutzmaßnahmen außerhalb

der Notfallschutzzonen mit 20 km
Radius bedingte, die Beteiligten be -
sonders. Einen sehr großen Gewinn
brachte die Übungsanlage, die über die
Notfallphase hinausging und den Be -
ginn des Krisenmanagements durch
den Bundesstab ABCN simulierte. Sol-
che groß angelegten Übungen und die
Teilnahme möglichst aller involvier-
ten Stellen sind ein wichtiger Faktor,
um Prozesse der Zusammenarbeit zu
überprüfen und auch kleine Fehler in
der Organisation zu entdecken. In die-
ser Hinsicht haben uns das Interesse
unseres Departementsvorstehers und
seine Teilnahme an der Übung in unse-
rer Arbeit bestätigt und motiviert.
Unsere Doppelrolle als rund um die
Uhr aktives Melde- und Lagezen-
trum und Einsatzelement, das jeder-
zeit hochfahren und zeitkritische erste
Tätigkeiten ausführen muss, sowie als
Kernelement des Bundesstabes ABCN,
das die Vorsorgeplanungen des Bundes
koordiniert, bewährt sich, die Syner-
gien zwischen beiden Bereichen sind
beträchtlich. Gleichzeitig belastet sie
unsere Mitarbeitenden weiterhin stark.
Als ersten Schritt will ich die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen noch
effizienter nutzen. Die Arbeiten, die
NAZ neu zu organisieren, wurden be -
gonnen und sollen 2014 umgesetzt
werden. Zusätzlich kommen wir nicht
umhin, einige Bereiche personell zu
verstärken. Mit der Operationalisie-
rung des Ressourcenmanagements des
Bundes kommt eine neue Aufgabe auf

uns zu, welche ein Schlüsselelement
in der zukünftigen Bewältigung von
Großereignissen in der Schweiz dar-
stellt. Dafür, aber auch in bestehen-
den Bereichen müssen wir uns verstär-
ken, um die jederzeitige Einsatzbereit-
schaft und die Durchhaltefähigkeit an -
gesichts der gestiegenen Anforderun-
gen zu garantieren.
Ein wichtiger Teilbereich unserer Ar -
beit kam 2013 zu kurz: Die Projekt -
arbeit erlaubte es uns nicht in ausrei-
chendem Maß, in die Ausbildung und
das Training unserer Mitarbeitenden
zu investieren. Auch hier werden wir
im nächsten Jahr Korrekturen anbrin-
gen. In einem Ereignisfall wird es ent-
scheidend sein, das in den ersten Stun-
den verfügbare Personal flexibel einset-
zen zu können. Unsere Mitarbeitenden
sind trotz hoch entwickelter Techno -
logie und Vernetzung der kritische Er -
folgsfaktor, der im Echtfall über die
Qualität unserer Arbeit entscheidet.“

ARM 2014 Aeroradiometrie
Vom 2. bis 6. Juni 2014 führte die 
NAZ das diesjährige Aeroradiometrie-
programm durch, u. a. über den KKW
Leibstadt und Beznau, dem Paul Scher-
rer Institut PSI und dem Zwischen-
lager Zwilag sowie verschiedenen Re -
gionen und Städten. Es wurden keine
auffälligen Messwerte entdeckt. Der
Kurzbericht kann von der Webseite der
NAZ heruntergeladen werden.

Hans Brunner, Zürich
E-Mail: hanshbrunner@gmx.net ■
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Informationen über ein Endlager

Asse Einblicke Nr. 25
Im Juli 2014 ist die 25. Ausgabe der vom BfS herausgegebenen Schrift „Asse Einblicke“ mit dem Hintergrundbericht „Aus
Erfahrung lernen“ erschienen. Ein weiterer beachtenswerter Beitrag befasst sich mit einem „Fiktiven Standortvergleich
für ein Zwischenlager“. Lesen Sie mit unter www.endlager-asse.de.

Schriftleitung
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FS-Publikationen
Characteristic Values in Measure-
ment of Ionizing Radiation – 
Material for a Critical Discussion
on Fundamentals and Alternatives

Charakteristische Werte bei Messun-
gen ionisierender Strahlung – Mate-
rial für eine kritische Diskussion über
Grundlagen und Alternativen
Weise, K.; Kanisch, G.; Michel, R.;
Schläger, M.; Schrammel, D.; Täsch -
ner, M.; FS-2013-167-AKSigma, Juni
2013, ISSN 1013-4506, Publikations-
reihe Fortschritte im Strahlenschutz,
TÜV Media GmbH, Köln 2013
Zusammenfassung
Die neue internationale Norm ISO
11929:2010 und eine jüngere, allge-
meinere Publikation der Autoren des
vorliegenden Papiers stellen für eine
nicht negative Strahlungsmessgröße
Definitionen bereit für den besten
Schätzwert, die beigeordnete Stan-
dardmessunsicherheit, die Grenzen
von Überdeckungsintervallen, die Er -
kennungsgrenze und die Nachweis-
grenze, hier summarisch charakteris -

tische Werte genannt. Diese Werte
basieren auf der Bayes-Statistik und
dem ISO Guide to the Ex pression of
Uncertainty in Measurement (GUM)
und sind mathematisch definiert durch
Momente und Quantile von Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen der mög -
lichen Werte der Messgröße. Schon
während der Ausarbeitung der Doku-
mente wurden Kritik geäußert und
Alternativen vorgeschlagen. Diese wer -
den beschrieben und diskutiert, um
zwi schen den Experten Übereinkunft
zu erzielen, die für eine künftige Revi-
sion von ISO 11929:2010 verwendet
werden kann.

Schriftleitung ❏

Veröffentlichungen
des Bundesamts

für Strahlenschutz
Unterrichtsmaterial Mobilfunk
ab Klasse 5
DIN A4, 32 Seiten, Stand Januar 2014,
BfS Öffentlichkeitsarbeit, Salzgitter, 
E-Mail: epost@bsf.de
Aus der Einleitung
Ziel: Das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) wendet sich mit dem Unterrichts -
material an Schülerinnen und Schü-
ler der allgemeinbildenden Schulen ab
Klasse 5.
Da die meisten von ihnen in diesem
Alter bereits ihr erstes eigenes Handy
besitzen, ist dies der geeignete Zeit-
punkt, sie über Funktionsweise und
Strahlenschutzaspekte zu informie-
ren. Außerdem erhalten sie praktische
Tipps, wie sie ihre persönliche Strah-
lenbelastung bei der Handynutzung
unkompliziert und effizient reduzieren
können.

Arbeitsblätter Mobilfunk ab
Klasse 5
DIN A4, 40 Seiten, Stand Januar 2014,
BfS Öffentlichkeitsarbeit, Salzgitter, 
E-Mail: epost@bsf.de
Inhalt
Kapitel 1:

Mobilfung: Wie funktioniert das
eigentlich?

Kapitel 2:
Sind Handys gefährlich?

Kapitel 3:
Auf der sicheren Seite
Wie setze ich mich weniger elektro-
magnetischer Strahlung aus?

Kapitel 4:
Augen auf beim Handykauf!

Zusammenfassung:
Von Handy zu Handy: Die weite
Reise einer SMS ...
Weniger Strahlung beim Telefonie-
ren – das geht ganz einfach ...
Handyführerschein ❏

Veröffentlichung
der Strahlenschutz-

kommission
Ermittlung der Strahlenexposi-
tion – Empfehlung der Strahlen-
schutzkommission
Berichte der Strahlenschutzkommis-
sion (SSK) des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit, Heft 65, 2014, 132 Sei-
ten, herausgegeben im Auftrag des
Bundesministeriums für Umwelt, Na -
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit
von der Geschäftsstelle der Strahlen-
schutzkommission beim Bundesamt
für Strahlenschutz, Schnelle Verlag,
Berlin ❏

•

•

•

•

•
•

•

•

Neu erschienen
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Sonstiges
ENTRIA 2014: Memorandum 
zur Entsorgung hochradioaktiver
Reststoffe

Röhlig, Klaus-Jürgen, et al., Hannover
April 2014, 36 Seiten; Kontakt: Klaus-

Jürgen Röhlig, Institut für Endlagerfor-
schung, Technische Universität Claus-
thal (TUC), Adolph-Roemer-Straße 2A,
D-38678 Clausthal-Zellerfeld, E-Mail:
entria@irs.uni-hannover.de
Anmerkung
Dieses Memorandum ist von der For-
schungsplattform ENTRIA („Entsor-
gungsoptionen für radioaktive Rest-
stoffe: Interdisziplinäre Analysen und
Entwicklung von Bewertungsgrund-
lagen“) erstellt worden. ENTRIA ist
ein Verbundprojekt der Niedersächsi-
schen Technischen Hochschule (NTH),
der Freien Universität Berlin (FUB), 
der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel (CAU Kiel) und des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) und
wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung seit Januar
2013 gefördert (Förderkennzeichen
02S9082A-E, siehe www.entria.de).
Dieses Memorandum stellt eine Reihe
von zentralen Themen vor, die nach An -
sicht der Forschungsplattform ENTRIA

bei der Entsorgung radioaktiver Rest-
stoffe besondere Aufmerksamkeit ver-
dienen. Es will Orientierungswissen zu
den zentralen Herausforderungen lie-
fern und einen Beitrag zu diesem
schwierigen, aber auch dringlichen
Projekt leisten. Dafür werden wich-
tige Spannungsfelder benannt, die aus
Sicht der Autorinnen und Autoren bei
den an stehenden Entscheidungen einer
zu künftigen Entsorgungspolitik für
radio aktive Reststoffe umfassend be -
rücksichtigt werden sollten.

Schriftleitung nach verschiedenen
ENTRIA-Mitteilungen

Alle lieferbaren vorgestellten Buch -
veröffentlichungen erhalten Sie bei:
TÜV Media GmbH, Am Grauen 
Stein, D-51105 Köln, Tel.: 02 21/8 06-
35 24, Fax: 02 21/8 06-35 10, E-Mail:
tuevbuch@de.tuv.com, www.tuev-
media.de ■
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Neues Dosisleistungs-
warngerät GRAETZ 

GammaSmart one
Nachfolgegerät zum GammaSmart
und GammaSmart V.Ex
Es gibt ein neues Dosisleistungs-
warngerät im Taschenformat aus dem
Hause GRAETZ: das GammaSmart
one (Abb. 1 und 2) – klein (72 mm ⋅
60 mm ⋅ 22 mm), sehr leicht (ca. 
100 g), äußerst robust und wirklich
„smart“.

Das Nachfolgegerät zum GammaSmart
und GammaSmart V.Ex wird für den
persönlichen Strahlenschutz zum
Nachweis von Gamma- und Röntgen-
strahlung eingesetzt.
Nach dem Motto „aus eins mach zwei“
kann das GammaSmart one sowohl 
in normaler als auch in explosionsfähi-
ger Atmosphäre der Zone 1 betrieben
werden. Es ersetzt also sowohl das
GammaSmart als auch das Gamma -
Smart V.Ex. Die entsprechende EG-Bau -
musterprüfbescheinigung der DEKRA
Exam GmbH liegt vor (Kenn zeich -
nung: II 2G Ex ib IIB T4 Gb, Prüf -
protokoll: BVS PP 14.2035 EG).

Der bewährt einfachen und leichten
Be dienbarkeit ist GRAETZ treu geblie-
ben: Batterien einlegen – Selbsttest –

Abb. 1: GammaSmart one, Vorderansicht
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betriebsbereit. Das GammaSmart one
wird mit 2 handelsüblichen 1,5-V-Bat-
terien LR03 (AAA) betrieben, deren
Lebensdauer bei Hintergrundstrah-
lung 2 bis 3 Monate beträgt. Bei zu
geringer Batteriekapazität erfolgt eine
optische und akustische Statuswar-
nung.
Deutliche optische und akustische
Einzelimpulse informieren den Träger
über erfasste Gamma- und Röntgen-
strahlung (zunehmende Impulsfolge
bei zunehmender Dosisleistung).
Die StrlSchV und die RÖV definie-
ren Grenzwerte, um die Gefährdung
von Arbeitskräften durch ionisierende
Strahlung zu vermeiden bzw. deren
Belastung so gering zu halten, dass
keine gesundheitlichen Schäden ent-
stehen können. So darf z. B. bei orts-
veränderlichem Umgang die Ortsdosis-
leistung außerhalb der Kontrollbe-
reichsgrenzen nicht höher sein als 
40 µSv/h.
Auf Kundenwunsch kann das Gam-
maSmart one ohne Mehrpreis zusätz-
lich mit einer festen Dosisleistungs-
warnschwelle bei 40 µSv/h versehen
werden (Typbezeichnung: Gamma -
Smart one V40).
Weitere Informationen:
GRAETZ Strahlungsmeßtechnik GmbH
Westiger Straße 172
D-58762 Altena
Tel.: ++49/23 52/70 07-0
Fax: ++49/23 52/70 07-10
E-Mail: info@graetz.com
www.graetz.com ❏

wurde darauf geachtet, dass das Pro-
gramm weitgehend intuitiv nutzbar 
ist und sich an allgemeine Konzepte
anlehnt. Dank des professionellen
Setups können Sie UNIT kinderleicht
auf Ihrem Rechner installieren, ein-
fach starten, und unser Setup erledigt
den Rest. Kein aufwendiges Vorberei-
ten Ihres Rechners mit Vorinstallatio-
nen oder Ähnlichem ist notwendig.
Sie möchten UNIT noch genauer unter
die Lupe nehmen? Dann nutzen Sie
unsere Demo-Version. Hier können Sie
UNIT für einen kurzen Zeitraum mit
allen Funktionen testen und danach
bequem z. B. per Lizenzstick zur Voll-
version aufwerten.
Wir haben UNIT nach langer Entwick-
lungszeit und in enger Rücksprache
mit Testern zur Marktreife gebracht,
darauf sind wir stolz. Wir sind über-
zeugt, mit UNIT genau das Tool ent-
wickelt zu haben, das Sie für Ihre täg -
liche Arbeit nutzen können.
Egal ob Berechnungen oder das Anzei-
gen von z. B. Energielinien. UNIT er -
leichtert Ihnen Ihre Arbeit – und das
Ganze vollkommen offline. Einmal
installiert benötigt UNIT keine Inter-
netverbindung. Sie können z. B. ein-
fach den Lizenzstick mitnehmen und
UNIT mit Ihrem Laptop nutzen. Sie
starten UNIT und können loslegen.
Erforschen Sie die interaktive Nuklid-
karte oder drucken Sie Ihre aktuellen
Berechnungen aus.
Einige Schlüsselfunktionen von UNIT:

frei zoombare, interaktive Nuklid-
karte
direkte Anzeige von vielen Details
zu Nukliden im Datenblatt
aktuelle und validierte Daten zu
Nukliden
professionelles Setup für UNIT
durchgängige Druckfunktion
einheitliches Bedienkonzept
voller Funktionsumfang auch ohne
Internetverbindung
keine Datenübertragung in das In ter -
net bei Installation
schnelles Navigieren durch die ca.
3.950 Nuklide

•

•

•
•
•
•

•

•

•
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Abb. 2: GammaSmart one, Rückansicht

Die cjt Systemsoftware AG
präsentiert die neue 

Software UNIT
Ein Produkt unter die Lupe
genommen

UNIT steht für das „Universale Nuklid
Informations-Tool. Nach der Präsenta-
tion einer frühen Testversion während
der Industrieausstellung bei der Jahres-
tagung des Deutsch-Schweizerischen
Fachverbandes für Strahlenschutz e. V.
in Essen 2013 steht nun die finale Ver-
sion zur Verfügung.
Wir laden Sie ein, UNIT genauer unter
die Lupe zu nehmen. Was macht UNIT
besonders? Zum einen die herausra-
gende Datenbasis, welche in Zusam-
menarbeit mit Dr. Wolfram Westmeier
aufgebaut wurde. So wurde unter an -
derem eine aktualisierte Fassung des
Gamma-Katalogs von U. Reus und 
W. Westmeier in die Datenbank von
UNIT integriert. Aktuell hat UNIT
Informationen und Daten zu ca. 3.950
Nukliden.
Zum anderen wurde UNIT von einem
Team erfahrener Programmierer ent -
wickelt, das unter Berücksichtigung der
Rückmeldungen der Strahlenschutzge-
meinde und Tester UNIT ganz nah am
Kunden entwickelt hat. UNIT ist keine
One-Man-Show, unser Team freut sich
auf Ihr Feedback und wird UNIT stetig
weiter verbessern. Mit über 20 Jahren
Programmiererfahrung (cjt) und über
25 Jahren Erfahrung im Strahlenschutz
(Dr. Westmeier) hat UNIT eine starke
Basis für Sie und die Zukunft von
UNIT bereitgestellt.
UNIT wurde nach neuesten techni-
schen Standards für die aktuellen 
Be triebs systeme von Microsoft ent -
wickelt. Bei Design und Bedienbarkeit
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Schnellsuche – sucht schon während
der Eingabe
Filtermöglichkeiten
Favoritenauswahl
Berechnungsfunktionen (u. a. Zer-
fall, Transport)
ausführliche Hilfe
großes Supportteam bei Fragen und
Wünschen der Anwender

UNIT ist unter den aktuellen Micro-
soft Betriebssystemen Windows Vista,
Windows 7 und Windows 8.1 sowohl
unter 32-bit als auch 64-bit lauffähig.
UNIT soll kontinuierlich weiterent -
wickelt und erweitert werden. Die cjt
Systemsoftware AG freut sich auf Ihr
entsprechendes Feedback.
Weitere Informationen:
cjt Systemsoftware AG
Am See 14 a
D-76297 Stutensee
Tel.: ++49/7244/73 41 11
E-Mail: unit@cjt.de
www.cjt.de ❏

•

•

•
•
•

•

Neue Handsonde für
Kontaminationsmessungen
von Alpha/Beta/Gamma/

NORM
Einfach zu bedienendes Hand -
gerät für Kontaminationsmes-
sungen von Mirion Technologies
(RADOS)
Handsonde mit zweistufigem
 Bedienungskonzept
Nach der erfolgreichen Einführung der
patentierten BetaFibre™- und Hybrid-
Fibre™-Detektortechnologie in Körper -
kontaminationsmonitoren folgt von
Mirion Technologies nun der nächste,
konsequente Schritt: die Umsetzung 
in ein möglichst einfach zu bedie -
nendes Handgerät für Kontaminations-
messungen.

Die Grundphilosophie bei der Entwick-
lung war, eine Handsonde mit zweistu-
figem Bedienungskonzept anzubieten,
welches sowohl Personal mit wenig
Fachkunde als auch den erfahrenen
Strahlenschützer zufriedenstellt. Im
einfachsten Bedienungsfall signalisie-
ren, nach Einschalten der Handsonde
und automatischem Lernen des Hin-
tergrundes, eine grüne und eine rote
LED Messbereitschaft bzw. das Über-
schreiten einer voreingestellten Alarm-
schwelle (Abb. 1). Zusätzlich wird eine
Alarmauslösung akustisch und per
Vibration signalisiert. Die Anzeige des
aktuellen Messwertes sowie ggf. der
Alarmwertüberschreitung, geschieht
optional über ein externes Smartphone
(oder jede alternative Ausleseeinheit
mit Android OS) inklusive Mirion-App
und integrierter Datenbank, in der zu -
sätzlich z. B. ein Foto der Messsitua-
tion oder auch zusätzliche Bemerkun-
gen des Nutzers zur Messsituation ein-
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Abb. 1: Programmoberfläche der Software UNIT von cjt
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gegeben werden können (Abb. 2). Die
Anzeige des aktuellen Messwertes ge -
schieht in cps, bereits getätigte Mes-
sungen können aus der integrierten
Datenbank abgerufen und z. B. in MS
Excel exportiert werden.
HybridFibre™-Detektortechnologie
Dank der HybridFibre™-Detektortech-
nologie ist die Handsonde sehr leicht
und robust gebaut (Gewicht nur 850 g
inklusive Stromversorgung) und ge -
währleistet mit dem ergonomischen
Design ein ermüdungsfreies Arbeiten
über lange Zeiträume. Der wieder-
aufladbare, integrierte Li-Ionen-Akku 
bietet ca. 14 Stunden Dauerbetrieb.

Her ausragende Merkmale der Hybrid-
Fibre™-Detektortechnologie sind ein
sehr homogenes Ansprechvermögen
über die gesamte Detektorfläche und
das Arbeiten speziell in Umgebungen
mit erhöhtem Hintergrund oder rauen
Umgebungsbedingungen. Die spezielle
Detektorgeometrie erlaubt es, Rohre
und Spalten mit maximalen Abmes-
sungen von 60 mm Durchmesser bzw.
35 mm Breite zu messen, ein Plastik-
schutzgitter mit 90 % Transparenz
wirkt Beschädigungen des Detektors
entgegen.
Die Handsonde kann in einem Tem -
peraturbereich zwischen –10 oC und
+45 oC eingesetzt werden und ist nach
IP64 spritzwassergeschützt. Um Ver -
schmut zungen während der Lagerung,
des Transportes oder Betriebes zu ver-
hindern, kann eine mitgelieferte
Schutzfolie über den Detektor gezogen
werden.
Durch den modularen Aufbau, in Form
einer einfach zu bedienenden Hand-
sonde und eines abgesetzten Anzeige-/
Auswertegerätes, findet die Sonde in
vielen Bereichen ihre Anwendung: im
nuklearen Umfeld genauso wie im Be -
reich Homeland Security oder auch in
Spezialgebieten wie der Öl- oder Gas-
industrie.
Die Sonde wird von Mirion Techno -
logies in Hamburg entwickelt, produ-
ziert und vermarktet und bietet zuver-
lässige Funktionen bei geringen Be -
triebskosten – Qualität „Made in
Germany“.

Die Handsonde ist in 2 unterschied -
lichen Ausführungen erhältlich:

als AtexP™-Fibre, kompatibel zu
Richtlinie 94/9/EG vom 23. März
1994 (ATEX 95), zur Anwendung 
in explosionsgefährdeten Bereichen
der Zone 1; optional mit ebenfalls
ATEX-zertifiziertem Mobiltelefon
für die Zone 1 erhältlich, oder
als ContaminationFibre™ für Um ge -
bungen ohne Explosionsgefährdung.

Weitere Informationen oder Testgeräte können
angefordert werden bei:
Mirion Technologies (RADOS) GmbH
Ruhrstraße 49
D-22761 Hamburg
Tel.: ++49/40/8 51 93-0
Fax: ++49/40/8 51 93-2 56
E-Mail: hamburg-sales@mirion.com
www.mirion.com ■

•

•
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Abb. 1: Messsituation mit AtexP™-Fibre

Abb. 2: Details einer Messung in der Datenbank
der Mirion-App

1. Aufruf für Bewerbungen

Rupprecht-Maushart-Preis 2015
Der Förderpreis des Fachverbandes für
Strahlenschutz e. V. für Nachwuchswis-
senschaftler, der Rupprecht-Maushart-
Preis, wird 2015 zum 4. Male ver-
liehen.
Vorschlagsberechtigt sind Hochschul-
lehrer und alle Mitglieder des Fachver-
bandes für Strahlenschutz. Anträge sind
bis zum 1. September 2015 beim Sekre-
tär des FS unter Beifügung der entspre-
chenden wissenschaftlichen Arbeit in
deutscher oder englischer Sprache im
PDF-Format und mit Begründung des
Kandidatenvorschlages einzureichen 
(E-Mail: fs-sek@fs-ev.org).
Voraussetzungen für die teilnehmen-
den Kandidaten sind ein Höchstalter
von 35 Jahren und eine zum Datum 
der Einreichung abgeschlossene Arbeit 
an einer deutschen oder schweizeri-
schen Bildungseinrichtung. (Mehr unter
www.fs-ev.org)

Für den FS-Vorstand: 
Gabriele Hampel, Präsidentin
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Hinweis der Schriftleitung
Lesermeinungen können einen wichti-
gen und notwendigen Beitrag zur Dis-
kussion und zur Klärung sachlich oder
auch politisch umstrittener Fragen aus
dem Bereich des Strahlenschutzes leis-
ten. Wir begrüßen deshalb ausdrück-
lich Zuschriften unserer Leser und
möchten sie auch in jedem Fall gerne
ungekürzt und vor allem unzensiert
veröffentlichen. Das setzt aber voraus,
dass die Einsender die fachliche Mei-
nung anderer Diskussionsteilnehmer
respektieren und die Regeln eines fai-
ren wissenschaftlichen Diskurses wah-
ren. Die Schriftleitung behält sich das
Recht vor, Texte zurückzuweisen, die
diese Regeln verletzen. Wir weisen
jedenfalls ausdrücklich darauf hin,
dass in der StrahlenschutzPRAXIS ge -
äußerte Lesermeinungen allein die An -
sichten der Autoren wiedergeben und
keinesfalls denjenigen der Schriftlei-
tung oder des Fachverbandes für Strah-
lenschutz entsprechen müssen.

Nuklearmedizinisches 131I
in deutschen Flüssen

Heft 1/2014, S. 22
Bei diesem Artikel fallen mir einige
wissenschaftliche Ungereimtheiten
auf, die Autoren haben ja selber unter
Fazit eine Ungereimtheit entdeckt.
Der Begriff „hydraulische Abkoppe-
lung“ ist mir nicht so geläufig. Im
relativ gro ßen Bodensee ist die Alp -
rheinströmung oberflächlich bis einige
Kilometer (also fast 50 km) vor dem
Ausfluss des Obersees in den Untersee
messbar und nachweisbar (wis sen -
schaftliche Er kennt nisse aus den 50er-
Jahren des letzten Jahrhunderts; Be -
mer kung: Bin am Bodensee geboren
und aufgewachsen).

Warum in Tabelle 2 nur die Einwoh-
nerzahl im Einzugsgebiet in Deutsch-
land angegeben wurde, ist für mich
nicht ganz nachvollziehbar. Elbe und
Rhein entwässern nicht nur Deut-
sches Staatsgebiet (die Elbe entwäs-
sert das ganze Böhmische Becken; der
Rhein entwässert den größten Teil der
Schweiz, ein Teil von Westösterreich,
Teile von Ostfrankreich und Luxem-
burg). Daher korrelieren von vorn -
herein in keiner Weise – wie man es 
auch dreht – die ermittelte Fracht, theo-
retische Fracht und Einwohnerzahl.
Limnologen (Süßwasserkundler) wür-
den sich in keiner Weise mit monat -
lichen Monomessungen zufriedenge -
ben. Sie beziehen rheologische Kom-
ponenten, Wassertemperatur, Wasser-
tiefe, Wasserschichtungen, Flora und
Fauna, Chemie und Physik des Ge -
wässers, Geologie des Untergrundes,
jahreszeitliche und wetterbedingte
Schwankungen mit ein.
Aufgrund der geordneten Abgabe von
131I vonseiten der Medizin in die Um -
welt stellt dies wohl kein größeres
ökologisches Problem dar. Es wäre
natürlich interessant gewesen, wenn
andere Isotope, die mit den Abwässern

in die Flüsse gelangen, mitbestimmt
worden wären.
Ein viel größeres Problem stellen der-
zeit die nicht durch Kläranlagen abbau-
baren Metaboliten von Medikamenten
in unseren Gewässern und damit in
der Umwelt dar. Sie fließen ungehin-
dert durch die Kläranlagen und beein-
flussen Flora, Fauna und teilweise die
Trinkwasserversorgung (Trinkwasser-
gewinnung durch Uferfiltrat z. B.). Es
handelt sich um Metaboliten von
weiblichen Sexualhormonen und Beta-
Blockern insbesondere. Nachgewiesen
sind bereits der Rückgang der Frucht-
barkeit von Süßwassermuscheln, erste
Untersuchungen ergeben auch Aus -
wir kungen auf die männlichen Ge -
schlechtsgenossen der Spezies Homo
sapiens.
Es wäre daher auch interessant, was
radioaktive Isotope, die legal über
unsere Gewässer entsorgt werden, in
unserer Umwelt, sprich Fauna und
Flora, so alles anstellen. Auch wenn
Halbwertszeiten relativ kurz sind (131I
etwa 8 Tage z. B.).

Valentin Dewald, Offenburg
E-Mail: donvalentino@gmx.net ■

Lesermeinungen

Röntgenphasenkontrast-Methode

Fortschritte in der Röntgendiagnostik erwartet
Mit der Röntgenphasenkontrast-Methode lassen sich hochqualitative Bilder
von Objekten mit nur geringer Strahlendosis aufnehmen. Wissenschaftler der
Technischen Universität München (TUM), des Royal Institute of Technology
in Stockholm (KTH) und des University College London (UCL) arbeiten daran,
diese Methode in Zukunft auch für die Diagnose von Krebs oder Osteopo-
rose in der Klinik einsetzbar zu machen. Mehr unter www.tum.de/die-tum/
aktuelles/pressemitteilungen/kurz/article/31654/

Schriftleitung nach einer Pressemeldung der 
Technischen Universität München vom 11.7.2014
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Informationen 
zur Wahl 2014 an die 

Mitglieder des FS
Gemäß Satzung des Fachverbandes fin-
den Ende des Jahres 2014 wieder die
Wahlen von Vorstand und Direktorium
statt. Gewählt werden

Wahlpräsident 2015 
(Präsident 2016 und 2017)
Sekretär
Schatzmeister
4 Mitglieder des Direktoriums

Bis zum festgelegten Termin (Ende Juni)
wurden dem Direktorium die nach -
folgenden Kandidaten genannt. Sie
werden in der StrahlenschutzPRAXIS
4/2014 ausführlich vorgestellt. Die
Vorstellung der Kandidaten ist auch 
im Intranet unter www.fs-ev.org zu 
finden.

•
•
•

•

Wahlpräsident
Dr. Christophe Murith**
Dipl.-Ing. Reinhold Schuh*,**
Sekretär
Dr. Klaus Henrichs*
Schatzmeister
Dipl.-Ing. Sven Nagels
Mitglieder des Direktoriums
Dipl.-Ing. Martina Froning*
Dr. Jörg Feinhals
Ulrich Hennig
Dr. Susanne Severitt*
Dipl.-Ing. Thomas Spross**

Stimmberechtigt sind alle ordentlichen
Mitglieder des FS (Stand 1.11.2014).
Die in Deutschland wohnenden Mit-
glieder können auch für Kandidaten aus
der Schweiz stimmen, ebenso umge-
kehrt die Mitglieder aus der Schweiz
für die deutschen Kandidaten. Sat -
zungs gemäß sollen ein Mitglied aus
der Schweiz im Vorstand und ein wei-
teres im Direktorium sein.
Alle stimmberechtigten Mitglieder er -
halten die Wahlunterlagen per Post.
Bitte machen Sie rege von Ihrem Wahl-
recht Gebrauch.

Klaus Henrichs (Sekretär) ■

Vorstand und Direktorium

FS-Net-Adresse
www.fs-ev.org

FS-Symposium zum Thema „Zwischenlager – Dauerlager – Endlager: Wo bleiben wir mit unseren radioaktiven Abfällen?“
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räumig abgesperrt werden. Im abge-
sperrten Bereich sollten 2 Personen
Platz zum Arbeiten haben.
Einer der Kursteilnehmer sollte einen
Schutzanzug, Überschuhe, Handschuhe
und eine Atemschutzmaske anziehen;
er sollte den Hauptteil der Dekontami-
nation durchführen. Ein weiterer Kurs-
teilnehmer bekam Überschuhe, sollte
dem ersten in die Kontaminationszone
folgen und ihm bei der Dekontamina-
tion durch Aufhalten von Müllbeuteln,
Zureichen von Tüchern, Lappen und
weiteren Utensilien helfen.
Nachdem wir festgestellt hatten, dass
von der ausgegebenen flüssigen Probe
keine Gefahr durch Einatmen ausgeht,
konnte bei der Übung auf den Atem-
schutz verzichtet werden. 
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen
2 Phasen der Dekontaminationsübung.
Ein Kursteilnehmer im gelben Anzug
nimmt die Kontamination mit einem
Papiertuch auf, sein Assistent hält 
den Müllbeutel auf, damit das konta-
minierte Papiertuch nicht weiteren
Boden verunreinigt. Beaufsichtigt wird
der Prozess vom Kursleiter (Abb. 1).
Der Assistent prüft mit dem Konta-
mat, ob die verunreinigte Stelle immer
noch kontaminiert ist (Abb. 2).
War durch diese einfachen Manöver die
Verunreinigung nicht vollständig auf-
genommen, wie es bei uns der Fall war,
wurde ein Gel aufgetragen, welches
sich der kontaminierten Oberfläche gut
anpasst. Dieses Gel musste aushärten
und konnte dann abgezogen werden
und sollte nach Angabe des Kursleiters
über 90% der vorher noch vorhande-
nen Kontamination aufneh men. Da die
Abklingzeit der Probe sehr kurz im
Vergleich zur Aushärtungszeit des 
Gels war, konnte die ausgehärtete,
abgezogene Folie herumgegeben wer-
den.

Der Kurs und die Teilnehmer
Im Zeitraum von Mitte Februar bis
Mitte März 2014 habe ich an einem
von der IAEA in Auftrag ge ge benen
Kurs am Atominstitut in Wien teilge-
nommen.
Der Kurs hatte das Ziel, Nuklearinge-
nieure, Mitarbeiter von Ministerien für
Wissenschaft und Technologie aus dem
Bereich Atomenergie und Mitarbeiter
von Kernenergieanlagen zu Safeguards
auszubilden, welche nach Abschluss
ihrer Ausbildung weltweit nukleare
Anlagen auf den Missbrauch nuklea-
rer Materialien untersuchen sollen. Zu
meiner Gruppe gehörten Teilnehmer
aus Kambodscha, Tunesien, Myanmar,
Nepal, Taaschikistan und Ghana.
Neben mir, einer Studentin der Mainzer
Jo han nes Gutenberg-Universität, nah-
men außerdem noch ein Physikstudent
der TU Wien von den Philippinen und
ein neuer Mitarbeiter des Atominsti-
tuts aus den USA an diesem Kurs teil.

Kursinhalt
Der Kurs beinhaltete theoretische Ein -
führungen in Kernchemie, Kern phy -
sik, Reaktorphysik und Strah len -

schutz. Die Themen wurden im An -
schluss in unterschiedlichen Experi-
menten in der Gruppe veranschaulicht
und vertieft. Neben den Kursthemen
habe ich zusammen mit Mitarbeitern
des Instituts die wöchentlichen und
monatliche Prüflisten zur Überprü-
fung der Reaktorsicherheit durchge-
führt und die Wasser- und Abluftüber-
wachung mit verfolgt.

Themen und Experimente
Aus den 4 Wochen Kurszeit sind mir
einige Themen und Experimente be -
sonders in Erinnerung geblieben.
Dekontaminationsübung
Zu diesen Experimenten gehört eine
Dekontaminationsübung. Zu Beginn
des Experiments wurde eine radioak-
tive Probe mit kurzer Abklingzeit und
geringer Strahlungsenergie auf den
Boden eines gut zu reinigenden Rau-
mes getropft. Die Aufgabe bestand nun
darin, in der Gruppe zu überlegen, wie
man diese Kontamination unter größt-
möglichem Schutz der Dekontamina-
teure entfernen kann. Zunächst musste
der kontaminierte Bereich markiert
werden und der Bereich darum groß-

Nachwuchsförderung des FS

W e i t e r b i l d u n g  z u  S a f e g u a r d s  a u f  
i n t e r  n a t i o n a l e r  E b e n e  – B e r i c h t  e i n e r  
T e i l n e h m e r i n  a n  e i n e m  I A E A - K u r s

Im Rahmen des Nachwuchsförderprogramms des FS können Studentinnen
und Studenten eine Weiterbildung oder ein Praktikum zu
 Themen des Strahlenschutzes und zum Umgang mit radio -
aktiven Stoffen im europäischen Ausland absolvieren, welches
durch den FS finanziert wird. Im folgenden Beitrag berichtet
die Studentin Anna Giesel über ihre Teilnahme und ihre Erfah-
rungen bei einem Kurs am Atominstitut in Wien.
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Am Ende der Übung mussten dann 
alle verwendeten Utensilien, darunter
auch der Kontamat, und die beiden
Hauptakteure selbst auf Kontamination
geprüft werden. Die gesamte Prozedur
(Reinigen und Auftragen des Gels) dau-
erte eine Stunde und zeigte deutlich,
wie viel Arbeit mit einer vollständigen
Dekontamination verbunden ist. Das
ausgehärtete Gel konnte nach einen Tag
abgezogen  werden.
Sensibilisierung für Gefahren
Ein weiteres Kursthema war die Sen -
sibilisierung für die Gefahren, die von
Strahlungsquellen ausgehen. Beson-
ders intensiv wurde dabei der Unter-
schied zwischen Aktivität und Gefähr-
dung hervorgehoben und auf die Wir-
kung von Nähe und Ferne zu einer
Strahlungsquelle eingegangen. Das zu -
gehörige Experiment war einfach, aber
wirkungsvoll: Wir haben eine Strah-
lungsquelle neben ein Zentimetermaß
gelegt und mit geringer werdendem
Abstand die Strahlungsintensität ver-
messen. Als weitere Maßnahme zur
Abstandshaltung zwischen Mensch
und Strahlungsquelle haben wir uns
mit einem Abstandshalter vertraut
machen können, an dessen vorderem
Ende ein Greifer war. Mit diesem soll-
ten unterschiedliche Metallstücke in
einen Kanister gelegt werden, was sich
als schwieriger herausstellte, als es den
Anschein hatte.

Dosisbestimmungen
Zur persönlichen Ausstattung und
Sicherheit trugen wir Kursteilnehmer,
wie auch der Rest der Belegschaft, ein
Thermolumineszenzdosimeter, wel-
ches die Strahlenbelastung jedes Ein-
zelnen über den Zeitraum des Kurses
dokumentierte und auch in anderen
nuklearen Anlagen zur Strahlungs-
überwachung der Mitarbeiter einge-
setzt wird. Im Experiment wurde ein
solches Dosimeter auseinandergenom-
men, um den Aufbau und das Funk -
tionsprinzip kennenzulernen. Wäh-
rend des laufenden Kurses wurde das
Dosimeter am Monatsende zur Aus-
wertung ausgetauscht.

Weitere Kursthemen
Neben weiteren Kursthemen wie die
Anwendung von Strahlungsquellen zur
Altersbestimmung und im medizini-
schen Bereich, die Gewinnung von
Uran (auch in unterschiedlichen An -
reicherungen), die Besprechung unter-
schiedlicher Bauarten von Kernreak -
toren zur Energiegewinnung, Reaktor-
unfälle, das Aufspüren von Strah-
lungsquellen mit passenden Geräten
und verschiedenen Experimenten am
Forschungsreaktor haben wir ein
Thema bearbeitet, welches für meine
Ausbildung eher unüblich ist: Siche-
rung nuklearer Anlagen. Wenn die
Anlage durch Personen angegriffen
wird, sind folgende Punkte zu berück-
sichtigen: Aufspüren, Verzögern und
Reagieren.
Auch dazu haben wir ein Experiment
ge macht, bei dem es galt, Bewegungs-
melder mit unterschiedlichen Reakti-
onszeiten in einem Raum aufzustellen.
Zu Beginn wurde der Kurs in 2 Grup-
pen aufgeteilt. Beide Gruppen sollten
sich mit 2 unterschiedlichen Mo del-
len von Bewegungsmeldern vertraut
machen. Danach bestimmte jede
Gruppe separat die Positionen für die
Sensoren in einem bekannten Raum.
Die beiden Gruppen sollten versuchen,
einen „Schatz“ (eine große Tafel Scho-
kolade) aus diesem Raum herauszu-

bringen, ohne dass die Bewegungsmel-
der, die die andere Gruppe aufgestellt
hatte, reagieren. Die eine Gruppe hat
es geschafft, den Schatz zu bergen,
ohne dass die Bewegungsmelder ange-
gangen sind, bei der zweiten Gruppe
gingen die Bewegungsmelder schon
beim Be treten des Versuchsraumes an.

Fazit und Dank
Während meiner Zeit in Wien hatte
ich nicht nur die Gelegenheit, meine
Fachkenntnis zu vertiefen, ich habe
auch die Stadt und viele interessante
angehende Safeguards kennengelernt.
Die Zeit war lehrreich, eine gute Vor -
be reitung für meine anstehenden Ab -
schlussprüfungen und ich hoffe die
geknüpften Kontakte zu den lieb 
gewonnenen Kollegen bewahren zu
können. Ich danke dem Fachverband
für die Finanzierung, ohne welche ich
diese in jeder Hinsicht wunderbare Er -
fahrung nicht hätte machen können.

Katrin Giesel
E-Mail: scangies@students.uni-mainz.de
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Abb. 1: Dekontaminationsübung Abb. 2: Prüfung auf Restkontamination

Mitgliederversammlung
Die FS-Mitgliederversammlung 2014
findet am 23.9.2014 in Mainz statt.

Strahlenschutz_3-2014_58-108:Inhalt  19.08.2014  7:32 Uhr  Seite 101



S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S 3 / 2 0 1 4

N
A

C
H

R
IC

H
T
E
N

 D
E
S
 F

A
C
H

V
E
R
B
A

N
D

E
S
 F

Ü
R
 S

T
R
A

H
L
E
N

S
C
H

U
T
Z

N
A

C
H

R
IC

H
T
E
N

 D
E
S
 F

A
C
H

V
E
R
B
A

N
D

E
S
 F

Ü
R
 S

T
R
A

H
L
E
N

S
C
H

U
T
Z

102

Mitglieder

Persönliches
Christian Wernli wurde 65

Unser langjähriges FS-Mitglied und 
FS-Ehrenmitglied, Trä ger der golde-
nen Ehrennadel des FS seit 2006 und 
FS-Präsident 2010/11 Christian Wernli
hat am 4. Juli 2014 sein 65. Lebens-
jahr vollendet. Der Jubilar hat sein Be -
rufsleben voll dem Strahlenschutz und
dessen Umsetzung in die Praxis gewid-
met und sich dabei große Verdienste
und die Hochachtung aller Fachkolle-
gen erworben. Wir gratulieren auch im

Namen aller FS-Mitglieder recht herz-
lich und wünschen einen wohlverdien-
ten und geruhsamen Ruhestand.
Christian Wernli ist allerdings schon
im Jahr zuvor aus dem Berufsleben
ausgeschieden. Aus Anlass seiner Ver-
abschiedung im PSI, die bereits am 
21. Mai 2013 stattgefunden hat, haben
der damalige FS-Präsident Joachim
Breckow und der FS-Sekretär Klaus 
Henrichs im Namen des Fachverbandes 
die folgende Adresse an ihn gerichtet:
„Lieber Christian, aus Anlass deines
Ausscheidens aus dem Berufsleben
möchte der Deutsch-Schweizerische
Fachverband dir sehr herzlich für dein
außergewöhnliches und ausdauerndes
Engagement für die gemeinsamen An -
liegen danken.
Du hast dem FS ja in einer Vielzahl 
von Funktionen gedient. In Anerken-
nung deiner vielfältigen Initiativen
und wirkungsvollen Unterstützung der
FS-An liegen wurde dir im Vorjahr da -
her ja die Ehrenmitgliedschaft des FS
verliehen.
Die Zusammenarbeit mit dir in allen
Funktionen und Rollen, die du wahrge-
nommen hast, war für alle Beteiligten
angenehm und fruchtbar.

Wir freuen uns und sind stolz darauf,
dich im FS zu wissen. Wir freuen uns
auf die weiteren Kontakte und zukünf-
tige Zusammenarbeit.
Gleichzeitig wünschen wir dir für
deine Zukunft Freude, Gesundheit und
alles Gute.“

Schriftleitung

Dietrich E. (Diethard) Becker
wurde 75

Am 31. August 2014 vollendete Diet -
rich E. Becker, Präsident des Fachver-
bandes 1996/97 (aus dieser Zeit stammt
auch das Foto), sein 75. Lebensjahr. 
Sein vielfältiges berufliches Engagement
haben wir anlässlich seines 70. Ge -
burtstages bereits ausführlich in der SSP
gewürdigt. Hier deshalb noch eine ganz
per sön liche Würdigung von Ursula
Kastl, der langjährigen Begleiterin des
Jubilars im Strahlenschutz.
„Für mich galt er als Erfinder der
Radon-Problematik. Er hat sich schon
sehr früh mit dem Thema beschäf-
tigt, als er noch beim TÜV Bayern
bayerische Wasserwerke untersuchte.
Ursprünglich wollte er wohl klarstel-
len, dass die Dosis, die durch Emissio-
nen aus Kernkraftwerken verursacht
wird, im Vergleich zu dem, was die
Natur zu bieten hat, sehr gering ist.

In Genf war Christian Wernli (2. v. r.) der Vice President des Programmkomitees. Tagungs-
präsident Klaus Henrichs dankt bei der Abschlusssitzung den Komiteemitgliedern.
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Nun gut – das Ende dieser Überlegun-
gen ist hinlänglich bekannt und die
Wahrnehmung von Risiken durchaus
subjektiv. Als Experte in dieser Frage
hat er später, als er bereits im Bundes-
amt für Strahlenschutz an Themen der
nuklearen Sicherheit arbeitete, an einer
SSK-Stellungnahme zur Strahlenexpo-
sition an Arbeitsplätzen durch natür -
liche Radionuklide mitgewirkt.
Nun aber zu seinen Verdiensten für den
Fachverband für Strahlenschutz e.V.:
Dietrich E. Becker war 1989 bis 1992
Mitglied des FS-Direktoriums, 1995
Ta gungspräsident der 27. FS-Jahres -
tagung Wolfenbüttel mit dem Thema
Entsorgung, 1996 bis 1997 FS-Präsi-
dent und weiter im FS-Direktorium bis
2000. Danach war er weiter aktiv als
Archivar und FS-Museumsbeauftragter
(bis zur Abgabe der Exponate an das
Röntgenmuseum). 2002 erfolgte die
Gründung einer Ortsgruppe Oberbay-
ern des FS und das erste Treffen (bis
heute 18 Treffen).“
Herzliche Glückwünsche von der
Schriftleitung, auch im Namen des
ganzen Fachverbandes! 

Schriftleitung

Alfred Hefner wurde 70
Alfred Hefner, langjähriges FS- und
ÖVS-Mitglied und Träger der goldenen
Ehrennadel des FS seit 2006, 1996 bis
2000 Präsident unseres Schwesterver-
bandes ÖVS, vollendete am 18. Juni
2014 sein 70. Lebensjahr. Seit 2008 
ist er Mitglied des Executive Council
der International Radiation Protection

Association (IRPA). Gemeinsam mit
dem FS-Sekretär Klaus Henrichs, hat 
er immer wieder bei den internationa-
len Strahlenschutzorganisationen auf
die Notwendigkeit der Rekrutierung
und der professionellen Einbindung
des Strahlenschutznachwuchses ge -
drungen. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser ge mein -
samen Initiative ist es ge lungen, seit
einigen Jahren bei den diversen Kon-
gressen der IRPA regional und inter-
national dotierte Wettbewerbe für
Young Scientists and Professionals als
regelmäßigen Bestandteil in das Pro -
gramm aufzunehmen, so gerade zu -
letzt bei der europäischen IRPA-Regio-
naltagung im Juni 2014 in Genf (siehe
Abb. unten).
Wir wünschen alles Gute und hoffen,
zusammen mit unseren öster rei chi -
schen Freunden, dass der Jubilar noch
lange so aktiv im und für den Strahlen-
schutz in Österreich, im deutschspra-
chigen Raum, in Europa und im inter-
nationalen Umfeld tätig bleibt.

Schriftleitung

Christian Streffer wurde 80
Am 5. Juli 2014 vollendete Christian
Streffer, Empfänger des renommier-
ten Sievert Awards der IRPA 2008, das
80. Lebensjahr.
Seine wissenschaftlichen Arbeitsge-
biete waren und sind zum Teil immer
noch das Strahlenrisiko des Menschen
ins be sondere während der pränatalen
Ent wicklung, Untersuchungen der ge -

no mi schen Instabilität, von Chro mo so -
menveränderungen und bio che mi scher
Systeme nach Bestrahlung, die experi-
mentelle Tumortherapie mit ionisie-
renden Strahlen (Röntgenstrahlen,
Neu tronen), Fragen des Strahlenschut-
zes und der Bewertung des Strahlenrisi-
kos einschließlich ethischer Fragen.
1984/85 und 1993–95 war er Vorsitzen-
der der SSK. Er hatte auch bis 2007
wechselnde Funktionen in der ICRP
inne, ebenso bei der UNSCEAR. 1994
und 1995 war er Präsident der European
Society for Radiation Biology (ESRB).
Der Jubilar ist auch weiterhin noch für den
Strahlenschutz tätig. Wir wünschen für
die kommenden Jahre alles Gute!

Schriftleitung

Rudolf Neider wurde 85

Am 14. August 2014 vollendete Rudolf
Neider, Präsident des Fachverbandes
1982/83 und ehemaliger Präsident der
Bundesanstalt für Materialprüfung in
Berlin, sein 85. Lebensjahr. Wir gratu-
lieren dem Jubilar von Herzen und
wünschen für die kommenden Jahre
alles Gute bei guter Gesundheit!

Schriftleitung ■
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Trotz seines Handicaps ist Dietrich 
E. Becker mit der Unterstützung von
Uschi Kastl im Strahlenschutz tätig.
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Sitzungen
AK

Ausbildung
(AKA)

Sekretär: Jan-Willem Vahlbruch,
E-Mail: vahlbruch@irs.uni-hannover.de

Kurzbericht von der 86. Sitzung
des Arbeitskreises Ausbildung
im Fachverband für Strahlen-
schutz
Auf Einladung von Swen-Gunnar Jahn
(ENSI) traf sich der AKA am 28. und
29. April 2014 in Brugg (Schweiz) zu
seiner 86. Sitzung. Mit über 30 Teil neh -
mern war diese AKA-Sitzung gut be -
sucht, sodass an vielen Themen kon-
struktiv und intensiv gearbeitet wer-
den konnte. Erfreulicherweise wurden
dabei sowohl einige Arbeiten abge-
schlossen als auch neue Bereiche ange-
packt! (Abb. 1)
AKA erreicht Verbesserung des
 praktischen Strahlenschutzes
Die Tätigkeiten des AKA in Bezug 
auf die Verbesserung des praktischen

Strahlenschutzes bei handgehaltenen
RFA-Geräten konnten durch die Mit -
arbeit an einem Fachgespräch mit Ver-
tretern des LA RöVs und des BMUB zu
einem vorläufigen Abschluss gebracht
werden, wobei wesentliche Ideen des
AKA aufgegriffen wurden. Gleichzei-
tig wurden Verbesserungsvorschläge
des AKA in Bezug auf die Fachkunde-
Richtlinie Technik nach StrlSchV ab -
schließend besprochen und können
nun über das Direktorium des FS an
das BMUB weitegeleitet werden.
Überarbeitung von AKA-Dokumenten
Weitere thematische Schwerpunkte
der Sitzung lagen in der Überarbeitung

von AKA-Dokumenten wie z. B. dem
Lernzielkatalog, dem Prüfungsfragen-
katalog, den Muster-Strahlenschutz-
anweisungen oder dem Papier „Hin-
weise zur Durchführung von Unter-
weisungen“. Erfreulicherweise fanden
sich unter den Anwesenden hinrei-
chend viele Teilnehmer, die sich be-
reit erklärten, an der Überprüfung und
Aktualisierung dieser nützlichen Do -
ku mente mitzuarbeiten! (Abb. 2)
Nachwuchsförderung
Das Thema „Nachwuchsförderung“
wurde in Brugg ebenfalls wieder auf -
gegriffen und intensiv besprochen. Zu -
künftig sollen die Möglichkeiten von
virtuellen Lernumgebungen erörtert
werden, um auch auf neuen Wegen
Themen wie Radioaktivität und Strah-
lenschutz in Schulen erfolgreicher zu
präsentieren.
Internetauftritt des AKA
In Bezug auf die Sichtbarkeit des FS
wurde in Brugg ebenfalls ausführlich
über den Internetauftritt des AKA auf
der neuen Homepage des FS beraten.
Dank an ENSI
Großer Dank gilt dem ENSI, das dem
AKA für eine gelungene Sitzung nicht
nur einen perfekten Rahmen zur Verfü-
gung stellte, sondern am zweiten Tag
der Sitzung den Teilnehmern auch eine

Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften des FS

Abb. 1: Die Teilnehmer der Sitzung beim ENSI in Brugg; Foto: Joachim Hofmann

Abb. 2: Ein Blick in die Arbeitssitzung des AKA in Brugg; Foto: Jürgen Hofmann
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Besichtigung der Aus bil dungs stätte des
PSI und des ZWILAGs er möglichte!
Termine
Die nächste AKA-Sitzung wird auf Ein-
ladung des IRS am 1. und 2. Oktober
2014 in Hannover stattfinden.

Jan-Willem Vahlbruch

AK
Dosimetrie

(AKD)

Sekretär: Dr. Frank Becker, Karls ruher
Institut für Technologie (KIT), Institut
für Nukleare Entsorgung, Strahlen-
schutzforschung, Hermann-von-Helm -
holtz-Platz 1, D-76344 Eggenstein-
Leopoldshafen, E-Mail: frank.becker@
kit.edu

Kurzbericht von der 80. Sitzung
des Arbeitskreises Dosimetrie
im Fachverband für Strahlen-
schutz e. V.
Auf Einladung von Markus Figel, dem
neuen Messstellenleiter der Personen-
dosismessstelle im Helmholtz Zentrum
München (www.helmholtz-muenchen.
de/awst/) fand am 1. und 2. April 2014
die 80. Sitzung des AKD im Confe-
rence Center, Siemens, München-Per-
lach, statt.
Wie auf der letzten Sitzung beschlos -
sen, stand die Sitzung dies-
mal unter kei nem besonders
ausgewählten Schwerpunkt-
thema. In der Folge ergab
sich eine äußerst interes-
sante Tagesordnung mit
Rednern aus allen Arbeitsbe-
reichen der über 40 Teilneh-
mer:
Zu Beginn der Sitzung gab Ekkehard
Martini (Landesanstalt für Personen-
dosimetrie und Strahlenschutzausbil-
dung (LPS), Berlin) bekannt, dass er
Jörg Engelhardt zum 1. April 2014 (ers -
ter Sitzungstag!) die Leitung der Perso-
nendosismessstelle übertragen hat. Er
selbst bleibt Geschäftsführer der LPS.

Neuigkeiten und Trends in der
 internationalen Normung
Mitarbeiter der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) berichte-
ten über Neuigkeiten und Trends 
in der internationalen Normung und
über Eigenschaften eines Hp(3)-Dosi-
meters zur Überwachung der Augen-
linse. Die angeregte Diskussion zu die-
sem Thema lässt auf zahlreiche Exper-
tenbeiträge in den kommenden Sitzun-
gen des AKD hoffen!
Visions on the Dosimetry for the
Next 20 Years
EURADOS (http://eurados.org/) stand im
Mittelpunkt eines anderen Teils der
Tagesordnung. Hier wurde eine vielver-
sprechende Forschungsstrategie („Visions
on the Dosimetry for the Next 20 Years“)
ebenso vorgestellt wie die Ergebnisse
eines internationalen Messvergleiches
für passive Personendosimeter.
Neuentwicklungen
Erfreulicherweise gab es auch über
Neuentwicklungen zu berichten: Das
Materialprüfungsamt NRW (MPA)
arbeitet an einem neuen Personen -
dosimeter auf Basis von Thermolumi-
neszenz (TLD), die Firma Berthold
Technologies GmbH beweist erneut
ihre Kompetenz auf dem Gebiet der
Neutronendosimetrie.
Weitere Programmpunkte
Abgerundet wurde das Programm durch
Beiträge des Bundesamtes für Strahlen-

schutz (BfS) und des Karlsru-
her Instituts für Technologie
(KIT).
Neuwahl des Sekretärs und
Dank an Thomas Otto
Unter der Wahlleitung des
stellvertretenden AKD-Se -
kretärs, Reiner Eßer, wurde

Frank Becker (KIT) einstimmig zum
neuen Sekretär gewählt.
Er übernimmt das Amt von Thomas
Otto (CERN), der den AKD in den letz-
ten 8 Jahren geführt hat. Sekretär und
Stellvertreter dankten Thomas Otto für
die von ihm geleistete Arbeit und insbe-
sondere für seinen unermüdlichen Ein-
satz, die Grundidee der AKD-Sitzungen

zu leben: regelmäßiger Gedanken aus -
tausch, geleitet durch eine „Mini-Kon-
ferenz“ mit überaus kom petenten Red-
nern. Der Tagesordnungspunkt „Wahl“
schloss mit lang anhaltendem Beifall
für den alten und den neuen Sekretär.
Führung durch die Personendosis-
messstelle
Die Möglichkeit, an einer Führung
durch die Personendosismessstelle teil -
zunehmen, wurde zahlreich ge nutzt.
Termine
Die nächste Sitzung findet am 1. und
2. Oktober 2014 in der Landesanstalt
für Personendosimetrie und Strahlen-
schutzausbildung (LPS) in Berlin statt.
Reiner Eßer, stellv. Sekreträr des AKD

E-Mail: reiner.esser@dosimetrics.de
unter Mitwirkung von

Frank Becker und Reinhold Schuh

AK
Entsorgung

(AKE)

Sekretär: Jörg Feinhals, E-Mail: joerg.
feinhals@dmt.de

Kurzbericht der 57. Sitzung des
Arbeitskreises für Entsorgung
im Fachverband für Strahlen-
schutz im ZWILAG am 
8. und 9. Mai 2014
Die 57. Sitzung des AKE fand am
8. und 9. Mai 2014 im ZWILAG auf
dem Gelände des PSI in der Schweiz
statt. Im Vorfeld waren 2 Besichtigun-
gen organisiert:

Bei der Sonderdeponie in Kölliken
wurde erläutert, welche Maßnah-
men für den Rückbau einer Sonder-
mülldeponie erforderlich sind.
Im Zwischenlager ZWILAG wur-
den bei der Besichtigung die Kon-
zepte bei der Zwischenlagerung von
hoch-, mittel- und schwachradio-
aktiven Abfällen erläutert.

Schwerpunkte der Sitzung
Nach den üblichen organisatorischen
Aktivitäten beschäftigten sich die

•

•
Dr. Frank Becker
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Mitglieder des Arbeitskreises Entsor-
gung mit den folgenden Schwerpunk-
ten:

Kommentierung von Entwürfen zu
IAEA-Standards
Informationen aus der Arbeit inter-
ner Arbeitsgruppen, anderer AKs
und übergeordneter Gremien wie
WENRA, ENSI, VGB, ESK …
Organisation des FS-Symposiums
zum Thema „Endlager – Zwischen-
lager – Dauerlager“ vom 22. bis
24. September 2014 in Mainz
Notwendigkeit der Kernbrenn stoff -
freiheit vor Rückbau einer kern tech -
nischen Anlage
Der neue Internetauftritt des FS•

•

•

•

•

Informationen
Außerdem wurden Vorträge gehalten
zu den folgenden Themen:

Frau Hagenlocher (KAH) hielt für
Herrn Reuschle einen Vortrag zur
Vorgehensweise bei der Neuklassi-
fizierung von sicherheitswichtigen
Systemen in der Nachbetriebsphase
eines KKWs.
Herr Mauron (ENSI) informierte
über die neue ENSI-Richtlinie ENSI
G17 „Stilllegung von Kernanlagen“.
Martin Kückes (TÜV Rheinland)
gab einen Überblick über 20 Jahre
Entsorgung beim Rückbau des Kern-
kraftwerks Rheinsberg (KKR).

Martin Kückes

•

•

•

AK
Rechtsfragen

(AKR)

Sekretär (neu): Bernd Lorenz, E-Mail:
bernd.lorenz@gns.de

Kurzbericht von der 54. Sitzung
der Arbeitskreises Rechtsfragen
im Fachverband für Strahlen-
schutz am 19. und 20. März 2014
in Eggenstein-Leopoldshafen
Umsetzung der neuen Euratom-
Grundnormen
Wie auf der FS-Jahrestagung 2013 in
Essen zu den künftigen Euratom-
Grundnormen vereinbart, war die Sit-
zung verbandsöffentlich angelegt.
Den Zentralen Teil der Sitzung bildete
die Abstimmung der Möglichkeiten
des Fachverbandes, sich in die Umset-

Abb. 1: Die Teilnehmer der 57. Sitzung des AKE vor dem ZWILAG; Foto: Herr Brandt,
stellv. Sekretär des AKE

Abb. 2: Auf dem „Podium“ die Sitzungsleitung und die Protokollanten der AKE-Sitzung
(v. l. n. r.): Gabriele Hampel, Dietmar Zappe, Jörg Feinhals, Herr Brandt; 
Foto: Martin Kückes

Abb. 1: Die Präsidentin des FS, Gabriele
Hampel, dankte Norbert Peinsipp für sein
großes Engagement als AK-Sekretär.

Abb. 2: Norbert Peinsipp hat die Verant-
wortung für seinen Arbeitskreis ab gegeben
– neuer Sekretär ist Bernd Lorenz.
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zung der am 17.1.2014 im Amtsblatt
der EU verkündeten neuen Euratom-
Grundnormen einzubringen. Mit ent-
sprechenden Gesetzes- oder Verord-
nungsentwürfen des federführenden
BMUBs wird nicht vor Jahresende 2014
gerechnet. Zu diesen wird der Fach-
verband für Strahlenschutz dann Stel-
lung nehmen. In der Zwischenzeit sol-
len in Anlehnung an die Ergebnisse 
der FS-Jahrestagung 2013 in Essen, die
unter Federführung des AKR vorberei-
tet worden war, Positionen des FS zu
Schwerpunkten der neuen Euratom-
Grundnormen verdeutlicht werden.
Hierbei handelt es sich u. a. um

die Bewahrung der Stellung und Ver-
antwortung des Strahlenschutzbe-
auftragten,
die Fortentwicklung des 2001 in der
StrlSchV rechtlich konkretisierten

•

•

Verfahrens zur uneingeschränkten
und eingeschränkten Freigabe,
die Entwicklung praktikabler Me -
thoden zur Erfassung und Bewer-
tung der Dosen bei der künftigen
Einbeziehung von natürlichen Strah -
lenexpositionen mit unterschied -
lichen konservativen und realisti-
schen Expositionsbewertungen im
beruflichen Strahlenschutz und im
Bevölkerungsschutz,
die Darstellung der Strahlenschutz-
optimierung und Verwendung von
Dosisrichtwerten,
die Herleitung und rechtlich erfor-
derliche Fixierung der für die Dosis-
bestimmung erforderlichen Dosis-
koeffizienten,
die Wirkung abgesenkter Freigren-
zen auf die allgemeine Einschätzung
radiologischer Risiken,

•

•

•

•

die sinnvolle Einbeziehung von Ra -
don-Expositionen in den prakti-
schen Strahlenschutz.

Weitere Themen
Weitere Themen waren die Umsetzung
der Euratom-Richtlinie zum Schutz
der Gesundheit der Bevölkerung hin-
sichtlich radioaktiver Stoffe in Trink-
wasser vom 22.10.2014, die aktuellen
Entwicklungen zum Standortauswahl-
gesetz und zum Gesetz zur Beschleuni-
gung der Rückholung radioaktiver Ab-
fälle und der Stilllegung der Schacht-
anlage Asse II sowie Verfahren und
Urteile zu kerntechnischen Anlagen
und Strahlenschutzanforderungen im
Bereich der Medizin.
Gastgeber WAK
Die AKR-Mitglieder wurden über den
Stand des Rückbaus des MZFRs (Mehr-
zweckforschungsreaktor) der WAK und
den Betrieb der Hauptabteilung De -
kontamination unterrichtet – gefolgt
von einer Besichtigung der Vorhaben
und Betriebe.
ICRP
Bernd Lorenz unterrichtete über Vor-
haben der ICRP und der IAEA.
Wechsel in der Leitung des AKR
Die Sitzung, an der die FS-Präsidentin
Gabriele Hampel teilnahm, wurde
zum letzten Mal von Dr. Norbert Pein-
sipp als Sekretär geleitet. Er bedankte
sich für die Zusammenarbeit in den
vergangenen 6 Jahren und insbeson-
dere für die Mitwirkung bei der Aus-
richtung der FS-Jahrestagung 2013 in
Essen, die Vorbereitungen von Sitzun-
gen in unterschiedlichen Anlagen und
die Erstellung von Beiträgen für die
StrahlenschutzPRAXIS. Als Nachfolger
von Norbert Peinsipp wurde Dr. Bernd
Lorenz und als sein Stellvertreter
wurde Axel Pottschmidt gewählt.
Termine
Die nächste Sitzung findet am 16. und
17. Oktober 2014 bei der LPS (Lan des an -
stalt für Personendosimetrie und Strah -
lenschutzausbildung des Landes Meck -
lenburg-Vorpommern) in Berlin statt.
Die Frühjahrssitzung 2015 wird vor -
aussichtlich am 4. und 5. März bei 

•

Abb. 3: Der scheidende Sekretär Norbert Peinsipp (Mitte) gratuliert seinem Nachfolger
Bernd Lorenz zum neuen Amt und wünscht viel Erfolg.

Abb. 4: Die Teilnehmer der AKR-Sitzung vor dem gemütlichen Ausklang des Sitzungs-
tages zusammen mit der Präsidentin Gabriele Hampel
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der Firma Currenta in Leverkusen oder
Monheim stattfinden.

Norbert Peinsipp
E-Mail: norbert.peinsipp@

googlemail.com
Fotos: Jürgen Hofmann

AK
Umwelt-

überwachung
(AKU)

Sekretär: Thomas Steinkopff, E-Mail:
thomas.steinkopff@dwd.de

Kurzbericht von der 91. Sitzung
des Arbeitskreises Umweltüber-
wachung im Fachverband für
Strahlenschutz am 20. und 
21. März 2014 in Bad Wildbad
Am 20. und 21. März 2014 traf sich 
der Arbeitskreis Umweltüberwachung
in Bad Wildbad im Schwarzwald zu 
seiner 91. Sitzung. Gastgeber war die
Firma Berthold Technologies, für die
vorzügliche Organisation sorgten die
Kollegen Anna Mayer und Wolfgang
Erath. Den Kollegen und der Firma
gebührt herzlicher Dank, nicht zuletzt
auch für die abendliche Einladung in
die „Alte Mühle“.
Als Gäste wohnten der Sitzung zeit-
weise die neue FS-Präsidentin Gabriele
Hampel sowie Bärbl und Rupprecht
Maushart bei.

Vorstellung des Gastgebers Berthold
Technologies
Alfred Klett stellte die gastgebende
Firma Berthold Technologies vor. Er
gab einen Einblick in Struktur und
Geschäftsfelder des Unternehmens.
Am 2. Sitzungstag wurde den Mitglie-
dern des Arbeitskreises außerdem ein
sehr interessanter Rundgang durch das
Unternehmen ermöglicht. Es war be -
eindruckend, die Entwicklung und
Herstellung der bekannten Berthold-
Messtechnik von Anfang an zu sehen,
zumal vieles noch „Made in Ger-
many“ ist.
Schwerpunkte und Vorträge – 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe gebildet
Die neueste Empfehlung der Strahlen-
schutzkommission zu den Planungs-
gebieten für den Notfallschutz in der
Umgebung von Kernkraftwerken wurde
sehr emotional und konträr diskutiert.
Dazu wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe
gebildet, die die Problematik zunächst
einmal aufarbeiten und dem Arbeits-
kreis vorstellen soll.
Interessante Vorträge:

Wolfgang Krug (information system
solutions AG) zur „Mini-Luftschiff-
gestützten CBRN-Erkundung und
Probensammlung“
Alfred Neu hinsichtlich „Überlegun -
gen zur Planung und Durchführung
von Notfallschutzübungen“
Alfred Klett zur „Neutronenorts -
dosismessung“
Anna Mayer zum „Neuen Filter-
bandmonitor LB 9140“

•

•

•

•

Thomas Steinkopff zur „Strategie
der Automatisierung der Radioakti-
vitätsmessung im Niederschlag“

Loseblattsammlung & Normungs arbeit
Zurzeit befindet sich ein Blatt zur
Messung der Neutronen-ODL – bis-
her noch eine Lücke in der Lose-
blattsammlung – neu in Erarbeitung. 
Zu einem Blatt über eine Strontium-
Schnellmethode wurde ein erster Ent-
wurf vorgestellt. Bei 3 weiteren Blät-
tern wurde die turnusmäßige Aktua -
lisierung abgeschlossen.
Thomas Haug stellte aus Sicht der
DKE die momentan in den Normungs-
gremien in Bearbeitung befindlichen
oder zur Bearbeitung anstehenden Nor-
men vor.
FS-Jubiläumstagung 2016
Im Jahr 2016 begeht der Fachverband
für Strahlenschutz sein 50-jähriges
Jubiläum. Auf Anfrage des Direkto -
riums erklärte sich der AKU bereit,
federführend die Organisation der FS-
Tagung 2016 – traditionell wieder als
„Inseltagung“ – zu übernehmen. Zu -
nächst wurde dazu eine vierköpfige
Organisationsgruppe ins Leben ge -
rufen. Der AKU hofft auch auf die
Unterstützung durch weitere Arbeits-
kreise, insbesondere durch den Ar -
beitskreis Notfallschutz.
Nächste Sitzung
Unser Arbeitskreis wird sich auf Ein -
ladung unserer PTB-Kollegen am 16.
und 17. Oktober 2014 in Braunschweig
zu seiner 92. Sitzung zusammenfinden.

Michael Kaden, Dresden ■

•

Abb. 1: Thomas Steinkopff bringt die  Sit -
zungsglocke in Schwung, um die  Sitzung
in Bad Wildbad zu eröffnen; Foto: Bärbl
Maushart

Abb. 2: Gut gefüllt war der Konferenzraum bei Berthold Technologies mit den Teilneh-
mern der AKU-Sitzung; Foto: Bärbl Maushart
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